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Sehr geehrter Herr Prof. Yazıcı, Dekan der Theologischen 

Fakultät der Universität Ankara,

sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung begrüße ich Sie 

ganz herzlich zur Eröffnung dieses Expertenworkshops, der 

sich mit dem Thema „Soziale Marktwirtschaft und deren 

Perzeption im Islam“ befassen wird. 

Der ordnungspolitische Dialog zur Sozialen Marktwirtschaft 

ist eines der Kernthemen der internationalen Zusammen-

arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir sind der Über-

zeugung, dass die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft 

auch global als ein Modell für die Verknüpfung von Wachs-

tum und sozialem Ausgleich dienen können. Sie begrün-

den eine Ordnung, die nach Gerechtigkeit strebt und die 

vielen Staaten im Hinblick auf eine wirtschaftlich und sozial 

nachhaltige Entwicklung eine Orientierungshilfe sein kann. 

Eine Vielzahl der in Deutschland gemachten wirtschaftspoli-

tischen Erfahrungen und damit auch einzelne Elemente der 

Sozialen Marktwirtschaft können nach unserer Ansicht für 

die Partnerländer von Interesse und für die wirtschaftspoli-

BEGRÜßUNG

Jan Senkyr
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tische Debatte vor Ort hilfreich sein. Der Konrad-Adenauer-Stiftung geht 

es dabei primär darum, ökonomisches Wissen in Fragen der Wirtschafts-

politik und insbesondere der Wirtschaftsordnungspolitik zu vermitteln.

Die Diskussion um die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft und deren 

Applikation in verschiedenen Ländern erhält gegenwärtig aus mehreren 

Gründen eine besondere Aktualität. So wurde die Soziale Marktwirtschaft 

im Rahmen des Lissabonner Vertrags unter Artikel 3. als eines der Ziele 

der Europäischen Union festgelegt. Nach den dramatischen Erfahrungen 

mit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise ist die Frage nach eth-

nisch-moralischen Aspekten des wirtschaftlichen Handelns erneut in den 

Vordergrund gerückt. Massive staatliche Interventionen waren im Zuge 

der Krisenbewältigung notwendig, um Vertrauen wiederherzustellen und 

eine Stabilisierung der Märkte zu erreichen. Weltweit wird über Konzep-

te und Regelungen diskutiert, mit denen eine erneute Krise in Zukunft 

zumindest  eingeschränkt werden kann. Die Soziale Marktwirtschaft gibt 

hier eine mögliche Antwort. Uns interessiert aber auch, welche ordnungs-

politischen Lösungsansätze in diesem Kontext ein islamisch geprägtes 

Wirtschaftsdenken bietet. 

Im Rahmen dieses Workshops wollen wir deshalb die Prinzipien der 

Sozialen Marktwirtschaft mit denen der islamischen Wirtschaftsethik 

vergleichen und mögliche Schnittmengen identifizieren. In diesem 

Zusammenhang sollen auch theologische Aspekte der Wirtschaftsethik 

diskutiert werden. Darüber hinaus wollen wir ebenfalls erörtern, ob es 

Kooperationsmöglichkeiten als Antwort auf zukünftige Herausforderungen 

der globalen Wirtschaft gibt.

Es freut mich deshalb sehr, dass wir als Mitveranstalter für dieses 

Workshop die Theologische Fakultät der Ankaraner Universität gewinnen 

konnte, die international ein hohes Ansehen genießt. Auch ist es uns 

gelungen, eine Reihe erstklassiger und renommierter Experten zu diesem 

Thema aus Deutschland und der Türkei als Referenten einzuladen. Ich 

möchte mich nochmals bei unseren Partnern von der Theologischen Fa-

kultät, insbesondere deren Dekan Prof. Yazıcı, aber auch bei den Referen-

ten für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken und wünsche allen 

Teilnehmern einen interessanten und produktiven Workshop.
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Wie Sie alle wissen, ist die Religion des Islam nicht nur ein 

Glaubens- und Andachtssystem zwischen Gott und den 

Menschen, sondern hat gleichzeitig auch in den zwischen-

menschlichen Beziehungen bestimmte Grundlagen geschaf-

fen, als deren Ergebnis eine Gesamtheit von zivilisatori-

schen, rechtlichen und kulturellen Werten entstanden ist. 

Die Wertevorstellungen, die sich im Verlaufe der Zeit und in 

verschiedenen geographischen Regionen daraus entwickelt 

haben, wurden mit Leben erfüllt und haben nicht nur die 

Gläubigen, sondern desgleichen auch die gesamte Mensch-

heit in allen Lebensbereichen mit Glück und Zufriedenheit 

erfüllt. 

Wenn wir uns jetzt dem Thema dieses Symposiums, näm-

lich dem Bereich der Wirtschaft, zuwenden, dann können 

wir das dazu in Bezug stehende islamische Gedankengut 

definieren als eine sittliche Erfahrung des menschlichen 

Lebens, das Wohlstand und Besitz auf rechtmäßige Weise 

erwirbt und im erforderlichen Fall diesen Besitz auf freiwil-

liger Basis mit anderen Menschen teilt. Davon ausgehend, 

liegt es in der Aufgabe und Verantwortung eines jeden 

Muslims, für sich selbst ein diesen Ansprüchen gemäßes 

Wirtschafts- und Finanzsystem zu bestimmen und es anzu-

wenden.

BEGRÜßUNG

Prof. Dr. Nesimi Yazıcı
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Der Begriff „Menschenrecht“ nimmt als Grundlage einer islamischen 

Wirtschaftsordnung einen sehr wichtigen Platz ein. Das Vermeiden von 

Verschwendung, Gerechtigkeit bei der Einkommensverteilung sowie die 

Verbreitung von Sicherheit und Wohlstand sind einige der wichtigsten 

Werte, die im Islam an vorderster Stelle stehen. 

Das in den westlichen Gesellschaften in den letzten vierhundert Jah-

ren vorherrschend gewordene kapitalistische Wirtschaftsmodell breitet 

sich allmählich über die ganze Welt aus. Uneingeschränkter Privatbesitz 

sowie grenzenlose Produktion und Konsumation sind wie der Verlust aller 

Werte die Elemente, aus denen sich dieses Wirtschafts- und Finanzsys-

tem zusammensetzt; besonders im sozialen Leben der Menschen hat 

es deshalb den Grund für gewaltige Einbrüche und Zerstörungswellen 

abgegeben. Ein konkretes Resultat dieser Feststellung äußert sich in 

Form der Existenz von menschlichen Gemeinschaften, die ihren Überle-

benskampf an der Armutsgrenze führen. Solange aber keine alternativen 

Wirtschafts- und Finanzsysteme geschaffen werden, die sich auf sittli-

che Grundlagen stützen, darf man die Tatsache nicht verdrängen, dass 

dieses Wirtschaftsmodell der Menschheit noch mehr Krisen und Notlagen 

bescheren wird. 

Deswegen ist es nur zutreffend, wenn wir an dieser Stelle betonen, dass 

die Voranstellung der Einheit im Glauben und der Gerechtigkeit im sozi-

alen Leben zu den herausragendsten Merkmalen des Islam als einer Re-

ligion zählen. Das Prinzip der Gerechtigkeit, das im islamisch geprägten 

wirtschaftlichen Gedankengut einen vorderen Platz einnimmt, sowie die 

damit verbundene Entwicklung eines sittlichen Verständnisses kann neue 

Perspektiven in den Bereichen wie sozialer Gerechtigkeit, Gleichgewicht, 

Solidarität und Sicherheit, die vom kapitalistischen System vernachlässigt 

werden, eröffnen. 

Unserer Überzeugung nach sind diese Begriffe und Phänomene, die auch 

zu den Grundfundamenten der sozialen Marktwirtschaft zählen, heutzuta-

ge umso wichtiger, weil sie uns im Zusammenhang mit der allgegenwärti-

gen globalen Wirtschaftskrise ständig begegnen. In dieser Hinsicht haben 

akademische und wissenschaftliche Arbeiten und Forschungsvorhaben, 

die im allgemeinen zwischen allen Kulturen und Religionen und im Beson-

deren auch zwischen den einzelnen Disziplinen gepflegt werden sollten, 

sowie bereits bestehende oder noch einzurichtende neue Organisationen 

eine noch größere Bedeutung gewonnen. 
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Wir können von diesem durch die Konrad Adenauer-Stiftung in Zusam-

menarbeit mit der Theologischen Fakultät der Universität Ankara ver-

anstalteten Symposium erwarten, dass es uns Möglichkeiten zu einer 

vertiefenden Untersuchung der als ein alternatives Wirtschaftsmodell 

betrachteten sozialen Marktwirtschaft und seiner Annahme bzw. Wider-

spiegelung in einer islamisch geprägten Wirtschaftsordnung bereitstellt 

sowie die Untersuchung von Parallelen und Gegensätzlichkeiten dieses 

Modells mit der islamischen Wirtschaftsordnung erlaubt.
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1. EINFÜHRUNG

Ich möchte in diesem Beitrag so vorgehen, dass ich kurz, 

aber so präzise wie möglich, zu bestimmen versuche, was 

die charakteristischen Merkmale eines Marktes sind und 

wie eine Marktwirtschaft funktioniert, welche Vor- und 

Nachteile mit Marktwirtschaften verbunden sind und wie 

eine reine Marktwirtschaft zu einer Sozialen und Ökologi-

schen Marktwirtschaft werden kann, in der in einem hohen 

Maße Freiheit, Gerechtigkeit und Effizienz realisiert werden 

können. In einem zweiten Teil werde ich dann auf die Wur-

zeln der Sozialen Marktwirtschaft in den Soziallehren der 

christlichen Kirchen eingehen.1 Dabei wird deutlich werden, 

dass in Deutschland die Genese der Idee Sozialer Markt-

wirtschaft sehr wohl etwas mit den christlichen Konfessio-

nen zu tun hat, die Geltung ihrer Prinzipien jedoch durch-

aus unabhängig vom Christentum behauptet werden kann.

DIE GRUNDZÜGE DER SOZIALEN 
MARKTWIRTSCHAFT UND IHRE BEZIEHUNG 
ZUR CHRISTLICHEN SOZIALETHIK

Prof. Dr. Gerhard Kruip
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2. GRUNDZÜGE SOZIALER MARKTWIRTSCHAFT 

2.1 Zur Funktionsweise Von Märkten, Ihren Vorteilen Und Nach-
teilen2

Märkte sind reale oder virtuelle Orte, an denen Menschen Waren tau-
schen. Auch im Türkischen sind die Begriffe für „Markt“ und „Platz“ gleich 
(Piyasa). Wir finden sie in allen Kulturen und vermutlich schon sehr früh 
in der Geschichte der Menschheit. Person A verfügt über einen gewissen 
Überfluss an einem Gut X, hat aber einen Mangel am Gut Y, während 
Person B umgekehrt einen Überfluss am Gut Y besitzt, aber einen Mangel 
an X hat. Wenn sich A und B auf ein Tauschverhältnis einigen können, 
wie sie eine bestimmte Menge von X gegen eine bestimmte Menge von Y 
tauschen, werden die Güter X und Y ihre Besitzer wechseln. Beide Seiten 
haben von diesem Tausch einen Vorteil, denn für A ist auf Grund seines 
Überflusses von X und seines Mangels von Y Y wertvoller als X, für B ist 
es umgekehrt. Sowohl A als auch B können durch den Tausch ihre Ver-
sorgung mit den gewünschten Gütern verbessern.

Weil es oft nicht einfach ist, einen Tauschpartner zu finden, der bereit 
ist, das Gut, das man haben möchte, genau gegen jenes Gut zu tau-
schen, das man selbst anzubieten hat, wurde das Geld als ein generelles 
Tauschmedium erfunden.3 Zunächst wurden dafür Güter verwendet, die 
leicht zählbar, leicht konservierbar und für alle brauchbar waren, wie 
beispielsweise Kleinvieh, Getreidekörner, bestimmte Früchte oder Metal-
le. Hinter der Herstellung von Münzen steckt die Idee, das Gewicht und 
damit den Wert des betreffenden Metallstücks diesem selbst aufzuprä-
gen, um den Umgang mit ihm zu erleichtern. Später entwickelte sich das 
Papiergeld, das aus einem Material besteht, das selbst gar keinen Wert 
mehr hat, noch später wird das weit abstraktere Giralgeld erfunden, das 
nur noch als Zahl auf einem Kontoauszug existiert.

Gibt es mehr Personen als nur zwei, die miteinander Waren tau-
schen wollen, so haben alle Personen die Auswahl zwischen mehreren 
Tauschpartnern. Erst jetzt entsteht im eigentlichen Sinn ein Markt. Die 
Marktteilnehmer werden sich, wenn sie die Freiheit dazu haben, den 
Tauschpartner mit dem für sie günstigsten Tauschverhältnis heraussu-
chen. Weil beide Tauschpartner jeweils für sich das günstigste Tausch-
verhältnis, d.h. den günstigsten Preis suchen, bildet sich ein fairer Preis  
heraus. Jeder Tauschpartner weiß dann nämlich, dass er bei keinem 
anderen Tauschpartner einen besseren Preis hätte bekommen können. 

Auf solchen freien Märkten, auf denen alle mehrere mögliche Tausch-
partner haben, in denen also niemand gezwungen ist, zu verkaufen, erst 
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recht nicht, an jemanden bestimmten zu verkaufen, bildet sich der Preis 

nach Angebot und Nachfrage, bzw. umgekehrt: Angebot und Nachfrage 

richten sich nach dem Preis. Steigt der Preis eines Gutes, werden mehr 

Personen dieses Gut zum Tausch anbieten können und wollen. Das An-

gebot steigt. Gleichzeitig aber wird mit steigendem Preis die Anzahl der 

Personen abnehmen, die dieses Gut zu diesem höheren Preis noch haben 

wollen. Die Nachfrage sinkt. Ein solches Überangebot hat zur Folge, dass 

einige Anbieter ihre Güter nicht mehr tauschen können. Sie werden ihr 

Angebot zurückziehen, so dass umgekehrt das Angebot wieder zurück-

geht, die Nachfrage wieder wächst und der Preis sich nach einigem Hin 

und Her und nach einer gewissen Zeitverzögerung auf einem Gleichge-

wichtspreis einpendelt. 

Auf freien Märkten übernimmt der Preis also eine wichtige Signalfunkti-

on: Steigende Preise signalisieren eine hohe Nachfrage, sinkende Preise 

eine niedrige Nachfrage. Auf hohe Preise bzw. eine hohe Nachfrage 

reagieren die Hersteller von Gütern aus eigenem ökonomischen Interesse 

durch eine Ausweitung ihres Angebots, auf eine sinkende Nachfrage mit 

einer Reduktion ihrer Überproduktion. Die Abnehmer der Waren rea-

gieren umgekehrt: Auf sinkende Preise reagieren sie mit einer höheren 

Nachfrage, auf steigende Preise mit einer niedrigeren Nachfrage. So 

kommt es im Punkt des Gleichgewichtspreises auch zu einer optimalen 

Versorgung. Wäre nämlich der Preis höher als dieser Gleichgewichtspreis, 

könnten sich viele Nachfrager das Gut nicht mehr leisten, wäre der Preis 

niedriger, würden viele Hersteller das Gut nicht mehr anbieten. In beiden 

Fällen wäre die Versorgung mit dem betreffenden Gut niedriger.

Es ist klar, welche enormen Vorteile eine Wirtschaft hat, die auf diesem 

Prinzip des freien Marktes aufbaut. Bevor ich auch zu den Nachteilen und 

Risiken komme, möchte ich zuerst noch fünf wichtige Vorteile benennen:

1. Anders als in einer zentralen Planwirtschaft sind alle Akteure, seien 

es Anbieter oder Nachfrager, in ihren Entscheidungen weitgehend frei 

und eigenverantwortlich. Die Akteure sind dabei durch ihr Eigeninteres-

se motiviert: Anbieter stellen aus Eigeninteresse die Güter her, die sie 

auf dem Markt tauschen können, Anbieter wie Nachfrager suchen aus 

Eigeninteresse den günstigsten Preis. Ein staatlicher oder behördlicher 

Zwang braucht nicht ausgeübt zu werden. Auch muss nicht vorausge-

setzt werden, dass die beteiligten Personen moralisch gute Personen sein 
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wollen. Diesem Motor des Eigeninteresses verdanken Marktwirtschaften 

einen erheblichen Teil ihrer Dynamik. 

2. Dank des eben geschilderten Preismechanismus passen Angebot und 

Nachfrage optimal zusammen, es kommt seltener zu Überangeboten 

oder einem Mangel an Gütern. Produziert wird, was nachgefragt wird. Es 

braucht dazu keine allwissende Institution zur Planung des Wirtschafts-

prozesses. Entscheidungen werden dezentral an vielen Orten gefällt. Das 

senkt für das Gesamtsystem die Wahrscheinlichkeit von Fehlern.

3. Der Preismechanismus sorgt ebenfalls dafür, dass die Güter möglichst 

effizient, d.h. zu möglichst niedrigen Kosten und in möglichst kurzer Zeit 

hergestellt werden. Dies senkt den Preis und ermöglicht eine höhere 

Güterversorgung.

4. Insgesamt führt dies alles auch dazu, dass Marktwirtschaften innova-

tiver und kreativer sind. Neue Ideen werden schneller umgesetzt, neue 

Produkte entstehen, die Qualität kann gesteigert werden.

5. Wegen dieser höheren Flexibilität und der kürzeren Reaktionszeit 

können Marktwirtschaften auch schneller auf interne wie externe Risiken 

oder Schocks reagieren. 

Wegen dieser Vorteile ist es auch nicht überraschend, dass weltweit 

diejenigen Länder, die freie Märkte eingeführt und sich in kluger Weise 

dem Weltmarkt geöffnet haben, sich sehr viel besser entwickelt haben, 

als Länder, die nach dem Modell einer zentralen Planwirtschaft organisiert 

sind.4 Auch der enorme Aufschwung der Türkei in den letzten Jahren 

verdankt sich solchen Öffnungsprozessen.

Allerdings haben Marktwirtschaften auch gravierende Nachteile. Diese 

Nachteile führen dazu, dass eine „Marktwirtschaft pur“, also eine Markt-

wirtschaft ohne soziale Einbettung und ohne staatliche Ordnungspolitik 

ethisch nicht legitimiert werden kann. Nicht umsonst wurde die unge-

regelte Marktwirtschaft, die „laissez-faire-Marktwirtschaft“ seit dem 19. 

Jahrhundert immer wieder kritisiert, von Sozialisten und Marxisten ge-

nauso wie von den Vertretern von Kirchen und Religionsgemeinschaften. 

Manche der genannten Vorteile gibt es so nur in idealen Modellwelten, 

so dass deren Ergebnisse auch nicht unmittelbar in der Realität ange-
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wandt werden können. Das wird auch von Ökonomen selbst inzwischen 

deutlicher gesehen. Bevor ich dazu komme, wie diese Nachteile durch 

eine „Ökologische und Soziale Marktwirtschaft“ weitgehend aufgefangen 

werden können, möchte ich zunächst die Nachteile in den folgenden, 

ebenfalls fünf Punkten zusammenfassen:

1. Märkte erhalten sich nicht von selbst. Im Gegenteil, wenn sie nicht 

entsprechend geschützt und reguliert werden, zerstören sie sich. Ein 

ungehinderter Markt kann dazu führen, dass sich auf der Seite der Nach-

frager oder der Anbieter oligopolistische oder monopolistische Strukturen 

herausbilden. Wenn aber nur wenige oder nur ein Anbieter vielen Nach-

fragern gegenübersteht (oder umgekehrt), haben die Nachfrager keine 

Wahl mehr, der Wettbewerb ist zerstört und der Preismechanismus kann 

nicht mehr funktionieren. Ungeregelte Märkte haben also die Tendenz in 

sich, sich selbst zu zerstören.

2. Um zu funktionieren, braucht die Marktwirtschaft Vertrauen. Man muss 

sich beispielsweise darauf verlassen können, dass die Informationen 

über die Produkte, die man kauft, auch stimmen. Man muss sich darauf 

verlassen können, dass Verträge eingehalten werden, dass zum Beispiel 

gelieferte Produkte auch bezahlt werden. Man muss darauf vertrauen, 

dass man auch langfristig die Güter, die man produziert, oder die Ar-

beitsleistung, die man anbietet, gegen solche Güter, die man nicht selbst 

herstellt, aber dennoch zum Leben braucht, eintauschen kann. Man muss 

schließlich darauf vertrauen, dass das Geld, das man heute eintauscht, 

auch morgen noch als Tauschmittel verwendet werden kann. Diese Frage 

des Vertrauens ist alles andere als trivial. Es braucht eine Fülle von sozio-

kulturellen Konventionen und rechtlichen Regeln und ein hohes Maß an 

Solidarität, um dieses Vertrauen zu erhalten. Wenn diese fehlen, kom-

men kaum mehr Tauschhandlungen zustande und die Wirtschaft bricht in 

sich zusammen.

3. Nicht alle Menschen einer Gesellschaft sind in der Lage, ihre Arbeits-

kraft oder bestimmte Produkte auf dem Markt anzubieten, um lebens-

notwendige Güter dafür einzutauschen. Zu dieser Gruppe der „Marktpas-

siven“ gehören nicht nur behinderte Menschen, sondern in bestimmten 

Phasen unseres Lebens wir alle: Als Kinder, als Kranke, als ältere Men-

schen sind wir darauf angewiesen, ohne Teilnahme am Markt versorgt 

zu werden. In traditionellen Gesellschaften ist es vor allem die Familie, 
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die diese Funktion erfüllt, in modernen Gesellschaften braucht es dafür 

Systeme sozialer Sicherung.

4. Durch technische und organisatorische Innovationen und Produkti-

vitätsfortschritte wird es in einer dynamischen Marktwirtschaft immer 

wieder passieren, dass bestimmte Produkte nicht mehr gebraucht werden 

und ihre Produktion eingestellt werden muss. So verwendet beispiels-

weise nach der Erfindung von Computern und Druckern kaum mehr 

jemand Schreibmaschinen. Es wäre fatal, müsste man allen Herstel-

lern von Schreibmaschinen für alle Zeiten garantieren, auch weiterhin 

Schreibmaschinen produzieren und verkaufen zu können. Dieser „Prozess 

kreativer Zerstörung“, wie der deutsche Ökonom Joseph Schumpeter das 

genannt hat5, ist auf der einen Seite erwünscht, weil es ohne ihn keinen 

Fortschritt geben könnte. Auf der anderen Seite bedeutet er aber für die 

Hersteller solcher veralteter Güter eine große Härte. Sie verlieren ihre 

Einkommensmöglichkeit, ihren Arbeitsplatz. Auch sie müssen deshalb 

gegen dieses Risiko abgesichert werden, sonst können sie die Marktwirt-

schaft nicht akzeptieren. Viele Probleme und soziale Kämpfe während des 

europäischen Industrialisierungsprozesses des 19. Jahrhunderts hingen 

damit zusammen, dass es einen sehr massiven Prozess kreativer Zerstö-

rung gegeben hat, die notwendige soziale Absicherung aber noch nicht. 

Wachsende Armut und soziale Ungleichheit können so weit führen, dass 

sie die Stabilität und den Zusammenhalt von Gesellschaften zerstören.

5. Märkte funktionieren nicht immer so, wie sie sollen. Das kann ver-

schiedene Ursachen haben. Ich möchte dies an drei Beispielen ver-

deutlichen: Es wäre unglaublich aufwändig und teuer, wenn jeder 

Stromerzeuger für die Belieferung seiner Kunden ein eigenes Stromnetz 

verlegen würde. Wenn überhaupt, wäre das nur sehr wenigen Anbietern 

möglich, für weitere gäbe es eine sehr hohe Hürde, in den Markt einzu-

steigen. Solche „natürlichen Monopole“ gibt es bei relativ vielen Gütern. 

Sie verlangen ein Eingreifen des Staates, entweder, indem er selbst als 

Stromerzeuger auftritt, oder indem er die Benutzung der Stromnetze 

so reguliert, dass deren Inhaber es auch ihren Konkurrenten zu fairen 

Preisen erlauben, ihren Strom hindurchzuleiten. Ein zweites Beispiel: Auf 

viele Märkten gibt es notwendigerweise Asymmetrien zwischen Nachfra-

gern und Anbietern, zum Beispiel auf dem Gesundheitsmarkt: Der Arzt 

ist sowohl derjenige, der eine Gesundheitsleistung anbietet, wie auch 

derjenige, der weiß und entscheiden kann, welche Gesundheitsleistung 
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der Patient braucht. Deshalb kann hier ein rein freier Markt nicht funk-

tionieren. Die Patienten wären der Ausbeutung durch die Ärzte hilflos 

ausgeliefert. Auch hier muss regulierend eingegriffen werden, z.B. durch 

eine Professionsethik für Ärzte, durch feste Honorare und eine Kranken-

versicherung für die Patienten. Drittens schließlich funktionieren Märkte 

nicht, um sogenannte „öffentliche Güter“ bereitzustellen. Öffentliche 

Güter sind solche Güter, von deren Nutzung niemand ausgeschlossen 

werden kann. Wegen dieser Eigenschaft ist kaum jemand bereit, die Ko-

sten aufzuwenden, um ein öffentliches Gut bereitzustellen, denn er kann 

es ja genauso gut nutzen, wenn jemand anderer es erzeugt. Im Extrem-

fall wird dann ein solches öffentliches Gut überhaupt nicht bereitgestellt. 

Gute Beispiele hierfür sind öffentliche Sicherheit, eine gute Verkehrsin-

frastruktur, saubere Luft oder die Milderung des Klimawandels. Auch hier 

ist der Staat gefragt, oder auch Zusammenschlüsse von Produzenten, um 

solche öffentlichen Güter bereitzustellen.6

Ich möchte es ganz klar sagen: diese Nachteile sind so gravierend, dass 

ich eine freie Marktwirtschaft nur dann für moralisch legitim halte, wenn 

es irgendwie gelingt, diese Nachteile zu beseitigen oder mindestens stark 

zu mildern. Und in der Tat gibt es eine Idee, wie das gelingen könnte. In 

Deutschland trägt diese Idee den Namen „Soziale Marktwirtschaft“.7

2.2 Das Konzept „Sozialer Marktwirtschaft“

Die Idee der „Sozialen Marktwirtschaft“ war schon während des Zweiten 

Weltkriegs von Ökonomen entwickelt worden, die, oft motiviert durch 

ihre christlichen Überzeugungen, über die Zukunft Deutschlands nach 

dem Krieg und der Nazizeit nachdachten. „Erfinder“ des Begriffs „Sozi-

ale Marktwirtschaft“ war der Religionssoziologe, Kulturanthropologe und 

Wirtschaftswissenschaftler Alfred Müller-Armack (1901-1978), der ihn 

1946 in seinem Buch „Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft“8 prägte, 

das übrigens größtenteils während der Nazi-Zeit in einem katholischen 

Kloster in Vreden-Ellewick bei Münster entstanden war. 

Ähnliche Konzepte hatten Wirtschaftswissenschaftler wie Franz Böhm 

(1895-1977), Walter Eucken (1891-1950)9 und Hans Großmann-Doerth 

(1894-1944), die Begründer der „Freiburger Schule“, entwickelt. Zu ihr 

werden neben Müller Armack häufig auch Wilhelm Röpke (1899-1966) 

und Alexander Rüstow (1885-1963) gezählt. Die beiden letzteren lebten 
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zu dieser Zeit übrigens in Istanbul, weil sie wegen ihres offenen Wider-

stands gegen den Nationalsozialismus Deutschland verlassen mussten 

und in der Türkei Asyl und wissenschaftliche Betätigungsmöglichkeiten 

gefunden hatten. Die damaligen „neuen Liberalen“ kritisierten massiv 

den Laissez-faire-Kapitalismus, forderten einen starken, die Wirtschaft 

regulierenden Staat, der über den Partikularinteressen stehen sollte, und 

propagierten die Einsicht, dass ein freier Markt nur dann wirklich funktio-

nieren und dem Gemeinwohl dienen kann, wenn er einer vom Staat ge-

schaffenen Rahmenordnung unterworfen wird. Aus diesem Grund wurde 

die „Freiburger Schule“ auch mit der Bezeichnung „Ordoliberalismus“ in 

Abgrenzung zum laissez-faire-Liberalismus und seiner Minimalstaatsvor-

stellung („Nachtwächterstaat“) des 19. Jahrhunderts belegt.

Politisch wirksam wurde die Idee der Sozialen Marktwirtschaft in 

Deutschland durch die Währungsreform vom 20. Juni 1948 und die von 

Ludwig Erhard, dem damaligen Direktor der Verwaltung für Wirtschaft 

der britisch-amerikanischen Besatzungszone, betriebene Aufhebung 

staatlicher Preis- und Mengenvorschriften.10 Anders als dies im Rückblick 

heute oft dargestellt wird, überzeugte die Reform nicht sofort. Zu-

nächst wuchs zwar das Warenangebot, aber es stiegen auch die Preise, 

die Arbeitslosigkeit nahm zu und damit auch Ablehnung und Kritik. Im 

November 1948 riefen die Gewerkschaften zum Protest gegen diese 

Wirtschaftspolitik den einzigen Generalstreik der bundesdeutschen Nach-

kriegsgeschichte aus. Im Bundestagswahlkampf 1949 warf die SPD Er-

hard vor, die deutsche Wirtschaft „zu ruinieren“. Auch innerhalb der CDU, 

die im „Ahlener Programm“ 1947 noch einen „christlichen Sozialismus“ 

propagiert hatte, gab es große Widerstände. Erhard konnte sich jedoch 

schließlich mit seiner „sozialverpflichteten Marktwirtschaft“ durchsetzen. 

Die Vollbeschäftigung wurde erst fünf Jahre später, 1954 erreicht. Die 

Soziale Marktwirtschaft war also trotz Marshall-Plan zunächst durchaus 

mit langen Durststrecken verbunden. Erhebliche Widerstände gab es 

übrigens auch von Unternehmerseite. Der Bundesverband der Deutschen 

Industrie kämpfte noch 1957 gegen einen anderen unverzichtbaren Teil 

des Konzepts Sozialer Marktwirtschaft, nämlich das Gesetz gegen Wett-

bewerbsbeschränkungen und die Errichtung eines Kartellamts.

Dass die Wirtschaftspolitik Erhards letztlich doch zum politischen Erfolgs-

schlager wurde, ist besonders zwei Faktoren zu verdanken: einmal natür-

lich dem enormen wirtschaftlichen Aufschwung des deutschen „Wirt-
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schaftswunders“, das freilich vom westlichen Ausland, insbesondere den 

USA, massiv befördert worden war, zum anderen aber auch der Tatsache, 

dass mit dem Begriff der „Sozialen Marktwirtschaft“ eine Formel für einen 

dritten Weg zur Versöhnung von Kapitalismus und Sozialismus gefunden 

wurde, mit der es möglich war, ein von Wirtschaftswissenschaftlern ent-

wickeltes marktfreundliches Konzept einer politischen Öffentlichkeit näher 

zu bringen, die von starker Skepsis gegenüber einer freien Marktwirt-

schaft geprägt war. 

Als entscheidende Merkmale einer Sozialen und Ökologischen Marktwirt-

schaft sind die folgenden fünf Punkte zu nennen.

1. Um funktionieren zu können, brauchen Märkte eine Rahmenordnung, 

die aus gesetzlichen Regelungen und aus Institutionen besteht. Dazu 

gehören eine Kartellbehörde, die Kartelle und Monopole verhindert, die 

Garantie des Privateigentums und der Vertragsfreiheit, die Einhaltung des 

Haftungsprinzips sowie ein Rechtssystem, das es den Bürgerinnen und 

Bürgern erlaubt, ihre Rechtsansprüche anderen gegenüber vor effizient 

funktionierenden und nicht korrumpierbaren Gerichten einzuklagen. Eine 

unabhängige Zentralbank muss in der Lage sein, für Geldwertstabilität zu 

sorgen. Wegen der Asymmetrie auf vielen Märkten braucht es so etwas 

wie eine Verbraucherschutzgesetzgebung, Qualitätskontrolle, Kennzeich-

nungsvorschriften zum Schutz der schwächeren Marktteilnehmer.

2. Die Bereitstellung öffentlicher Güter muss vom Staat selbst oder in 

dessen Auftrag garantiert werden. Hierzu gehören vor allem öffentliche 

Sicherheit, Infrastruktur, Bildung, Gesundheitsversorgung und Umwelt-

schutz.

3. Um marktpassiven Menschen das Überleben in Würde zu sichern, 

sind soziale Sicherungssysteme nötig, die die Menschen vor zentralen 

Lebensrisiken wie Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Armut im Alter und 

Pflegebedürftigkeit schützen.

4. Wirtschaftliche Prozesse in Marktwirtschaften verlaufen häufig zy-

klisch. Weil die Anpassungen zwischen Angebot und Nachfrage eben doch 

nicht reibungslos funktionieren, gibt es immer wieder Überproduktion, 

Preisblasen, konjunkturelle Einbrüche. Der Staat muss versuchen, die 

Auswirkungen solcher Krisen möglichst klein zu halten. Dies kann gelin-
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gen durch eine antizyklische Konjunkturpolitik. Diese darf jedoch nicht 

nur in Schwächephasen antizyklisch auf Staatskosten für mehr Wachstum 

sorgen, in Wachstumsphasen muss ebenso antizyklisch dafür gesorgt 

werden, dass die entstandene Staatsverschuldung wieder abgebaut wird 

oder Rücklagen für die nächste Krise gebildet werden. Da letzteres in den 

letzten Jahrzehnten stark vernachlässigt worden ist, haben wir es in sehr 

vielen Ländern mit dem Problem extrem hoher Staatsverschuldung zu 

tun.

5. Um all diese Maßnahmen der Regulierung des Marktes, der antizy-

klischen Wirtschaftspolitik und der sozialen Sicherung bewältigen zu 

können, braucht es einen starken Staat, der dazu auch wirklich in der 

Lage ist, d. h. einen Staat mit einer effizienten Verwaltung und einer 

funktionierenden demokratischen Kontrolle und Legitimation. Vor allem 

muss dafür gesorgt werden, dass ökonomische Macht nicht die poli-

tischen Entscheidungsprozesse in undemokratischer Weise verzerrt. 

Primat des Staates bedeutet eine Fähigkeit des Staates, im Interesse 

des Gemeinwohls und unabhängig von den wirtschaftlichen Interessen 

einzelner Gruppen regulierend in den Markt einzugreifen. Primat des 

Staates bedeutet nicht, dass der Staat selbst als wirtschaftlicher Akteur 

tätig werden müsste.

Die genannten fünf Punkte sind nicht vollständig und nicht in allen 

Konkretisierungen Konsens derjenigen, die für eine Soziale Marktwirt-

schaft eintreten. Denn das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft war 

von Anfang an nicht so einheitlich, wie es diejenigen gerne hätten, die 

es damals und heute für ihre jeweils eigenen Interessen beanspruchen 

wollten bzw. wollen. Es sind mindestens zwei grobe Richtungen zu unter-

scheiden, eine stärker ordoliberale und eine stärker sozialpolitische. Für 

den ordnungspolitischen Puristen Eucken, letztlich aber auch für Erhard 

war klar, dass der freie Markt selbst bereits „sozial“ sei, weil er durch die 

freie Preisbildung und durch den Wettbewerb solche Verhältnisse hervor-

bringe, die einerseits allen möglichst große Chancen böten, andererseits 

aber auch einseitige Machtkonzentrationen verhinderten. Deshalb konnte 

Erhard immer wieder betonen: „Die Begriffe ‚frei’ und ‚sozial’ decken sich 

nämlich; je freier die Wirtschaft ist, um so sozialer ist sie auch.“11 Nach 

dieser Auffassung fügt also das Beiwort „sozial“ dem Begriff der „freien 

Marktwirtschaft“ eigentlich nichts Neues hinzu. 
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Demgegenüber vertraten Müller-Armack, Röpke und Rüstow die Auffas-

sung, dass der Markt so etwas wie ein „Halbautomat“ sei, der durchaus 

der Lenkung bedürfe, und zwar nicht nur durch eine möglichst konstant 

zu haltende Rahmenordnung, sondern auch durch sozial- und kon-

junkturpolitische Ziele. Auch für die letzteren war „Marktkonformität“ 

ein wichtiges Kriterium für die zu ergreifenden Maßnahmen, aber der 

instrumentelle Charakter des Marktmechanismus und seine Unterordnung 

unter sozialpolitische Ziele kommen bei ihnen stärker zum Ausdruck. 

Das Adjektiv „sozial“ hat hier also eine zusätzliche, die freie Marktwirt-

schaft qualifizierende Bedeutung, weshalb Müller-Armack darauf bestand, 

Soziale Marktwirtschaft mit großem ‚S’ zu schreiben. Sein Konzept ist 

offen für eine breite gesellschaftliche Diskussion über die Frage, in wel-

cher Gesellschaft wir leben wollen. Er selbst schlug 1962 vor, die Soziale 

Marktwirtschaft explizit einem „gesellschaftspolitischen Leitbild“ zu un-

terwerfen.12 Darin waren auch schon damals Fragen des Umweltschutzes 

angedeutet.13 Sein Konzept ermöglicht also ohne Weiteres eine Ergän-

zung durch das Ziel einer besseren Erhaltung der Umwelt in Richtung 

einer „Ökologischen und Sozialen Marktwirtschaft“.

2.3. AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN DER „SOZIALEN MARKT-

WIRTSCHAFT“ IN DEUTSCHLAND

Vielleicht sollte ich am Beispiel der Entwicklung Deutschlands kurz illus-

trieren, dass das Konzept „Sozialer Marktwirtschaft“ tatsächlich nicht 

statisch ist, sondern einzelne Elemente Sozialer Marktwirtschaft immer 

wieder den Zeiten angepasst, reformiert und weiter entwickelt werden 

müssen. Die ersten Jahrzehnte der Sozialen Marktwirtschaft in Deutsch-

land waren nicht nur Jahre hohen wirtschaftlichen Wachstums, sondern 

auch Jahre eines kontinuierlichen Ausbaus sozialer Sicherheit. Angesichts 

des demographischen Wandels, der Konkurrenz auf dem Weltmarkt und 

des bevorstehenden Übergangs weg von einer Kohlenstoff-Ökonomie hin 

zu einer Energieversorgung mit erneuerbarer Energie, wird das erreich-

te hohe Niveau an sozialstaatlichen Transfers so nicht aufrecht erhalten 

werden können. Wie soziale Leistungen im Einzelnen auch immer beur-

teilt werden, vieles spricht dafür, dass sie jedenfalls in der Summe eine 

zu hohe Belastung darstellen, dadurch die Staatsverschuldung gesteigert, 

über die hohe Abgabenlast das wirtschaftliche Wachstum beeinträchtigt, 

über falsche Anreize die individuelle Leistungsbereitschaft geschwächt 

und die Allokation von Produktionsfaktoren verzerrt haben.14 Der letzte 
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ausgeglichene Bundeshaushalt, der ohne Neuverschuldung auskam, liegt 

in Deutschland 40 Jahre zurück. Die Staatsquote (sämtliche Ausgaben 

des Staates und der Sozialversicherungen im Verhältnis zum Bruttoin-

landsprodukt), 1960 noch bei 33%, erreichte schon 1975 einen ersten 

Höhepunkt von fast 49%. 2007 betrug sie 43,9% und stieg, bedingt 

durch die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise im Jahre 2009 auf 47,6%.15

Von den „Vätern“ der Sozialen Marktwirtschaft wurde das hinter der Aus-

weitung von Sozialleistungen vermutete Anspruchsdenken hart kritisiert. 

Schon in seinem 1957 publizierten Buch „Wohlstand für alle“ bemängelte 

Erhard „die wachsende Sozialisierung der Einkommensverwendung, die 

um sich greifende Kollektivierung der Lebensplanung, die weitgehende 

Entmündigung des Einzelnen und die zunehmende Abhängigkeit vom 

Staat [...].“ Diese Entwicklungen führten „hin zum Versorgungsstaat 

[...], an dessen Ende der soziale Untertan und die bevormundete Garan-

tierung der materiellen Sicherheit durch einen allmächtigen Staat, aber 

in gleicher Weise auch die Lähmung des wirtschaftlichen Fortschritts in 

Freiheit stehen wird“.16 Besonders wichtig war den „Vätern“ der Sozialen 

Marktwirtschaft die Verpflichtung und Befähigung zur Eigenverantwor-

tung. Rüstow wird immer wieder ein Bonmot zugeschrieben, das dies 

anschaulich zum Ausdruck bringt: „Brauchst du eine hilfreiche Hand, so 

suche sie zunächst am Ende deines rechten Armes“. Auch einer der wich-

tigsten Vertreter Katholischer Soziallehre, der Jesuit Oswald von Nell-Bre-

uning, warnte immer wieder vor einer verbreiteten Versorgungsmentali-

tät: „Die heute weitverbreitete Haltung, in jeder Schwierigkeit [...] nach 

Fremdhilfe, insbesondere nach Staatshilfe zu schreien, verstößt gegen 

das Subsidiaritätsprinzip. [...] Wenn alle, anstatt den Staat zu tragen, 

sich an ihn hängen wie das kleine Kind an die Schürze der Mutter, dann 

ist die staatsbürgerliche Moral bereits zusammengebrochen [...].“17 Der 

Verweis auf „Eigenverantwortung“ kann sicherlich auch ideologisch zur 

Rechtfertigung unsozialer Einschränkungen missbraucht werden. Eigen-

verantwortung kann nur gefordert werden, wenn sie mit einer „Sozialpo-

litik der Befähigung“ verbunden wird, damit die Betroffenen auch in die 

Lage versetzt werden, wirklich Eigenverantwortung zu übernehmen.18 Auf 

der anderen Seite ist es jedoch auch eine Tatsache, dass Sozialleistungen 

Eigeninitiative verhindern können und damit den Betroffenen langfristig 

eher schaden als nützen. Um solche Abhängigkeiten sowie die Risiken 

der Ausbeutung des Systems und zu hohe Belastungen zu vermeiden, 

ist durchaus zu fordern, wie das im Impulstext der Kommission VI der 

Deutschen Bischofskonferenz „Das Soziale neu denken“ 2003 formuliert 
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wurde, „die Grenze zwischen einem solidarisch abgesicherten klaren Ge-

währleistungsrahmen für alle und dem Bereich der Eigenverantwortung 

neu zu ziehen“.19 

Ohne Zweifel stehen wir heute vor neuen und großen Herausforderun-

gen, die einen Umbau der Sozialen Marktwirtschaft nach sich ziehen 

müssen, wie ihn sich ihre „Väter“ wohl kaum hätten vorstellen können. 

Insbesondere muss auch nach einem global gültigen und durchsetzbaren 

Regelwerk gesucht werden. Deshalb kann der Bezug auf „die“ Soziale 

Marktwirtschaft nicht bedeuten, über ein klar abgegrenztes Konzept mit 

eindeutigen Handlungsrezepten zu verfügen. Für Müller-Armack war So-

ziale Marktwirtschaft ein „Wirtschaftsstil“ und deshalb alles andere als ein 

statisches Konzept, vielmehr ein durchaus zukunftsoffenes Entwicklungs-

programm. Kriterium für die Richtigkeit von Reformen kann nicht sein, 

ob sie sich durch Bezug auf die Schriften der Väter der Sozialen Markt-

wirtschaft rechtfertigen lassen oder nicht. Deshalb kann und darf der 

Begriff auch nicht einseitig für die Durchsetzung partikularer Interessen 

vereinnahmt werden. Vielmehr muss es heute darum gehen, durch eine 

genaue Wirkungsanalyse sozial- und wirtschaftspolitischer Maßnahmen 

abzuschätzen, ob sie wirklich zu mehr sozialer Gerechtigkeit und besse-

rer Umweltverträglichkeit – und das in globaler Dimension - beitragen. 

In der gegenwärtigen Situation sehe ich ein großes Problem darin, dass 

viele Menschen, die die Wirkungszusammenhänge nicht überschauen, 

kein Vertrauen mehr in den Sachverstand von Politikern und Experten 

aufbringen, sondern sich durch populistische Anklagen und Versprechun-

gen verführen lassen. Es ist leider oft so, dass auf den ersten Blick gut 

gemeinte Maßnahmen äußerst nachteilige Folgen haben können. Manche 

Entwicklungen, beispielsweise die Arbeitsplatzverlagerungen ins Ausland, 

werden total überschätzt. Viele Maßnahmen wirken auch erst langfristig, 

so dass bis zum Erreichen der angestrebten Effekte eine Durststrecke zu 

überwinden ist, die natürlich politisch ausgebeutet werden kann, um die 

Verantwortlichen solcher Maßnahmen zu diskreditieren. Es ist in einer 

Ordnung, die auf die Handlungsfreiheit der Einzelnen und deren Steue-

rung durch Spielregeln setzt, auch nicht möglich, jedes Mal, wenn es 

zu unerwünschten Ergebnissen kommt, direkt korrigierend einzugreifen 

oder die Regeln immer wieder zu ändern. Die langfristige Verlässlichkeit 

allgemeiner Regeln ist oft wichtiger als die Sicherstellung richtiger Hand-

lungen in jedem Einzelfall. Wenn kurzfristiges Denken, unmittelbares 
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Schielen auf Meinungsumfragen, Gieren nach Verhetzungspotenzialen, 

aktionistischer Interventionismus und populistische Versprechungen das 

politische Feld beherrschen, ist leider kaum mehr mit dem Mindestmaß 

an Rationalität in den Entscheidungsprozessen zu rechnen, die wir zur 

Lösung der Probleme dringend brauchen. 

3. DIE WURZELN DER SOZIALEN MARKTWIRTSCHAFT IN DEN 

SOZIALLEHREN DER CHRISTLICHEN KIRCHEN

3.1. Historische Hintergründe Und Lernprozesse

Die Soziallehren der Kirchen sind im 19. Jahrhundert als Reaktion auf die 

sozialen Probleme entstanden, die mit der kapitalistischen Industriali-

sierung im 19. Jahrhundert in West- und Mitteleuropa verbunden waren 

– freilich schon auf der Grundlage einer jahrhundertealten Denktradition 

über ethische Kriterien für das menschliche Zusammenleben. Es waren 

engagierte Christinnen und Christen beider Konfessionen, die sich – 

durchaus auch durch ihren Glauben motiviert – von der Not der Men-

schen haben betreffen lassen, konkrete Aktionen zur Hilfe unternommen 

haben, die Verhältnisse kritisiert haben und für Veränderungen einge-

treten sind. Dabei haben sich die sozialen Aktivitäten dieser engagierten 

Christinnen und Christen, in denen sie auch bald von wichtigen Teilen der 

Kirchenleitungen unterstützt wurden, selbst im Laufe der Zeit weiter ent-

wickelt, trotz gewisser konfessioneller Unterschiede übrigens durchaus in 

einer ähnlichen Weise. Man könnte diese Veränderungen als Lernprozes-

se verstehen, die diese Christinnen und Christen durchlaufen haben. Es 

wäre möglich, sie detailliert an den Veränderungen aufzeigen, die sich in 

Stellungnahmen wichtiger Vertreterinnen und Vertreter dieses sozialen 

Christentums finden lassen, z.B. an der Entwicklung gesellschaftskriti-

scher und sozialpolitischer Positionen des als „Arbeiterbischof“ verehrten 

Willhelm Emmanuel von Ketteler. Das würde jetzt allerdings den Rahmen 

dieses Beitrags sprengen. Ich fasse deshalb diese Lernprozesse in weni-

gen Schlagworten zusammen, ohne sie detailliert nachzuweisen.20

1. Zu Beginn reagierten zeitkritische Christinnen und Christen eher so, 

dass sie die modernen Entwicklungen verurteilten, die geordnete Gesell-

schaft des späten Mittelalters idealisierten und eine Art Rückkehr zu einer 

nach Ständen geordneten Gesellschaft propagierten, um den Kapitalis-

mus zu überwinden. Erst allmählich wurde den meisten Vertreterinnen 
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und Vertretern des sozialen Christentums klar, dass dies eine Illusion 

bleiben würde. Ein Teil von ihnen sympathisierte deshalb mit sozialisti-

schen Gesellschaftsmodellen, vor allem in der Zeit zwischen dem Ersten 

und dem Zweiten Weltkrieg.21 Der größere Teil von ihnen, vor allem nach 

den Erfahrungen mit den totalitären Regimen des kommunistischen So-

zialismus in der Sowjetunion und des Nationalsozialismus in Deutschland, 

plädierte jedoch für eine Art „dritten Weg“ zwischen einem planwirt-

schaftlichen Sozialismus und einem laissez-faire-Kapitalismus. 

2. Am Anfang erwarteten viele Christinnen und Christen eine Verbesse-

rung der Situation der Armen vor allem von einer Bekehrung der Rei-

chen, von der Wiederentdeckung der christlichen Tugenden des Teilens 

und der sozialen Liebe, welche letztlich nur denkbar erschienen im Rah-

men einer erneuerten und intensiveren Rückkehr zum christlichen Glau-

ben. Bekehrung erschien als Lösung der Probleme. Aber auch hier wurde 

sehr schnell klar, dass man eine Veränderung der Zustände nicht nur von 

einer Bekehrung der Herzen und einem freiwilligen Gesinnungswandel 

erwarten kann. Mehr und mehr wurde klar, dass konkrete Strukturrefor-

men notwendig sein würden, die vom Staat durch eine entsprechende 

Gesetzgebung sowie wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen in die 

Wege geleitet werden mussten. Von da an war von einer notwendigen 

Dialektik von „Gesinnungsreform“ und „Zuständereform“ die Rede.22

3. Im Kontext einer obrigkeitsstaatlichen Vorstellung wird vorrangig dem 

Staat die Weisheit, die Fähigkeit und die Legitimität zur besten Regelung 

der Zustände zugeschrieben. Dank einer gewissen Staatsferne des Sozi-

alkatholizismus, die mit der starken protestantischen Dominanz im Deut-

schen Reich von 1871 zu tun hatte, waren jedoch vor allem katholische 

Christinnen und Christen dafür sensibel, dass die notwendigen Verände-

rungen auch von unten sich entwickeln sollten, auch wenn sie letztlich 

nur über staatliche Politik wirksam werden können. Aber diese Einsicht 

führte zu einer großen Stärke von Basisorganisationen (dem deutschen 

„Verbandskatholizismus“), trug zur breiten Bewusstseinsbildungsarbeit 

bei und machte fähig zur Kooperation auch mit anderskonfessionellen 

oder nicht-christlichen Gruppen, zuerst vor allem innerhalb der Gewerk-

schaften, nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch zunehmend auch in den 

demokratischen Parteien.
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4. Relativ schnell wurde den Christinnen und Christen beider Konfessio-

nen klar, dass man sich beim Eintreten für soziale Reformen nicht allein 

auf die christliche Offenbarung der Heiligen Schrift oder religiöse Auto-

ritäten stützen kann, und dies aus zwei Gründen: Zum Einen sind die 

Fragen, die durch die moderne Gesellschaft und die Industrialisierung 

aufgeworfen worden so neu, dass man nicht erwarten kann, in den Of-

fenbarungsschriften und von Seiten religiöser Autorität Antworten auf sie 

zu finden. Würde man dies erwarten, würde man die Heilige Schrift und 

die religiöse Autorität überfordern, sie zu Antworten verführen, die sie 

eigentlich nicht geben kann und so langfristig ihre Autorität untergraben. 

Zum Anderen ist es aber auch nötig, sich bei der Suche nach gemeinsa-

men Grundlagen moderner Gesellschaften, in denen ja nicht nur Christen 

leben, sondern auch Angehörige anderer Religionen und Nicht-Gläubige, 

auf eine Basis zu stützen, die alle Menschen miteinander teilen, nämlich 

auf allgemein menschliche Vernunfteinsichten. Nur wenn man in der 

politischen Öffentlichkeit vernünftige, von partikularen religiösen Glau-

benseinsichten unabhängige Argumente benutzt, kann man erwarten, die 

anderen überzeugen zu können. Rekurriert man hingegen auf Argumen-

te, die nur auf der Basis eines bestimmten religiösen Glaubens verständ-

lich sind, wird es aussichtslos sein, eine gemeinsame Basis zu finden. 

Wir können ja nicht, um unser Zusammenleben durch gemeinsame und 

für alle gültige Regeln zu ordnen, abwarten, bis alle denselben religiösen 

Glauben haben. Der notwendige Konsens über die moralischen Grundla-

gen unserer pluralistischen Gesellschaften muss von der Bekehrungsfrage 

gelöst werden. Oswald von Nell-Breuning hat mit Blick auf das Subsi-

diaritätsprinzip, das oft in einer engen Verbindung mit der katholischen 

Soziallehre gesehen wird, die lapidare Feststellung getroffen: „Prinzipien 

sind weder katholisch noch un- oder antikatholisch, sondern ganz schlicht 

entweder richtig oder falsch. Und ob ein Prinzip richtig oder falsch ist, 

ist keine Glaubensfrage, sondern eine Sachfrage, die nicht durch Autori-

tätsbeweis, [...], sondern einzig und allein durch sorgfältige Sachprüfung 

[...] entschieden werden kann.“23 

5. Mit diesem starken Vernunftbezug christlicher Sozialethik, der sich 

übrigens ebenfalls in den Hauptströmungen evangelischer Sozialethik 

findet, hängt ein weiterer wichtiger Lernfortschritt im Denken des so-

zialen Christentums zusammen: Während man lange Zeit dachte, dass 

alle Lebensbereiche letztlich immer von einem religiösen Glauben her 

betrachtet und auf diesen hin  geordnet werden sollten, lernte man mit 
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der Zeit, dass es Bereiche in der Gesellschaft gibt, die sozusagen ihrer ei-

genen Gesetzlichkeit gehorchen, und vor allem, dass dies auch vollkom-

men legitim ist.24 In der Wirtschaft gelten eben andere Regeln als in der 

Wissenschaft oder in der Politik oder im Bildungssystem oder beim Sport. 

In einigen dieser Bereiche, z.B. dem Sport, aber auch der Wirtschaft, ist 

es auch aus religiöser und ethischer Sicht vollkommen unproblematisch, 

wenn die Menschen dort nach Eigeninteresse handeln, vorausgesetzt, 

diese Bereiche sind begrenzt und so geregelt, dass der Umgang mitein-

ander fair bleibt. In diesen Bereichen sind also die einzelnen Handlungen 

der Menschen sozusagen von moralischen Anforderungen entlasten, sie 

dürfen hier in einem gewissen Maße egoistisch sein, wenn die allgemei-

nen Regeln dieser Bereiche zugleich sicherstellen, dass trotzdem ein mo-

ralisch vertretbares Ergebnis dabei herauskommt. Genau das trifft m.E. 

für eine Soziale Marktwirtschaft zu.

6. Schließlich haben die Vertreterinnen und Vertreter des sozialen Chri-

stentums gelernt, dass man den armen und notleidenden Menschen nicht 

dadurch am besten hilft, dass man auf ganz neue und andere Systemal-

ternativen hofft, sondern dadurch, dass man versucht, in kleinen Schrit-

ten das bestehende System zu verändern und weiterzuentwickeln. Eine 

Politik der kleinen Schritte ist besser als das erfolglose Warten auf einen 

kompletten Systemwechsel.

3.2 Die Erarbeitung Des Konzepts Sozialer Marktwirtschaft Durch 

Christliche Gelehrte

Vor dem Hintergrund dieser Lernprozesse, die insgesamt durchaus etwa 

100 Jahre in Anspruch genommen haben, entstand dann in den 1940er 

Jahren die Idee der „Sozialen Marktwirtschaft“. Deren Vertreter haben 

ganz bewusst an die Soziallehren sowohl der evangelischen wie der ka-

tholischen Kirche angeknüpft, wie sie sich angesichts der Sozialen Frage 

im 19. Jahrhundert im sozialen Protestantismus und im Sozialkatholi-

zismus entwickelt hatten. Weitere Anknüpfungspunkte waren selbstver-

ständlich auch sozialphilosophische und sozialpolitische Gedanken, wie 

sie beispielsweise im „Verein für Socialpolitik“ [sic] diskutiert worden wa-

ren, einer Vereinigung von Wissenschaftlern, die teilweise auch außerhalb 

der Kirchen standen. Aber es ist klar, das die „Väter“ der „Sozialen Markt-

wirtschaft“ v.a. Christen waren und das Konzept aus voller christlicher 

Überzeugung entwickelt haben. Heute beanspruchen sowohl Katholiken 
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wie Protestanten für sich, dass die Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft 

in ihren eigenen Denktraditionen lägen.25

Bereits 1942/43 regten der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer 

und die Leitung der evangelischen Bekennenden Kirche, die sich im Wi-

derstand gegen den Nationalsozialismus befand, die „Freiburger Denk-

schrift“ an, die dann überwiegend von der „Freiburger Schule“ erarbeitet 

worden war. Darin wurden erste Überlegungen zu einer Wirtschaftsord-

nung der Nachkriegszeit angestellt. Die Autoren sahen in den Forderun-

gen nach personaler Freiheit und sozialer Gerechtigkeit Kernforderungen 

des Christentums. Aber sie wandten sich gegen diejenigen Ideologien, 

die eine der beiden Forderungen auf Kosten der anderen überbetonten 

(Liberalismus bzw. Sozialismus) und suchten nach einer Synthese zwi-

schen den Extremen. Vor allem Röpke übersetzte die klassischen Prinzi-

pien katholischer Soziallehre – Personalität, Solidarität und Subsidiarität 

– in ein wirtschaftspolitisches Konzept eines „dritten Weges“.26 Müller-Ar-

mack erläuterte beim Evangelischen Kirchentag 1950 in Essen die Soziale 

Marktwirtschaft als diejenige Wirtschaftsordnung, die die Freiheit und die 

soziale Gerechtigkeit zu einem praktischen Ausgleich bringe.

3.3 Soziale Marktwirtschaft Und Katholische Soziallehre

Die Soziale Marktwirtschaft, wie sie v.a. in den 1940er Jahren entwickelt 

wurde, ist also sicherlich in erster Linie ein Werk evangelischer Gelehrter 

und evangelischer Politiker gewesen, obwohl es keine Zweifel gibt, dass 

sie auch mit der katholischen Sozialethik vereinbar ist. Aber in großen 

Teilen des Sozialkatholizismus nach dem Zweiten Weltkrieg gab es wei-

terhin Skepsis und Kritik, z.B. auch bei Oswald von Nell-Breuning und 

seinen Nachfolgern in St. Georgen.27 Auf der anderen Seite befürworteten 

der Eucken-Schüler und spätere Kölner Kardinal Joseph Höffner und ein 

großer Teil seiner Schüler die Soziale Marktwirtschaft ohne Einschrän-

kung, teilweise sogar in der eher ordoliberalen Variante. So betonte Höff-

ner in einer Ansprache vor der Deutschen Bischofskonferenz 1985: „Die 

katholische Soziallehre hält die Marktwirtschaft für die richtige Grundform 

der Wirtschaftsordnung.“ Erst im Nachsatz folgt dann: „Sie [die katho-

lische Soziallehre] ist jedoch davon überzeugt, dass ihr ein humanes 

Leitbild gegeben werden muss.“28 Die päpstlichen Sozialenzykliken von 

Johannes XXIII., Paul VI. und anfangs auch Johannes Pauls II. sind eher 

von Kapitalismus-Kritik als von positiven Aussagen zur Marktwirtschaft 
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gekennzeichnet. Erst in der päpstlichen Sozialenzyklika „Centesimus an-

nus“ (1991), nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialis-

mus, wird der freie Markt als Instrument und damit die Soziale Markt-

wirtschaft von päpstlicher Seite voll und ganz sozialethisch akzeptiert. 

Im gemeinsamen Wort der evangelischen und der katholischen Kirche in 

Deutschland „Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ von 1997 

wird die Soziale Marktwirtschaft, auch wenn an vielen Stellen Korrektur-

bedarf angemeldet wird, als Grundkonzept ohne Einschränkung befür-

wortet. „Es ist [...] kein Wirtschaftssystem in Sicht, das die komplexe 

Aufgabe, die Menschen materiell zu versorgen und sie sozial abzusichern, 

ebenso effizient organisieren könnte wie die Soziale Marktwirtschaft.“29 

Der Nachfolger Höffners in der Leitung der Deutschen Bischofskonferenz, 

der Mainzer Bischof und spätere Kardinal Karl Lehmann hat sich 1998 in 

einem Vortrag am Walter-Eucken-Institut in Freiburg i. Br. das Konzept 

Sozialer Marktwirtschaft ebenfalls explizit zu eigen gemacht.30

Das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft passt auch zu den Sozialprin-

zipien, wie sie insbesondere in der Katholischen Soziallehre entwickelt 

worden sind.31 Es gibt dabei bei den Vertretern dieser Lehre leicht un-

terschiedliche Vorstellungen von der Zahl und der genauen Bezeichnung 

der Sozialprinzipien.32 Ich werde hier von Personalität, Solidarität und 

Subsidiarität sprechen. Manchen nehmen auch das Gemeinwohlprinzip 

hinzu, man kann das Solidaritätsprinzip aber so verstehen, dass das 

Gemeinwohlprinzip in ihm enthalten ist. Auch die Gerechtigkeit, wenn 

wir sie denn als Prinzip verstehen wollen, kann der Solidarität zugeord-

net werden, ebenso das neue Prinzip der Nachhaltigkeit, das im Kern die 

Solidarität mit den zukünftigen Generationen bedeutet. 

Die genannten Sozialprinzipien sind das Ergebnis einer Betrachtung des 

Wesens des Menschen. Wenn man sich klarmacht, was den Menschen 

und seine Lebenssituation ausmacht, und wenn man sich darüber hinaus 

fragt, was die Bedingungen dafür sind, dass menschliches Leben gelingen 

kann, wird man zu diesen oder ähnlichen Prinzipien kommen. Sie sind 

einsichtig für alle Menschen, die mit Vernunft begabt sind. Tatsächlich 

gibt es ganz ähnliche Überlegungen auch in der Philosophie, z.B. bei 

Martha Nussbaum, deren Liste der allen Menschen eigenen Fähigkeiten 

als eine Art Ausfaltung dieser Sozialprinzipien interpretiert werden kann. 

Diese Prinzipien sind aber in besonderer Weise bestätigt für Menschen, 

die an Gott glauben. Denn theologisch begründet sind sie durch die Vor-
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stellung, dass der Mensch und die Welt, in der er lebt, von Gott geschaf-

fen worden sind, der ihn genau mit diesen Wesenseigenschaften ausge-

stattet hat, aus denen man die Prinzipien ableiten kann. 

Gott selbst hat den Menschen nach christlichem Verständnis, welches 

aber hier vom jüdischen und muslimischen Verständnis sicher nicht weit 

entfernt ist, als Person geschaffen, ihn mit Vernunft ausgestattet, ihm 

Freiheit gegeben, weil er von einem Wesen verehrt werden wollte, das 

wirklich aus freien Stücken und nicht etwa auf Grund von Zwang an Gott 

glaubt und Gott verehrt. Gott hat den Menschen als eine Person geschaf-

fen, die über ein Gewissen verfügt und zu moralischem Handeln fähig, 

aber auch verpflichtet ist. Das alles begründet die Würde des Menschen, 

oder, theologisch gesprochen, die Gottebenbildlichkeit. Aus dieser Perso-

nalität des Menschen folgt, dass er bestimmte Rechte haben muss, dass 

er niemals bloß als Mittel zu fremden Zwecken, sondern immer entspre-

chend seiner Würde, und im Kern heißt dies: entsprechend seinem Recht 

auf Selbstbestimmung, behandelt werden muss. Aus dieser Personalität 

folgt die Autonomie der Person, und das heißt, das sie die Freiheit haben 

muss, ihr eigenes Leben selbst in die Hand zu nehmen, dass sie aber 

auch zugleich die Pflicht hat, im Rahmen seiner Möglichkeiten sein Leben 

auch eigenverantwortlich zu führen.33 Auf den Bereich des Wirtschaf-

tens bedeutet dies, dass die Soziale Marktwirtschaft durchaus diesem 

Personalitätsprinzip entspricht, denn in ihr werden die Menschen als frei 

betrachtet, sie können als Unternehmer oder Arbeitnehmer tätig werden, 

sie können als Konsumenten freie Entscheidungen treffen, usw.

Weil aber keine Person alleine leben kann, weil Personen zwar autonom, 

aber nicht autark sind, sondern immer wieder, vor allem am Beginn und 

am Ende des Lebens aufeinander angewiesen sind, weil Menschen von 

ihrem Wesen her sowohl individuelle wie soziale Wesen sind, muss das 

Personalitätsprinzip durch das Solidaritätsprinzip ergänzt werden. Wir 

brauchen Lebensformen, wie z.B. die Familie, in der die Menschen ihre 

gemeinsamen Bedürfnisse befriedigen, Freundschaft und Gemeinschaft 

erleben, Kinder groß ziehen, kranke Familienmitglieder versorgen. Aber 

die Solidarität greift über die Nahbeziehungen hinaus, zum Beispiel da-

durch, dass auch in einer Gesellschaft, die arbeitsteilig organisiert ist, die 

Menschen aufeinander angewiesen sind. Diese starken wechselseitigen 

Abhängigkeiten, diese „Gemeinverstrickung“, wie Oswald von Nell-Breu-

ning sagt, verlangt dann auch nach Regeln und Verfahren, die tatsächlich 
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sicherstellen, dass alle in gerechter Weise am Leben der Gemeinschaft 

und der Gesellschaft beteiligt sind. Sie macht es erforderlich, dass alle 

Mitglieder einer Gesellschaft füreinander Verantwortung übernehmen, vor 

allem für die Ärmsten und Bedürftigsten, und dass alle ihr Handeln auf 

das Gemeinwohl ausrichten, d.h. auf die „Summe aller jener Bedingun-

gen gesellschaftlichen Lebens, die den Einzelnen, den Familien und ge-

sellschaftlichen Gruppen ihre eigene Vervollkommnung voller und unge-

hinderter zu erreichen gestatten“.34 Einzelwohl und Gemeinwohl hängen 

also eng miteinander zusammen. Die Soziale Marktwirtschaft entspricht 

deshalb diesem Solidaritätsprinzip, weil ja gerade die staatliche Rahmen-

ordnung, die sozialen Sicherungssysteme und die staatliche Wirtschafts-

politik sicherstellen sollen, dass der Markt unter diesen Regulierungen zu 

einem Gesamtergebnis führt, das dem Gemeinwohl und der Solidarität 

aller Mitglieder der Gesellschaft entspricht.

Nun könnte das Solidaritätsprinzip aber so missverstanden werden, 

als sollte eine staatliche Instanz zentralistisch alles für alle regeln. Das 

würde aber die Freiheit der einzelnen Personen und die Freiheit der 

zwischen Individuum und Staat angesiedelten Familien, Vereine, Gruppen 

und nichtstaatlichen Gemeinschaften verletzen. Deshalb braucht es das 

Subsidiaritätsprinzip, gewissermaßen als Prinzip eines rechten mittleren 

Maßes zwischen Personalitäts- und Solidaritätsprinzip. Das Subsidiari-

tätsprinzip35 besagt, dass immer die unterste Ebene zuständig sein sollte, 

die einen Bedarf noch decken kann. Die nächsthöhere Ebene darf erst 

eingreifen, wenn die Ebene darunter nicht mehr zur Hilfe oder Selbsthilfe 

in der Lage ist. Ein Beispiel: für die Versorgung und Erziehung der Kinder 

sind zunächst einmal die Eltern zuständig. Es wäre nicht zum Wohle der 

Kinder und würde in das Erziehungsrecht der Eltern eingreifen, wenn 

man die Kinder den Eltern gleich nach der Geburt wegnehmen und in 

staatlichen Heimen erziehen würde. Wenn allerdings Eltern nicht in der 

Lage sind, ihre Kinder zu versorgen und zu erziehen, z.B. weil sie durch 

einen schweren Verkehrsunfall ums Leben kamen, dann sollten Verwand-

te der Eltern gefragt werden, ob sie die Versorgung und Erziehung über-

nehmen können. Erst wenn auch diesen das nicht möglich ist, kommt 

eventuell ein Kinderheim einer zivilgesellschaftlichen Organisation oder 

einer Religionsgemeinschaft in Frage. Erst wenn es so etwas nicht gibt 

oder ein solches Kinderheim nicht die nötige Qualität in der Versorgung 

der Kinder aufweist, dürfen und müssen staatliche Behörden sich um die 

Kinder kümmern. Sollten auch diese versagen, sind möglicherweise inter-
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nationale Hilfsorganisationen zuständig. Wenn die Kinder erwachsen sind, 

sind sie zunächst einmal für sich selbst verantwortlich. Sollten sie aber 

aus irgendwelchen Gründen zur Selbsthilfe nicht in der Lage sein, haben 

sie einen Anspruch auf Hilfe von anderen. 

Das Subsidiaritätsprinzip hat gewissermaßen zwei Seiten: ein Kompe-

tenzanmaßungsverbot, um zu verhindern, dass die Freiheit und Zustän-

digkeit der unteren Ebenen zu stark eingeschränkt wird, aber auch ein 

Hilfsgebot, wenn die untere Ebene dieser Hilfe bedarf. „Einerseits bean-

sprucht das Prinzip, Effizienzbedingungen des Gesellschaftsprozesses zu 

beschreiben, und andererseits betont es einen freiheitlich-partizipativen 

Gesichtspunkt, da es die Zuständigkeiten möglichst nahe an die Einzel-

personen und die je kleineren, überschaubar-mitbestimmbaren sozialen 

Gebilde heranrücken möchte.“36 

Natürlich ist es im Einzelfall oft schwierig, genau zu sagen, was das 

Subsidiaritätsprinzip hier bedeutet. Man kann aus ihm keine detaillier-

ten Handlungsanweisungen ableiten. Aber es schärft die Sensibilität für 

Zuständigkeitsfragen und hilft, Zuständigkeiten so zu regeln, dass das 

Notwendige möglichst effizient erledigt werden kann und dass dabei die 

Freiheit des Einzelnen und intermediärer Gruppen möglichst genauso 

berücksichtigt wird wie die Solidarität und die Verantwortung füreinan-

der. Das Subsidiaritätsprinzip kann also nicht dazu verwendet werden, 

Prozesse der Entsolidarisierung zu legitimieren oder einer übertriebenen 

Individualisierung von Pflichten und Risiken das Wort zu reden. Für die 

Soziale Marktwirtschaft ist insbesondere wichtig, dass die Rahmen-

ordnung, die Soziale Sicherung und Wirtschafts- und Konjunkturpoli-

tik möglichst so gestaltet werden, dass Eigeninitiative und Selbsthilfe 

gefördert werden, dass Solidarität in Familien, kleinen Gemeinschaften 

und Organisationen von unten her wachsen kann und gepflegt wird, dass 

die Freiheit der Einzelnen und der kleinen Gruppen geachtet wird. Sowohl 

eine reine Laisser-faire-Marktwirtschaft wie eine zentrale Planwirtschaft 

würden dem Subsidiaritätsprinzip widersprechen, erstere, weil sie die 

einzelnen Marktteilnehmer überfordern würde, letztere, weil sie deren 

Freiheit und Eigenständigkeit verletzen würde. So entspricht die Soziale 

Marktwirtschaft als Dritter Weg zwischen den Extremen dem Subsidiari-

tätsprinzip, das in den letzten Jahren auch eine beispiellose Konjunktur 

in den Debatten über die genaue Ausgestaltung Sozialer Marktwirtschaft, 

nicht zuletzt auch innerhalb der europäischen Gemeinschaft, erlebt hat
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4. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Das Konzept Sozialer Marktwirtschaft ist zwar zunächst im christlichen 

Kontext entstanden und lässt sich auch aus dem Christentum heraus 

durchaus begründen. Zugleich ist dieser Entstehungskontext und diese 

theologische Begründung aber nicht notwendig, um die Soziale Markt-

wirtschaft für richtig halten zu können. Denn sie ist einfach ein ver-

nünftiges Konzept für den Bereich des menschlichen Wirtschaftens, sie 

ruht auf Gründen, die für alle Menschen einsichtig sind. Weil die Soziale 

Marktwirtschaft also sowohl für alle Menschen als vernünftig ausge-

wiesen werden kann, wie aber auch religiöse Wurzeln hat, müsste es 

eigentlich möglich sein, sie auch von einem muslimischen Standpunkt 

aus für sinnvoll halten zu können. Das bedeutet jedoch nicht, dass eine 

Perzeption der Sozialen Marktwirtschaft im Islam dazu führen könnte, ein 

westeuropäisches Modell den Wirtschaften in den islamischen Ländern 

einfach überzustülpen. Das wäre unmoralisch, es würde nicht funktio-

nieren, es stünde aber auch im Widerspruch zur Idee Sozialer Marktwirt-

schaft. Denn bei der Sozialen Marktwirtschaft handelt es sich nicht um 

ein fertiges Modell, sondern um einen „Wirtschaftsstil“, der den jeweili-

gen Gegebenheiten vor Ort angepasst und dementsprechend auch weiter 

entwickelt werden kann und muss. In Zeiten zunehmender weltweiter 

Verfechtung können wir dabei alle viel voneinander lernen, sollten aber 

jedem Land und jeder Kultur seine eigenen Wege zu Modernisierung und 

Fortschritt ermöglichen.

LITERATURVERZEICHNIS

• Anzenbacher, Arno (1997): Solidarität und Subsidiarität. Ethische 

Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft. In: Die Politische Meinung, 

H. 326 (Jan.), S. 21–30.

• Anzenbacher, Arno (1998): Christliche Sozialethik. Einführung und 

Prinzipien. Paderborn: Schöningh.

• Baumgartner, Alois (2010): Der deutsche Katholizismus in der Ausein-

andersetzung mit der modernen Wirtschaft. In: Theologie und Glau-

be, Jg. 100, H. 1, S. 3–14.

• Booth, Philip (2007): Catholic Social Teaching and the Market Econo-

my. London: Institute of Economic Affairs.



34

• Brakelmann, Günter; Jähnichen, Traugott (Hg.) (1994): Die protes-

tantischen Wurzeln der sozialen Marktwirtschaft. Ein Quellenband. 

Gütersloh: Gütersloher Verl.-Haus.

• Brakelmann, Günter; Jähnichen, Traugott (1994): Einleitung. In: 

Brakelmann, Günter; Jähnichen, Traugott (Hg.): Die protestantischen 

Wurzeln der sozialen Marktwirtschaft. Ein Quellenband. Gütersloh: 

Gütersloher Verl.-Haus, S. 13–37.

• Cremer, Georg; Kruip, Gerhard (2010): Solidarität fördern - zu Eigen-

verantwortung ermutigen. Für eine Sozialpolitik der Befähigung. In: 

Stimmen der Zeit, Jg. 135, H. 10, S. 699–711.

• Dietzfelbinger, Daniel (1998): Soziale Marktwirtschaft als Wirtschafts-

stil. Alfred Müller-Armacks Lebenswerk. Gütersloh: Gütersloher Verl.-

Haus.

• Emunds, Bernhard (2010): Ungewollte Vaterschaft. Katholische Sozi-

allehre und Soziale Marktwirtschaft. In: Ethik und Gesellschaft, H. 1, 

online unter www.ethik-und-gesellschaft.de.

• Erhard, Ludwig (1957): Wohlstand für alle. Düsseldorf: Econ.

• Erhard, Ludwig (1966): Wirken und Reden. Ludwigsburg: Hoch.

• Ferguson, Niall (2009): Der Aufstieg des Geldes. Die Währung der 

Geschichte. Berlin: Econ-Verl.

• Gabriel, Karl (1980): Die neuzeitliche Gesellschaftsentwicklung und 

der Katholizismus als Sozialform der Christentumsgeschichte. In: 

Gabriel, Karl; Kaufmann, Franz Xaver (Hg.): Zur Soziologie des Ka-

tholizismus. Mainz: Grünewald, S. 201–225.

• Goldschmidt, Nils (2002): Entstehung und Vermächtnis ordoliberalen 

Denkens. Walter Eucken und die Notwendigkeit einer kulturellen Öko-

nomik. Münster u.a.: Lit.

• Goldschmidt, Nils; Wohlgemuth, Michael (Hg.) (2008): Grundtexte 

zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik. Tübingen: Mohr Sie-

beck (Untersuchungen zur Ordnungstheorie und Ordnungspolitik, 50).



35

• Hasse, Rolf H.; Schnieder, Hermann; Weigelt, Klaus (Hg.) (2005): 

Lexikon Soziale Marktwirtschaft. Wirtschaftspolitik von A bis Z. Pader-

born: Schöningh.

• Hemmer, Hans-Rimbert (2002): Wirtschaftsprobleme der Entwick-

lungsländer. 3., neubearb. und erw. Aufl. München: Vahlen.

• Höffner, Joseph (1985): Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsethik. 

Richtlinien der katholischen Soziallehre. Eröffnungsreferat des Kar-

dinals Joseph Höffner bei der Herbstvollversammlung der Deutschen 

Bischofskonferenz in Fulda, 23. September 1985. Bonn: Sekretariat 

d. Dt. Bischofskonferenz (Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskon-

ferenz, 12).

• Kaufmann, Franz-Xaver (1973): Wissenssoziologische Überlegungen 

zu Renaissance und Niedergang des katholischen Naturrechtsdenkens 

im 19. u. 20. Jahrhunderts. In: Böckenförde, Ernst Wolfgang; Böckle, 

Franz (Hg.): Naturrecht in der Kritik. Mainz: Grünewald, S. 126–164.

• Kaufmann, Franz-Xaver (1997): Herausforderungen des Sozialstaats. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp.

• Kommission VI für gesellschaftliche und soziale Fragen der; Deut-

schen Bischofskonferenz (2003): Das Soziale neu denken. Für eine 

langfristig angelegte Reformpolitik. Bonn: Sekretariat der DBK (Die 

deutschen Bischöfe 28).

• Kruip, Gerhard (1991): Las raíces de la Doctrina Social Católica en 

la Alemania del siglo XIX - ¿Un modelo para superar los desafíos de 

la modernidad? In: Salmanticensis, Jg. 38, H. 2 (Mayo-Agosto), S. 

193–224.

• Kruip, Gerhard (2003): Die Option für die Armen als wirtschaftspo-

litische Maxime. In: Schick, Gerhard (Hg.): Wirtschaftsordnung und 

Fundamentalismus. Berlin: Stiftung Marktwirtschaft, S. 117–129.

• Kruip, Gerhard (2005): Wer mag schon den Kapitalismus? Die Nai-

vität moralischer Empörung und die Komplexität des Marktes. In: 

Herder Korrespondenz 59(2005)7, S. 348–352.



36

• Kruip, Gerhard (2007): Marktgerechte Gesellschaft oder sozial ge-

rechter Markt? In: rhs-Religionsunterricht an höheren Schulen, Jg. 

50, H. 4, S. 218–225.

• Kruip, Gerhard (2008): In der Legitimationskrise. Neue Aufgaben für 

die Soziale Marktwirtschaft. In: Herder Korrespondenz, Jg. 62, H. 10, 

S. 498–502.

• Lehmann, Karl (1999): Soziale Marktwirtschaft als Herausforderung 

im Lichte des christlichen Glaubens. Über vergessene geistige Grund-

lagen ihrer Väter. In: Schreer, Werner; Steins, Georg (Hg.): Auf neue 

Art Kirche sein. Wirklichkeiten - Herausforderungen - Wandlungen. 

Festschrift für Bischof Dr. Josef Homeyer. München: Bernward bei Don 

Bosco, S. 281–291.

• Lienkamp, Andreas (2000): Theodor Steinbüchels Sozialismusrezepti-

on. Eine christlich-sozialethische Relecture. Paderborn [u.a.]: Schö-

ningh.

• Lönne, Karl-Egon (1986): Politischer Katholizismus im 19. und 20. 

Jahrhundert. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

• Loth, Wilfried (1990): Der Katholizismus - Eine globale Bewegung 

gegen die Moderne? In: Ludwig, Heiner; Schröder, Wolfgang (Hg.): 

Sozial- und Linkskatholizismus. Erinnerung, Orientierung, Befreiung. 

Frankfurt am Main: Joseph Knecht, S. 01.11.31.

• Müller-Armack, Alfred (1962): Das gesellschaftspolitische Leitbild der 

Sozialen Marktwirtschaft. In: Wirtschaftspolitische Chronik, Jg. 11, H. 

3, S. 7–28.

• Müller-Armack, Alfred (1990): Wirtschaftslenkung und Marktwirt-

schaft. Sonderausg. München: Kastell Verl.

• Nell-Breuning, Oswald von (1990a): Baugesetze der Gesellschaft. 

Solidarität und Subsidiarität. Freiburg u.a: Herder.

• Nell-Breuning, Oswald von (1990b): Den Kapitalismus umbiegen. 

Schriften zu Kirche, Wirtschaft und Gesellschaft; ein Lesebuch. 1. 

Aufl. Düsseldorf: Patmos-Verl.



37

• Ockenfels, Wolfgang (1999): Wilhelm Röpke als christlicher Wirt-

schaftsethiker. In: Ordo. Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und 

Gesellschaft, Jg. 50, S. 53–59.

• Ostrom, Elinor (2008): Governing the commons. The evolution of 

institutions for collective action. Cambridge: Cambridge Univ. Press 

(Political economy of institutions and decisions).

• Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland; Deutsche Bischofs-

konferenz (1997): Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. 

Gemeinsames Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutsch-

land. Bonn, Hannover: Kirchenamt der EKD; Sekretariat der DBK 

(Gemeinsame Texte 9).

• Samuelson, Paul Anthony; Nordhaus, William D. (2005): Economics. 

18. ed., Boston: McGraw-Hill.

• Schumpeter, Joseph Alois (1983): The theory of economic develop-

ment. An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the busi-

ness cycle. New Brunswick N.J.: Transaction Books (Social science 

classics series).

• Smith, Adam (1984): An inquiry into the nature and causes of the 

wealth of nations. Chicago: Encyclopaedia Britannica (Great books of 

the Western world, 39).

• Statistisches Bundesamt der Bundesrepublik Deutschland (Hg.): Sta-

tistisches Jahrbuch 2010. Wiesbaden 2010, 638

• Stegmann, Franz Josef (1993): Soziale Marktwirtschaft - was ist das? 

In: Stimmen der Zeit 211(1993)5, S. 291–302.

• Thies, Christian (Hg.) (2009): Der Wert der Menschenwürde. Pader-

born: Schöningh.

1| Ich habe mich zu diesen Fragen schon bei anderen Gelegenheiten geäußert. Die 

dort formulierten Gedanken sind – teilweise wörtlich – auch in den vorliegenden 

Text eingegangen. Vgl. Kruip 2003; Kruip 2005; Kruip 2007; Kruip 2008.



38

2| Der erste, der die Potenziale freier Märkte deutlich herausgearbeitet hat, war 

natürlich Adam Smith: Smith 1984. Eine gute allgemeine Einführung in die 

Theorie der Marktwirtschaft bietet nach wie vor Samuelson, Nordhaus 2005.

3| Zu einer spannend geschriebenen Geschichte des Geldes vgl. z. B. Ferguson 

2009.

4| Zu einem Vergleich insbesondere der Ökonomien in Entwicklungsländern siehe 

Hemmer 2002.

5| Schumpeter 1983.

6| Vgl. die hochinteressanten Arbeiten von Elinor Ostrom, z.B. Ostrom 2008.

7| Zum Folgenden siehe insbesondere und mit weiterführenden Angaben Hasse et 

al. 2005.

8|	 Siehe	die	Neuauflage	Müller-Armack	1990.	Insgesamt	zu	Müller-Armack	siehe	

Dietzfelbinger 1998. 

9| Zu Eucken vgl. insbesondere Goldschmidt 2002. Insgesamt sehr hilfreich ist 

auch der ausgezeichnet eingeleitete Quellenband Goldschmidt et al. 2008.

10| Zu den Grundlagen seiner Wirtschaftspolitik siehe insbesondere sein Hauptwerk 

Erhard 1957.

11| Erhard 1966, 320. 

12|	Müller-Armack	1962.

13| Ebd., 17.

14| Grundlegend hierzu und nach wie vor aktuell: Kaufmann 1997.

15| Statistisches Bundesamt der Bundesrepublik Deutschland 2010, 638.

16| Erhard 1957, 263.

17|	Nell-Breuning	1990a,	104.

18| Vgl. hierzu Cremer, Kruip 2010.

19| Kommission VI für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofs-

konferenz 2003, 17.

20| Vgl. insgesamt Baumgartner 2010; Gabriel 1980; Kaufmann 1973; Lönne 

1986; Loth 1990. Für die Entwicklungen im evangelischen Bereich siehe beson-

ders Brakelmann et al. 1994. Vgl. auch meinen leider nur in spanischer Sprache 

erschienenen Beitrag Kruip 1991.

21| Gut aufgearbeitet z.B. von Lienkamp 2000.

22| So z.B. in der Sozialenzyklika Quadragesimo anno (Papst Pius XI., 1931) in Nr. 77.

23|	Nell-Breuning	1990b,	S.	349.

24| Dies hat insbesondere die Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ des Zweiten 

Vatikanischen Konzils in Nr. 36 eindrucksvoll bestätigt.

25| Vgl. für die evangelische Seite Brakelmann, Jähnichen 1994; für die katholische 

Seite Stegmann 1993; 

26| Vgl. speziell zu Röpcke: Ockenfels 1999.

27| Vgl. etwa Emunds 2010.



39

28| Höffner 1985, 24.

29| Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, Deutsche Bischofskonferenz 1997, 

Nr. 145.

29| Lehmann 1999. Diese Akzeptanz der Sozialen Marktwirtschaft seitens der 

katholischen Kirche gilt freilich nicht nur für Deutschland. Vgl. z.B. für den eng-

lischen Sprachraum Booth 2007.   

30| Hierzu insbesondere Anzenbacher 1997.

31| Vgl. z.B. Anzenbacher 1998.

32| Zur Bedeutung der „Menschenwürde“ siehe besonders Thies 2009.

33| So die Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ des Zweiten Vatikanischen Kon-

zils, Nr. 74.

34| In der katholischen Soziallehre zum ersten Mal prominent in der Sozialenzyklika 

„Quadragesimo	anno“,	Nr.79-80,	formuliert.

35| Anzenbacher 1997, 24.



40



41

I. EINLEITUNG

Der Ausdruck für „Wirtschaft“ in der türkischen Sprache lei-

tet sich aus der arabischen Wurzel kasd (K-S-D) her. Dieses 

Wort hat die eigentliche Bedeutung „auf dem richtigen Weg 

sein, sowohl in Worten als auch bei Taten ausgeglichen 

und gerecht sein, sich von Verschwendung, Überfluss und 

Geiz fernhalten, sparsam sein, zielgerichtet handeln, etwas 

beabsichtigen und auf etwas hinarbeiten“, unter der es 

auch im Wörterbuch verzeichnet ist. Der Ausdruck “tarîkun 

kasdun” im Arabischen bezeichnet den richtigen Weg. Die 

Araber bezeichnen einen Mann, der weder zu dick noch zu 

dünn ist, als “racül kasd”.1 Sowohl das Wort kasd (kasıt) 

an sich als auch die davon abgeleiteten Wörter maksad 

(maksat) und maksûd (maksut) sind zum großen Teil unter 

Beibehaltung ihrer eigentlichen Bedeutung im Arabischen in 

die türkische Sprache übernommen worden.2 Der Ausdruck 

für Wirtschaft dagegen trägt die eigentliche Grundbedeu-

tung „gerecht handeln, sich der Verschwendung und des 

Geizes enthalten, sparsam sein“.3 Mit der gleichen Bedeu-

tung wurde er ins Türkische übernommen.4

DIE WURZELN DES ISLAMISCHEN 
WIRTSCHAFTSDENKENS IM KORAN

Assoz. Prof. Dr. Ali Rıza Gül
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Bis zur Entstehung einer Wirtschaftswissenschaft im Westen wurde das 

arabische Wort für „Wirtschaft“ in weitgefasster Bedeutung gebraucht, 

die angefangen bei menschlichen Verhaltensweisen über wirtschaftliche 

Tätigkeiten, religiösen Lebensformen bis hin zu Themen des Glaubens 

stets einen Ausgleich vorsahen, desgleichen das Vermeiden von Ver-

schwendung und Geiz sowie die Suche nach einem mittleren Weg. Der 

Begriff fand jedoch nicht in seinem heutzutage gebräuchlichen tech-

nischen Sinn Verwendung.5 Die traditionelle Bedeutung des Begriffes 

wurde in zutreffender Weise von İbn Kayyim (gest. 751/1350) erläutert. 

Demzufolge ist Wirtschaft das genaue Gegenteil von Geiz und entsteht 

aus der Verschmelzung zweier guter Charaktereigenschaften, nämlich 

der Gerechtigkeit und dem Weisheitsempfinden. Dem Menschen gelingt 

mit der Gerechtigkeit der Ausgleich zwischen Verschwendung und Geiz; 

durch sein Weisheitsempfinden vermag er es, die beiden an die rechte 

Stelle zu platzieren. Auf diese Weise entsteht die Wirtschaft als ein Mittel-

weg zwischen zwei schlechten Charaktereigenschaften.6 Nach Entstehung 

einer Wirtschaftswissenschaft in der westlichen Welt wurde das arabische 

Wort für Wirtschaft gebraucht, um einen Mittelweg in den Ausgaben und 

finanziellen Angelegenheiten zu bezeichnen, wobei das Wort selbst als 

Begriff für „Wirtschaft“ gebraucht worden ist.7

Wir wollen aber an dieser Stelle sogleich darauf hinweisen, dass dies 

nicht die Ansichten und Meinungen von muslimischen Intellektuellen frü-

herer Zeiten in Bezug auf die Wirtschaft selbst wiedergibt. Während mus-

limische Gelehrte und Denker Koranverse und Prophetentraditionen, die 

sich mit dem Bereich der Wirtschaft auseinandersetzten, interpretierten, 

haben sie selbstverständlich auch ihre eigenen Ansichten einfließen las-

sen. Themenbereiche wie Einkauf, Gesellschaft, Leihe, Sozialabgabe (ze-

kat), Wege des Gewinns (kesb, mekâsib) oder Zins (ribâ) bilden wichtige 

Abschnitte in den Büchern zum islamischen Recht. Die Überlegungen der 

Muslime zu wirtschaftlichen Themen sind heute wenn nicht dem Namen, 

dann doch dem Inhalt nach durch die verschiedensten wissenschaftlichen 

Untersuchungen belegt.8 Viele Bereiche, die im Zusammenhang mit der 

Wirtschaft stehen, sind als eigenständige Kapitel wie z.B. zu Verschwen-

dung oder Geiz, Wissen über Charaktereigenschaften, Hauswirtschaft 

oder Wissen über die Verwaltung einer Stadt in Büchern zur Ethik und 

Sittenlehre niedergelegt.9 Ein Teil der islamischen Gelehrten und Denker 

hat sogar eigenständige Werke zu wissenschaftlichen Themen verfasst: 

Ebû Yûsuf (gest. 182/798) das Kitâbü’l-harâc,10 Câhız (gest. 250/864) 
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das Kitabu’t-tabassur bi’t-ticâra,11 Ebû Bekir Hallâl (gest. 311/923) die 

el-Hass alâ et-ticâra,12 Ebu’l-fadl ed-Dimaşkî, der im 6.-7. Jahrhundert 

der Hedschra gelebt hat, das Kitâbü’l-işâra ilâ mehâsini’t-ticâra13 und 

Ebû Ubeyd (gest. 224/838) das Kitâbü’l-emvâl’,14 um nur einige davon zu 

nennen.15 

In der vorliegenden Untersuchung können wir nicht alle Ansichten und 

Überzeugungen, die sich im Verlaufe der islamischen Geschichte her-

ausgebildet haben, behandeln, jedoch wurden zweifellos die meisten der 

Überzeugungen und der daraus entstandenen Werke durch den Koran in-

spiriert. Viele Verse nehmen nämlich in direkter oder auch indirekter Wei-

se Bezug auf wirtschaftliche Bereiche. Themen wie Eigentum, Gewinn, 

Zins, Schulden, gegenseitige Hilfeleistung oder auch Verschwendung, die 

in den Versen sehr häufig vorkommen, sind Kongruenzbereiche zwischen 

dem Koran und den Wirtschaftswissenschaften. Durch die Beiträge, die 

diese Verse zur Wirtschaft geleistet haben, zeigt sich, was sie von einem 

in wirtschaftlichen Aktivitäten befindlichen Menschen verlangen oder 

welche Prinzipien und Anordnungen sie in Bezug auf die genannten Akti-

vitäten vorschreiben; dies ist nicht nur im Hinblick auf die Wirtschaftswis-

senschaften, sondern noch viel mehr im Hinblick auf den Koran und seine 

Auslegung von Bedeutung. Aber leider können wir all dies nicht in einer 

einzigen Abhandlung unterbringen. 

An diesem Punkte angelangt, wollen wir kurz auf eine Besonderheit 

unserer Forschungsmethode hinweisen: Die vorliegende Abhandlung 

zielt nicht darauf ab, die bis jetzt zum Thema durchgeführten For-

schungsarbeiten und Untersuchungen zusammenzufassen. Unser Ziel 

ist es vielmehr, ausgehend von den Versen, die einen Bezug zu unserem 

Thema haben, den Gedanken einer islamischen Wirtschaft, wie er im 

Koran in seinen Grundlagen vorkommt, unter Zuhilfenahme der Wirt-

schaftswissenschaften darzustellen. Deshalb werden wir Begriffe wie Zins 

und Sozialabgabe trotz der Bedeutung, die sie in sich tragen, mehr noch 

als auf einer gedanklichen Ebene durch ihre direkten Anwendungen auf 

wirtschaftlichem Gebiet nicht als Einzelthemen in unserer Untersuchung 

behandeln, sondern werden auf sie nur im Rahmen, in dem sie mit den 

von uns zu besprechenden Begriffen in Beziehung stehen, eingehen. Wir 

werden also Prinzipien wie Ausgleich, Ehrlichkeit, Solidarität, gegensei-

tige Hilfe oder Gerechtigkeit nicht erläutern, denn die Begriffe, die das 

Thema unserer Untersuchung darstellen, sind Grundbegriffe, die den 
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Gedanken einer islamischen Wirtschaftsordnung in systematischer Weise 

begründen und formen, wobei sie das Fundament für Vernunft und Reli-

gion bilden und so einen gedanklichen Bezugsbereich herstellen. Jedoch 

sind wir der Meinung, dass es hinsichtlich eines grundlegenden Funda-

mentes für unsere Untersuchung als passend anzusehen ist, wenn wir 

auf die Beziehungen zwischen Koran und Wirtschaftswissenschaften und 

dabei besonders einer islamischen Wirtschaft im Einzelnen eingehen.

II. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN UND IHRE ENTSPRECHUNG 

IM KORAN

Der Koran ist ein heiliges Buch, das darauf abzielt, das individuelle 

und gesellschaftliche Leben des Menschen zu ordnen und sich dabei in 

direkter und indirekter Weise auf wissenschaftliche Bereiche bezieht. In 

diesem Zusammenhang steht der Koran wie zu vielen anderen Berei-

chen auch in Verbindung mit der Wirtschaft. Im vorliegenden Abschnitt 

unserer Arbeit wollen wir auf der einen Seite diese Beziehung näher 

betrachten und auf der anderen Seite versuchen, ihre Methode herauszu-

arbeiten. Ausgehend von den Versen, die die Grundlage für die genann-

ten Beziehungen bilden, wollen wir zum Schluss untersuchen, ob die auf 

unsere Zeit gekommene islamische Wirtschaftsordnung ein System im 

wirtschaftlichen Sinne darstellt oder nicht. 

A. Beziehungen Des Koran Zur Wirtschaft Und Der Begriff Einer 

Islamischen Wirtschaft(Sordnung) 

Es ist schwer, das Wissen über die Wirtschaft (Ökonomie) in eine be-

stimmte Definition hineinzuzwängen, denn dieser Wissenschaftszweig 

kann unter verschiedenen Blickwinkeln auf unterschiedliche Art und 

Weise definiert werden. So untersucht die Wirtschaft z.B. die Anhäufung 

der Güter oder auch, welcher Ordnung menschliche Tätigkeiten, die auf 

Konsum und Produktion ausgerichtet sind, unterliegen. Die Wirtschafts-

wissenschaft umfasst somit die Gesamtheit aller Phänomene, die das 

Verhältnis von Produktion – Verteilung und den Konsum der Güter in 

einem Land oder in einer menschlichen Gemeinschaft darstellen.16 Einer 

allgemeinen Definition gemäß ist die Wirtschaft jedoch der Wissen-

schaftszweig, der untersucht, „auf welche Weise ungenügend vorhande-

ne Ressourcen verteilt und unter welchen Umständen oder zu welchen 

Bedingungen produzierte Güter (aus)getauscht werden können“.17  Eine 
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detaillierte Definition besagt, dass die Wirtschaft der Zweig der Wissen-

schaft ist, der die von Menschen und Gesellschaften im Laufe der Zeit 

unter Einsatz von Geldmitteln oder ohne Einsatz von Geld hergestellten 

verschiedenartigen Güter und ihre Aufteilung unter die Individuen der 

Gesellschaft zum Zwecke des aktuellen und zukünftigen Konsums sowie 

die dabei entstehenden Prioritäten in Bezug auf die Nutzung ungenügend 

vorhandener Ressourcen untersucht. Diese Definition setzt voraus, dass 

die Bedürfnisse des Menschen unendlich, die zur Deckung dieser Bedürf-

nisse zur Verfügung stehenden Ressourcen jedoch nur in begrenztem 

Umfange vorhanden sind.18

Bei der ersten dieser von uns hier erwähnten Definitionen – es gibt 

jedoch auch noch ähnliche – sehen wir, dass das menschliche Element 

und seine Gefühlswelt weitestgehend außer Acht gelassen worden sind, 

und dass das wirtschaftliche Leben mehr oder weniger mit mathema-

tischen Begriffen beschrieben wird. Der Mensch ist aber nicht nur ein 

einfaches und mechanisch funktionierendes Wesen, sondern eine wichtig 

zu nehmende Existenz, die bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf 

Produktion, Verbrauch, Unternehmertum, Investition oder bei der Prio-

ritätensetzung zwischen mehreren Alternativen durch ihr Wissen, ihre 

Anschauungen, ihre Gefühle und Gedanken den wirtschaftlichen Bereich 

zur Gänze formt, leitet und verwaltet. Individuelle Psychologie, Ethik, 

Traditionen und Gebräuche, soziale Philosophie und eine soziale Ordnung 

gehören zu den bestimmenden Faktoren, die diese Entscheidungsfin-

dung und Prioritätensetzung beeinflussen.19 Dass auch die Religion einen 

großen Einfluss auf die genannten Faktoren hat, kann nicht geleugnet 

werden. In den muslimischen Gesellschaften ist der Islam die Grundla-

ge, auf die sich dieses Gebäude stützt. Der Islam steigert die Moral des 

Einzelnen selbst in hoffnungslosen Situationen, lässt ihn nach ethischen 

Prinzipien handeln, stellt der Gesellschaft Sitten, Gebräuche und Tradi-

tionen bereit und legt die Grundprinzipien fest, nach denen das soziale 

Leben in Ruhe und Frieden abläuft. Durch diese Besonderheiten ist der 

Islam als das grundlegende Element anzusehen, das dem Menschen 

erlaubt, wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen und seinen Vorlieben 

gemäß zu handeln.

Die Bedürfnisse des Menschen sind unendlich. Wenn man dagegen von 

der Annahme ausgeht, dass die Ressourcen zur Deckung der genannten 

Bedürfnisse nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen, dann fällt 

sogleich auf, dass in wirtschaftlichen Definitionen die Tatsache der be-
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grenzten natürlichen Ressourcen und Möglichkeiten so gut wie übersehen 

wird. Weil die Produktion die Grundlage des wirtschaftlichen Verständ-

nisses bildet, wird die Hinwendung des Menschen zum Konsum – möge 

er nun Bedürfnisse haben oder nicht – so weit wie möglich gefördert. Mit 

der Absicht, die Produktion zu erhöhen, werden künstliche Bedürfnisse 

geweckt sowie Erleichterungen wie Kreditgewährung und Anschreibung 

zur Verfügung gestellt. Um zu einem Konsum ohne ein eigentliches 

Bedürfnis hinzuleiten, wird der Wunsch nach Anschaffung von Luxus- 

und Prestigegütern angefacht und dabei auch zum Mittel einer bisweilen 

irreführenden Werbung gegriffen. In einem wirtschaftlichen System, das 

sich der Formel Konsum zur Anhebung der Produktion unterworfen hat, 

werden die Individuen zu überdrehten Konsumenten und die Gesellschaf-

ten zu einer wahren Konsumgesellschaft oder, mit dem Ausdruck von 

Ivan Illich zu Sklaven des Konsums.20  Dieser Zustand, den wir als Kon-

sumdelirium bezeichnen können, bringt am Ende den von allen mensch-

lichen und ethischen Werten entfernt lebenden, nur noch seinen eigenen 

Interessen nachhängenden, der Armut gegenüber mitleidslos handeln-

den homo economicus hervor, was zweifellos auf eine Verwilderung der 

menschlichen Natur hinausläuft.

Der Gedanke an unbegrenzte Bedürfnisse errichtet wesentliche Hinder-

nisse in Bezug auf die Steckung eines legitimen Rahmens zur Erfüllung 

menschlicher Bedürfnisse und erschwert die Durchführung von durch das 

Gesetz herbeigeführten Beschränkungen. Aus diesem Grunde ist es nütz-

lich und erforderlich, die Ansicht, gemäß der zwischen den Bedürfnissen 

des Menschen und den Gütern sowie Dienstleistungen, die zur Erfüllung 

dieser Bedürfnisse dienen können, ein Spannungsverhältnis besteht, 

von dem ausgehend die Wirtschaftswissenschaft ihren Verlauf nimmt, zu 

revidieren.21  Wenn man nämlich dem Gedanken, die Bedürfnisse seien 

unbegrenzt, zustimmt, muss man, ob man will oder nicht, auch das 

Produktionsschema daraufhin ausrichten. Wenn die Produktion unter ei-

nem solchen Blickwinkel erfolgt, ist eine Verschwendung der Ressourcen 

unvermeidlich, und Begriffe wie einfaches Leben, Strebsamkeit und aus-

geglichener Konsum werden, um die produzierten Güter auch verkaufen 

zu können, hinten angestellt. Es ist offensichtlich, dass sich daraus für 

die Gesellschaft störende und schädliche Folgen ergeben. 

Diese auf ein konventionelles Wirtschaftsverständnis ausgerichteten Kri-

tiken zeigen gleichzeitig die Notwendigkeit der Beachtung von menschli-
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chen und sittlichen Werten im Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeiten. Eine 

Wirtschaftswissenschaft, die diese den Menschen ausmachenden Werte 

ausgrenzt, erfordert, wiederum im Lichte der weiter oben formulierten 

Kritiken, eine Neudefinierung ihrer selbst und einen darauf abgestimm-

ten Neuaufbau ihrer Gründungsphilosophie. Wir können annehmen, dass 

der Begriff einer islamischen Wirtschaftsordnung auch aus einer solchen 

Notwendigkeit heraus entstanden ist. Werke von Wissenschaftlern, die 

auf dem Gebiete einer islamischen Wirtschaftsordnung forschen, definie-

ren die Wirtschaftswissenschaft durch die verschiedensten Gründe auf 

die unterschiedlichsten Weisen; darüber hinaus ist der allen gemeinsame 

Nenner natürlich der Islam. Mit anderen Worten, diese Wissenschaftler 

haben versucht, ausgehend von den Eckpunkten des Islam ihre Defi-

nition einer Wirtschaftswissenschaft zu entwickeln und zu formulieren. 

A. Mannan zufolge ist die islamische Wirtschaft eine Wissenschaft, die 

die wirtschaftlichen Fragen einer von islamischen Werten inspirierten 

Gesellschaft untersucht.22 Wenn wir die Erläuterungen der Forscher als 

Grundlage nehmen, dann können wir eine unter islamischem Blickwin-

kel betrachtete Wirtschaft noch detaillierter definieren: Die Wirtschaft 

ist eine Wissenschaft, die in breitester Form untersucht, wie Individuen, 

Gesellschaften und Staaten ihre Bedürfnisse mit den geringstmöglichen 

Ausgaben erfüllen können und wie dazu die Verwaltung, Inanspruchnah-

me, Nutzung und Aufteilung der knapp bemessenden Ressourcen nach 

islamischen Grundlagen zu bewältigen ist. 23

Im Koran erscheint der Terminus für Wirtschaft nicht in seiner Nominal-

form, sondern als Partizip, Adjektiv oder Verb (Gerundium). Das Wort 

„kasd“ ist passend zu seiner wörtlichen Bedeutung als ein gemäßigter 

Zustand, fern von Übertreibung und Ausschweifung, wiedergegeben:24 

Und die Sorge für die Einhaltung des richtigen Wegs (kasdu’s-sebîl) 

obliegt Gott allein.25 Schreite gelassen einher (vaksıd).26  Das gleiche 

Wort dient zur Beschreibung des Zustandes der Zweifler, die nicht mit 

den Muslimen gemeinsam auf den Feldzug nach Tabuk ziehen wollten 

und weist damit auf eine Auseinandersetzung von mittelmäßiger Intensi-

tät hin: Wenn es sich um nahe Glücksgüter oder um eine Reise mäßigen 

Ausmaßes (seferan kâsıden) handeln würde, würden sie dir folgen und 

mit dir ins Feld ziehen.27 

Die mittlere Form (Gerundium) des Wortes für Wirtschaft kommt im Ko-

ran in drei Versen vor, die sich allesamt auf die Religion und das religiöse 
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Leben, bei dem ein Mittelweg einzuhalten ist, beziehen. Der erste Vers 

berichtet hierbei von denjenigen, die bei der Umsetzung der Regeln des 

göttlichen Buches in ihrem Leben einen mittleren Weg einschlagen: Hier-

auf haben wir die Schrift denjenigen von unseren Dienern, die wir auser-

wählt haben, zum Erbe gegeben. Die einen von ihnen freveln nun gegen 

sich selber (indem sie überhaupt nicht daran glauben). Andere nehmen 

einen gemäßigten Standpunkt ein (muktesid). Wieder andere werden mit 

Gottes Erlaubnis den Wettlauf nach den guten Dingen gewinnen. Das ist 

dann die große Huld.28 Der zweite Vers bezieht sich auf die gleiche Grup-

pe: Und wenn eine Woge so groß wie ganze Hütten sie zudeckt, beten 

sie zu Gott, indem sie sich in ihrem Glauben ganz auf ihn einstellen. Aber 

nachdem er sie an Land gerettet hat, vertreten welche von ihnen einen 

gemäßigten Standpunkt (muktesid). Doch unsere Zeichen kann nur einer 

leugnen, der ganz verderbt und undankbar ist.29 Der dritte Vers bezieht 

sich auf den im Glauben einzuschlagenden mittleren Weg und bezeich-

net die Gruppe, die gemäßigte Worte über Jesus spricht: Und wenn sie 

die Thora und das Evangelium und was sonst noch von ihrem Herrn als 

Offenbarung zu ihnen herabgesandt worden ist, halten würden, würden 

sie dereinst im Paradies Früchte zu greifen und zu essen bekommen, wo 

sie nur wollten. Unter ihnen gibt es eine Gruppe (ümmetün muktesideh), 

die einen gemäßigten Standpunkt vertritt. Aber schlimm ist, was viele 

andere von ihnen tun!30

Wie wir gesehen haben, findet der Ausdruck für Wirtschaft im Koran nur 

in seiner wörtlichen Bedeutung als “Mäßigung im Tun, Tun ohne Ver-

schwendung, zielgerichtete gemäßigte Handlung, (Beschreitung eines) 

mittleren Weges” Verwendung.31 Einer der bedeutendsten Koranexege-

ten der jüngsten Zeit, M. Hamdi Yazır (gest. 1942) aus Elmalı, betonte, 

dass dieses als die Grundlage der Wirtschaftswissenschaften aufgefasst 

werden müsse, und dass man nur durch dieses Wort eine Beziehung zwi-

schen dem Koran und den Wirtschaftswissenschaften herstellen könne:

Das Wort für Wirtschaft ist im Wörterbuch mit der Bedeutung “ausgegli-

chenes, gemäßigtes Tun” erklärt. Wer nämlich weiß, was von ihm gefor-

dert wird, wird sein Tun ganz und gar darauf ausrichten. Wer sich aber 

nicht mäßigen kann, erreicht sein Ziel nicht. Er wird sein Hab und Gut 

nach allen Seiten hin vergeuden und sich dabei vergebens abmühen. Aus 

diesem Grunde bedeutet Wirtschaft ein zielgerichtetes Handeln. Hierauf 

beruhen auch die finanziellen Grundlagen der Wirtschaft.32
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Die Schlussfolgerungen von Yazır sind hier durchaus zutreffend. Tat-

sächlich ist es die Absicht der Wirtschaftswissenschaft, einen Ausgleich 

zwischen den Bedürfnissen und den in nicht ausreichender Form zur Ver-

fügung stehenden Ressourcen herzustellen.33 Auch im Koran wird darauf 

eingegangen, wie dieses Gleichgewicht auszusehen hat.34

Der einzige Grund für eine Verbindung zwischen dem Koran und wirt-

schaftlichen Bereichen sind aber nicht nur die Verse, in denen das 

Wort für Wirtschaft und seine Ableitungen aus der gleichen Wortwurzel 

vorkommen, denn auch in vielen anderen Versen finden sich Informa-

tionen, Prinzipien und Praxisbeispiele, die mit dem Wirtschaftsleben in 

Beziehung stehen. Aus diesem Grunde ist der Koran die hauptsächliche 

Quelle für eine islamische Wirtschaftsordnung geworden, die sich in den 

letzten Jahren unabhängig von den Vorschriften des islamischen Rechts 

entwickelt hat.35 Auch moderne Wirtschaftswissenschaftler stimmen 

der Tatsache zu, dass der Islam durch den seine hauptsächliche Quelle 

vorstellenden Koran viele Regelungen und Anordnungen, die sich auf 

das Wirtschaftsleben beziehen, enthält, und dass diese Bestimmungen 

eine wichtige Rolle für die Muslime bei der Ausrichtung auf Prioritäten in 

Bezug auf Produktion, Konsum und Handel spielen.36 

Desgleichen haben alle Aktivitäten von Menschen, die in Gemeinschaft 

leben oder eine Gemeinschaft bilden, die Deckung von Bedürfnissen zum 

Ziel. In dieser Hinsicht kann man sagen, dass das Fundament wirtschaft-

licher Aktivitäten auf den Bedürfnissen des Menschen ruht. Der Mensch 

ist also aktiv, um seine unendlichen Bedürfnisse durch die ungenügend 

vorhandenen Ressourcen in der Welt zu decken.37 Der Koran hat hierzu 

durch Begriffe wie erlaubt – verboten, richtig-falsch oder gut-schlecht wie 

auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen eine Grenze gesetzt, 

die dem Menschen die Verantwortung auferlegt, solche grundlegenden 

Aktivitäten wie Produktion, Konsum, Einkauf und Verteilung, aber auch 

andere, daran gebundene wirtschaftliche Aktivitäten innerhalb dieses 

legitimen Bereichs vorzunehmen.

 

Andererseits hat schon Nuveyhi festgestellt, dass die Religion, ob wir sie 

nun mögen oder nicht oder gar ihre Gültigkeit zurückweisen, eine gewal-

tige Kraft darstellt, die im Leben eines Großteils der Menschen sowohl 

ihre Gedanken und Verhaltensweisen beeinflusst als auch ein Faktor ist, 

der bei der Bestimmung grundlegender Ansichten angesichts der unter-
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schiedlichsten Wünsche in Bezug auf individuelle und gesellschaftliche 

Aktivitäten eine Rolle spielt. Bei besonderer Betrachtung des Islam kön-

nen wir sagen, dass er sich in tiefgreifender und allumfassender Weise 

um die Dinge kümmert, die auf die weltlichen Zustände des Menschen-

geschlechtes einwirken. Der Islam ist nämlich nicht nur eine Religion, die 

auf die geistige Errettung des Menschen ausgerichtet ist und sich deshalb 

nur um die Vorbereitung auf einen Glückszustand im Jenseits sorgt. Der 

Islam akzeptiert, dass die geistige Errettung und das unbedingte Glück 

an einen materiellen, physischen und weltlichen Zustand gebunden 

sind.38

Die Tatsache, dass der Koran eine Beziehung zu wirtschaftlichen Berei-

chen eingegangen ist, kann als eine natürliche Folge des Wesens des 

Islam, der zum Zwecke der geistigen Errettung die Welt mit dem Jenseits 

verbindet, gelten. Der Islam wirkt auf alle Bereiche des menschlichen 

Lebens ein. Der Koran ist also nicht ein Buch, das sich entweder nur auf 

die Welt oder nur auf das Jenseits richtet, sondern beide zusammen-

führt und das eine als die Fortsetzung des anderen ansieht. Dem Koran 

zufolge hat das Verhalten des Menschen nämlich eine weltliche, aber 

auch eine jenseitige Dimension, wobei ein menschliches Verhalten, das 

sich nur auf weltliche Umstände richtet und zur Gänze auf das Jenseits 

verzichtet, nicht vorstellbar ist. Auch das Verhalten im Wirtschaftsleben 

ist ein Teil dieses Ganzen. Die Verse des Korans betrachten einen Teil der 

wirtschaftlichen Aktivitäten als gut und fördern sie, während ein anderer 

Teil als schlecht betrachtet und abgelehnt wird. Der Koran legt durch die 

unterschiedlichsten Beispiele das Fundament für die Einrichtung einer 

bestimmten Ordnung und ihre Weiterführung im wirtschaftlichen Leben. 

Ein solches Charakteristikum ist aber nicht nur dem Islam und dem 

Koran eigen, sondern kann bei jeder Religion und ihrem heiligen Buch ge-

sehen werden, die auf das wirtschaftliche Leben ihrer Anhänger Einfluss 

haben. So hatten z.B. bei der Herausbildung des Kapitalismus und seiner 

Legitimierung bzw. Erstarkung das Christentum und dabei besonders 

der Protestantismus einen entscheidenden Einfluss ausgeübt.39 Hätten 

Kirchenväter wie Faize, Saint Ambrosius, St Thomas von Aquin oder 

Calvin dem Kapitalismus keine religiöse Legitimität verliehen, dann hätte 

er sich vielleicht nicht in der heutigen Form entwickelt.40 Manche Wirt-

schaftswissenschaftler sind der Auffassung, dass nicht nur der Kapitalis-

mus, sondern auch der Marxismus durch die Einflüsse des Christentums 
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entstanden ist. Eine Interpretation besagt sogar, dass der Marxismus wie 

eine Auslegung des Christentums anzusehen sei, wie ein Blatt aus den 

Seiten des Evangeliums.41 

Es ist also ersichtlich, dass sich die Hauptquelle des Islam, der Koran, 

unmittelbar auf das wirtschaftliche Leben bezieht. Wie auch in anderen 

Lebensbereichen wird dem Menschen der richtige Weg gezeigt, und er 

wird geleitet, woraus sich bestimmte, an den Menschen gestellte Forde-

rungen ergeben. Wie diese nun zu verstehen und aufzufassen sind, ist 

ebenfalls von Bedeutung. 

B. Methode Der Koranischen Vorgehensweise In Bezug Auf Die 

Wirtschaft

Jemand, der die sich auf die Wirtschaft beziehenden Verse zum The-

ma seiner Untersuchung macht, wird zuerst denken, dass diese nicht 

mehr als einige Prinzipien beinhalten, die sich auf Bereiche wie Kauf 

und Verkauf, gegenseitige Hilfe, Schuldner und Gläubiger oder Konsum 

beschränken. Solche und ähnliche Überlegungen resultieren aus einem 

Mangel an Informationen hinsichtlich einer Methodologie des Verständnis-

ses des Islam. In der klassischen islamischen Rechtsmethodologie geht 

man von der Beweiskraft des Textes aus (delâletu’n-nass); dies kann für 

uns auch in anderen Fällen hilfreich sein. Diese grundlegende Methode, 

die von einigen islamischen Gelehrten als wörtliche Absicht (fahva’l-

hitâb) oder als zielgerichtetes Verstehen (mefhûmu’l-muvâfaka) bezeich-

net wird, definiert sich als “Aufzeigen der wörtlichen Bedeutung ohne das 

Erfordernis einer im Text (im Koran oder in den Prophetentraditionen) 

niedergelegten Bestimmung, Untersuchung oder einer Übereinstimmung 

der Rechtsgelehrten durch alleinige Stütze auf das sprachliche Element, 

wobei durch einen hieraus abzuleitenden Beweis der Gemeinsamkei-

ten ein im Text nicht explizit erwähnter Zustand bereits von vornherein 

feststeht.” So kann jemand, der der Sprache mächtig ist, in dem Fall, in 

dem er den Vers ‘Wenn eines von ihnen (Vater oder Mutter) oder (alle) 

beide bei dir (im Haus) hochbetagt geworden (und mit den Schwächen 

des Greisenalters behaftet) sind, dann sag nicht „Pfui!“ zu ihnen und fahr 

sie nicht an’ [İsrâ, (Die nächtliche Reise) (17), 23] hört, verstehen, dass 

der Grund im Verbot “die Eltern zu betrüben und sie zu quälen” liegt und 

des Weiteren daraus ableiten, dass ein solches Verbot auch Handlungen 

wie “Schlagen, Gefangensetzen, Essen vorenthalten usw.”, die Anlass zu 
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Betrübnis geben können, mit einschließt. Denn wenn nämlich schon der 

Ausspruch des Wortes “Pfui” verboten ist, dann sind Worte und Taten, 

die Anlass zu noch größerer Betrübnis geben, im Zusammenhang mit 

der Person der Eltern erst recht verboten, auch wenn sie nicht im Vers 

Erwähnung finden.42

Ausgehend von der Regel der Beweiskraft des Textes ist zu sagen, dass 

in dem Fall, in dem im Koran die Sicherung des Lebensunterhaltes und 

der Handel angeordnet sind, damit auch gleichzeitig die Produktion 

befohlen worden ist. Aus diesem Grunde brauchen wir im Koran nicht 

gesondert nach dem Begriff der Produktion oder den einzelnen Produkti-

onsarten zu suchen. Gemäß dem Umstand, dass in der Sure Quraish mit 

Lob von den geschäftlichen Verträgen, die der Stamm Quraish mit seinen 

Nachbarn und benachbarten Staaten abgeschlossen hatte, berichtet 

wird,43 ist unter richtiger Ausnutzung der regionalen und globalen Wirt-

schaftskonjunktur die Ausbildung von Personen, die derartige Verträge 

abschließen, Handelsgeschäfte auf nationalem und internationalem 

Niveau betreiben sowie die Produktion der zur Abwicklung der genannten 

Handelsgeschäfte erforderlichen Waren und Güter durchführen können, 

empfohlen. Gleichermaßen weist die Tatsache, dass die unrechtmäßige 

Inanspruchnahme von Gütern anderer verboten ist,44 darauf hin, dass 

auch solche marginalen Aktivitäten wie widerrechtliche Aneignung, Zins, 

Diebstahl u.ä. verboten sind.

Eine weitere Besonderheit, die hier nicht übersehen werden sollte, ist die 

Tatsache, dass uns der Koran viele Beispiele für entsprechende The-

men gibt. Eines dieser Beispiele bezieht sich auf die Gerechtigkeit, die 

im Koran aber nur in Bezug auf bestimmte Bereiche vorkommt.45 Die 

vorhandenen Beispiele zeigen zwar, dass sich die Gerechtigkeit nicht nur 

auf die genannten Bereiche beschränkt, legen uns aber gleichzeitig auch 

keine Beschränkungen hinsichtlich der Verwirklichung jeglicher Form von 

Gerechtigkeit auf. Allgemein gesprochen bedeutet das, dass sich die in 

den Versen angesprochene Gerechtigkeit auf alle Bereiche des Lebens 

bezieht. Ein weiteres Beispiel stellt die Praxis der Almosen dar. Der Vers, 

der anführt, an wen Sozialabgaben und Almosen (zekat/ sadaka) zu ver-

geben sind,46 steht nur stellvertretend für alle bedürftigen Schichten, die 

auch mit Sozialabgaben und Almosen bedacht werden können.

Zu beachten hierbei ist, dass die sich auf das Wirtschaftsleben bezie-
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henden koranischen Forderungen im Allgemeinen mit einem absoluten 

Ausdruck zur Sprache gebracht worden sind. Wenn wir hinsichtlich eines 

traditionellen Stils von Absolutheit sprechen, dann verstehen wir dar-

unter einen direkten Bezug auf konkrete Personen oder Ereignisse wie 

Menschen, Sklavenbefreiung o.ä., ohne dass einer weiteren Bedeutung, 

dem Numerus z.B. oder der Art, Beachtung geschenkt wird.47 Da diese 

Ausdrücke in keiner Weise einer Beschränkung unterliegen, ist es sehr 

leicht, ihrem Bedeutungsbereich – in dem Fall, in dem ein Zusammen-

hang bestehen sollte – weitere Umstände hinzuzufügen. Dies erlaubt eine 

große Flexibilität in Bezug auf eine moderne Interpretation des Korans. 

So können wir z.B. den im Koran vorkommenden Ausdruck Gottes Gnade 

für alle Möglichkeiten und Wege, die uns einen Gewinn bescheren, be-

nutzen; auf diese Weise haben wir zur Zeit der Offenbarung noch nicht 

bekannte Wege und Möglichkeiten zur Gewinnerzielung in den Bedeu-

tungsbereich mit einbezogen.

Man darf hierbei nicht vergessen, dass im Plural ausgedrückte koranische 

Forderungen alle Individuen im Einzelnen an ihre Verantwortung erinnern 

und auf der anderen Seite einer islamischen Gesellschaft die Aufgabe 

übertragen, die Durchführung dieser Verantwortlichkeiten auf gesell-

schaftlicher Ebene zu vollziehen. So hält der Vers, der das gegenseitige 

Verschulden (müdâyene) zum Inhalt hat, die Individuen im Einzelnen für 

das Festhalten und Niederlegen dieser Schuld verantwortlich, verpflichtet 

andererseits aber auch die Gesellschaft sowie bestimmte Institutionen, 

Bedingungen auszuarbeiten, die die Aufnahme einer solchen Schuld er-

möglichen bzw. erleichtern. Auf diese Weise ist im Vers über die gegen-

seitige Verschuldung der Staat als höchste gesellschaftliche Institution 

als erster Ansprechpartner sogleich nach den Individuen anzusehen. 

In Bezug auf die im Koran erwähnten Themen, die das gesellschaftli-

che Leben direkt betreffen, werden die Forderungen meistens in der 

Befehlsform im Plural angeführt. Dadurch wird sowohl den Individuen 

als auch der Gesellschaft Verantwortung auferlegt. Islamische Gelehrte 

haben diesen Zustand mit dem Ausdruck farzı kifâye zu erklären ver-

sucht. Farzı kifâye oder kifâî vâcib sind Befehle bzw. Verordnungen, die 

die islamischen Bürger nicht als Einzelne, sondern als Gemeinschaft zur 

Verantwortung ziehen. Das Verrichten des Totengebets, das Ausüben von 

Gerechtigkeit, die Auseinandersetzung auf dem Wege Gottes, die Einrich-

tung von Institutionen wie z.B. Krankenhäusern, für die die Menschheit 
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ein Bedürfnis verspürt, das Erlernen von Berufen oder die Durchführung 

solcher Aufgaben wie Lehren und Lernen sind Beispiele hierfür. Ein Teil 

der Gesellschaft muss diese Art von Verpflichtungen erfüllen, ansonsten 

ist jeder als ein Sünder zu betrachten.48

Diese methodologische Herangehensweise des Islam kann nur in einer 

organisierten Gesellschaft Verwirklichung finden. Die wichtigsten Indika-

toren einer gesellschaftlichen Organisiertheit sind dabei nicht-öffentliche, 

d.h., zivile, und öffentliche Institutionen. An der Spitze aller Institutio-

nen steht jedoch die staatliche Organisation. Der Staat trägt die größte 

Verantwortung dafür, dass die Forderungen des Islam in Bezug auf das 

Vorhandensein gesellschaftlicher Bedingungen erfüllt werden. Allein mit 

dem Verstand können wir erfassen, dass dies notwendigerweise so sein 

muss, denn wenn jedermann auf sich selbst gestellt versuchen sollte, 

den Forderungen des Islam, die auf individuelle Art und Weise nicht zu 

erfüllen sind, Genüge zu tun, würde ein großes Chaos in der Gesell-

schaft entstehen und das genaue Gegenteil von den Absichten des Islam 

erreicht werden. Sollte z.B. jeder versuchen, auf sich allein gestellt die 

Gerechtigkeit in rechtlichem Sinne realisieren zu wollen, dann wird diese 

Realisierung nicht nur scheitern, sondern es werden Chaos, Auseinan-

dersetzungen um die Zuständigkeit und Ungerechtigkeit zutage treten. 

Auch wenn ein Teil der sich auf wirtschaftliche Aktivitäten beziehenden 

islamischen Forderungen in individueller Weise erfüllt werden kann, so 

sind doch die meisten solcher Natur, dass sie auf gesellschaftlicher Ebene 

realisiert werden müssen. Auf der einen Seite werden so Auseinander-

setzungen verhindert, auf der anderen Seite erfordert dies ein Eingreifen 

des Staates in das wirtschaftliche Leben, wo es nötig ist.

Diese von uns hier im Zusammenhang mit der Methodologie wiederge-

gebenen Informationen erweitern sowohl die Beziehungen des Koran zur 

Wirtschaft auf eine bestmögliche Art und Weise, stehen aber gleichzei-

tig auch für eine flexible Herangehensweise, die es den muslimischen 

Individuen erlaubt, in einer auf die Bedeutung des Wortes Wirtschaft 

passenden Art und Weise ohne Übertreibung, jedoch auch ohne Vernach-

lässigung der eigentlichen Umstände zu handeln. Wenn wir uns dies vor 

Augen halten, dann können wir sehr wohl der Überzeugung sein, dass 

aufbauend auf den Grundlagen des Korans von einem wirtschaftlichen 

System gesprochen werden kann. Trotzdem ist dies aber ein Thema, das 

grundlegender Diskussionen bedarf.
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C. Islam Und Wirtschaftssystem

Bisweilen besteht zwischen Mensch und Heiligkeit einer Religion eine auf 

freiwilliger Basis errichtete Beziehungsform, die vermuten lässt, dass der 

Islam als Religion nur Regeln beinhalte, die eine Beziehung zwischen dem 

Menschen und seinem Schöpfer ermöglichen, keine das weltliche Leben 

betreffenden Bestimmungen vorsehe und daher Religion und weltliches 

Leben vollständig voneinander getrennt sein müssten. Ein anderes Mal 

wird mit Nachdruck die These verteidigt, dass die Religion und besonders 

die islamische Religion Systeme oder Doktrinen mit sich gebracht habe, 

die das menschliche Leben nach allen Seiten hin in sittlicher, politischer, 

gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, rechtlicher u.a. Weise regeln und 

deshalb alles, was mit dem individuellen und gesellschaftlichen Leben 

in Beziehung steht, in eine Ordnung zu bringen versuchen.49 Die Grund-

charakteristika der islamischen Religion, auf die wir weiter oben bereits 

kurz hingewiesen haben, stimmen der erstgenannten Ansicht natürlich in 

keiner Weise zu; was die zweite Ansicht betrifft, so können wir ausge-

hend vom Terminus „Wirtschaftssystem“ im Anschluss an eine darüber 

geführte Diskussion zu einer bestimmten Überzeugung gelangen.

Der Begriff eines Wirtschaftssystems kann sowohl in enger als auch 

in weitgefasster Weise gebraucht werden. In einem engeren Rahmen 

bezeichnet er bestimmte Einheiten in verschiedenen Wissenschaftszwei-

gen oder –bereichen oder Harmonie und Übereinstimmung zwischen 

verschiedenen Problemgruppen, wobei eine vorhandene Systema-

tik dargelegt wird. In einem breiteren Verständnis, d.h., mit allen die 

Charakteristika einer Gesellschaft bezeichnenden Facetten gesehen, ist 

ein Wirtschaftssystem eine Ganzheit, die viele aus sich selbst heraus 

entstandene Elemente enthält, die wiederum in regelmäßiger Form ihre 

Funktionalität ausüben. Wenn man den Begriff System in einem allge-

meinen Sinne gebraucht, dann kann und muss man von einer Struktur 

sprechen, die wie z.B. Kapitalismus und Sozialismus zu bestimmten 

Zeiten und an bestimmten Orten in die Praxis umgesetzt wurden oder 

noch umgesetzt werden und das wirtschaftliche Leben durch die Funkti-

on aller sich darauf beziehenden Strukturen zur Gänze umfassen.50 Am 

einfachsten definiert ist das Wirtschaftssystem eine Methode, die auf die 

Verteilung von als Resultat der Vereinigung der Produktionsfaktoren er-

zielten Güter und Dienstleistungen und damit auch auf die Verteilung des 

Einkommens unter den Menschen abzielt. Ein Wirtschaftssystem ist die 
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Einheit aller Fundamente und Institutionen, durch die Güter und Dienst-

leistungen für die Menschen produziert werden.51

Wenn wir uns die Grundlagen des Islam, nämlich Koran und Propheten-

traditionen, vor Augen führen, dann sehen wir, dass sie Bestimmungen 

enthalten, die keine wirtschaftlichen Theorien, Doktrinen oder Systeme 

wie z.B. Kapitalismus, Sozialismus, Verfassungswirtschaft, Wirtschaft 

einer Verfassungspolitik o.ä. vorschlagen, sondern anstelle dieser Syste-

me die Vorherrschaft von sittlichen Werten, die Realisierung von Ge-

rechtigkeit, eine gerechte Einkommensverteilung, die Unterbindung aller 

Möglichkeiten der Erzielung unrechtmäßigen Gewinns, das Verhindern 

der gegenseitigen Zufügung von Unrecht und die Beseitigung der Armut 

zum Ziel haben. Diese können wir auch als grundlegende Prinzipien oder 

Werte bezeichnen. Tatsächlich weist die islamische Religion Prinzipien und 

Werte auf, die nicht nur das religiöse Leben der Menschen, sondern auch 

das wirtschaftliche und ebenso alle Facetten des individuellen und gesell-

schaftlichen Lebens in einer allgemeinen Art und Weise regeln.

Solche Bestimmungen oder Prinzipien werden aber von allen wirtschaft-

lichen Systemen als Zielvorstellungen angesehen, denn welches Wirt-

schaftssystem kann unrechtmäßigen Erwerb als legitim ansehen? Welche 

Wirtschaftstheorie kann dem Phänomen des Betruges zustimmen? D.h., 

dass diese Prinzipien kein System oder eine Theorie darstellen, sondern 

dass sich Wirtschaftstheorien darin unterscheiden, auf welche Weise sie 

noch besser verwirklicht werden können. Daneben existiert auch keine 

Religion, die nicht mit dem wirtschaftlichen Leben in Zusammenhang 

stehende Prinzipien und Wertvorstellungen gebracht oder im Hinblick auf 

eine wirtschaftliche Realität keine positiven Anschauungen geäußert hät-

te. So wie wir nicht von einer christlichen, jüdischen oder buddhistischen 

Wirtschaft als System sprechen, so können wir auch nicht von einer 

islamischen Wirtschaft auf der Ebene eines Systems sprechen. 

Wenn mit dem Ausdruck einer islamischen Wirtschaft diejenigen von den 

Werten, die in Bezug auf erlaubt und verboten mit dem Islam überein-

stimmen und desgleichen mit der Wirtschaft in Beziehung stehen, ge-

meint sind, dann haben wir gegen diesen Gebrauch nichts einzuwenden. 

Jedes Wirtschaftssystem, das die Forderungen der Religion erfüllt, be-

findet sich in Übereinstimmung mit dem Islam. Wenn mit diesem Begriff 

aber ein wirtschaftliches System oder eine Theorie gemeint ist, dann sind 
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wir gezwungen vorzubringen, dass dies einen vom Islam unerwünsch-

ten Gebrauch darstellt. Unserer Überzeugung nach kann ein islamisches 

Wirtschaftssystem nicht errichtet werden, es kann aber einen Beitrag 

leisten zur Herausbildung einer gedanklichen Grundlage eines noch ein-

zurichtenden Wirtschaftssystems. Des Weiteren enthält es unbedingt zu 

verwirklichende Regeln und Prinzipien.

Man darf diese Einstellung des Islams nicht verurteilen, denn sie ist gut 

begründet und auch nützlich. Der Islam beschränkt sich nämlich da-

rauf, allgemeine, von den Menschen zu befolgende Regeln und Prinzipien 

aufzustellen und errichtet im Hinblick auf die Wirtschaft kein heiliges 

System, sondern stellt nur Möglichkeiten für ein grundlegendes Gedan-

kengebäude bereit, wodurch er den Muslimen die Chance einräumt, wirt-

schaftliche Systeme je nach den unterschiedlichen Charakteristika von 

Zeit, Gesellschaftsform und Ort zu errichten. Auf diese Weise nimmt der 

Islam die Position einer Religion ein, die allgemeine Prinzipien und Be-

stimmungen aufstellt sowie Werte bestimmt und Zielsetzungen festlegt. 

Eine solche Position verhindert es, dass die Muslime ihre Erfolglosigkeit 

auf wirtschaftlichem Gebiet dem Islam anlasten, denn es ist der Mensch 

selbst, der unter Verwirklichung der vom Islam aufgestellten Prinzipien, 

Werten und Zielsetzungen Wirtschaftsmodelle entwickelt. Deshalb kann 

eine Erfolglosigkeit oder Rückständigkeit auf wirtschaftlichem Gebiet 

nicht dem Islam, sondern nur dem Menschen selbst überantwortet wer-

den. Durch eine solche Einstellung beseitigt der Islam nicht nur Bequem-

lichkeit und falsche Erwartungen, sondern verhindert auch Einseitigkeit 

und Stillstand, wie sie sich bei der Verehrung irgendeines Systems als 

notwendige Folge ergeben.

Jedes System spiegelt die Besonderheiten seiner Zeit wider.52 In allen 

positiven Wissenschaften können sich die dort aufgestellten Theorien im 

Verlaufe der Zeit verändern.53 In einem im Namen der Religion ausdiffe-

renzierten Wirtschaftssystem aber ist eine solche Flexibilität nicht leicht 

zu erreichen. Der hauptsächliche Grund für derartige Schwierigkeiten 

liegt in der Tatsache, dass die Elemente des Systemgeflechts als ein Teil 

der Religion gesehen und damit im Zusammenhang stehend alle Angele-

genheiten als eine religiöse Angelegenheit betrachtet werden. Im Namen 

der Religion und des Glaubens wendet man sich gegen angestrebte 

Veränderungen. In diesem Zusammenhang ist als ein Resultat der Tat-

sache, dass Diskussionen sofort auf die Ebene von Religion und Glauben 
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erhoben werden, zu bemerken, dass dies zu einer fixen Einstellung ge-

genüber einem islamischen Wirtschaftssystem führen kann, welches die 

Herausbildung von Gedanken und Überlegungen erschwert und unter den 

Muslimen, die in wirtschaftlicher Hinsicht unterschiedlicher Auffassung 

sind, von Zeit zu Zeit zu Unfrieden und Feindschaft führt.

An diesem Punkt müssen wir hinzufügen, dass es unnütz ist, den Koran 

mit einem bestimmten System in Verbindung bringen zu wollen, denn 

dadurch wird nämlich das Gegenteil erreicht und sein Interpretations-

bereich eingeschränkt bzw. seine Wirkung zunichte gemacht. Daneben 

dürfen wir solche Ausdrucksverflechtungen wie richtig-falsch, gut-

schlecht, sauber-schmutzig, erlaubt-verboten sowie sich auf den wirt-

schaftlichen Bereich beziehende Forderungen nach einer gerechtfertigten 

Legitimität nicht vernachlässigen und gleichzeitig auch nicht außer Acht 

lassen, dass dadurch ein stabiles und eine Einheit bildendes System von 

Überlegungen und Prinzipien aufgestellt wird, das sittliche, rechtliche, 

wirtschaftliche u.ä. Herangehensweisen des Islam nährt. Ausgehend von 

diesen gedanklichen Referenzbereichen, Prinzipien und Forderungen, die 

in sich eine akzeptable, stabile und geordnete Einheit bilden, können wir 

in einem enger gefassten Verständnis durchaus von einem islamischen 

Wirtschaftssystem sprechen. 

Diese Überzeugung weist auf die schwache Seite eines islamischen 

Wirtschaftssystems hin, zeigt aber auch mit den Worten von Enes Zerka, 

gemäß denen „man aus der Bedeutung, die wir der islamischen Wirt-

schaft beilegen, verstehen kann, dass wir sie nicht mehr als islamische 

Mathematik oder islamische Atomphysik würdigen” 54, dass dieser Begriff 

nicht so einfach aufgebaut ist, wie man ihn sich gemeinhin vorstellt. Als 

Schlussbemerkung können wir hier vielleicht anfügen, dass der Islam 

als eine Religion kein Wirtschaftssystem in einem weiteren Sinne errich-

tet, aber an Stelle dessen alle für das menschliche Leben bedeutsamen 

Grundlagen, Zielvorstellungen, Werte und Prinzipien schafft; in dieser 

Hinsicht führt er auch Beispiele für eine gelungene Umsetzung in die 

Praxis an. 

III. DER DURCH DEN KORAN ERMÖGLICHTE GEDANKLICHE REFE-

RENZBEREICH DER WIRTSCHAFT

Wie wir bereits weiter oben erwähnt haben, bezweckt der Islam in seinen 
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wirtschaftlichen Aktivitäten und Praktiken die Vorherrschaft von sittlichen 

Werten, die Realisierung von Gerechtigkeit, eine gerechte Einkommens-

verteilung, die Aufhebung aller Möglichkeiten der Erzielung unrechtmäßi-

gen Gewinns, das Verhindern einer gegenseitigen Zufügung von Unrecht, 

die Beseitigung der Armut u.ä. Bei der Verwirklichung dieser Zielsetzun-

gen spielen rechtliche und administrative Anordnungen natürlich eine 

sehr große Rolle. Wichtiger noch als diese Tatsache ist es aber, die Ge-

danken und Überlegungen der Menschen auf die Verwirklichung solcher 

Zielsetzungen einzustimmen. Der Gedanke, bei wirtschaftlichen Aktivi-

täten nur das Richtige zu tun, ist vor allem ein von Menschen gehegter 

Gedanke. D.h., jeder Mensch müsste sich normalerweise so verhalten. 

Aber wir wissen alle, dass das Leben nicht immer in der gewünschten 

Richtung verläuft. Gewisse Faktoren können einen Teil der Menschheit 

dazu veranlassen, vom erforderlich einzuhaltenden und vorgeschriebenen 

Weg abzuweichen; eine erste Möglichkeit, dies zu verhindern, besteht 

darin, den Verstand zu zwingen, ständig richtige Überlegungen anzustel-

len und sich auf ein richtiges Handeln auszurichten.

Es darf nicht vergessen werden, dass sich das wirtschaftliche Leben nicht 

nur aus solchen praxisbezogenen Anwendungen wie wirtschaftlichen Akti-

vitäten, Wirtschaftspolitiken, Produktion, Verteilung u.ä. zusammensetzt, 

sondern dass als Hintergrund all dieser Tätigkeiten eine gedankliche Phi-

losophie, eine Vernunfthaltung vorhanden ist, die die erwähnten Aktivi-

täten steuert, formt und ihnen eine Bedeutung verleiht. Sabri F. Ülgener 

(gest. 1983) hat dies in den folgenden Worten zusammengefasst:

Das Wirtschaftsleben hat neben den abstrakten Überlegungen und Model-

len der klassischen Wirtschaftswissenschaftler eine so weite Auffächerung 

gezeigt, die durch die vereinfachten, von der historischen Schule aufge-

stellten Schemata mit ihren vereinzelten Charakteristiken (z.B. Betriebs- 

und Unternehmensformen, rechtlich-politische Rahmenbedingungen der 

Produktion etc.) nicht erfasst werden können. Wenn wir das reale Leben 

innerhalb einer solchen Auffächerung betrachten, dann können wir nur 

dann, wenn wir tiefer hinabsteigen, unter den äußerlichen Charakteri-

stika die Existenz einer Gefühls- und Glaubenswelt wahrnehmen. Unter 

welcher Perspektive wir die Sache auch betrachten, so sehen wir doch, 

dass sich innere und äußere Welt hier stufenweise überlagern. Wir sehen 

uns stets der gleichen Ansicht gegenüber: An der Oberfläche sind Form 

und Materie angehäuft, darunter befinden sich ausgebreitet Welten des 



60

Geistes! Richtig aber ist, dass in dem Fall, in dem das Äußere und an 

der Oberfläche Befindliche mit dem in den Tiefen Darunterliegenden 

verschmilzt, die wahrhafte Form und Ansicht zutage tritt. (…) Man muss 

akzeptieren, dass sich unter der Oberfläche ein eigener Wirkungsbereich, 

eine eigene tatsächliche Welt verborgen hält.55

Es ist eine nicht zu verleugnende Tatsache, dass die Religion das mensch-

liche Verhalten von Grund auf beeinflusst und der Lebensführung Form 

und Richtung gegeben, ja, darüber hinaus sogar noch eine auf die Dinge 

gerichtete Anschauung und eine Weltanschauung im Geiste geformt hat. 

Das gleiche gilt auch für die islamische Religion. Jeder, der sich dem 

Heiligen Buch des Islam zuwendet, wird sofort feststellen, dass eine 

Verbindung besteht zwischen den Positionen, die Gott, der Mensch und 

die Dinge zueinander einnehmen, und wirtschaftlichen Anordnungen. In 

gleicher Weise ist ersichtlich, dass zwischen dem Glauben, d.h., zwischen 

der Bezeugung der Einheit Gottes und dem Glauben an das Jenseits, und 

solchen wirtschaftlichen Anordnungen wie der Ausübung von Gerech-

tigkeit, Unterstützung von armen Menschen usw. eine enge Beziehung 

besteht. Diese Art von Verknüpfungen, für die wir noch weitere Beispie-

le anführen können, verfügt über eine doppelte Funktion, nämlich auf 

der einen Seite leiten sie den Menschen dazu an, bei wirtschaftlichen 

Aktivitäten das Richtige und Passende zu tun, und auf der anderen Seite 

sollen sich die Menschen der Richtigkeit ihrer Aktivitäten und der dazu 

führenden Gründe bewusst sein. Diese Überlegungen begründen den 

geistigen und gedanklichen Referenzbereich des wirtschaftlichen Lebens. 

Auch wenn kein durch das Gesetz vorgeschriebener Zwang besteht, kann 

die Tatsache, warum das Richtige zu tun und das Falsche zu vermeiden, 

durch diesen Referenzrahmen leicht bewiesen werden. 

Wie wir gesehen haben, begründet der Koran diesen Referenzrahmen, 

indem er sich auf gewisse Charakteristika und Funktionen eines Teils der 

grundlegenden Begriffe bezieht. Diese Begriffe sind Gott, das Kalifat, die 

Unterwerfung, Rechtschaffenheit, die Gnade Gottes und der Glaube. Die-

se Begriffe, die im Koran selbst viele Bedeutungen in sich tragen – wobei 

es eine der grundlegenden Besonderheiten der koranischen Sprache ist, 

mit wenigen Worten viel auszusagen –, weisen sowohl direkte als auch 

indirekte Beziehungen zum Bereich der Wirtschaft auf. Jeder dieser Be-

griffe repräsentiert die erforderlichen Grundlagen für eine Verwirklichung 

wirtschaftlicher Aktivitäten. Die erste Grundlage ist Gott, der Schöpfer 
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aller Dinge, die zweite der Mensch als das Subjekt aller wirtschaftlichen 

Aktivitäten, die dritte Grundlage sind die Dinge als Objekt aller wirt-

schaftlichen Aktivitäten, die vierte Grundlage stellen die wirtschaftlichen 

Aktivitäten selbst dar, die fünfte Grundlage ist der Gewinn, der sich als 

Resultat wirtschaftlicher Aktivitäten einstellt, und die sechste Grundlage 

ist die menschliche Verantwortung, die zu allen vorher genannten Grund-

lagen in Bezug steht. Im folgenden Abschnitt unserer Untersuchung 

wollen wir die genannten Begriffe näher betrachten.

A. Attribut Gottes: Schöpfer

Der wichtigste Eckstein des Islam als einer Religion ist ohne Zweifel 

der Gottesbegriff. Er bildet das Grundgebäude des Islam. Der islami-

sche Gedanke in allen seinen Ausprägungen erhebt und formt sich auf 

dem Gottesbegriff. Aus diesem Grunde ist es gleichgültig, aus welcher 

Perspektive man den Islam betrachtet, denn man tritt immer in Berüh-

rung mit dem Gottesbegriff. Gott wird im Koran mit vielen ihm innewoh-

nenden Eigenschaften erwähnt, von denen jede ihre eigene Bedeutung 

hat; jedoch steht das Attribut, das ihn als Schöpfer heraushebt, über 

allen anderen. An diesem Punkt möchte ich die Aufmerksamkeit auf in 

der islamischen Welt vertretene Schöpfungstheorien lenken, die alles im 

Universum Befindliche als eine Emanation seiner Attribute bewerten.56 In 

dieser Hinsicht können wir sagen, dass das Attribut der Schöpfung viele 

andere Eigenschaften Gottes in sich vereint.

Das im Koran immer wieder betonte, an erster Stelle stehende wirt-

schaftliche Prinzip besagt, dass alle Produktionsmittel und Ressourcen, 

die eine Fortführung des menschlichen Lebens ermöglichen, von Gott 

geschaffen worden sind.57  In der Terminologie des Korans ist Gott die 

Ewige Existenz, die als absoluter Schöpfer aller Dinge gilt.58 Gott hat die 

Himmel, die Erde und alles, was sich zwischen beiden befindet, geschaf-

fen.59 Alle in der Schöpfung vorhandenen Ressourcen und Güter hat 

er geschaffen, weswegen sie tatsächlich als sein Eigentum anzusehen 

sind: Ihm gehört (ohnehin alles), was im Himmel und auf der Erde ist.60 

Diese Dinge hat er aber nicht für sich selbst, sondern für den Menschen 

geschaffen: Oh ihr Menschen, er ist es, der euch alles, was auf der Erde 

ist, geschaffen und sich hierauf zum Himmel aufgerichtet und sich ihn zu 

sieben Himmeln geformt hat. Er weiß über alles Bescheid.61 Er ließ vom 

Himmel Wasser herabkommen und brachte den Menschen zum Unterhalt 
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Früchte hervor.62 Auf gewisse Funktionen und den Nutzen der für den 

Menschen geschaffenen Wohltaten wird im Koran eigens hingewiesen.63

In den erwähnten Versen heißt es, dass alles, also in wirtschaftlicher 

Hinsicht gesehen alle Ressourcen, von Gott geschaffen worden sind. 

Dem Menschen wird aufgetragen, sich beim Gebrauch dieser Ressourcen 

dessen bewusst zu sein. Die Tatsache, dass der tatsächliche und abso-

lute Eigner Gott ist, bestimmt die Perspektive des Menschen in Bezug 

auf Universum und Welt im Allgemeinen und in Bezug auf Güter und 

Dinge im Besonderen. Der Gedanke, dass “Gott der Eigentümer aller 

Dinge ist”, führt in dem Fall, in dem er von den Menschen, seien sie nun 

Produzenten oder Konsumenten, verinnerlicht worden ist, dazu, dass die 

Menschen darauf stolz sind und ihre Tätigkeiten im Bewusstsein dessen 

verrichten, wonach ein Teil der Reichtümer Gottes ihnen zur Aufbewah-

rung übergeben worden ist. Ein solches Bewusstsein lässt den Menschen 

dankbar erscheinen und macht ihn bescheiden. Ein derart geformter 

Mensch wird akzeptieren, dass in Bezug auf die Nutzung der Reichtümer 

bestimmte Beschränkungen einzuhalten sind, die von Gott vorgegeben 

wurden, und wird auch andere Individuen oder die Gesellschaft in Bezug 

auf eine Teilung der erwähnten Reichtümer als rechtmäßige Gläubiger 

ansehen.64

In den erwähnten Versen, die auch auf das Wesen der Schöpfungsphi-

losophie im Islam hindeuten, erinnert Gott die Menschen daran, dass 

er ihnen Wohltaten zum Gebrauch überlassen hat, und bringt somit auf 

eine Art und Weise Beispiele für die menschliche Produktion. In gleicher 

Weise erinnern die Verse unter häufiger Bezugnahme auf die geschaffe-

ne Ordnung sowie Aktivitäten und Funktionen der Himmel, der Erde und 

anderer Existenzen innerhalb dieser Ordnung die Menschen daran, dass 

sie diesbezügliche Forschungen und Entdeckungen machen sollen.65 Das, 

was in den Himmeln sowie auf und unter der Erde ist, wurde nämlich 

dem Menschen zum Gebrauch und zur Nutzung überlassen. Der Mensch 

soll sich aber nicht nur mit dem bereits Geschaffenen begnügen, sondern 

soll auch durch Handhabung der gegebenen Ressourcen andere Dinge 

hervorbringen. In Bezug auf eine Entdeckung der Feinheiten des Univer-

sums, der belebten Wesen und der Dinge sollen durch ihre Nutzung neue 

Entdeckungen gemacht und neue Produkte hergestellt werden, wobei es 

kein besseres Vorbild als Gott in seiner herrlichen Schöpfungskraft geben 

kann. Wirtschaftlicher Fortschritt und Weiterentwicklung auf industriellem 
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und technologischem Gebiet gewinnen durch diesen Gedanken Anstoß 

und Auftrieb, so dass ein Voranschreiten stets gewährleistet ist. 

Die vorhergehenden Überlegungen stellen für den Menschen also eine 

großartige Produktionsphilosophie dar, die sich zu einem Unternehmer-

tum mit Begeisterung wandeln kann. Die Notwendigkeit, einen solchen 

unternehmerischen Geist stets von neuem zu beleben, leiten wir aus den 

von uns weiter oben angeführten Versen ab. Wenn sogar Gott, der die 

Schöpfung und alles, was in ihr ist, geschaffen sowie ihr Form und Ord-

nung gegeben hat, ständig in Bewegung ist,66 wie können dann die Men-

schen ruhen? Die Verse, die uns daran erinnern, dass Gott der Schöpfer 

aller Dinge ist, ziehen auf eine Art und Weise die Führer einer Gesell-

schaft zur Verantwortung. So wie Gott alles geschaffen hat und dem 

Menschen Möglichkeiten bereitstellt, seine Schöpfung zu nutzen, so sind 

in gleicher Weise die islamischen Gesellschaften, ihre Staaten, Führer 

und Staatsmänner dazu aufgerufen, die erforderlichen Möglichkeiten und 

Bedingungen für einen richtigen Gebrauch dieser Ressourcen bereitzu-

stellen. Die größte Verantwortung hierbei liegt aber in der Tatsache einer 

ungehinderten Freiheit und des Privateigentums.

Wie bereits Sadr (gest. 1980) zum Ausdruck gebracht hat, “gesteht die 

islamische Wirtschaft den Individuen gewisse Freiheiten auf wirtschaftli-

chem Gebiet zu. Diese Freiheit ist jedoch durch die sittlichen und geisti-

gen Werte begrenzt, die der Glaube an den Islam erfordert. Hinsichtlich 

dieses grundlegenden Elementes ergibt sich ein offener Widerspruch 

der islamischen Wirtschaft zu einer kapitalistischen oder sozialistischen 

Wirtschaftsform”.67 Es gibt viele koranische Verse, die sich auf im Besitz 

der Menschen befindliche bewegliche und unbewegliche Güter (mâl, Pl. 

emvâl) beziehen.68 Das Teilen der Kriegsbeute zwischen dem Staat und 

den Teilnehmern am Feldzug69 weist sowohl auf die Annahme von Privat-

besitz als auch auf in staatlichen Händen befindlichen Besitz hin.

Die Tatsache, dass alle Ressourcen aus Gottes Schöpfung hervorgehen 

und dem Menschen zur Verfügung gestellt werden, bringt für den Reichen 

die Verantwortung mit sich, dem Armen zu helfen. Der Koran verweist 

in diesem Zusammenhang besonders auf eine Schwäche des Menschen, 

nämlich den Geiz, und fordert deshalb von ihm: Sag: Wenn ihr die 

Vorräte, über die mein Herr in seiner Barmherzigkeit verfügt, besitzen 

würdet, würdet ihr aus Furcht, euch zu verausgaben, (im Austeilen) 
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Zurückhaltung üben. Der Mensch ist (eben) knauserig.70 Dieser Vers will 

nicht zeigen, dass der Mensch nicht mit solchen Eigenschaften erschaffen 

wurde, die ihn dazu befähigen, einem anderen zu helfen, sondern hat 

ganz im Gegenteil zum Ziel, ihn zu überzeugen, sich von der Krankheit 

des Geizes zu befreien. In dieser Hinsicht führt uns der Vers die logische 

Schlussfolgerung dieses Überzeugungsprozesses deutlich, aber kurz, vor 

Augen: Gebt ihnen etwas von dem Vermögen Gottes, das er euch gege-

ben hat.71 Die Reichen sind verpflichtet, dies zu tun, müssen aber ihre 

Hilfe in freundlicher und entgegenkommender Art und Weise darbringen: 

Und tu Gutes, so wie Gott dir Gutes getan hat.72

Gläubige geben nicht, um eine Gegenleistung zu erhalten, sondern um 

das Wohlgefallen Gottes zu erlangen; was sie dagegen nicht erhalten 

können, können sie auch nicht als Almosen weitergeben. Des Weiteren 

sollen sie ihre Almosen nur denjenigen geben, die wirklich in Not sind 

und sich aus Scham oder Furcht nicht getrauen, andere auf ihre Not 

hin anzusprechen. Hilfeleistungen sollen aber ohne Ehrverletzung oder 

Beleidigung erbracht werden.73 Wenn wir die Verse, die von einer Hilfe für 

Bedürftige sprechen, genauer untersuchen, dann stellen wir fest, dass 

Hilfeleistungen im Islam nicht als eine Schmälerung der Ehre, sondern 

als ein sehr ehrenvolles Verhalten angesehen werden. 

Die Tatsache, dass alles von Gott geschaffen und dem Menschen zur Auf-

bewahrung sowie Nutzung übergeben worden ist, zwingt den Menschen 

diesem Schöpfer gegenüber zur Verantwortung. So wie jemand, der eine 

Sache nur vorübergehend benutzt, demjenigen, der sie zur Aufbewah-

rung gegeben hat, gegenüber verantwortlich ist, ist auch der Mensch 

dem Schöpfer aller dieser Ressourcen und ihrem Eigentümer gegenüber 

verantwortlich: [… der Himmel und Erde in sechs Tagen geschaffen 

hat], damit er euch (Menschen) auf die Probe stelle (und sehe), wer von 

euch am besten handelt. Und wenn du sagst: „Ihr werdet nach dem Tod 

auferweckt werden“, sagen diejenigen, die ungläubig sind, “Das ist ganz 

offensichtlich Zauberei.”74 Gehört nicht (alles), was im Himmel und auf 

der Erde ist, Gott? (Und) ist nicht das Versprechen Gottes wahr? Aber die 

meisten von ihnen wissen nicht Bescheid. Er (allein) macht lebendig und 

lässt sterben. Und zu ihm werdet ihr (dereinst) zurückgebracht.75

Die von uns hier angeführten Informationen belegen, dass der Islam 

über genügend Argumente verfügt, um den Muslimen zur Entwicklung 
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eines dynamischen Wirtschaftscharakters zu verhelfen. Daneben zeigen 

diese Informationen auch, dass es nicht nur eine Notwendigkeit im Islam 

ist, zu arbeiten, sich zu bemühen und zu produzieren, sondern diese in-

dividuelle und gesellschaftliche Verantwortung in ethischer Weise zu ver-

stehen ist. Trotzdem werden der Islam und sein Heiliges Buch, der Koran, 

beschuldigt, dass seine Anhänger der Bequemlichkeit verhaftet seien und 

sich an nichts störten, eine asiatische Produktionsweise betrieben, Arbeit 

und Gewinnerzielung als Gnade Gottes ansehen würden und deshalb in 

wirtschaftlicher Hinsicht zum Stillstand gekommen seien, des Weiteren 

den unternehmerischen Geist behinderten, das Kleinunternehmertum 

nicht weiterentwickeln sowie solche großangelegten wirtschaftlichen Akti-

vitäten wie die industrielle Revolution nicht fördern, sondern im Gegenteil 

behindern würden;76 mit anderen Worten werden hier also die Realitäten, 

die sich im Verlauf der islamischen Geschichte ergeben haben verdreht, 

was einen Widerspruch zu einer gerechten Anschauungsweise und eine 

ganz offene Ungerechtigkeit darstellt.

Die von Gott geschaffenen Wohltaten wandeln sich in den Händen der 

Menschen zu wirtschaftlichen Reichtümern, denn der einzige, der im 

Besitz des Rechtes zur Nutzung der genannten Wohltaten ist, ist der 

Mensch. Der Koran möchte aber, dass ein solcher Mensch, der berechtigt 

ist, die Objekte der Schöpfung zu nutzen, über gewisse Besonderheiten 

verfügt. Dies erfordert, dass wir uns hier den Versen zuwenden, die sich 

auf den Menschen und seine Charakteristika beziehen. 

B. Attribut Des Menschen: Nachfolge

Ohne Zweifel ist der Mensch der wichtigste Akteur im Wirtschaftsleben. 

Der Mensch entscheidet, was im Wirtschaftsleben vor sich zu gehen hat, 

trifft eine Wahl zwischen Alternativen, zeigt unternehmerischen Geist, 

produziert und konsumiert. Aus diesem Grunde verfügt jedes Wirt-

schaftssystem über eine bestimmte Anschauung in Bezug auf den Men-

schen. Der Islam legt dem Menschen eine große Bedeutung bei, indem 

er ihn als die einzige Existenz ansieht, die aus freiem Willen Entschei-

dungen trifft, sie durchsetzt, danach handelt und für seine Handlungen 

selbst verantwortlich ist. Zu den wichtigsten Zielsetzungen des Islam in 

Bezug auf den Menschen gehört es, ihn dazu zu befähigen, nicht nur im 

wirtschaftlichen Bereich, sondern auch auf allen Gebieten des individuel-

len und gesellschaftlichen Lebens eine Entscheidung darüber zu treffen, 
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was am besten zu tun ist. Unserer Überzeugung nach ist das hier als   

wichtigstes zu betrachtende Charakteristikum die dem Menschen mit der 

Geburt verliehene Grundfunktion der Nachfolge (Gottes).

Der Glaubensauffassung des Islam zufolge sind im Hinblick auf die Ge-

nerationen gesehen alle Menschen Brüder, denn Gott hat alle Menschen, 

gleich welcher ethnischer Abstammung und welcher Hautfarbe sie sein 

mögen, aus einem Wesen geschaffen.77 Er hat den Menschen auch im 

Vergleich zu den anderen auf der Erde lebenden Wesen mit mehr Fähig-

keiten, Eigenschaften, Neigungen und Zuständigkeiten ausgestattet. Aus 

diesem Grunde ist der Mensch der koranischen Terminologie gemäß der 

Nachfolger (Gottes). Mit anderen Worten, Gott hat auf der Erde einen 

Nachfolger eingesetzt.78 Koranexegeten haben dem Wort Nachfolger im 

Allgemeinen die Bedeutung von “derjenige, der im Namen Gottes auf der 

Erde die Verfügung innehat” oder “Erbe der vor ihm gewesenen Exi-

stenzen /Menschen“ beigelegt.79 In einem Vers wird angeführt, dass der 

Mensch der Nachfolger der in seinem (eigenen) Besitz befindlichen Güter 

und Reichtümer ist80, was beide Bedeutungen ins Gedächtnis ruft. Welche 

dieser Bedeutungen wir auch bevorzugen, so zeigen sie doch alle, dass 

der Mensch über die Ermächtigung verfügt, über andere Wesen und die 

Dinge zu herrschen bzw. sie sich zu unterwerfen. 

Zu diesem Zweck wurde der Mensch mit den Besonderheiten bzw. 

Charakteristika geschaffen, die ihn befähigen, die in der o.g. Bedeutung 

zum Ausdruck kommenden Funktionen zu erfüllen. Diejenigen, die nicht 

dauerhaft und auch nicht vorübergehend über solche Charakteristika wie 

Vernunft, Reife, Freiheit etc. (zwingend oder nach Maßgabe) verfügen,81 

sind für die Zeit der Fortdauer dieses Zustandes von der Ausübung sol-

cher Rechte wie Eigentum, Finanz- und Geldhandlungen o.ä. Operationen 

jeglicher Art teilweise oder zur Gänze ausgenommen.82 Der mit dem Attri-

but der Nachfolge belegte Mensch kann unter Gebrauch seiner Vernunft 

und seines Willens die im Universum befindlichen Gegenstände, Pflanzen, 

Tiere usw. in die Hand nehmen, nutzen, sie in seinen Besitz bringen, sie 

als Eigentum ansehen oder sie unter Zuhilfenahme bestimmter Techniken 

in andere Gegenstände umwandeln. Kurz gesagt, der Mensch kann alle 

diese Dinge beherrschen; die Dinge wiederum haben nicht die Fähigkeit, 

ihrerseits den Menschen zu beherrschen.
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Das Attribut der Nachfolge wird dem Menschen mit der Geburt verliehen; 

zur Durchsetzung dieses Attributes muss der Mensch aber über bestimm-

te Besonderheiten und Charakteristika verfügen. Der Glaube an Gott, 

das richtige Tun,83 die Verehrung Gottes, der Glaube, das man vor Gott 

im Jenseits für die Taten des Diesseits zur Verantwortung gezogen wird, 

dingliche Hilfeleistungen an die Bedürftigen,84 das Geben von Almosen,85 

ethisches und aufrichtiges Handeln,86 Gerechtigkeit87 und Freigiebigkeit88 

sind nur einige der Besonderheiten, die es dem Menschen erlauben, sei-

ne Nachfolge anzutreten und fortzuführen. Obwohl der Mensch mit den 

besten Eigenschaften ausgestattet ist, fällt er sehr tief, wenn er diese 

Besonderheiten verliert und Schlechtes begeht.89 Er verliert in solchen 

Fällen durch seinen eigenen Willen das Attribut der Nachfolge.

An diesem Punkt müssen wir uns noch einer weiteren Besonderheit 

bewusst sein: Der Schöpfer und Eigentümer aller auf der Erde befind-

lichen Dinge ist Gott; er hat seine Wohltaten dem Menschen nur zur 

Verwahrung gegeben, damit dieser sie nutze. Aus diesem Grunde gehen 

der Zustand des Eigentums und die Verfügungsgewalt des Menschen, 

die er über die genannten Dinge hat, nicht über den einer Ermächtigung 

zur Aufbewahrung/Stellvertretung hinaus. Der Zustand eines Bewahrers 

verpflichtet den Menschen dem Eigentümer dieser Güter und Ressourcen 

gegenüber. Das Gefühl einer solchen Verantwortung macht den Men-

schen im Rahmen der Legitimität zu einem Wesen, das die zur Verfügung 

stehenden Ressourcen in ergiebiger, aber gleichzeitig sparsamer Weise 

nutzt, wie es der Eigentümer der betreffenden Dinge beabsichtigt hat.90 

Ein gegenteiliges Verhalten wäre nämlich Verschwendung.91 Der Islam 

möchte weder, dass Reichtümer ungenützt bleiben noch dass sie in un-

verantwortlicher Weise verschwendet werden. Der Begriff der Nachfolge 

fasst eigentlich die Position des Menschen gegenüber Gütern, Eigentum, 

Dingen und der Schöpfung sehr schön zusammen. Der zur Nachfolge 

ausersehene Mensch muss die ihm überlassenen Wohltaten in der Form 

nutzen, wie es der Eigentümer dieser Wohltaten, nämlich Gott, wünscht. 

Das Bewusstsein über die Nachfolge ist ein wichtiger Faktor, der das 

Wirtschaftsleben beeinflusst. Jemand, der im Bewusstsein handelt, in 

seinem Besitz befindliche Güter seien ihm nur zur Aufbewahrung überlas-

sen worden, wird sich so verhalten; wie es der Eigentümer dieser Güter 

verlangt; dazu wird er in Bezug auf Produktion, Konsum und Tauschpro-

zesse das Vernünftige wählen, die passenden Arbeiten verrichten und 
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nicht auf Qualität sowie Legitimität verzichten, denn auch der Eigentümer 

dieser Güter erledigt seine Arbeiten in richtiger und passender Weise: 

Und du siehst (dann) die Berge, von denen du meinst, dass sie unbe-

weglich seien, sich von der Stelle bewegen, wie Wolken das tun. (Das 

ist) das Werk Gottes, der alles (auf der Welt) gut angeordnet hat. Er ist 

wohl darüber unterrichtet, was ihr tut.92 Gemäß der islamischen Glau-

bensauffassung zeigt dieser Vers dem Menschen, der die Verantwortung 

trägt, dem Weg Gottes zu folgen, dass er alle seine Arbeiten mit größter 

Sorgfalt zu erledigen hat. Das Bewusstsein um die Nachfolge Gottes lehrt 

den Menschen, seine Arbeiten in ehrlicher und aufrichtiger Weise sowie 

mit der größtmöglichen Sorgfalt durchzuführen. 

Es ist bekannt, dass die einen Teil der mittelalterlichen Auffassung vom 

Wirtschaftsgeschehen bildenden Feudalstrukturen wie Fürstentum und 

Grundherrschaft sowie die von ihnen in Gang gesetzte Verschwendung, 

das Prahlen mit Konsum und die Leidenschaft für Gold, Silber und Grund-

besitz Schaden für das wirtschaftliche Leben mit sich brachte bzw. immer 

noch bringt.93 Jemand aber, der weiß, dass seine Ermächtigung über 

Dinge nur von vorübergehender Natur und desgleichen Beschränkungen 

unterworfen ist, enthält sich solcher Gedanken, vermeidet prahlerischen 

Konsum und ist nicht stolz, sondern übt auch seine wirtschaftlichen Akti-

vitäten in bescheidener Weise aus. Denn die Tatsache, dass der Mensch 

die Nachfolge Gottes auf Erden angetreten hat, ist für ihn kein Grund zu 

Stolz und Erhabenheit, sondern nur ein Mittel zum Zweck. Das Wissen 

um zur Aufbewahrung gegebene Güter zwingt den Menschen dazu, sol-

che Produktionsfaktoren94 wie Boden und Kapital sparsam, aber mit der 

größten Effizienz zu nutzen. D.h., es darf nichts verschwendet werden.   
95 Dieses Bewusstsein bringt auch die Verantwortung mit sich, das Aufbe-

wahrte unbeschädigt an die nachfolgenden Generationen zu übergeben. 

Darunter sind Mitgefühl gegenüber der Umwelt und Bewusstsein über die 

Funktion des Aufbewahrens zu verstehen, denn ob man diese zur Auf-

bewahrung gegebenen Dinge bzw. Wohltaten in richtiger und passender 

Weise gebraucht hat, liegt in der Verantwortung desjenigen, der vor Gott 

Rechenschaft abzulegen hat.

Das Bewusstsein um die Nachfolge legt dem Menschen solche Tugenden 

wie Bescheidenheit und Verzicht auf Stolz nahe. Diejenigen, die über 

solche Charakteristika verfügen, geben sich nicht dem Luxuskonsum hin 

und verachten auch nicht diejenigen, die als Bauer, Viehzüchter, Hirte, 
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Straßenreiniger oder Reinigungskraft bzw. in ähnlichen Tätigkeitsberei-

chen arbeiten. Solche schlechten Charaktereigenschaften wie Eitelkeit 

und Stolz oder feudale Verhaltensweisen wie Großgrundbesitz oder 

Grundherrschaft96 führen nur dazu, dass man jede Art von Tätigkeit oder 

Beruf sowie die in diesen Bereichen Tätigen verachtet und geringschätzt. 

Wenn man berücksichtigt, dass die menschliche Psychologie selbst die 

Ausübung des Handels viele Jahrhunderte lang nur den unteren Gesell-

schaftsschichten zugestanden hat,97 dann ergibt es sich von selbst, dass 

nur ein klein wenig Stolz genügt, um die o.a. Tätigkeiten mit Verachtung 

anzusehen. Die genannten Arbeiten und ihre Tätigkeitsbereiche sind 

aber für eine Gesellschaft von lebenswichtiger Bedeutung; wenn sie nicht 

ausgeführt werden, dann kommt das Leben zum Stillstand oder wird 

mindestens unerträglich.

Der pakistanische Wirtschaftswissenschaftler Ömer Çapra interpretiert 

das Bewusstsein um die Aufbewahrung in folgender Weise: “Es liegt in 

der ethischen Verantwortung desjenigen, dem die wirtschaftlichen Res-

sourcen von Gott zur Aufbewahrung übergeben worden sind, diese ziel-

gerichtet und zum Nutzen aller Nachfolger Gottes auf der Erde einzuset-

zen, so dass sich der Wohlstand der gesamten Menschheit vermehrt. Dies 

erfordert zuerst, dass alle natürlichen Ressourcen genutzt und dadurch 

die Grundbedürfnisse des Menschen befriedigt werden, des Weiteren, 

dass zur Verwirklichung eines optimalen Wachstums alle humanen und 

materiellen Ressourcen zur Gänze in wirkungsvoller Weise herangezogen 

werden und drittens, dass man sich vor einer übertriebenen Nachfrage 

hütet, die zu Defiziten im Haushalt oder zu Arbeitslosigkeit und Inflation 

führen kann”.98 Çapra sagt des Weiteren, dass das Bewusstsein des Men-

schen um die Nachfolge Gottes auf Erden ihm dazu verhilft, sich selbst zu 

verwirklichen und so den größten Beitrag zur Geschichte der Menschheit 

zu leisten.99

Der Islam sieht die materiellen Unterschiede, die sich zwischen den 

Menschen aufgrund von Charakter, Fähigkeiten, Tätigkeiten, Erbange-

legenheiten usw. ergeben, als einen Teil der göttlichen Prüfung an. Im 

Koran wird darauf im Zusammenhang mit der Nachfolge des Menschen 

hingewiesen: Und er ist es, der euch als Nachfolger (früherer Generatio-

nen) auf der Erde eingesetzt hat. Und er hat den einen von euch einen 

höheren Rang verliehen als den anderen, um euch mit dem, was er euch 

(an Glücksgütern) gegeben hat, auf die Probe zu stellen.100 Als eine Folge 
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der Einkommensunterschiede ergibt es sich, dass der Reiche dem Armen 

helfen und Ausgaben tätigen muss, damit gesellschaftliche Angelegenhei-

ten nicht zum Stillstand kommen: Glaubt an Gott und seinen Gesandten 

und gebt Spenden von dem, worüber er euch als Nachfolger (früherer 

Generationen mit zeitlich begrenztem Verfügungsrecht) eingesetzt hat!101 

Dieser in Bezug auf den persönlichen Besitz akzeptierte Unterschied 

dehnt sich jedoch in keiner Weise auf administrative, rechtliche und 

humane Aktivitäten aus. Die Unterschiede der Menschen in Bezug auf 

Sprache und Hautfarbe werden im Islam als ein Beweis für die Existenz 

Gottes angesehen;102 der Existenz von Stämmen und Nationen begegnet 

man mit Respekt, und menschliche Unterschiede werden nicht als Anzei-

chen für irgendeine Vorherrschaft angesehen, denn eine solche Überle-

genheit kann nur bei Gott und durch die Befolgung seiner Gebote erreicht 

werden.103 Sowohl dadurch als auch durch die Tatsache, dass die Men-

schen aus dem gleichen Wesen als Nachfolger geschaffen worden sind, 

ergibt sich bei solchen wirtschaftlichen Anordnungen wie z.B. der Planung 

von Wirtschaftspolitik, den vom Staat angebotenen Dienstleistungen, 

der Verteilung von Beschäftigungsmöglichkeiten auf alle Schichten oder 

auch bei der Einkommensverteilung die Notwendigkeit, Unterschiede wie 

Rasse, Hautfarbe, Sprache oder Religion nicht zu beachten. Eine solche 

Diskriminierung entehrt den Menschen, zerstört seine Arbeitsmoral und 

lässt ihn in Trauer und Verfall abgleiten, was am Ende zu Erfolglosigkeit 

und Katastrophen führt. Die sich im Koran auf die Unterschiede zwischen 

den Menschen, ihre Schöpfung und ihre grundlegenden Charakteristika 

beziehenden Verse verhindern derartige Schäden bereits, noch bevor sie 

aufgetreten sind.

Als letztes wollen wir hier die Aufmerksamkeit auf die Verknüpfung 

zwischen dem Begriff der Nachfolge und dem der Führung eines Staa-

tes (imâmet) lenken. Einige Exegeten haben eine solche Verknüpfung 

zwischen Staatsführung und Nachfolge hergestellt. Diese Ansicht besagt, 

dass in der Weise, in der Gott Adam als seinen Nachfolger auf der Erde 

eingesetzt hat, auch die Menschen einen gerechten Staatslenker und 

Nachfolger einsetzen müssten, dessen Wort man sich zu fügen hat, um 

Einheit und Zusammenarbeit zwischen den Menschen zu sichern.104 Ob-

wohl diese Erklärung dazu herhielt, Staatslenkung und Nachfolge einen 

vorrangigen Platz einzuräumen, ist doch hier gemeint, dass eine Insti-

tution zur Sicherung der gesellschaftlichen Ordnung eingerichtet werden 
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muss, die an ihrer Spitze den Staat repräsentiert. Die Bedeutung des 

Ganzen in Bezug auf das Wirtschaftsleben bezieht sich auf eine ordentli-

che und gerechte Führung von Arbeitsabläufen sowie auf die Einrichtung 

von genügend gesellschaftlichen Organisationen und wirtschaftlichen 

Unternehmen, die die vorgesehenen Arbeitsabläufe durchführen können. 

Dazu muss man aber nicht die als universal angesehene Funktion einer 

staatlichen Herrschaft hervorheben, denn Gesetz, Ordnung und Grad 

der Sicherung von Leben und Eigentum sind die grundlegenden Indi-

katoren für Wirtschaftswachstum, Stabilität und die Zufriedenheit der 

Individuen am Arbeitsplatz.105 In der islamischen Tradition hat der Staat 

die Aufgabe, die der Sicherung eines Auskommens für die Menschen 

und der Möglichkeit des Verdienstes entgegenstehenden Hindernisse zu 

beseitigen und auf diesem Wege gleichzeitig die Sicherheit für Leben und 

Gut von jedermann, der innerhalb seiner Grenzen lebt, ohne Unterschie-

de zu bewerkstelligen; dazu gehört auch die Sicherheit der Wege und 

Straßen.106  In einem islamischen Land gehört die Freiheit, zu reisen, zu 

arbeiten, Gewinn zu erzielen, Eigentum zu erwerben und Handel zu trei-

ben, zu den Grundrechten und –freiheiten eines jeden Menschen.107 Der 

Wert des Menschen, der ihm als Nachfolger Gottes auf der Erde beigelegt 

wird, erfordert dies.

C. Attribute Von Gütern Und Ressourcen: Unterwerfung

Es ist unwesentlich, von welchem Wirtschaftssystem man ausgeht, denn 

jedes System muss das Universum und die in ihm befindlichen Objek-

te berücksichtigen. Dabei handelt es sich nämlich um wirtschaftliche 

Ressourcen; wären solche Ressourcen nicht vorhanden, dann könnte der 

Mensch in wirtschaftlicher Hinsicht überhaupt nicht tätig werden. Sie stel-

len die Grundlage für Produktion und Konsum des Menschen dar. Wären 

sie nicht vorhanden, gäbe es keine Produktion und keinen Konsum, kein 

Unternehmertum und auch keine Tauschgeschäfte. Wären die genannten 

Ressourcen, die sich der Mensch aneignen kann, nicht vorhanden, dann 

gäbe es auch kein Leben. Im Rahmen der Wirtschaftswissenschaften 

werden diese Ressourcen, zu denen auch die Natur zählt, unter die Pro-

duktionsfaktoren subsumiert.108

Der Koran charakterisiert die Natur und die in ihr befindlichen Dinge auf 

unterschiedliche Weise. So hat z.B. in einigen Versen109 das Wort Wohltat 

die Bedeutung von Gütern, Reichtum, reichlichem Lebensunterhalt.110 
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In gleicher Weise ist die Bedeutung des davon abgeleiteten Wortes 

nea‘m (Pl. en’â‘m) in den Versen als eine enger zu fassende Wohltat wie 

z.B. Vieh und hier besonders Haustiere wie Rinder oder bisweilen auch 

Kamele zu verstehen.111 In einigen Versen wird das Wort Gut durch das 

Wort Wohltätigkeit ersetzt.112 Objekte und Güter wie Vernunft, Gerech-

tigkeit, Tugend, die in ihrer Nützlichkeit von jedermann begehrt sind, 

werden als Wohltat bezeichnet. Dass ein Gut mit dem Wort Wohltat 

bezeichnet werden kann, hat seinen Grund darin, dass es sowohl einen 

Nutzen bringt als auch von jedermann begehrt ist; des Weiteren verhilft 

es seinem Besitzer in dem Fall, in dem es rechtmäßig erworben worden 

ist, dazu, ins Paradies einzugehen.113 Der Weg, durch rechtmäßig erwor-

bene Güter das Anrecht auf Einlass ins Jenseits zu bekommen, führt über 

Vermeidung des Geizes und Hinwendung zur Sicherung des Lebensunter-

haltes. Während nämlich der Koran auf der einen Seite ein übertriebenes 

Festhalten an Gütern kritisiert, fordert er auf der anderen Seite vom 

Menschen Anstrengungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes: Und er 

ist von heftiger Liebe zu den Gütern (dieser Welt) erfüllt.114 Und was ihr 

an Gutem spendet, darüber weiß Gott Bescheid. 115 

Auch wenn die Charakterisierung von Wohltat und Wohltätigkeit wichtige 

Hinweise auf die Einstellung zu Gütern im Islam gibt, so liegt doch die 

eigentliche Charakterisierung in der Bedeutung des Wortes musahhar 

verborgen, die wir als „bezwungen, erobert, unterworfen“ wiedergeben 

können. Der Koran gibt darüber Auskunft, dass alle in den Himmeln 

sowie auf und unter der Erde befindlichen Wohltaten für den Menschen 

zur Nutzung bestimmt sind.116 Der Ansicht von Râgıb el-Isfahânî (gest. 

502/1108) zufolge ist teshîr das vorgeschriebene Einschlagen eines 

Weges, um ein besonderes Ziel zu verfolgen; diese Bedeutung trägt das 

Wort auch in den verschiedenen Versen, in denen es vorkommt.117 Auch 

İbn Manzûr (gest. 711/1311) definiert das Wort unter einer ähnlichen 

Perspektive folgendermaßen: “Alles, was unter Zwang und auf Anordnung 

getan werden muss, wobei dieser Zwang und diese Unterdrückung aber 

nicht von selbst aufgehoben werden können.”118 Semîn el-Halebî (gest. 

756/1355) dagegen ist der Ansicht, dass das Wort teshîr die Bedeutung 

von Vorbereitung, etwas in einen bereiten Zustand versetzen, hat. Die 

Tatsache, dass die Sterne in einen bereiten Zustand versetzt werden, 

zeigt uns, dass sie sich am Firmament bewegen, um damit den Inte-

ressen der Menschen zu dienen. In Bezug auf Sonne und Mond dagegen 

bedeutet dies, dass Gott sie zwingend in dieser Stellung am Himmel 

belässt.119
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Auch die Exegeten haben diesem Wort ähnliche Bedeutungen beigelegt. 

So führt z.B. Taberî (gest. 310/923) an, dass Gott dem Menschen durch 

die Stellung von Sonne und Mond am Himmel gezeigt hat, wie man die 

Jahre berechnen kann, und interpretiert dies als “Weisung an Sonne und 

Mond zum Wohle und für die Interessen der Menschen”.120  Âlûsî (gest. 

1270/1853) betont besonders die dem Wort innewohnenden Konno-

tationen von Unterwerfung und Folgeleistung.121  Hamdi Yazır dagegen 

führt in seiner Koranexegese aus, dass das Wort teshîr die Bedeutung 

von „eine Sache gezwungenermaßen für einen Dienst bereitstellen, zu 

Folgeleistung und Gehorsam zwingen“ hat.122 Die abgeleitete Wortform 

suhriyy wird zur Bezeichnung desjenigen gebraucht, der eine Arbeit in 

Gang bringt bzw. durchführen lässt:123  Wir haben ihren Lebensunterhalt 

im diesseitigen Leben unter ihnen verteilt und den einen von ihnen einen 

höheren Rang verliehen als den anderen, damit die einen von ihnen die 

anderen sich dienstbar machen würden.124

Es ist ersichtlich, dass das Wort musahhar im Koran als eine Eigenschaft 

der im Himmel sowie oberhalb und unterhalb der Erde befindlichen mate-

riellen Wohltaten erscheint und somit die Tatsache zum Ausdruck bringt, 

dass “die Menschen sich die auf der Erde befindlichen Wohltaten (Welt, 

Sonne, Sterne, Boden, Wasser, Feuer, Wind, Pflanzen, Tiere, Dinge u.ä.) 

zu Nutzen machen, sie bearbeiten und sie sich zur Realisierung ihrer 

Interessen, ihres Wohlergehens und ihrer Absichten unterwerfen (kön-

nen)”. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass Gott die Eigenschaften 

dieser Wohltaten so geschaffen hat, dass sie für die Nutzung durch den 

Menschen zur Verfügung stehen.

In solch einem Fall nun darf das bereitgestellte Gut nicht ungenutzt 

liegengelassen oder dem Nutzen der Gesellschaft und des Einzelnen 

vorenthalten, sondern es muss im Gegenteil zwecks Erfüllung der gött-

lichen Anordnung bearbeitet werden,125 denn Er selbst ist es, der den 

erwähnten Dingen ihre besonderen Eigenschaften beigelegt hat. Zahllose 

Wohltaten wie Sonne, Mond, Sterne, Tag und Nacht, die an der Erdober-

fläche befindlichen bunten Pflanzen und die auf der Erde lebenden Tiere, 

die Gott zur Nutzung durch den Menschen bereitgestellt hat, sowie die 

Ausstattung der Erde mit vielen anderen Wohltaten,126 die Hervorbrin-

gung von Früchten und zahlreichen anderen Produkten durch den herab-

fallenden Regen, die Formung der Meere in der Weise, dass Schiffe auf 

ihnen fahren können, das Zurverfügungstellen von Flüssen und Strömen 
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für den Menschen (sahhara), von denen Gott spricht,127 müssen in solch 

einem Zusammenhang verstanden werden.

Unter den Wohltaten, die Gott den Menschen zur Verfügung gestellt hat, 

ohne dafür eine materielle Gegenleistung zu verlangen, sind solche, die 

sich in dem Fall, in dem sie zweckmäßig auch über einen langen Zeit-

raum hinweg gebraucht werden, nur in einem unbedeutenden Umfange 

verringern, und deren Nutzen niemals endet, sondern sich mit Hilfe der 

Entwicklung neuer Techniken sogar noch steigert. An erster Stelle dieser 

Wohltaten steht hier der Grund und Boden, denn obwohl er von den Men-

schen seit Tausenden von Jahren genutzt und bearbeitet wird, kann seine 

Ergiebigkeit weiterhin gesteigert werden. Ein anderes Phänomen betrifft 

die Entdeckung der Wohltaten, die sich in der Erde befinden. Hier ist 

es passend, an den Vers, der sagt, “Die Erde gehört Gott (allein)”128 zu 

erinnern. Würde es diese und andere Wohltaten, von denen Gott spricht, 

nicht geben, dann könnte der Mensch keine wirtschaftlichen Aktivitäten 

durchführen und keine Entdeckungen machen. Der Mensch ist demnach 

das einzige Wesen, dem es obliegt, diese Wohltaten in der passenden Art 

und Weise zum Nutzen seiner selbst einzusetzen. 

D. Attribut Der Tätigkeiten: Rechtschaffenheit

Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass der Mensch die Tätigkeiten, die 

er in seinem wirtschaftlichen Leben vornimmt oder die Produktion und 

Konsum betreffen, in passender Weise auswählt und dabei die richtigen 

Entscheidungen trifft.120 So wie die Entscheidungen eines Menschen für 

seine eigene wirtschaftliche Zukunft von Bedeutung sind, so sind auch 

die wirtschaftlichen Geschicke einer Gesellschaft in großem Maße von 

den Entscheidungen abhängig, die durch an der Spitze dieser Gesell-

schaft stehende Personen und durch Geschäftsleute getroffen werden. In 

dieser Hinsicht ist die Tatsache, dass Personen oder Gesellschaften auf 

wirtschaftlichem Gebiet nur durch das Treffen richtiger Entscheidungen 

die richtigen Abläufe vornehmen können, eine notwendige Voraussetzung 

für die Fortführung der eigenen Existenz. Der unerbittliche Wettbewerb 

auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene, dessen wir heutzuta-

ge Zeuge werden, spielt sich in den meisten Fällen im wirtschaftlichen 

Bereich ab. 

Im Koran werden alle richtigen und zielgerichteten Aktivitäten mit den 

Ableitungen des Wortes salâh bezeichnet. Dieses Wort, das in der arabi-

schen Sprache das Gegenteil von schlecht oder verderblich (fesâd) zum 
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Ausdruck bringt, bedeutet im engeren Sinne, dass eine Sache in Ord-

nung, nicht kaputt, sondern funktionsfähig, nützlich und passend sowie 

vor Schäden geschützt ist. Wenn jemand in Bezug auf seine Tätigkeiten 

als muslih bezeichnet wird, dann heißt das, dass er seine Arbeit in pas-

sender und nützlicher Art und Weise verrichtet. Von der gleichen Wort-

wurzel ist das Wort ıslah abgeleitet, das auf die Reparatur oder Pflege 

einer Sache hindeutet. Die von der Wurzel salâh abgeleiteten Worte sulh 

und musâlaha bedeuten Frieden. Das ebenfalls von der gleichen Wurzel 

stammende Wort maslahat ist das Gegenteil von Verderbnis und wird 

wie in dem Ausdruck „Erfüllung der Interessen des Menschen“ auch in 

der Bedeutung “nützlich und gut, auf die Grundlagen der Religion ge-

richtete Interessen, Sache, die die Leistung von Wohltaten ermöglicht” 

gebraucht.130  Auch die Nützlichkeit einer Sache für die Herstellung einer 

anderen Sache wird mit den Ableitungen dieses Wortes bezeichnet; wenn 

z.B. ein Stück Leder für die Herstellung von Schuhen tauglich ist, dann 

wird dieser Umstand mit dem Verb yasluhu beschrieben.131 Das gleiche 

gilt auch, wenn eine Sache auf den Zustand eines Menschen Anwendung 

finden kann oder für ihn passend ist.132

Das Gerundium des Wortes salâh in der Form sâlih kann als ein Adjektiv 

zur Bezeichnung des Menschen, der belebten und unbelebten Schöpfung, 

den Tätigkeiten, Worten und Verhaltensweisen der Menschen, ihren Be-

zeichnungen und Begriffen dienen. Die in den arabischen Wörterbüchern 

gegebenen Informationen zeigen, dass in dem Fall, in dem dieses Wort 

als Adjektiv gebraucht wird, weitere Bedeutungen, die der Bedeutung 

des Wortes salâh ähneln, möglich sind. So wird z.B. eine gut ausgeführte 

Arbeit, ein richtiges Wort an der passenden Stelle oder ein guter Um-

stand mit dem Wort sâlih bezeichnet, während auch derjenige, der die 

gute Arbeit verrichtet und in seinen Worten bzw. Verhaltensweisen als 

rechtschaffen anzusehen ist, mit dem gleichen Adjektiv bedacht wird.133

Dieses Adjektiv als Ableitung aus der Wurzel salâh bezeichnet also in 

allen Fällen eine Sache oder einen Zustand, die nur in positiver Hinsicht 

zu bewerten sind und keinerlei negative Konnotationen aufweisen. Das 

gleiche gilt auch, wenn das Wort den Ablauf irgendeiner Arbeit oder eines 

Arbeitsvorganges beschreibt. Ein mit diesem Adjektiv charakterisierter 

Mensch ist rechtschaffen, führt seine Arbeiten zur Zufriedenheit aus und 

ist in jeder Hinsicht vertrauenswürdig.

Die im Koran vorkommenden Ableitungen dieses Wortes weisen eine 

mit ihrem Gebrauch im Zusammenhang stehende Bedeutung auf, sind 

jedoch stets mit einer positiven Konnotation besetzt. Dâmegânî (gest. 
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478/1085) zufolge haben die Ableitungen dieses Wortes in manchen Ver-

sen die Bedeutung von Glauben, guter Position, hohem Grad oder Mitleid, 

während sie in anderen Versen wiederum in der Bedeutung von gute 

(und richtige) Schöpfung, Verbesserung (ıslâh), Gehorsam, Vertrauen, 

Befehl des Guten und Verbot des Schlechten oder auch Anweisung zur 

Wallfahrt bzw. die Wallfahrt selbst gebraucht werden.134 Bei genauerer 

Betrachtung stellt sich nämlich tatsächlich heraus, dass diese Worte ihre 

Bedeutung erst durch den textlichen oder phänomenalen Zusammenhang 

gewinnen, in dem sie in den Versen gebraucht werden. Im Koran wird 

rechtschaffend handeln als Gegenteil von Schlechtigkeiten begehen,135, 
136  aufgefasst. Diejenigen, die rechtschaffene Taten verrichten, sind in 

einem Vers als Gegenstück zu denjenigen aufgeführt, die schlechte Taten 

begehen,137  an anderer Stelle wiederum als Gegenstück zu denjeni-

gen, die Schlechtes tun,138  keine Almosen geben,139 vom Wege Gottes 

abzubringen versuchen140 und Polytheisten141 sind. An einer Stelle wird 

gesagt, dass diejenigen, die an Gott und den Jüngsten Tag glauben, das 

Gute befehlen und das Schlechte verbieten sowie sich gegenseitig in 

den Wohltaten zu überbieten trachten, rechtschaffene Menschen sind,142  

und auch an anderen Stellen heißt es, dass diejenigen, die von Gott mit 

Wohltaten bedacht worden sind,143 Gott für seine ihnen überlassenen 

Wohltaten danken144 und Almosen geben, weil sie von ihm mit diesen 

Wohltaten bedacht worden sind,145 zu den rechtschaffenen Menschen 

gehören. 

Der Grund dafür, dass das Wort sâlih so viele verschiedene Bedeutungen 

in sich trägt, resultiert nicht aus den Unterschieden in der Bedeutung 

der Wurzel, sondern aus einem zusammenhanglosen Gebrauch in den 

Versen, wodurch sich je nach der Natur der einzelnen Textstellen oder 

auch den Umständen gemäß unterschiedliche Nuancen ergeben können. 

Eine rechtschaffene Tätigkeit als solche ist im Koran nirgends erwähnt, 

sondern nur abzuleiten, denn Ethik und Tugenden, gute Taten und Wohl-

tätigkeit sind in den meisten Fällen relativ und ändern sich je nach Zeit, 

Ort, Bedingungen und Umständen. Sie ändern ihr Wesen auch, wenn sie 

in Bezug zur Gesellschaft oder zu einem Individuum stehen. So ist z.B. 

bei einer leitenden Funktion die Ernsthaftigkeit Bedingung, und Beschei-

denheit wäre fehl am Platze, während zu Hause Ernsthaftigkeit wie Stolz 

betrachtet werden kann und dort Bescheidenheit vorherrschen sollte.146 

Die Zielsetzungen rechtschaffener Tätigkeiten ändern sich nämlich mit 

den Gegebenheiten; aus diesem Grunde kann man eine rechtschaffene 
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Arbeit in so vielfältiger Art und Weise sehen wie z.B. als Gottesvereh-

rung, als Almosengeben, als Auseinandersetzung auf dem Wege Gottes 

oder auch einfach nur als Verhinderung eines Schadens. Deshalb reicht 

es nicht aus, eine Arbeit nur als legitim einzustufen, wenn sie vom Islam 

als rechtschaffen klassifiziert werden soll; gleichzeitig muss sie unter Be-

trachtung der vorhandenen Möglichkeiten sowie der Umstände, in denen 

man sich befindet, und auch der Zielsetzung als „passend“ angesehen 

werden. 

Es besteht kein Zweifel daran, dass die im Koran gebrauchten Worte 

amel-i sâlih und sâlihât alle Arten von Aktivitäten (das gesprochene Wort, 

Verhalten, Tätigkeiten usw.) umfassen, die zur Zufriedenheit Gottes 

und zum Wohle der Gesellschaft und/oder des Einzelnen unternommen 

worden sind. Die Informationen, die wir bis jetzt gegeben haben, zeigen 

jedoch, dass eine rechtschaffene Arbeit nicht zufällige Unternehmungen, 

obgleich legitim, sind, sondern im Rahmen bestimmter Bedingungen 

mit einer gewissen Ordnung und Planung durchgeführt werden müs-

sen, damit sie das Attribut der Rechtschaffenheit erlangen können. In 

dieser Hinsicht ist eine rechtschaffene Tätigkeit “eine richtige Tätigkeit, 

die mit legitimen Absichten am richtigen Ort und in der passenden Zeit 

vorgenommen” worden ist. Dadurch gewinnen die Tätigkeiten nicht nur 

das Wohlgefallen Gottes und werden zum Nutzen des Einzelnen und der 

Gesellschaft ausgeführt, sondern decken sich zweifellos auch mit den 

vorhandenen Bedingungen und den Erfordernissen. Rechtschaffene Tätig-

keiten können sich einerseits auf die Gottesverehrung beziehen, anderer-

seits aber auch ethische, rechtliche, administrative oder wirtschaftliche 

Bereiche einschließen. 

Wenn wir eine rechtschaffene Tätigkeit im Hinblick auf ihre von uns 

gegebene Definition unter wirtschaftlicher Perspektive betrachten, dann 

können wir sagen, dass hierunter der passende Gebrauch der von Gott 

gegebenen materiellen Wohltaten durch den Menschen zu verstehen ist. 

Daneben kann als eine weitere Perspektive einer rechtschaffenen Tätig-

keit der Fall gelten, in dem jemand unter Ausnutzung der vorhandenen 

Möglichkeiten sowohl unter Berücksichtigung der globalen Konjunktur 

als auch der Interessen seiner selbst, der Familie und der Gesellschaft 

wirtschaftliche Aktivitäten unternimmt. In beiden Fällen ist jedoch die 

Durchführung einer den Bedürfnissen und Bedingungen entsprechenden 

Tätigkeit im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten in ausreichender 
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Form, aber am richtigen Ort und in der passenden Zeit das Wesentliche. 

So kann z.B. das Almosengeben an die Bedürftigen der Stadt Medina, 

in der Armut vorherrschte, als eine rechtschaffene Tätigkeit angesehen 

werden. Manche Zweifler jedoch, die sich dieser Tatsache bewusst waren, 

sagten: „Wenn er uns (etwas) von seiner Huld gibt, werden wir Almosen 

geben und (dereinst) zu den Rechtschaffenen gehören“.147 Taberî deutet 

diese Worte als “rechtschaffene Tätigkeiten zum Wohle der Verwandten 

und Spenden der Güter auf dem Wege Gottes”.148

Taberî stellt ausgehend vom Textzusammenhang des Verses fest, dass 

der Mensch das Attribut der Rechtschaffenheit durch Almosengeben 

erlangt. Unter Verwendung dieser Methode der Feststellung textlicher 

Zusammenhänge kann eine Verbindung zwischen vielen Versen und 

dem Attribut der Rechtschaffenheit hergestellt werden. Als ein anderes 

Beispiel können wir den Fall anführen, in dem pflegebedürftige Eltern 

– selbst wenn sie keine Muslime sind – mit Wohltaten bedacht werden 

und der Mensch dadurch das Attribut der Rechtschaffenheit erlangt.149 

Auch der Verzicht auf Zinserhebung (ribâ) von den Schuldnern gehört in 

die Kategorie einer rechtschaffenen Tätigkeit.150 Das gleiche gilt für die 

Nahrung, die auf rechtmäßigem Wege erworben worden ist.151  Aber es 

finden sich auch Verse im Koran, die in direkter Weise auf rechtschaffe-

ne Tätigkeiten hinweisen: so ist es z.B. als eine rechtschaffene Tätigkeit 

anzusehen, beim Kampf auf dem Wege Gottes solche Umstände wie Hun-

ger, Durst und Müdigkeit zu ertragen und dadurch siegreich zu sein.152 

In einem anderen Vers wird erwähnt, dass einer der Kernpunkte eines 

islamischen Wirtschaftsverständnisses die Ausführung von wohltätigen 

Arbeiten (hayır) in der Bedeutung einer rechtschaffenen Tätigkeit ist: 

[Sie] glauben an Gott und den Jüngsten Tag, gebieten, was recht ist, ver-

bieten, was verwerflich ist, und wetteifern (im Streben) nach den guten 

Dingen. Sie gehören (dereinst) zu den Rechtschaffenen.153

Wie aus diesem letzten Vers ersichtlich ist, drücken fast alle Verse, die 

in Beziehung zu einer rechtschaffenen Tätigkeit stehen, diese Umstän-

de im Plural aus. Unserer Überzeugung nach liegt der Grund hierfür mit 

Ausnahme der Umstände, die die persönliche Gottesverehrung betreffen, 

darin, dass eine einzelne Person rechtschaffene Tätigkeiten zum Wohle 

aller nicht ausführen und dabei das gewünschte Ergebnis erzielen kann. 

Rechtschaffene Tätigkeiten haben nur dann tatsächlich einen Sinn, wenn 

sie von allen Schichten der Gesellschaft verinnerlicht und in die Tat 

umgesetzt werden, wobei die vom Islam aufgezeigten Zielsetzungen nur 
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auf diese Weise erreicht und verwirklicht werden können. Es besteht kein 

Zweifel daran, dass bei einer solchen Durchführung rechtschaffener Tä-

tigkeiten auf gesellschaftlicher Ebene die Institutionalisierung bestimm-

ter Vorgänge unabdingbar ist. Aus diesem Grund kann man durchaus 

vorbringen, dass Gesellschaftlichkeit und Institutionalisiertheit in einem 

islamischen Sinne das Attribut der Rechtschaffenheit tragen. 

Unter wirtschaftlicher Perspektive betrachtet, verleiht dieser Umstand 

nicht nur solchen natürlichen Personen wie Produzenten, Konsumenten, 

Arbeitern, Arbeitgebern, Unternehmern, Beamten oder Geschäftsführern 

das Attribut der Rechtschaffenheit, sondern auch juristischen Personen 

wie Institutionen und Einrichtungen, angefangen von einer einfachen 

Partnerschaft über Wirtschaftsunternehmen, Konsortien und Betriebe. 

Im Koran werden solche Partnerschaften und Solidaritätszusammen-

schlüsse empfohlen, die ihre Rechtmäßigkeit zur Schau stellen: Helft 

einander zur Frömmigkeit und Gottesfurcht, aber nicht zur Sünde und 

Übertretung! Und fürchtet Gott! Er verhängt schwere Strafen.154 Dieser 

Vers ist in Bezug auf das Vermeiden von Auseinandersetzungen um die 

Kaaba herabgekommen, zeigt aber den Muslimen gleichzeitig, dass sie 

sich zu bestimmten Themen solidarisieren und dies als ein grundlegen-

des Charakteristikum ansehen müssen. In diesem Zusammenhang sind 

auch die Worte des Propheten David von Bedeutung: Viele von denen, 

die über gemeinsames Eigentum verfügen, tun ihren Partnern Gewalt 

an, ausgenommen diejenigen, die glauben und tun, was recht ist, - und 

das sind (nur) wenige.155 Auf guten und richtigen Prinzipien gegründete 

Partnerschaften sind unerlässlich für die Durchführung von Tätigkeiten, 

für die Fortentwicklung und die Beständigkeit im wirtschaftlichen Leben. 

Gleichzeitig sind solche Partnerschaften ein Weg, die Güter derjenigen in 

wirtschaftlicher Hinsicht zu nutzen, deren Kenntnisse zu einer wirtschaft-

lichen Tätigkeit nicht ausreichen, die dazu keine Gelegenheit haben oder 

deren Machtposition und Stärke hierzu nicht ausreichen. Aus diesem 

Grunde sieht der Islam vor, die Güter der Waisenkinder durch eine solche 

Methode zu nutzen und sie ihnen später im Erwachsenenalter zusammen 

mit dem Gewinn wieder zurückzuerstatten: Und tastet das Vermögen 

der Waisen nicht an, es sei denn auf die (denkbar) beste Art! (Lasst ihr 

Vermögen unangetastet), bis sie volljährig geworden sind (und selber da-

rüber verfügen)! Und gebt volles Maß und Gewicht, so wie es recht ist!156 

Die in diesem Abschnitt unseres Vortrages gegebenen Informationen zei-

gen, dass solchen Charakteristika wie Übereinstimmung und Konformität 



80

vom Koran große Bedeutung beigelegt wird. Weil die genannten Charak-

teristika die Grundlage aller Tätigkeiten der Muslime bilden, ist sich der 

Mensch in dem Fall, in dem er wirtschaftliche Tätigkeiten ausführt, be-

wusst, was er wo, wann, wie und warum tut; gleichzeitig vermag er auch 

zu entscheiden, zwischen welchen Alternativen er wählen muss, damit 

er gemäß seinen einmal getroffenen Entscheidungen handeln kann. Aus 

diesem Grunde verpflichtet der Gedanke einer rechtschaffenen Tätigkeit 

die Muslime dazu, sich über globale Bedingungen und die Konjunkturla-

ge zu informieren sowie Strategien und Visionen zu entwickeln, um das 

Vernünftige und Passende tun zu können. Auf diese Weise werden sowohl 

unnötige Arbeiten als auch Kraft- und Zeitverlust sowie eine Verschwen-

dung der Ressourcen vermieden. Gleichzeitig werden sinnlose Abläufe 

unterbunden, die sich aus der Durchführung von Tätigkeiten ergeben, die 

unter den gegebenen Umständen als überflüssig oder zuviel angesehen 

werden müssen. Wenn in einem Land auf solche geplante und geordnete 

Weise verfahren wird, dann tritt dieses Land weltweit an die Spitze: Gott 

hat denjenigen von euch, die glauben und tun, was recht ist, verspro-

chen, dass er sie (der jetzt lebenden Generation) auf der Erde nachfolgen 

lassen wird, so wie er diejenigen, die vor ihnen lebten, (seinerzeit einer 

früheren Generation) hat nachfolgen lassen.157 

E. Attribut Des Gewinns: Die Gnade Gottes

Der Ausdruck “Gnade Gottes” (fadlullâh) in den Versen wird im Allgemei-

nen in der Bedeutung “Gott gibt dem Menschen eine gute Sache/ist ihm 

gnädig” gebraucht.158 So sind z.B. Tatschen wie die Erhebung einer Per-

son in den Stand eines Propheten,159  die Offenbarung,160  die Herabsen-

dung der Offenbarung,161  Hilfe für den Menschen,162  die Durchführung 

verdienstvoller Angelegenheiten163  und der Einlass ins Paradies164 Anzei-

chen für die Gnade Gottes. In der koranischen Terminologie werden auch 

Güter, Unterhalt und Gewinn, die der Mensch auf rechtmäßigem Wege 

erwirbt, Gott zugeschrieben. Denn Er ist es, der sowohl den Menschen als 

auch die Wohltaten sowie alle Dinge und Elemente, die zum Nutzen für 

den Menschen bereitgestellt wurden, geschaffen hat. Wären sie nicht von 

Gott geschaffen oder hätte er dem Menschen keine Kraft und Gesundheit 

gegeben, dann hätte der Mensch auf der Erde nichts erreichen können. 

Wie sehr der Mensch auch seine Güter und Gewinne durch eigenen 

Willen, Kraft und Bemühungen zu erlangen vermag, so sind sie doch 

als Ausdruck einer göttlichen Gnade ihm gegenüber anzusehen. Dieser 
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Beweis von Gottes Gnaden schafft aber nicht die Tatsache aus der Welt, 

dass die genannten Wohltaten durch menschliches Bestreben erworben 

wurden und so in den Besitz des Menschen gelangt sind. In solch einem 

Fall muss dieser Ausdruck als eine Metapher verstanden werden, die die 

Bemühungen des Menschen sehr wohl schätzt und zu würdigen weiß, 

aber die Gewährung göttlicher Gnaden in den Vordergrund stellt.

Die Gnade Gottes und das Suchen oder Verlangen danach werden im Ko-

ran in unterschiedlicher Weise aus metaphorischer Sicht wiedergegeben. 

Am Anfang dieser Bedeutungskette steht die Erklärung, warum das Uni-

versum mit all seinen Wohltaten dem Menschen zur Nutzung überlassen 

worden ist. Einer der wichtigsten Gründe, warum der Sonne, dem Mond, 

den Sternen, der Welt, der Nacht, dem Tag, der Erde, den auf der Erde 

befindlichen Wohltaten, kurz, der gesamten Schöpfung und den in ihr 

befindlichen Wohltaten eine Anordnung verliehen wurde, die dem Men-

schen nützt, liegt darin, dass es dem Menschen dadurch ermöglicht wird, 

um die Gnade Gottes zu bitten und danach zu verlangen.165 Die Metapher 

der Gnade Gottes, die hier ohne Berücksichtigung von Zeit, Raum, Art, 

Umstand etc. Verwendung findet, ist zweifellos in so weiter Bedeutung 

gefasst, dass sie alle rechtmäßigen und legitimen Wege der Erzielung 

von Gewinn, den Gewinn selbst, die Güter, den Wohlstand und Reich-

tum einschließt. Dâmegânî hat in einer sehr treffenden Interpretation 

festgestellt, dass der Ausdruck der Gnade Gottes in manchen Versen die 

Bedeutung „weltliches Auskommen“ trägt.166 Diese Auslegung lenkt die 

Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass nicht die Wege des Gewinns, son-

dern das daraus erzielte Auskommen selbst als Gnade Gottes anzusehen 

sind. Desgleichen ist bei dieser Interpretation ebenso von Bedeutung, 

dass das auf allen legitimen Wegen wie Handel, Produktion u.ä. erzielte 

Auskommen, möge es nun Gewinn bringen oder nicht, als Ausdruck der 

Gnade Gottes anzusehen ist. Beruhend auf einer solchen Interpretation, 

die mit dem gedanklichen Inhalt der betreffenden Verse übereinstimmt, 

können wir Tätigkeiten in Bezug auf Forschung und Weiterentwicklung, 

die einer Sicherung des Auskommens in der Zukunft dienen, ebenso als 

Beweis der Gnade Gottes ansehen. 

In anderen Versen wird der Ausdruck „Gnade Gottes“ in absoluter Weise 

gebraucht.167 Alle tragen sie jedoch die von uns weiter oben angeführten 

Bedeutungen. So hat Âlûsî (gest. 1270/1853) dem Ausdruck, der in Vers 
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37 der Sure Nisâ (Die Frauen) vorkommt, die Bedeutung von Gütern und 

Reichtum zugeschrieben.168 Daneben betonen die Exegeten im Allgemei-

nen bei der Definition dieses Begriffes seine Bedeutung als “Handel sowie 

die auf dem Wege des Handels erzielten Gewinne/Einkünfte”. Im Einzel-

nen interpretieren sie die Suche nach der Gnade Gottes als Handel,169 

Unternehmung von Handelsreisen,170 Unternehmung von gewinnbrin-

genden Geschäften,171  Seehandel,172  Durchführung von Geschäften 

unter Ausnutzung der Möglichkeiten des Seehandels und Erzielung von 

Gewinn,173  Einsatz von Schiffen und Seereisen mit dem Ziel, Geschäfte 

zu machen und von Gott seinen Unterhalt bzw. Gewinn zu verlangen.174 

Dieser Ausdruck findet sich an anderen Stellen des Korans als Gegenteil 

von Plage oder Unglück in der Bedeutung Sieg und Beute175 und wird 

in einem Vers als Gut bezeichnet, das ohne Gegenleistung oder weitere 

Forderungen (atâ’) übergeben wird.176

All dies zeigt, dass Arbeit, Erzielung von Gewinn, die Durchführung von 

geschäftlichen und wirtschaftlichen Tätigkeiten sowie die Anhäufung von 

Reichtum so weit wie möglich gefördert werden. Indem der Gewinn als 

Gnade Gottes Gott selbst zugeschrieben wird, erfährt diese Förderung 

bzw. Unterstützung noch Verstärkung. In einem anderen Vers wird der 

durch Handel erzielte legitime Gewinn auf Gott zurückgeführt und in der 

Form “Überlassung Gottes (an den Menschen)” (bakıyyetüllâh) inter-

pretiert.177 Es ist verständlich, dass eine Sache, die als Gnade Gottes 

angesehen wird, d.h., der Gedanke der Arbeit zum Zwecke der Gewinn-

erzielung, dem Menschen eine große Begeisterung und Energie verleiht. 

Die daraus entstehende Bewegung führte zu dem Ergebnis, dass sich die 

Muslime vermehrt dem Handel sowie wirtschaftlichen Aktivitäten zuge-

wandt haben. Deshalb kann von ihnen auch kein Stillstand oder blindes 

Vertrauen in das Schicksal erwartet werden. 

Auf der anderen Seite legen diese Gott zugeschriebenen Gnadenbewei-

se den Tätigkeiten und dem Phänomen der Gewinnerzielung gewisse 

geistige Eigenschaften bei. Die Tatsache, dass Gott im Koran den Wunsch 

des Menschen, seine Gnade zu erlangen, als ein Wunder und somit einen 

Gottesbeweis darstellt,178 trägt noch zu einer Steigerung der Ebene dieser 

geistigen Dimension bei. Ohne Zweifel obliegt dem Muslim die Verant-

wortung, seine wirtschaftlichen Aktivitäten im Rahmen des Bewusstseins 

der Gottesverehrung durchzuführen. Die Verknüpfung von Gottesvereh-

rung mit wirtschaftlichen Aktivitäten wird uns deutlich im Vers, der es 



83

erlaubt, während der Wallfahrt Handel zu treiben, vor Augen geführt: Es 

ist keine Sünde für euch, danach zu streben, dass euer Herr euch Gunst 

erweist (indem ihr die Wallfahrt mit Handelsgeschäften verbindet).179 Ei-

nige Koranexegeten haben bei ihrer Interpretation des Verses “Du siehst, 

dass sie sich verneigen und niederwerfen im Verlangen danach, dass Gott 

ihnen Gunst erweisen und Wohlgefallen (an ihnen) haben möge”180 vor-

gebracht, dass die in diesem Vers angesprochenen Personen Zübeyr [b. 

Avvâm] (gest. 36/656) und Abdurrahmân b. Avf (gest. 31/651) waren, 

die von Gott die Sicherung des Unterhaltes erbaten181 und gleichzeitig 

eine Vermehrung dieser Gnadenakte forderten.182

Aus den vorhergegangenen Erklärungen darf aber nicht abgeleitet wer-

den, dass der Islam Handel u.ä. wirtschaftliche Tätigkeiten während jeder 

Art der Gottesverehrung erlaubt. Manche Arten der Gottesverehrung wie 

z.B. das Gebet gestatten dies schon allein durch ihre Form nicht. Aus die-

sem Grunde darf es also nicht als widersprüchlich zu den o.a. Informa-

tionen gewertet werden, dass der Prophet diejenigen im Koran kritisierte, 

die während der Freitagspredigt die Moschee verließen, um sich zum 

Zwecke von Geschäften den Handelskarawanen zuzuwenden.183 Während 

des Gebetes dürfen keine Geschäfte vorgenommen werden, und selbst in 

eiligen Fällen müssen sie das Ende des Gebets abwarten: Doch wenn das 

Gebet zu Ende ist, dann geht eurer Wege und strebt danach, dass Gott 

euch Gunst erweist (indem ihr eurem Erwerb nachgeht!) Und gedenket 

Gottes ohne Unterlass! Vielleicht wird es euch (dann) wohl ergehen.184 

Die auffälligste Stelle in diesem Vers ist die hier gegebene Erklärung, 

dass diejenigen, die ihre Gottesverehrung und andere Verantwortlichkei-

ten erfüllen, in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten erfolgreich sein, ihr Ziel 

und auch die Errettung im Jenseits (iflâh)185 erreichen werden. Dieser 

Vers allein genügt, um die im Islam dem Handel und wirtschaftlichen 

Aktivitäten beigelegte Bedeutung aufzuzeigen.

Die Tatsache, dass zur Erklärung des Gewinns und der Wege des zu 

erzielenden Gewinns im Koran die Metapher der Gnade Gottes benutzt 

wird, ist kein Zufall, sondern eine bewusste Wahl. Durch eine Beschrei-

tung dieses Weges wird nämlich der höchstmögliche Gehorsam den 

vom Islam aufgestellten Bedingungen gegenüber angestrebt.186 Darüber 

hinaus kann nur durch eine solche Beschreibung (izâfet) in auffälliger 

Weise vor Augen geführt werden, dass Wege der Gewinnerzielung und 

der Gewinn selbst rein und legitim sein müssen, damit sie auf Gott zu-
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rückzuführen sind. Arbeit, Produktion, Handel, Gewinn, Gut oder Reich-

tum können nur in dem Fall, in dem sie legitim sind, als Gnade Gottes 

angesehen werden. Der Islam weist sowohl unrechtmäßige Wege der 

Gewinnerzielung zurück als auch die auf solchen Wegen erzielten Güter 

und Reichtümer. Deshalb werden Praktiken wie Zinserhebung, Beschlag-

nahme, Diebstahl, Verführung u.ä., die die Güter der Menschen auf 

unrechtmäßige Weise verringern,187 des Weiteren Bestechung der Vorge-

setzten, um in den Genuss eines unrechtmäßigen Gewinns zu kommen, 

auf das heftigste kritisiert.188 Auch diejenigen, die die Güter der Nutzung 

der Menschen vorenthalten und sie so missbrauchen, fallen einer Verur-

teilung anheim.189 Diese wörtlich im Koran erwähnten illegitimen Wege 

sollen aber nur ein Beispiel darstellen. Dem Islam zufolge ist jeder Weg 

der Gewinnerzielung, der nicht als rechtmäßig anzusehen ist, sowie jedes 

erzielte Gut, das durch eine Verübung von Unrecht an anderen erlangt 

worden ist, illegitimer Natur. Aus diesem Grunde sind solche Strukturen 

wie Monopolgesellschaften, Kartelle oder Trusts, die für die Gesellschaft 

und für Konkurrenten eine Ungerechtigkeit bedeuten, zur Kategorie des 

Illegitimen zu zählen, auch wenn sie nicht wörtlich in den koranischen 

Versen erwähnt sind. Gesellschaft und/oder Staat dürfen bei solchen 

illegitimen Strukturen intervenieren. 

Die Gnade Gottes bewirkt aber nicht nur eine Legitimität auf wirtschaft-

lichem Gebiet, sondern bringt auch eine Zielsetzung mit sich, die als 

Resultat zu einer sittlichen und toleranten Haltung führt. Jemand, der 

sich der Tatsache bewusst ist, dass die von ihm erzielten Gewinne eine 

Gnade Gottes darstellen, wird aufgrund des von ihm erworbenen Reich-

tums nicht überheblich und stellt keinen Geiz zur Schau, sondern erweist 

auch den Bedürftigen eine solche Gunst, wie sie ihm von Gott erwiesen 

worden ist, denn er weiß, dass ein gegenteiliges Verhalten als Undank-

barkeit Gott gegenüber angesehen wird: [Er liebt] diejenigen (nicht), die 

geizig sind und den Leuten gebieten, geizig zu sein, und verheimlichen, 

was Gott ihnen von seiner Huld gegeben hat.190 Und diejenigen, die mit 

dem geizen, was Gott ihnen von seiner Huld gegeben hat (anstatt damit 

freigiebig zu sein), sollen ja nicht meinen, das sei (so) besser für sie. 

Nein, es ist schlechter für sie.191

An dieser Stelle möchten wir noch auf ein weiteres Detail, das mit der 

Gnade Gottes in Zusammenhang steht, hinweisen: So wie der Ausdruck 

einer rechtschaffenen Tätigkeit ist auch dieser Ausdruck in absoluter 
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Weise zu verstehen. Wir können dabei sagen, dass dies in wirtschaftli-

cher Hinsicht passend ist, denn wenn wir die Aktivitäten, die zum Zwecke 

der Deckung der notwendigen, d.h. Grundbedürfnisse des Menschen, 

unternommen werden, einmal beiseite lassen, dann sehen wir, dass 

man in Bezug auf eine Entscheidungsfindung darüber, welche Arbeit wo 

und wann verrichtet werden muss, regional vorherrschende Bedingun-

gen und die globale Konjunktur sehr gut kennen und des Weiteren die 

Zukunft sehr gut deuten muss. In gleicher Weise ist in den Versen, die 

sich auf Gottes Gnade beziehen, nicht von einer bestimmten, festum-

rissenen Gewinnspanne die Rede, sondern der Gewinn ist in absoluter 

Form zu verstehen. Wenn man sich die Faktoren, die auf die Kosten und 

die Preisbildung von Handelswaren einwirken, einmal vor Augen hält, 

dann ist leicht zu erkennen, dass dies in wirtschaftlicher Hinsicht absolut 

verständlich ist. Die Anführung der Gnade Gottes und die offen gelassene 

Form derselben zeigen, dass zur Erreichung dieses Zustandes die Ausfüh-

rung einer rechtschaffenen Tätigkeit unbedingt erforderlich ist. 

Am Schluss möchten wir noch darauf hinweisen, dass man nicht überse-

hen sollte, dass das Wort “fadl” im Arabischen nicht nur Gnade, Wohltat 

und Geschenk bedeutet, sondern auch Überlegenheit, Fülle, Tugendhaf-

tigkeit und Güte.192 Gestützt auf diese Bedeutung der Worte und auf die 

Tatsache, dass sie auf Gott selbst zurückzuführen sind, können wir mit 

großer Überzeugung vorbringen, dass in dem Fall, in dem wirtschaftliche 

Tätigkeiten aufgrund der Prinzipien ausgeübt werden, die im Koran auf 

Gott zurückzuführen sind, Legitimität ein unbedingtes Erfordernis ist und 

dass großer Wert auf Güte und Tugendhaftigkeit gelegt wird, die bei der 

Verhinderung der Entstehung von Armut und bei einer Hilfestellung im 

Falle von Umweltkatastrophen ihre Wirksamkeit zeigen, damit sich die 

Überlegenheit der Wirtschaft und die damit verbundenen zusätzlichen 

Wohltaten einstellen. Weiterhin ist der Ausdruck für die Gnade Gottes 

ein wichtiger Faktor, der den Unternehmergeist im Menschen zum Leben 

erweckt, denn jeder Muslim möchte die Gnade Gottes und damit seine 

Zufriedenheit erreichen. 

 

F. Attribut Der Verantwortlichkeit: Glaube

Die von uns beschriebenen Tätigkeiten, egal ob von geringem oder gro-

ßem Umfange, führt jeder Muslim aus den Erfordernissen der Verantwor-

tung seinem Schöpfer gegenüber, die er über alle anderen Zielsetzungen 
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erhebt, aus, denn alle im Universum vorhandenen Wohltaten wurden von 

Gott geschaffen, der sie dem Menschen zur Nutzung überließ. Zu diesem 

Zweck gab er dem Menschen Verstand und Befähigung sowie einen eige-

nen Willen und ließ ihn seine Tätigkeiten je nach Belieben ausüben, hat 

aber, nachdem er die Grundzüge von Falsch und Richtig dem Menschen 

mitgeteilt hat, ihm die Verantwortung übertragen, das Richtige zu tun 

und das Falsche zu vermeiden und ihn für seine Tätigkeiten zur Re-

chenschaft gezogen.193 Nach dem islamischen Glauben wird der Mensch 

nämlich nach dem Tode wiederauferweckt und mit seinen in der Welt 

begangenen guten und schlechten Taten konfrontiert werden,194 auch 

wird er über das von ihm Getane und das Unterlassene, sofern es hätte 

getan werden sollen, zur Rechenschaft gezogen werden.195 Diese über die 

Wohltaten Gottes abzulegende Rechenschaft steht gleich am Beginn der 

Auferweckung: An jenem Tag werdet ihr bestimmt nach der Annehmlich-

keit (eures Erdenlebens) gefragt werden.196

Die Verantwortung ist der Zustand eines Menschen, der über seine Ent-

scheidungen und Tätigkeiten in Bezug auf seinen Verantwortungsbereich 

(= Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten, Dinge, die getan und die ver-

mieden werden müssen) im erforderlichen Fall einer Autorität gegenüber 

Rechenschaft abzulegen hat. Mit anderen Worten ist die Verantwortlich-

keit das Vermögen eines Menschen, die ihm übertragenen Aufgaben und 

Funktionen zu erfüllen und die Resultate seiner Entscheidungen und sei-

nes Verhaltens auf sich zu nehmen, auch wenn er das, was hätte getan 

werden müssen, nicht getan hat oder das, was nicht hätte getan werden 

dürfen, zu tun beabsichtigte. So wie es die Verantwortung erfordert, dass 

man die gewöhnlichen ethischen, religiösen und gesetzlichen Ge- und 

Verbote achtet, so erfordert sie auch, das Gute und Richtige zum Wohle 

des Einzelnen und der Gesellschaft zu tun, die einer Mission und Vision 

gemäßen Zielsetzungen zu verfolgen, negative Umstände zu beseitigen 

und sich darüber klar zu werden, ob all dieses verwirklicht werden kann 

oder nicht. Diesen Ausführungen zufolge ist das einzige Wesen in der 

Welt, das ein Verantwortungsgefühl besitzt, der Mensch, denn er ist in 

dem Maße mit Vernunft und Willen ausgestattet, wie es bei den anderen 

Kreaturen nicht anzutreffen ist. Auch sein Glauben, seine Wertevorstel-

lungen und die Lebensführung sind einzig und allein auf seine Person 

zugeschnitten. Aus diesem Grunde kann man von ihm erwarten, in reli-

giöser, ethischer, gesellschaftlicher und rechtlicher Hinsicht den richtigen 

Weg zu wählen, wofür er zur Verantwortung zu ziehen ist. Die Begrün-
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dung dafür liegt in der Tatsache, dass der Mensch mit Vernunft und ei-

nem freien Willen ausgestattet wurde.197 Die Verantwortung des Men-

schen steigt oder fällt in direkter Beziehung zu seiner Vernunftbegabung, 

seiner Freiheit, seinen Möglichkeiten, den ihm gegenüber befindlichen 

Hindernissen und den Bedingungen, denen er sich unterwerfen muss.

Im Islam ist jedermann seinem eigenen Gewissen, der Gesellschaft, dem 

Staat, der gesamten Menschheit, den anderen Wesen, der Umwelt und 

der ganzen Schöpfung gegenüber verantwortlich. Weil aber der Mensch 

auf der Erde als Nachfolger eingesetzt worden ist und sich die im Univer-

sum befindlichen Dinge ihm unterworfen haben, ist er am meisten Gott 

gegenüber verantwortlich. Die Grundlage, auf die sich diese Verantwor-

tung stützt, ist die Verletzung bzw. Nichteinhaltung der eingegangenen 

Verpflichtungen. Die Verantwortung darüber, ob ein Mensch eine Sache 

tun muss oder nicht tun darf, stützt sich im Islam auf den Koran und die 

Prophetentraditionen. Deswegen fängt eine islamische Verantwortung 

auch mit dem Glauben an, der in dieser Hinsicht als die Grundlage der 

Bestimmung des Charakters der Verantwortung im Islam gelten kann. 

Dem islamischen Glauben zufolge gibt es auch in dieser Welt Autoritäten, 

vor denen sich der Mensch für seine Taten rechtfertigen muss, aber die 

eigentliche Rechenschaft muss er vor Gott ablegen; dieser Prozess der 

Rechenschaftsablegung findet am Jüngsten Tag statt. 

Dieser Glaube hat im Koran die Funktion, die Taten des Gläubigen aus 

einem bloß zufälligen, als Reaktion zu verstehenden und triebhaften Ver-

halten in ein bewusstes, sinnvolles, zielgerichtetes, gutes und passendes 

Handeln umzuformen. Ein solches Verständnis von Verantwortung, das 

sich in seinen Grundlagen auf die vor Gott abzulegende Rechenschaft 

stützt, übt auch im wirtschaftlichen Bereich die gleiche Funktion aus. So 

werden diejenigen, die sich die Güter anderer auf unrechtmäßigem Wege 

aneignen, an die Ablegung ihrer Rechenschaft am Jüngsten Tag erinnert, 

wodurch bezweckt wird, sie von ihrem schlechten Weg abzubringen: 

Wenn einer dies (trotzdem) in Übertretung (der göttlichen Gebote) und in 

frevelhafter Weise tut, werden wir ihn (dereinst) im Feuer schmoren las-

sen. Dies (wahr zu machen), ist Gott ein Leichtes.198 Diejenigen dagegen, 

die gute und richtige Handlungen vornehmen, werden belohnt und ins 

Paradies geführt.199
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Dieses auf das Jenseits gerichtete Empfinden von Verantwortung wird 

auch im Zusammenhang mit dem Lebensunterhalt der Gläubigen und 

ihrem erwähnt: Denen, die ihr Vermögen bei Nacht oder bei Tag ge-

heim oder offen spenden, steht bei ihrem Herrn ihr Lohn zu.200 Dass der 

Reiche dem Armen hilft, ist ein Erfordernis der der Gesellschaft gegen-

über gehegten Verantwortung. Auf diese Weise trägt dieser Begriff in 

großem Maße dazu bei, die Schwachen zu schützen und so eine soziale 

Gerechtigkeit zu verwirklichen. Wer von den Reichen sich durch sei-

ne Hilfe an die Armen vor Geiz bewahrt, der wird im Jenseits errettet 

werden.201 Die weltliche Dimension einer solchen Errettung zählt auch zu 

den Zielsetzungen von Firmen, die als großartig zu bewerten sind. Solche 

Firmen versuchen nämlich neben ihrer Absicht, wunderbare Produkte 

und Dienstleistungen anzubieten, durch ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten 

den für eine Gesellschaft entstehenden Schaden zu begrenzen, Beiträ-

ge zu einem wachsenden Wohlstand der Gesellschaft zu leisten sowie 

die Lebensqualität besonders der Schichten mit schwachem Einkommen 

zu verbessern und zu diesem Zweck nützliche Aktivitäten für das Land, 

die Gesellschaft und die gesamte Welt zu erbringen, damit sie ein noch 

besserer Ort wird.202

In manchen Versen wird betont, dass sich eine dort explizit erwähn-

te schlechte Tat nicht mit dem Glauben vereinen lässt. Dadurch wird 

bezweckt, die Menschen von der Begehung einer solchen Tat abzubrin-

gen. Ein weiteres deutliches Beispiel dafür ist die Vorschrift, gemäß der 

Händler und Verkäufer richtig abwiegen müssen und die Kunden nicht 

täuschen dürfen: “Die Kraft oder Güte Gottes ist besser für euch, wenn 

(anders) ihr gläubig seid”203. In diesem Vers wird zwischen einem ver-

nünftigen Gewinn und dem Glauben ein direkter Bezug hergestellt, indem 

betont wird, dass ein wahrer Gläubiger keinen Gewinn einstreichen darf, 

der über dem von den vorhandenen Marktbedingungen festgesetzten 

Gewinn liegt. Sollte er dies dennoch tun, so wird ihm mit wohlgesetzten 

Worten erläutert, dass es sich nicht mit dem Glauben vereinbaren lässt. 

Auf die gleiche Methode wird im Zuge der Unterlassung einer Zinserhe-

bung zurückgegriffen: Ihr Gläubigen! Fürchtet Gott! Und lasst künftig das 

Zinsnehmen bleiben, wenn (anders) ihr gläubig seid.204

Solche sozialen Aktivitäten wie die Erfüllung der Mindestbedürfnisse der 

Armen oder die Vermeidung von Gewinnerzielung auf unrechtmäßigem 

Wege berühren nicht nur den Verantwortungsbereich des Einzelnen, son-
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dern noch viel mehr den der Gesellschaft, wirtschaftlicher Institutionen 

oder den des Staates. Die Verantwortung erfordert es hierbei, dass die 

Öffentlichkeit solchen Umständen gegenüber nicht gefühllos bleibt und 

das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit in die Tat umsetzt. Dies bedeutet, 

dass der Staat eine Sozialpolitik erarbeiten und Pläne erstellen sowie die 

erforderlichen Mittel und Wege in Angriff nehmen muss, um das Einkom-

men auf möglichst breite Schichten zu verteilen, kurz, um im erforderli-

chen Fall in die Wirtschaftsabläufe eingreifen zu können. In der Laissez-

faire-Doktrin des Kapitalismus ist kein Ideal einer sozialen Gerechtigkeit 

vorhanden, das es zu erreichen gilt.205

Im Rahmen eines islamischen Wirtschaftsverständnisses werden für 

ein Eingreifen des Staates in die Wirtschaft noch andere Gründe vorge-

bracht: Der Staat darf die Verteilung der Ressourcen und besonders die 

Verteilung der knapp bemessenen Ressourcen oder eine übermäßige 

Nachfrage nicht ohne Kontrolle den blinden Marktkräften überlassen, 

sondern muss selbst eine positive und beispielhafte Rolle spielen, wobei 

er durch eine rationelle Planung sowie die Einrichtung der erforderlichen 

physischen und sozialen Infrastrukturen einen bewussten Beitrag zur 

Verwirklichung der gewünschten Absichten beisteuert.206 In den von Josef 

in Ägypten als Schatzmeister angeordneten Vorgehensweisen ist diese 

Rolle des Staates deutlich erkennbar.207

Auf der anderen Seite kommt dem sozialen Wohlstand im Islam eine 

absolute Bedeutung zu, und die individuelle Freiheit ist trotz ihrer bedeu-

tenden Stellung nicht unabhängig von sozialen Realitäten. Sie ist zwar so 

lange heilig, so lange sie nicht den sozialen Interessen oder den geistigen 

und materiellen Zielen einer islamischen Gesellschaft widerspricht oder 

solange nicht ein einzelnes Individuum die Rechte der anderen verletzt.208 

Solche illegalen Marktbedingungen wie Täuschung, Monopolwesen, Preis-

treiberei, ungerechter Wettbewerb oder das Erkaufen von Vorteilen durch 

Bestechung jedoch stehen an der Spitze der Übergriffe auf die Rechte 

anderer. Derartige Rechtsverletzungen legen dem Staat die Verpflichtung 

auf, mit allen Mitteln in das Marktgeschehen einzugreifen.209 Wenn der 

Staat nicht im Namen der Gesellschaft in die Wirtschaft eingreift und die 

Menschen beginnen sollten, auf unrechtmäßigem Wege Gewinne zu er-

zielen, die Güter der anderen zu missbrauchen oder ihre Handelsgeschäf-

te mit List und Betrug zu führen, dann kommt das einem Selbstmord der 

Gesellschaft gleich, wie es schon im Koran erwähnt ist: Bringt euch nicht 

untereinander in betrügerischer Weise um euer Vermögen !210
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Zu guter Letzt sieht sich der Staat der Verpflichtung gegenüber, zur 

Verwirklichung der islamischen Prinzipien, Regeln und Zielsetzungen im 

wirtschaftlichen Bereich erforderlichenfalls in die Wirtschaft einzugreifen 

oder auch als Kontrolleur bzw. Vermittler eine wichtige Rolle zu überneh-

men. Die vom Koran aufgestellte Forderung nach Gerechtigkeit und das 

damit im Zusammenhang stehende Gebot, Gutes zu tun und Schlechtes 

zu vermeiden, das Verbot, sich die Güter anderer auf unrechtmäßigem 

Wege anzueignen oder sich durch Bestechung Vorteile zu erkaufen, fer-

ner das Gebot, die Gnade Gottes zu erlangen, sind nicht auf das Indivi-

duum zugeschnittene Forderungen in Bezug auf das Wirtschaftsleben, 

sondern weisen auf einen Eingriff in die Wirtschaft und auf Planung durch 

die islamische Gesellschaft, ihre Institutionen und Einrichtungen und ih-

ren Staat hin. Die in den koranischen Anordnungen im Plural gebrauchten 

Ausdrücke sind nämlich nicht nur als Gebot für das Individuum, sondern 

gleichzeitig auch als ein Gebot für die ganze Gesellschaft zu verstehen.

III. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Es ist offensichtlich, dass der Koran kein bestimmtes und festgelegtes 

Wirtschaftsmodell mit allen seinen erforderlichen Einzelheiten vorsieht, 

obwohl er über die Grundstrukturen zur Herausbildung eines Wirt-

schaftssystems verfügt. Das gleiche können wir für den Islam als Ganzes 

vorbringen. Daneben vertreten der Islam im Allgemeinen und der Koran 

im Besonderen einen Anspruch auf Legitimität, der sich ebenso wie auf 

andere Lebensbereiche auch auf den Bereich der Wirtschaft erstreckt. 

In den Versen werden sehr oft Themen wie Eigentum, Gewinn, Zins, 

Schulden, gegenseitige Hilfe oder Verschwendung angesprochen, die sich 

direkt auf Anordnungen und Praxisbeispiele aus dem Wirtschaftsbereich 

beziehen. An erster Stelle steht hier die Tatsache, dass der Koran eine 

geistige Quelle für die Prinzipien ist, die sich gegenseitig ergänzen und 

ein Ganzes bilden, wobei sie die ethischen, rechtlichen oder wirtschaft-

lichen Perspektiven des Islam begründen. All dieses stellt einen Kon-

gruenzbereich zwischen Islam, Koran und den Wirtschaftswissenschaf-

ten dar; gleichzeitig wird offenbar, dass der Koran im Hinblick auf ein 

islamisches Wirtschaftsverständnis hinsichtlich der Herausarbeitung von 

Prinzipien und Anordnungen große Beiträge geleistet hat. 

Der bedeutendste Beitrag des Koran zum Verständnis einer islamischen 

Wirtschaft liegt ohne Zweifel im Wirtschaftsgedanken selbst, denn wirt-
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schaftliche Prioritäten, Entscheidungsfindungen und Aktivitäten stützen 

sich nämlich auf einen auf geistigen Grundlagen errichteten Referenzbe-

reich. Dieser Referenzbereich ist sowohl als eine dem eigentlichen Wirt-

schaftsgedanken zugrunde liegende Basis denn auch als Grundlage und 

Stütze für Wirtschaftsprinzipien anzusehen und beeinflusst wirtschaftliche 

Praktiken in direkter und indirekter Weise. Gebunden an diesen Referenz-

bereich, beginnen auf der einen Seite Prinzipien wie Gerechtigkeit, Le-

gitimität oder Ethik, auf der anderen Seite praktische Umsetzungen wie 

Almosengeben, Eigentum oder Gewinn Form anzunehmen. Der genannte 

Referenzbereich verleiht den wirtschaftlichen Aktivitäten Bedeutung und 

Zielsetzung. 

Soweit wir feststellen konnten, hat der Koran in Bezug auf diesen Re-

ferenzbereich, der die Grundlage für einen islamischen Wirtschaftsge-

danken überhaupt bildet, in seinen Versen die Schöpferkraft Gottes, die 

Nachfolge des Menschen, die Zurverfügungstellung der Ressourcen für 

den Menschen, die Durchführung einer Tätigkeit zur richtigen Zeit und 

am richtigen Ort, Gewinn und Wohltaten als ein Phänomen der Gnade 

Gottes sowie Wissen um die Verantwortung als eine notwendige Voraus-

setzung für den Glauben an die erste Stelle gesetzt. Mit anderen Worten, 

die gedankliche Grundstruktur eines islamischen Wirtschaftsverständ-

nisses können wir ausgehend von den genannten Begriffen, die fast die 

gesamten Lebensbereiche betreffen, ansetzen. Die genannten Begriffe 

bewerten die Grundstrukturen wirtschaftlicher Aktivitäten unter verschie-

denen Blickwinkeln: Der Kosmos (und hier besonders die Natur) sowie 

alle Ressourcen, die den Schauplatz und den Gegenstand wirtschaftlicher 

Aktivitäten bilden, wurden von Gott geschaffen und dem Menschen zum 

Nutzen bereitgestellt. Desgleichen wurde der Mensch als Ausführender 

wirtschaftlicher Tätigkeiten von Gott mit der Befähigung ausgestat-

tet, sich des Universums und der Ressourcen zu bedienen. Aus diesem 

Grunde kann der Mensch nur im Rahmen der ihm von Gott verliehenen 

Legitimität von der Natur und den Ressourcen profitieren und auf diesem 

Wege Gewinn erzielen. Der Mensch ist verpflichtet, seine wirtschaftlichen 

Aktivitäten unter Berücksichtigung von historischen und konjunkturel-

len Bedingungen durchzuführen, d.h., er muss in Übereinstimmung mit 

den gegebenen Möglichkeiten und Bedingungen handeln. Die Erfüllung 

bestimmter Verpflichtungen wie das Gute und Richtige zu tun, sich 

nach einem bestimmten Plan zu verhalten, das Recht zu achten und die 

Gerechtigkeit zu verwirklichen oder den Armen zu helfen, sind Erforder-
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nisse, die die Verantwortung des Menschen gegenüber seinem eigenen 

Gewissen, der Gesellschaft, der ganzen Menschheit und seiner Umwelt 

mit sich bringt. Eine Verletzung dieser Verantwortungsbereiche durch den 

Menschen stellt den Staat vor die dringende Aufgabe, in das Wirtschafts-

geschehen einzugreifen. 
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I. Einführung

Die Grundlage einer islamischen Wirtschaft, die sich aus 

Koran und Prophetentraditionen speist und auf eine eintau-

sendfünfhundertjährige Vergangenheit zurückblicken kann, 

ist die soziale Gerechtigkeit. Unter Missachtung dieser 

Tatsache wurde der Islam nicht so sehr als eine Frage 

des Rechts und der Gerechtigkeit sowie der menschlichen 

Hinwendung, sondern vielmehr als Anspruch und Auseinan-

dersetzung in der Welt bekanntgemacht.

Der Islam hat grundlegende Maßnahmen aufgestellt, um 

zwei wichtige wirtschaftliche Trends, nämlich die wirt-

schaftliche Polarisierung und ein Übermaß an Wettbewerb, 

zu verhindern. Unter Führung des Prinzips, dass Vermögen 

nicht nur in den Händen der Reichen angesammelt werden 

dürfe, hat er sowohl im Zuge der Entstehung als auch der 

Verteilung des Einkommens in das System eingegriffen. 

Durch eine Politik, die auf ein Verbot der Verschwendung 

und des Wuchers abzielt sowie die Zinsen verbietet, auf der 

anderen Seite dagegen den Zehnten und die Sicherung des 

Lebensunterhaltes durch Arbeit fördert, hat sich ein System 
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entwickelt, das im Hinblick auf die soziale Gerechtigkeit und eine gerech-

te Einkommensverteilung fast wie eine Finanzierungsquelle genutzt wird. 

In einer islamischen Wirtschaft wurden sogenannte „Fördermaßnah-

men“, die bei der Herausbildung des Kapitalismus eine wesentliche Rolle 

gespielt haben, d.h., von den Armen nehmen und den Reichen geben, 

sowohl in der Theorie als auch in der historischen Praxis niemals durch-

gesetzt. Monopolistische Tendenzen wurden so weit wie möglich verhin-

dert, und unter Annahme eines anti-inflationären Geldsystems versuchte 

man, den Preismechanismus im Hinblick auf eine Sicherung des gesell-

schaftlichen Wohlstandes einzusetzen.

Alle Religionen haben das Ziel, nicht den Reichtum, sondern die Gerech-

tigkeit und die Durchsetzung der Rechte der Menschen zu sichern. Aus 

diesem Grunde ist es nicht falsch, zu behaupten, dass alle Religionen 

eine bestimmte Einstellung zur Gesellschaft vertreten. Wenn wir uns den 

heutigen Zustand vor Augen halten, dann müssen wir betonen, dass 

diejenigen, die behaupten, dass der Islam dieses grundlegende Charak-

teristikum außer Acht lässt und Egoismus, Luxus, Verschwendung und 

Pracht predigt, nicht die Wahrheit sagen.

Wie jedes System, beruht auch der Islam auf dem Gedanken des Aus-

gleichs. Dieser Ausgleich bzw. dieses Gleichgewicht kann von drei Seiten 

betrachtet werden: Das Gleichgewicht des Universums, das Gleichge-

wicht des Menschen und das Gleichgewicht der Gesellschaft. Wie wir 

später noch ausführen werden, ist dieses Gleichgewicht nicht statisch, 

sondern ein dynamisches Gleichgewicht. 

Unter den Prinzipien einer islamischen Wirtschaft nimmt der Begriff der 

Menschenrechte eine grundlegende Stellung ein. Weitere Prinzipien kön-

nen in der Form einer Beseitigung der Verschwendung, einer gerechten 

Einkommensverteilung (und somit Verbreitung von Reichtum und Besitz), 

der Sicherung wirtschaftlicher und politischer Unabhängigkeit, der gesell-

schaftlichen Gerechtigkeit, der Sicherheit und des Wohlstandes angeführt 

werden.

II. HISTORISCHE UNTERSCHIEDE 

Die Industrielle Revolution stellt in der Wirtschaftsgeschichte einen ein-

schneidenden Wendepunkt dar.
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Das Christentum ist der grundlegende Faktor, der in der klassischen Pe-

riode das westliche Denken geformt hat. Das Christentum stützt sich auf 

eine feudale Ordnung, die auch das finanzielle System mit einschließt. 

Eine Auflösung des feudalen Rahmens ging mit einer Änderung des 

Bewusstseins einher; die Kreuzzüge, die am Ende des XI. Jahrhunderts 

begonnen haben, sind der erste große Schritt innerhalb der Auflösung 

dieser Feudalordnung. 

Die Herausbildung des Bürgertums sowie die darauffolgende Renaissance 

und die Reformbewegungen können als wichtige Abschnitte beim Prozess 

der Bewusstseinsänderung angesehen werden. Die Hinwendung zur grie-

chischen Kultur, die in der Renaissance durch Vermittlung der Muslime 

zustande kam, ist dabei von Bedeutung. Die Reformbewegungen gewan-

nen das Prinzip der Rationalität für das Christentum; dies kann unter 

einem anderen Gesichtspunkt auch als eine Veränderung der Besonder-

heiten, nach denen das Christentum ein Hindernis für den Kapitalismus 

darstellte, betrachtet werden. 

Der Kapitalismus stellt im Grunde genommen eine Abweichung in der 

Geschichte des Christentums an einem bestimmten historischen Punkt 

dar. Die in der kapitalistischen Periode die Stelle des Christentums ein-

nehmenden Ideologien haben sich einen wichtigen Platz im kulturellen 

Gefüge erobert. 

Das XV. Jahrhundert kann als die Periode gelten, in der sich die zum 

Kapitalismus hinführende Entwicklung in Europa beschleunigt. Diese bis 

zum Ende des XVIII.  Jahrhunderts anhaltende Periode hat den Merkanti-

lismus oder den Handelskapitalismus hervorgebracht. 

Im aufgeklärten Europa des XVII.-XVIII. Jahrhunderts wurden die geisti-

gen Grundlagen für den modernen Kapitalismus gelegt. Dem Christen-

tum gegenüber wurde die Überlegenheit der Vernunft propagiert; die 

Naturwissenschaften und die natürliche Ordnung wurden als Modell für 

die Sozialwissenschaften und die Gesellschaft genommen. Der Glaube an 

Gott wurde durch ein auf den Menschen gerichtetes Verständnis (Huma-

nismus), richtiger durch eine Verehrung des Menschen ersetzt. 

An Stelle des gleichzeitig mit dem Zusammenbruch des Feudalsystems 

untergegangenen Wertesystems wurde ein neues Wertesystem vorge-
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schlagen, das auf den folgenden Grundlagen beruht: Die Gesellschaft 

sollte nach dem Muster einer natürlichen Ordnung neu strukturiert 

werden, d.h., das Phänomen, nach dem die großen Fische die kleinen 

fressen, sollte in der Form eines sozialen Gesetzes verankert werden. 

In wirtschaftlicher Hinsicht fand dieses Prinzip bis zur Entwicklung des 

Keynes`schen Wirtschaftsmodells Ausdruck in der Geisteshaltung eines 

unbeschränkten Wettbewerbs, das den damaligen Kapitalismus auszeich-

nete. 

Das Grundprinzip des wirtschaftlich handelnden Menschen, der im 

Kapitalismus seine Idealisierung findet, ist das persönliche Interesse, 

das sich in konkreter Form im Bürgertum manifestiert. In den östlichen 

Gesellschaften dagegen wurde das gesellschaftliche Interesse über die 

Interessen des Einzelnen gestellt, und der Typ des Menschen, der zwar 

bescheiden und anspruchslos, jedoch auch unternehmerisch handelt, 

wurde idealisiert. Die islamischen rituellen Berufsorganisationen (Ahilik) 

sind ein konkretes Beispiel dafür.1 

Die Anhäufung von Kapital ist ein vor allem im Westen verwirklichtes 

historisches Phänomen. Hätten innere und äußere Kolonisierung (Verskla-

vung der Arbeiterschaft und Imperialismus) im Westen nicht stattgefun-

den, dann hätte es vielleicht auch eine Anhäufung von Kapital und damit 

verbunden die Industrialisierung nie gegeben. 

Das Bürgertum bildet die Grundlage des modernen Kapitalismus. Aus 

diesem Grunde sieht Marx das Bürgertum als die revolutionärste Klasse 

in der Geschichte an. Gemeinsam mit dem Bürgertum war der Kapitalis-

mus erfolgreich und etablierte sich mit Beginn des XIX. Jahrhunderts als 

vorherrschendes System im Westen. Eine Neuordnung der Gesellschaft 

nach natürlichem Vorbild, die Ausrichtung der Wissenschaft auf die Na-

tur, d.h., die Einführung des Positivismus, Erfindungsreichtum und eine 

Fokussierung auf westliche Werte haben damals auch andere Systeme, 

insbesondere das islamisch-osmanische Staats- und Regierungssystem, 

allmählich unter ihren Einfluss gebracht. 

Der durch den Handelskapitalismus angehäufte Reichtum wurde zu Be-

ginn des XIX. Jahrhunderts in die Industrie investiert. Daraus entwickelte 

sich die Industrielle Revolution, die in einem protestantischen Land, in 

England, begann. Wir dürfen aber die Rolle, die Verkehr und Kommuni-
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kation in ganz Europa im Hinblick auf diese Umwälzung spielten, nicht 

vergessen. 

Die Zeit, als der moderne Kapitalismus die Vorherrschaft übernahm, ist 

die Zeit der Erneuerung oder Reformation am Ende des XVIII. Jahr-

hunderts. Diese Periode der Erneuerung wird von einer auf Entwicklung 

gerichteten Geisteshaltung geprägt, die die Erfolge des Kapitalismus 

besonders auf militärischem Gebiet durchsetzen wollte2. 

Während sich der westliche Kapitalismus auf die Stufe der Industriellen 

Revolution emporgeschwungen hatte, hatte die osmanische Wirtschaft 

im Angesicht dieses Kapitalismus ihre Energien verloren und geriet so 

langsam aber sicher unter seinen Einfluss. Am Anfang wurden die os-

manischen Ländereien und die im Nahen Osten angesiedelte islamische 

Welt durch eine direkte Kolonisierung geteilt, später durch Verwestli-

chungsbewegungen solche Staatsmänner an die Spitze der islamischen 

Länder gesetzt, die im Sinne des Kapitalismus handelten. Auf diese Weise 

entstanden viele gegeneinander feindlich eingestellte künstliche Staats-

gebilde, und auch die in diesen Ländern lebende Bevölkerung wurde zu 

gegenseitiger Feindschaft angestachelt.  

III. WIRTSCHAFT, RELIGION UND IDEOLOGIE

Der Faktor Religion stellt das wichtigste Element kultureller Strukturen 

dar. Mit anderen Worten, die Religion bildet den bestimmenden Unter-

schied zwischen den kulturellen Systemen. Die Religionen sind nicht 

nur Verehrungs- und Anbetungsschemata, sondern bestimmen gleich-

zeitig soziale, politische, wirtschaftliche und rechtliche Systeme. Die 

neue Schicht, das Bürgertum, das sich in der Geschichte des Westens 

im Verlaufe des Prozesses der Umwandlung von einer Feudalordnung 

zum Kapitalismus herausgebildet hat, stellte sich gegen alle feudalen 

Werte und Strukturen und schloss dabei auch die Kirche mit ein. Laizis-

mus bedeutete in dieser Hinsicht die Zurückdrängung des Einflusses der 

Kirche als einer feudalen Institution auf politischem, wirtschaftlichem und 

rechtlichem Gebiet auf ein Mindestmaß. Jedoch setzte sich die Existenz 

von Kirche und Religion, die zum großen Teil aus dem staatlichen Bereich 

zurückgedrängt wurden, im kulturellen und sozialen Leben fort. 

Westliche Lehrbücher zur Wirtschaft sagen aus, dass eine der Grundla-

gen der heutigen Wirtschaftswissenschaften aus dem jüdisch-christlichen 
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Bereich stammt. D.h., die jüdisch-christliche Kultur ist in die modernen 

westlichen Wirtschaftswissenschaften eingedrungen. Besonders das 

entstellte, geänderte Christentum hat bei der Herausbildung des Kapi-

talismus seine ethischen, idealistischen und spiritualistischen Besonder-

heiten eingebüßt und ist in die Rolle eines Agenten des Imperialismus 

geschlüpft.

Die Etablierung eines gesellschaftlichen kapitalistischen Systems beein-

flusste auch das Christentum. Der Individualismus gewann hier an Macht 

und Stärke, erreichte eine Ebene der Rationalisierung, die im frühen 

Christentum nicht vorhanden war, und stellte die Beziehungen zwischen 

Kapitalismus und Protestantismus ganz offen dar. Der Überzeugung von 

Weber gemäß hatten die Protestanten (und auch die Calvinisten) in den 

von ihnen bewohnten Gebieten im Allgemeinen einen Minderheitensta-

tus inne, der sie von der Teilnahme am Militärdienst und an staatlichen 

Verwaltungsaufgaben ausschloss, so dass sie sich dem Handel zuwenden 

mussten.3 

In der Feudalzeit war das Christentum nicht rational geprägt. Erst mit Be-

ginn der Reformbewegungen legte es sich dieses Attribut zu. In der Folge 

wurde das Christentum von den Besonderheiten bereinigt, die für die 

Herausbildung des Kapitalismus ein Hindernis darstellten, und entfernte 

sich gleichzeitig auch von den Traditionen der Religion. Wie bereits Max 

Weber (1864-1920) betonte, existierte eine starke Verbindung zwischen 

Protestantismus und Kapitalismus. Sombart (1863-1941) fügte dem die 

Beziehungen zwischen Judentum und Kapitalismus hinzu.4 

In der islamischen Welt kamen gesonderte Prinzipien zur Ausprägung, die 

aber später an Triebkraft verloren und zum Stillstand kamen. Gleichzeitig 

gingen all ihrer Charakteristika verloren. Der Westen und der Islam tra-

ten miteinander in Beziehung, jedoch entwickelte sich der Kapitalismus 

im Hinblick auf die eigenen Prinzipien nach Loslösung von den traditionel-

len Denkmustern. 

Wenn wir uns die Herangehensweise von Guenon vor Augen halten, dann 

sehen wir, dass die Feststellung, der moderne Kapitalismus sei die größte 

Abweichung der seit Adam bestehenden Traditionen, nicht ganz falsch 

ist. Beim Prozess einer Außerkraftsetzung der christlichen Prinzipien, 

die ein Hindernis für den Kapitalismus darstellten, müssen laizistische, 
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jüdische und calvinistische Anteile berücksichtigt werden. Dieser Aufhe-

bungsprozess ist gleichzeitig der Beginn des Verlaufs, in dem die Werte 

des Westens, die dieser mit dem Islam gemeinsam hatte, aufgegeben 

worden sind.5

Sombart brachte die Möglichkeiten, die der Kapitalismus für den Westen 

bereithielt, mit den Worten „Wir wurden reich, weil Rassen und Nationen 

für uns gestorben und die Kontinente unseretwegen verwaist sind“ zum 

Ausdruck und stellte damit eine Verbindung zur Kolonisierung her.6 Dem 

Islam ist solches Gedankengut fremd. Er ist ein System, das der Kolo-

nisierung keinen Raum gibt und sich gegen Ungerechtigkeit, Egoismus, 

Wucher, Glücksspiel und Spekulationen wendet und somit auch dem 

Kapitalismus keine Möglichkeiten zu einem Eindringen eröffnet. 

Daneben ging der Islam aber seiner Binnendynamiken verlustig, so dass 

institutionelle Strukturen nicht erneuert wurden und es zu einem Still-

stand kam. 

Der Islam ist den Traditionen verhaftet und hat gezeigt, dass er dabei die 

Fähigkeiten besitzt, ihm selbst fremde Elemente zu verändern und umzu-

wandeln. Eine islamische Wirtschaft nimmt ihren Platz in der Gesamtheit 

des Islam ein und versucht hierbei, fremde Elemente mit islamischen 

Charakteristika zu versehen. 

Eine islamische Wirtschaft muss im Rahmen des Gesamtbildes des Islam 

betrachtet werden. Die heutzutage vom Menschen vertretene kartesiani-

sche Ansicht, nach der Geist und Körper getrennt sind, findet innerhalb 

des Einheitsgedankens des Islam keinen Raum. 

In der Zeit der Aufklärung traten im Westen die Vernunft und der Positi-

vismus an die Stelle des Christentums. Vernunft und Positivismus schu-

fen so eine neue Religion, die Ideologie. Bei ihrer Herausbildung waren 

Wissen und gesellschaftliche Traditionen, die sich durch ein auf westli-

chen Antagonismen beruhendes Gleichgewichtsverständnis speisten, von 

Bedeutung. Auch das Großbürgertum bzw. Bürgertum ist in gewisser 

Hinsicht das Produkt eines solchen Antagonismus. 

Seit der Zeit der Aufklärung begannen Ideologien, das von den Religio-

nen geräumte Feld zu besetzen. Auch heutzutage setzen Glaubensvor-
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stellungen, die als Ideologien bezeichnet werden können, in grober Form 

ihre Vormachtstellung bei den Sozialwissenschaften fort. Weil Ideologien 

ein Erzeugnis des Westens sind, können ihre Einflüsse am besten in den 

von den westlichen Ländern entwickelten Wissenschaftszweigen gesehen 

werden. Wie groß auch die Bedeutung sein mag, die einer rationalen 

Auffassung innerhalb der Vernunfttradition des Westens im Hinblick auf 

die Psychologie des Einzelnen beigelegt wird, so ist dies doch die grund-

legende Herangehensweise, die die Ideologien auf dem gesellschaftswis-

senschaftlichen Feld hervorgebracht hat. Besonders im Hinblick auf die 

Verfolgung der Interessen einer Klasse werden die Tatsachen in rationaler 

Weise gesehen, d.h., in der gewünschten Art und Weise verdreht. Die 

gemeinsamen Grundzüge der Ideologien müssen als Grundlage für den 

Westen und die westliche Kultur genommen werden.7 

Forschungsarbeiten zur Sozialgeschichte im Europa des XVIII. Jahr-

hunderts stützen sich auf ein universales historisches Verständnis. In 

den bahnbrechenden Arbeiten Voltaires war neben der Universalität ein 

gradliniges Geschichtsverständnis das Hauptthema, das zeigen sollte, 

wie sich der Mensch vom Primitivismus, von der Barbarei zur Zivilisation 

entwickelt hat. Geistige Besonderheiten des Menschen, Gedankengut, 

Wertevorstellungen und Kultur entstehen je nach Einteilung in eine be-

stimmte Klasse. Änderungen in der Klassifizierung, dem Vermögen und 

der Einkommensverteilung ebnen auch den Weg für Veränderungen in 

den o.e. Elementen.8

Ein auf gradlinigem Fortschritt aufbauendes Verständnis vervollständigt 

die auf den Westen fokussierte Herangehensweise. Demzufolge steht der 

Westen im Mittelpunkt, und die übrigen Länder bilden den Randbereich. 

Zivilisation bedeutet also Verwestlichung. 

Deutsche Wirtschaftswissenschaftler systematisierten zum ersten Mal 

den modernen Kapitalismus im Rahmen der o.a. Grundzüge in seinen 

bestimmten historischen und geographischen Grenzen. 

Der Grundgedanke dieser Wirtschaftswissenschaftler war dabei, eine 

gegenüber der von Ricardo geprägten Tradition der Absolutheit und 

Universalität gültige wirtschaftliche Relativismustheorie aufzustellen. 

Dieser Schule zufolge bewegt sich der Mensch nicht nur im Hinblick auf 

den zu erwartenden Gewinn, sondern wird von anderen Faktoren wie 
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Traditionen, Recht, Staat und Gesellschaft, sozialer Klasse und Religion 

geleitet. Diese historische Schule stellte dem Anspruch einer Universalität 

die Theorie der Relativität gegenüber; einige Vertreter der Klassik wie 

z.B. Mill akzeptieren diese Relativität mit der Behauptung, dass auf dem 

Feld der Soziologie und auch der Wirtschaft nicht die positiven Einschät-

zungen, sondern die Trends und Tendenzen die eigentliche Wissenschaft 

darstellen würden. Neoklassische Wirtschaftswissenschaftler wie Marshall 

dagegen sind der Auffassung, dass die wirtschaftliche Gesetzgebung die 

Trends und Tendenzen der Wirtschaft zum Ausdruck bringt. 

Die historische Schule wendet sich als zweites gegen die von den Klas-

sikern vertretene Auffassung, der Mensch sei eine Existenz, die nur im 

Sinne eigener Interessen auf Gewinn aus sei. Vertreter dieser Schule 

bringen vor, dass solche Charakteristika wie Stolz, der Wunsch nach Be-

rühmtheit, Lust bei der Arbeit, Pflichtgedanken, Toleranz, Nächstenliebe 

oder der Wunsch nach Beachtung und Schätzung auch mit einbezogen 

werden müssten. Dadurch wurden auch Wirtschaftswissenschaftler wie 

Mill und später Marshall gezwungen, diese Feststellungen zu beachten.

Die Vertreter der historischen Schule setzen anstelle der von den Klas-

sikern vorgebrachten abstrakten und allgemeinen Methoden beobach-

tende und zur Ganzheit hinleitende Methoden an die erste Stelle. Diese 

Vorgehensweise fand auch bei den späteren Wirtschaftswissenschaftlern 

Beachtung, und man erzielte im Hinblick auf die Methodik eine allgemei-

ne Übereinstimmung. Dies ging sogar soweit, dass solche neoklassischen 

Vertreter wie Marshall die historische Schule dadurch unterstützten, dass 

sie zugaben, die von ihnen selbst aufgestellten Theorien zur Wirtschaft 

hätten nicht immer und überall Gültigkeit.9

Die deutsche historische Schule hauchte der Wirtschaft an dem Punkt, 

an dem die klassische kapitalistische Schule zum Stillstand kam, neues 

Leben ein. Dabei ging man von der Vorstellung aus, dass man sich für ein 

Erreichen universeller wirtschaftlicher Gesetze nicht nur auf den Westen 

beschränken dürfe, sondern breit angelegte historische Forschungen 

durchführen müsse. Schließlich betonte man die Tatsache, dass die Wirt-

schaftswissenschaft ein auf die Relativität ausgerichteter.

Wirtschaftszweig sei, und dass jede Nation beruhend auf ihrer eigenen 

Geschichte und ihren sozialen Realitäten eine eigene Wirtschaftspolitik 

verfolgen müsse.10
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So begann die Wirtschaftsgeschichte ihr Dasein als unabhängiger Wirt-

schaftszweig. Mit Beginn der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts haben 

viele englische und amerikanische Wirtschaftswissenschaftler bei Absol-

venten der deutschen historischen Schule in Deutschland ihre Ausbildung 

genossen. 

Unter dem intensiven Einfluss der deutschen historischen Schule ent-

stand die „englische historische Schule“, als deren wichtigste Vertreter 

Wirtschaftswissenschaftler wie Rogers, Toynbee, Cunningham und Ashley 

gelten.11

Die am Ende des XVIII. Jahrhunderts zuerst in England erscheinende 

Industrielle Revolution sah die klassischen Wirtschaftsvorstellungen 

(dieser Begriff wurde von A. Toynbee geprägt, dem Onkel des berühmten 

englischen Historikers) als wichtigstes Hindernis bei der Lösung der durch 

das Industriezeitalter hervorgerufenen sozialen Probleme an. Demzufolge 

sind wirtschaftliche Entwicklung und Naturgesetze nichts anderes als das 

Ergebnis des Egoismus der vorherrschenden Kräfte. Die in England reali-

sierte Form des freien Wettbewerbs führte zur Unterdrückung der Armen 

und Schwachen. Die von 1760-1820 in der englischen Landwirtschaft und 

Industrie durchgeführten tiefgreifenden Veränderungen wurden von ihm 

das erste Mal mit dem Terminus „industrielle Revolution“ belegt. 

Ihm zufolge hatte die Industrielle Revolution bewiesen, dass der „freie 

Wettbewerb Reichtümer anhäufen kann, ohne Wohlstand zu bringen“. 

Der gestiegene Reichtum trug dazu bei, die Armut zu vergrößern, die ge-

stiegene Produktion dagegen führte zur endgültigen Auseinandersetzung 

zwischen den Klassen und zum Verlust der sozialen Wertschätzung der 

produzierenden Klasse.12 D.h., dass gemeinsam mit den technologischen 

Entwicklungen und der Massenproduktion der Industriellen Revolution Ar-

beitslosigkeit, Niedriglöhne, schlechte Arbeitsbedingungen und eine weit 

verbreitete Armut die Folge waren. Wir können an dieser Stelle sogleich 

sagen, dass die in der osmanischen Gesellschaft gezahlten hohen Löhne 

einer der Gründe für das Nichtentstehen einer industriellen Umwälzung in 

dieser Gesellschaft waren.

Im Prozess der Entstehung der Industriellen Revolution und des mo-

dernen Kapitalismus ist die Anhäufung von Kapital sehr wichtig. Diese 

Anhäufung von Kapital wird gesichert durch die in der merkantilistischen 



121

Periode intensiv betriebene Kolonisierung in Übersee und den Sklaven-

handel. Eine solche wirtschaftliche Entwicklung ist dem Islam fremd. Un-

ter dem Einfluss des Vordringens des Kapitalismus in islamische Länder 

bis zum Beginn des XX. Jahrhunderts wurden der Islam selbst und die 

Muslime des Sufismus bezichtigt. 

Die weiter o.a. Erklärungen zeigen uns im Hinblick auf die Tatsache, 

dass der Kapitalismus keine universelle Gültigkeit hat, die Behandlung 

dieses Themas zu einer Zeit, als die Wirtschaft als ein eigener Wissen-

schaftszweig erst im Entstehen begriffen war. Die Wirtschaftsgeschichte 

ist vor allem das Ergebnis eines solchen Verständnisses. In späterer Zeit 

ging man besonders aufgrund der Gegebenheit, nach der historische 

Forschungen mit Ausnahme derer in westlichen Ländern nur ungenü-

gend betrieben worden sind, davon aus, dass der Kapitalismus eine 

Realität mit universeller Gültigkeit sei; hieran hatten auch ideologische 

Anschauungsweisen, die sich auf moderne kapitalistische und marxisti-

sche Perspektiven beriefen, ihren Anteil. Man muss allerdings diejenigen 

Wissenschaftler, die sich heutzutage auf eine soziale und wirtschaftli-

che Relativität beziehen, davon ausnehmen. Bei der Herausbildung der 

Wirtschaftswissenschaft als ein eigener Wissenschaftszweig ging man von 

dieser Relativität aus.

Es besteht eine enge Verbindung zwischen kapitalistischer Wirtschaft und 

Ideologie. Ideologie ist das Produkt einer nach Klassen eingeteilten Ge-

sellschaft und spiegelt die Vorlieben einer bestimmten Klasse wider. Die 

kapitalistische Wirtschaft – trotz ihrer teilweisen Abspaltung von einer 

Ideologie, gemäß der sie nur eine Angelegenheit von Randgruppen sei, 

und der auf physiologischen Erscheinungen beruhenden Universalität so-

wie den Anstrengungen einiger moderner Wirtschaftswissenschaftler, sie 

zu „quantifizieren“ –, hat sich im Hinblick auf die Verfolgung der Interes-

sen des Großbürgertums entwickelt. Die als Reaktion darauf abgeleitete 

und so erscheinende marxistische Wirtschaft vertritt die Überzeugung, 

das Sprachrohr der Arbeiterklasse zu sein. Heutzutage haben Ideologien 

zwar die Klassengrenzen überschritten und haben nationale, wenn nicht 

gar kulturelle und auch zivilisatorische Standards erreicht. Die sich als 

letzte Erscheinungsform dieses Phänomens präsentierende einseitige 

Polarisierung und Globalisierung ist wiederum nichts anderes als die Auf-

hebung einer kommunistischen Bedeckung über einen Teil des Kapitalis-

mus. Die eigentliche Auseinandersetzung findet heute zwischen indu-
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strialisierten und unterentwickelten oder richtiger ausgedrückt zwischen 

kapitalistischen und weniger kapitalistisch eingestellten Ländern statt.

IV. WIRTSCHAFT UND KULTUR

Jeder Kulturkreis besitzt eine ihm eigene Wirtschaftsform. Die Wirtschaft 

weist nicht so sehr universelle als vielmehr relative Wahrheiten auf. Aus 

diesem Grunde muss eine auf den islamischen Bereich bezogene Wirt-

schaft unterschiedlich ausgerichtet sein. 

Dass die heutige Wirtschaft Gesetze und Bestimmungen einschließt, 

die überall Gültigkeit zu haben scheinen, darf uns nicht irreführen. In 

der Realität werden diese wirtschaftlichen Überlegungen und Herange-

hensweisen nicht allein von den genannten Gesetzen und Bestimmun-

gen geprägt, sondern vielmehr durch die in sich getragenen kulturellen 

Elemente. Deshalb müssen diejenigen, die heutzutage mit dem Studium 

der Wirtschaftswissenschaften beginnen, wissen, dass sich diese Wis-

senschaft aus dem westlichen Kulturkreis, einer jüdisch-christlichen 

Tradition, dem Römischen Recht und dem antiken Gedankengut speist. 

Diese Quellen können auch für unsere Traditionen verbindlich sein, aber 

im Verlaufe der Entstehung des Kapitalismus wurden durch eine größere 

Abweichung die Verbindungen zu den Traditionen geschwächt, so dass 

die aus diesem Kulturkreis von uns zu verinnerlichenden Elemente nur 

noch gering an der Zahl sind.

Sprache und Geschichte zeigen uns, dass es je nach Zeit und Ort unter-

schiedliche Tendenzen gab, die zur Entstehung einer islamischen Gesell-

schaft beitrugen. Ohne Berücksichtigung dieser Umstände werden so 

betrachtete islamische Prinzipien unbewusst in gleicher Weise im Rahmen 

der Geschehnisse, die sich als Folge westlicher Phänomene ergeben ha-

ben, interpretiert. Mit der besten aller Vorstellungen erscheint der Islam 

dann nur als eine Variante des Kapitalismus. Aus diesem Grunde ist es 

nicht ganz falsch, einen muslimischen Intellektuellen wie einen von der 

westlichen Kultur geprägten Intellektuellen wahrzunehmen. 

Während die Wirtschaft zu Beginn ein Zweig der Ethiklehre war, hat sie 

gemeinsam mit der Industriellen Revolution die theoretischen Grundla-

gen des Kapitalismus angenommen. Dieser Ausdruck (sowie die gesamte 

Wirtschaft überhaupt) hat dabei die zu Anfang dem Begriff inhären-
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ten Bedeutungen von Sparsamkeit und bestmöglicher, wirtschaftlicher 

Nutzung der Ressourcen verloren und gilt nun (besonders nach Keynes) 

als Ausdeutung eines auf Massenproduktion und Konsum beruhenden 

Systems, das heutzutage vielmehr unter dem Begriff „Ausgabenwissen-

schaft“ gefasst werden kann. Aufgrund dieser Umstände dient er als eine 

Begründung für Verschmutzung und allmähliche Vernichtung von Kultur 

und Natur. 

Die sich zu Ende des XVIII. Jahrhunderts allmählich entwickelnde kapi-

talistische Wirtschaftsordnung schließt das Gedankengut, die Traditionen 

und die Kultur der westlichen Gesellschaften, in denen sie entstanden ist, 

ein. Was Comte und Spencer für den Bereich der Soziologie, Darwin und 

Lamarck für den Bereich der Biologie getan haben, entwickelten Ricardo 

und Marx in ähnlicher Weise für die Wirtschaft. Bei allen ist der Gedan-

ke einer linearen Entwicklung das tragende Element. Beginnend bei den 

positivistischen Rechtslehren der Aufklärung über den Gedanken einer 

natürlichen Ordnung ist allen die Grundlage eines freien Wettbewerbs 

eigen, die weit entfernt von jeglicher Art Intervention Wolf und Schaf die 

gleiche Freiheit zugesteht. 

Eine grundlegende Besonderheit der westlichen Wirtschaftsordnung 

als Ganzes, sei sie nun kapitalistisch oder marxistisch geprägt, ist die 

Behauptung einer universalen Gültigkeit. Vielleicht gibt es gemeinsame 

Angelegenheiten, die alle menschlichen Gemeinschaften betreffen, aber 

bei Beseitigung ihrer besonderen Bedingungen dienen diese nur dazu, 

die kapitalistische Wirtschaftsordnung den unterentwickelten Ländern auf 

kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet aufzuzwingen. Am Ende eines 

solchen Prozesses nimmt der Kapitalismus einen sozialen und staatlichen 

Zug an und dient zur Neustrukturierung des kapitalistischen Systems. 

Die heutige Wirtschaftsordnung ist das Produkt des modernen Kapitalis-

mus. Aus diesem Grunde ist sie nicht mehr als eine Wissenschaft, son-

dern als ein Knäuel von Ideologien anzusehen. Lehrbücher zur Wirtschaft 

legen in ihren Grundzügen entweder kapitalistische Ideologien oder die 

marxistische Ideologie, die nur eine „inhaltslose westliche Konfession“ ist, 

dar und dienen so den Bedürfnissen des Westens. Die auf die Einkom-

mensverteilung bezogenen Erklärungen jedoch sind verschieden von den 

in den Arbeits- und Kapitaltheorien zusammengefassten Ideologien.
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Der moderne Kapitalismus oder die Moderne sind das Werk des Großbür-

gertums. Die protestantische oder auch laizistische Ethik des Großbür-

gertums, die sich unter jüdischem Einfluss entwickelt hat, ist eine purita-

nisch geprägte Ethik.13 Der Grundgedanke dieses Ethikgebäudes besagt, 

dass „derjenige, der in dieser Welt erfolgreich ist, es auch im Jenseits 

sein wird“. Das Großbürgertum ist zu einem Modell des wirtschaftlich 

handelnden Menschen geworden, wohingegen das gesellschaftliche Mo-

dell durch den unbeschränkten Wettbewerb geformt wird. 

Einige Aspekte der Wirtschaft, die heutzutage von muslimischen Wirt-

schaftswissenschaftlern akzeptiert und verinnerlicht worden sind, haben 

ihren Ursprung im westlichen System. Unter ihnen gibt es ohne Zweifel 

auch solche mit universalem Charakter. Um aber wirtschaftliche Analy-

sen und Prinzipien mit tatsächlich universalem Charakter aufstellen zu 

können, muss man verschiedene Kulturkreise, unter anderem auch die 

Werke islamischer Wissenschaftler, zu Hilfe nehmen. Diese Werke stellen 

für uns sehr ergiebige Quellen in Bezug auf eine islamische Wirtschafts-

ordnung, die Geschichte wirtschaftlicher Überlegungen im Islam und 

islamische Wirtschaftstheorien dar.

V. GRUNDLAGEN UND BESONDERHEITEN EINER ISLAMISCHEN 

WIRTSCHAFTSORDNUNG

Eine islamische Wirtschaftsordnung stützt sich auf die in Koran und 

Prophetentraditionen niedergelegten Prinzipien. Diese Prinzipien haben 

jedoch gemäß der Regel, dass „sich im Laufe der Zeit auch die Bestim-

mungen ändern“ durch eine unterschiedliche Interpretation den Umstän-

den nach verschiedene Anwendungen gefunden.

Das durch Familie, Erbschaft und öffentliches Interesse beschränkte 

Privatvermögen, der Zehnte, Verbote von Verschwendung und Wucher 

sowie Besonderheiten wie dem Staat zugeschriebene wirtschaftliche 

Funktionen werden in ihren Grundzügen durch die genannten Prinzipien 

festgelegt. 

Weitere Besonderheiten ändern sich je nach den zeitlichen und örtlichen 

Gegebenheiten. Die zu einer gegebenen Zeit Anwendung findenden 

Einzelheiten stellen einen Erfahrungsschatz dar und helfen uns bei der 

Suche nach Lösungen für aktuelle Probleme, ohne verpflichtend zu sein. 
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Diese Prinzipien, die die Etablierung eines Systems zum Ziel haben, 

das vor allem den Menschen- und Grundrechten (kul hakkı) dienen soll, 

können zusammengefasst werden als die Beseitigung von Verschwen-

dung, die Sicherung wirtschaftlicher und politischer Unabhängigkeit, 

die Verbreitung des Eigentums, soziale Gerechtigkeit, Sicherheit und 

Wohlstand. Der Grundpfeiler für ein solches System, das dem Begriff der 

Menschenrechte Bedeutung beimisst und sich auf Gerechtigkeit stützt, ist 

das ethische Verhalten. 

Eine islamische Wirtschaftsordnung wurde zu Beginn unter drei Haup-

taspekten gesehen: Der erste Aspekt ist der Gebrauch von durch die 

kapitalistische Wirtschaft entwickelten Analysewerkzeugen und –mo-

dellen. Dieses Vorgehen können wir unter der Überschrift „islamische 

Wirtschaftsordnung“ fassen. An zweiter Stelle kommen die Arbeiten zum 

„Wirtschaftsrecht“, die sich auf eine Systematisierung des islamischen 

Rechts stützen und im Allgemeinen durch islamische Rechtsgelehrte 

betrieben werden. Arbeiten zur „islamischen Wirtschaftsgeschichte“ 

stellen einen dritten Wissenschaftszweig dar. Als ein vierter Abschnitt 

sind hunderte von Werken zur „Geistesgeschichte einer islamischen 

Wirtschaftsordnung“ zu rechnen, die sich besonders solchen Themen wie 

Grund und Boden, Handel und Preispolitik zuwenden. Auch heutzutage 

hat diese Trennung mehr oder weniger ihre Gültigkeit beibehalten, wobei 

wir sagen können, dass die Anzahl der Wirtschaftswissenschaftler, die zu 

den grundlegenden Quellen des islamischen Rechts und der islamischen 

Geschichte vorgestoßen sind, im Steigen begriffen ist. 

Wenn wir die Angelegenheit noch aus einer anderen Perspektive betrach-

ten, dann sehen wir, dass westliche wirtschaftliche Traditionen in der Zeit 

zwischen dem VIII. und dem XIII. Jahrhundert das von J.A. Schumpeter 

so genannte „große Vakuum“ in der Form eines intellektuellen Müßig-

gangs oder Stillstandes durchlaufen haben.14 In der islamischen Welt 

entstand in dieser Zeit und auch später noch ein großer intellektueller 

Wissensschatz, von denen ein Teil als früheste Beispiele des von uns be-

reits weiter oben angeführten kulturellen Wissens- und Erfahrungsschat-

zes in der Form kleiner Briefe interessanterweise als erste direkte Quellen 

einer islamischen Wirtschaftsordnung gelten können. 15
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A. GLEICHGEWICHT DES UNIVERSUMS UND DES MENSCHEN

Wir haben gesehen, dass das wichtigste Element, das den Rahmen 

bestimmt, in dem Informationen zur islamischen Wirtschaft zusammen-

gefasst werden können, die Gerechtigkeit ist. Gerechtigkeit bedeutet 

Ausgleich. Ein wichtiges Charakteristikum hierbei ist die Tatsache, dass 

bei der ersten Sicherung der Gerechtigkeit für die Schöpfung oder bei der 

Herstellung eines Ausgleichs im Angesicht der Schöpfung das Körperli-

che der Befehlsgewalt des Geistigen unterstellt wurde, denn der Geist ist 

ewig und das Körperliche nur von Dauer. In diesem Rahmen betrachtet, 

muss es das Bestreben des Menschen während seiner weltlichen Prü-

fungszeit sein, die Verehrung Gottes (Dienerschaft Gott gegenüber und 

Gotteserkenntnis) immer und überall zu praktizieren und dadurch den 

Zustand eines reinen Herzens zu erreichen. 

Frühere Überlegungen sahen das Universum als einen großen Menschen 

und den Menschen als ein kleines Universum an. Das Gleichgewicht 

dieses Universums wird durch die vorübergehende Dauer des Körperli-

chen und durch das ewige Bestehen des Geistigen gesichert. Aus diesem 

Grunde untersteht das Körperliche der Befehlsgewalt des Geistigen. 

Konkret gesagt bedeutet das, dass das körperliche Leben sowie dingliche 

Beziehungen als eine Vorbereitungszeit für das Jenseits anzusehen sind, 

so wie es heißt: „Die Welt ist das (bestellte) Feld des Jenseits“.16 Der 

Mensch wird wegen seines Handelns in dieser Welt im Jenseits befragt 

werden. 

Den islamischen Vorstellungen gemäß ist der Zweck der Existenz des 

Menschen die Gottesverehrung, d.h., die Dienerschaft Gott gegenüber.17 

Der Begriff der Gottesverehrung umfasst neben solchen Aktivitäten wie 

Gebet, Armensteuer (Zakat), Fasten oder Wallfahrt, die auf das ganze 

Leben einwirken, alle Arten von gutem, ethischem Verhalten, Gedanken, 

Arbeiten und Tätigkeiten, die als reine Tätigkeiten bezeichnet werden 

können. Deshalb ist dem Islam die Ansicht, nach der der Kapitalismus 

ein Modell des Menschen erstellt hat, gemäß dem dieser „wirtschaftlich 

handelnde Mensch“ nur seinen eigenen Interessen folgt, fremd. 

Die Gottesverehrung umfasst das ganze Leben und stützt sich auf eine 

ständige Hinwendung zum Guten, deren Quelle im Geiste des Menschen 

angelegt ist. Der Koran bezeichnet dies als nützliches Werken/Verhalten 
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am richtigen Ort. Er verspricht denjenigen, die so handeln (unter der 

Bedingung des Glaubens), ewiges Glück.18 

Für die Muslime vorgeschriebene Verhaltensweisen wie das Unterlassen 

von Lügen, Unterlassen eines Übergriffs auf die Rechte Anderer, das 

Unterlassen von Monopolisierung, Wucher oder Schwarzmarkthandel, 

die Befolgung von Verträgen sowie ein ehrenhaftes Verhalten sind durch 

ethische, rechtliche und wirtschaftliche Bestimmungen geformt. Die 

Muslime sind gehalten, die Interessen der Gesellschaft über ihre eigenen 

Interessen zu stellen, wobei das Gefühl einer Erbringung von (Gottes)

dienstleistungen stets die Grundlage bilden sollte. 

Für die Muslime haben eine reiche Nachkommenschaft oder große fi-

nanzielle Möglichkeiten keinen Wert an sich, sondern ihr Wert soll durch 

Gottes Zufriedenheit zum Ausdruck gebracht werden. Gott wünscht sich 

von einem Muslim nur ein reines Herz.19 Auf diese Weise können wirt-

schaftliche Aktivitäten nur als Maßnahmen interpretiert werden, die den 

Prozess der Erlangung eines reinen Herzens und der ethischen Befreiung 

erleichtern sollen. 

Der Koran hat in diesen und vielen ähnlichen Versen auf die Sinnlosigkeit 

einer Anbindung an materielle Dinge und das dabei entstehende Vakuum 

hingewiesen und sagt ferner, dass eine Flucht einer Überschreitung der 

von Gott gesetzten Grenzen gleichkommt.20 Wichtig ist hierbei, dass die 

Muslime nicht Gefangene des Materiellen werden, sondern dies mit der 

Absicht der Erbringung einer Dienstleistung einsetzen, um den anderen 

Menschen etwas Nützliches darzubringen und die Gefälligkeit Gottes auf 

sich zu lenken.21 

Der Mensch darf sich nicht dem Materiellen unterwerfen und nicht seine 

Absichten vergessen. Wirtschaftliche Tätigkeiten dürfen den Menschen 

nicht „weder durch Ware noch durch ein Kaufgeschäft davon ablenken, 

Gottes zu gedenken, das Gebet zu verrichten und die Armensteuer zu 

geben“22, denn die gesamte Schöpfung und alle Wohltaten der Welt wur-

den nur dazu geschaffen, die Menschen zu prüfen.23 In diesem Rahmen 

wurden alle Wohltaten der Welt für den Menschen geschaffen und stehen 

ihm unter der Bedingung der Erlangung auf rechtmäßigem Wege zu.24
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Dennoch darf der Mensch nicht vergessen, dass es ihm auch bei Erlan-

gung der o.a. Dinge auf rechtmäßigem Wege nicht gestattet ist, sich der 

Anziehung des Materiellen hinzugeben und dadurch Anlass zu Streitig-

keiten, Unsicherheit und Egoismus zu geben, die den Grund für eine 

Auflösung der Gemeinschaft darstellen. Eine Überschreitung der von Gott 

gesetzten Grenzen darf nicht geschehen, des Weiteren muss während der 

Nutzung der erlangten Dinge ihrem rechtmäßigen Eigentümer gedankt 

werden, und der Dank an alle Mitmenschen in jeder Art und Weise ist wie 

eine Verpflichtung anzusehen.25 

Während der Islam materielle Unterschiede zwischen den Menschen als 

ein für die Welt der Prüfungen notwendiges Erfordernis ansieht26, ist das 

Materielle als Werkzeug der Prüfung anzusehen. Aus diesem Grunde hat 

die Welt an sich keinen Wert; für die meisten ist sie nur Ausdruck einer 

verführerischen Ware.

Der Mensch wird in seinem weltlichen Leben nicht allein gelassen.27 Er 

darf sich nicht in seiner Umgebung verlieren und muss ständig bereit 

sein, um sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Die Wohltaten dieser 

Welt sind in einer Hinsicht nur Objekte, die der individuellen Verantwor-

tung zur Ausprägung verhelfen. Am Tage des Jüngsten Gerichts wird 

jeder aufgrund der ihm überlassenen Wohltaten befragt werden.28

Der Mensch muss das Äußerste vermeiden und auf Ausgleich bedacht 

sein. Aus diesem Grunde ist das Verbot der Verschwendung eines der 

grundlegenden Prinzipien. Bei Ausgaben und Konsum ist ein Gleichge-

wicht geboten; aber wie die Verschwendung sind auch ungenügende 

Ausgaben und ungenügender Konsum (Zurückhaltung/Sparsamkeit und 

Geiz) verboten. Ein Verbot alkoholischer Getränke und des Glücksspiels 

sind wie das Verbot der Verschwendung und des Luxus darauf ausgerich-

tet, einen Ausgleich in Bezug auf den Konsum des Einzelnen zu schaffen 

und es zu ermöglichen, dass Konsumbestrebungen in jeder Schicht der 

Gesellschaft unterschiedlich gehandhabt werden können, der Konsum 

jedoch in Bewegung bleibt.

Der Mensch hat zwei bedeutende Schwächen: es ist das Verlangen 

nach Geld und Gütern sowie das Verlangen nach Macht. Diese Schwä-

che kann den Menschen verändern; sufistische Bewegungen sind nicht 

umsonst entstanden. Wie aus der Sure „Hümeze“ zu ersehen ist, glaubt 

der Mensch, dass ihm Geld und Gut zu einem ewigen Leben verhelfen 
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werden. Das ist die Schwäche des Menschen; ein Muslim zu sein, ändert 

daran nichts. Aber Reichtum ist nur das Mittel zu einer Prüfung. Wenn 

der Reichtum sich vergrößert, wächst auch die Last des Menschen, und 

die meiste Zeit kann er sich unter dieser Last nicht mehr erheben.29

Der sich über alle Geschöpfe erhebende30 und in vollkommenster Weise 

erschaffene Mensch31 hat einen ungemeinen Abstieg vollbracht32. Er ist in 

die Tiefen materieller Bedürfnisse und Interessen herabgestiegen. Wenn 

es dem Menschen nicht gelingen sollte, diesen Teufelskreis zu durchbre-

chen, dann wird er zu einem Geschöpf  verkommen, das klagt, wenn ihm 

etwas Schlechtes zustößt, Übereifer an den Tag legt, wenn er Wohltaten 

und Reichtum zu fassen bekommt33, undankbar ist34, die Hoffnung ver-

liert, wenn es ihm in finanzieller Hinsicht schlecht geht35, sich gegen Gott 

auflehnt36, sich selbst durch die von ihm erlangten Reichtümer und Güter 

als nicht bedürftig ansieht und dabei aufsässig37 und geizig38 ist. 

Der Koran, der den Menschen definiert und seine Stellung innerhalb der 

Schöpfung bestimmt, weist immer wieder mit Nachdruck, wie wir es 

schon weiter oben erwähnt haben, auf die Vergänglichkeit des Materiellen 

hin und befiehlt, sein Interesse nicht nur darauf zu richten. Diejenigen, 

die auf ein solches Ziel hinarbeiten, werden ihre Anstrengungen in der 

Welt belohnt sehen, ihren Anteil an der Welt bekommen und ihren finan-

ziellen Wohlstand sichern können, aber sie sind für das ewige Leben ver-

loren und werden nach dem Tod nicht daran teilhaben. Durch Beispiele 

von längst untergegangenen Nationen und Völkern zeigt der Koran, dass 

auch sie, obwohl sie sich ihrer Zeit gemäß in weitaus besseren finanziel-

len Umständen befanden, vernichtet worden sind, und dass diejenigen, 

die auf ihre Reichtümer vertrauten, ein bitteres Ende erwartet.39  

1. GUTE VORSÄTZE, AUFRICHTIGKEIT UND VERANTWORTUNGS-

BEWUSSTSEIN

Drei Dinge binden im Islam das individuelle Leben an das gesellschaftli-

che Leben: es sind dies gute Vorsätze, Aufrichtigkeit und Verantwortung.

Die Wertstellung eines Verhaltens wird durch die guten Absichten be-

stimmt. Der Mensch, der  seine guten Absichten erkennt, trägt sie in 

seinem Inneren und wird im Hinblick auf sein Verhalten mit Ausnahme 

von rechtlichen Bestimmungen an seiner Absicht gemessen.40
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Gute Absichten und Aufrichtigkeit sind Maßstäbe für Religiosität und 

Anbindung an die Gesellschaft. Mit anderen Worten, wenn jemand Gott 

gegenüber, den von ihm aufgestellten Grundlagen gegenüber, dem Staat 

und seiner Glaubensgemeinschaft gegenüber aufrichtig ist, dann ist er 

wirklich religiös.41 

Die Verantwortung umfasst das ganze Leben, wobei jeder Mensch ihm ei-

gene Verantwortlichkeiten trägt. Der Prophet hat befohlen: „Ihr seid alle 

Hirten und damit verantwortlich für eure Herde. Der Führer eines Staates 

ist auch wie ein Hirte und verantwortlich für die von ihm Geführten. Der 

Mann (Ehemann) ist Hirte für seine Familie und ist somit für seine Familie 

verantwortlich. Und ihr seid alle Hirten und damit verantwortlich für eure 

Herde“.42

Verantwortung ist zu trennen in individuelle und soziale Verantwor-

tung. Das Eigentliche ist hierbei die individuelle Verantwortung: „Oh ihr 

Menschen, fürchtet euren Herrn und macht euch auf einen Tag gefasst, 

an dem kein Vater etwas anstelle seines Sohnes und kein Sohn etwas 

anstelle seines Vaters übernehmen kann“.43 Wenn jemand sowohl für sich 

selbst als auch für die gesamte Gesellschaft verantwortlich ist, wird dies 

als soziale Verantwortung anerkannt. 

Gemäß der Tatsache, dass die individuelle Verantwortung die Grundlage 

bildet, wird sie durch Arbeit und Tätigkeiten des Menschen bestimmt.44 

Der Begriff der Arbeit ist hier ohne Zweifel in seinem weitesten Verständ-

nis zu sehen. 

Der Einzelne muss zuerst seine eigenen Fähigkeiten entwickeln, sich 

selbst bilden und seine Fehler berichtigen.45 Eine Gesellschaft, in der die 

Einzelnen ihre Bemühungen um das eigene Selbst ständig weiter vertie-

fen und in diesem Rahmen eine geistig-sittliche Ebene in den untereinan-

der geknüpften Beziehungen erreichen, ist eine gesunde Gesellschaft.

Der Islam weist individuelle Rechte nicht zurück, hält aber den Einzelnen 

auch für seine Glaubensgemeinschaft verantwortlich.46 Wenn sich in der 

Gesellschaft etwas Schlechtes ereignet, dann ist derjenige, der zwar keine 

schlechten Taten begeht, sie aber auch nicht zu verhindern sucht, ebenso 

dafür verantwortlich wie diejenigen, die schlechte Taten verüben.47 
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2. BEDÜRFNIS

Der Mensch ist gezwungen, sein Leben und seine Existenz in der Welt 

zu führen. Dies ist die Bedeutung des Konsums. Aus diesem Grunde 

muss der Mensch soviel konsumieren, dass es ihm ermöglicht wird, seine 

Existenz fortzusetzen. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Nahrung, 

Kleidung und Wohnung. Wirtschaftliche Aktivitäten zielen in erster Linie 

darauf ab, diese Grundbedürfnisse zu erfüllen.48

Die islamische Wirtschaft ist somit eine auf die Erfüllung von Bedürfnis-

sen ausgerichtete Wirtschaft, aber keine, die künstlich erzeugte Bedürf-

nisse und eine künstlich herbeigeführte Steigerung der Nachfrage kennt. 

In der Vergangenheit konzentrierten sich die wirtschaftlichen Aktivitäten 

einer islamischen Gesellschaft stets auf die Landwirtschaft, den Handel 

und die Kleinindustrie.

Die islamische Wirtschaft sieht keine Produktion vor, die auf eine Stei-

gerung des Konsums abzielt. Eine kapitalistische Produktionsweise, die 

Nachfrage und Bedürfnisse erzeugt und dadurch den Konsum als Motor 

der Wirtschaft ausweist, ist dem Islam fremd. Verschwendung ist unbe-

dingt verboten. Eine überschüssige Produktionskapazität wird nicht in 

die gesteigerte Produktion von Luxusgütern, sondern für Zwecke einer 

sozialen, kulturellen und geistigen Verbesserung eingesetzt.

Weil die Produktion den Bedürfnissen gemäß stattfindet, kann auch keine 

Rede von einer Verschwendung natürlicher Ressourcen sein. Eine auf die-

ser Grundlage durchgeführte Produktionsweise erfüllt die Bedürfnisse der 

Bevölkerung in Bezug auf Nahrung, Wohnung, Kleidung und Transport. 

Der Staat ist in dieser Hinsicht zur Kontrolle verpflichtet. Auf diese Weise 

wird eine durch Werbung, Vertrieb und die einen wirtschaftlichen Ent-

wicklungsfaktor darstellende Kolonisierung angeregte Verschwendungs-

kultur sowie ein in die Arbeitslosigkeit mündender, durch Kriege verur-

sachter Engpass in der Nachfrage verhindert. Jedoch hat die heutzutage 

in den islamischen Ländern zu beobachtende Abwendung vom Verbot 

der Verschwendung unter dem Einfluss einer allgemeinen kulturellen 

Degeneration dazu geführt, dass ein wichtiges Prinzip außer Kraft gesetzt 

worden ist.
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Der moderne Kapitalismus benutzt zur Steigerung der Bedürfnisse des 

Menschen zwei Dinge: Das erste ist die Sexualität und das zweite ist 

der Egoismus. Dies beruht auf dem Gedanken, dass der Mensch manche 

Dinge bewusst zur Kenntnis nehmen muss, die dann leichter vermarktet 

werden können.

Die Art und Weise, in der der moderne Kapitalismus dem Menschen die 

Möglichkeit eröffnet, sich selbst als etwas Bedeutendes wahrzunehmen, 

läuft fast auf eine Selbstverehrung hinaus. Die Intensität einer solchen 

Selbstverehrung kann zwar unterschiedlich sein, aber eine grundlegende 

islamische Tradition besagt, dass der Mensch sich selbst nicht wahrzu-

nehmen habe. Er hat sich so zu verhalten, dass er keine Herrschaft über 

andere ausübt und sich nicht selbst in den Vordergrund stellt.

Der Islam fordert vom Menschen, dass er gläubig und arbeitsam ist und 

sich nicht durch die Vergänglichkeit alles Materiellen ablenken lässt. Die 

Unternehmung, die einen Muslim in das Wirtschaftsleben eintreten lässt, 

sollte nicht auf Eifer und Begierde basieren.

In den Überlegungen zu einer islamischen Wirtschaft nimmt der Begriff 

der Mäßigung einen vorderen Platz ein.49 Mäßigung ist die Vermeidung 

von Überfluss bei der Führung des Lebens. Mäßigung äußert sich im Ver-

meiden von Übereifer, in der Unterlassung von Neid gegenüber anderen 

sowie in der Zufriedenheit darüber, was einem selbst zusteht, und in 

einem Leben in innerer Ruhe und Ausgeglichenheit. 

Mäßigung als genaues Gegenteil von Übereifer ermöglicht die Ergiebigkeit 

einer Tätigkeit und die innere Ausgeglichenheit des Menschen. Desglei-

chen ist Mäßigung der Grund für ein friedliches Miteinanderleben von Pro-

duzenten und Konsumenten, vom Einzelnen mit der Gesellschaft. Schon 

der Prophet sagte, dass der wahre Reichtum der Reichtum des Herzens 

ist.50

Die heutzutage zu beobachtende Finanzkrise ist nicht nur durch die 

Möglichkeiten des Westens, sondern auch und vielmehr durch einen 

Übereifer in Bezug auf den Konsum bedingt. Als ein Ausweg aus der Krise 

wird verringerter Konsum und ein Leben nach den tatsächlich gegebe-

nen Möglichkeiten, also die Mäßigung, empfohlen. Für den westlichen 

Menschen ist es jedoch sehr schwer, sich zu mäßigen wohingegen es für 
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die Muslime etwas Gewohntes darstellt. Wenn die Menschen gezwungen 

sind, bescheidener zu leben, um einen Ausweg aus der Krise zu finden, 

dann bedeutet dies ein Aufbrechen der Grenzen des Kapitalismus. Die 

den Muslimen hierbei zufallende Aufgabe muss darin bestehen, ein zivi-

lisatorisches Modell darzustellen. Das wiederum kann nur durch Heraus-

bildung eines neuen Menschentyps oder einer neuen Art von Gesellschaft 

realisiert werden.

Der Mensch muss, wenn er selbst, um ein Ergebnis zu erreichen, alles 

dazu Erforderliche getan und in die Wege geleitet hat, die Herbeifüh-

rung des Ergebnisses in dieser Sache Gott überlassen (tevekkül), und 

darf nicht in Hoffnungslosigkeit oder Traurigkeit verfallen, wenn er eine 

Sache, zu deren Erlangung seine Kräfte nicht ausreichen, nicht bekom-

men kann. Der Mensch muss Maßnahmen treffen und alles vorbereiten, 

aber das Ergebnis ist daran nicht gebunden, sondern wird von Gott 

bestimmt.51 

Diese Hinwendung zu Gott ist ein Ergebnis des Glaubens der Muslime an 

ihr Schicksal. Jemand, der sich zu Gott hinwendet, hat sich ihm ganz und 

gar unterworfen. Er ist mit seinem Schicksal einverstanden und vertraut 

keinem anderen außer Gott. Wenn man jedoch keine gottgefälligen Wer-

ke tut, kann man Gottes Zufriedenheit nicht erlangen und so auch nicht 

ins Paradies aufgenommen werden. Eine Hinwendung zu Gott bedeutet 

also, Gott während seines Handelns nicht zu vergessen und ihm das 

Ergebnis zu überlassen.

Eine Hinwendung zu Gott kann jedoch nicht ohne aktives Handeln ge-

schehen.52 Im Verlauf der Tätigkeit wird man merken, dass Gott einem 

zur Seite steht. Dies ist eine unendliche Quelle der Kraft und des Vertrau-

ens für den Menschen. Eine Hinwendung zu Gott im Islam bedeutet die 

Befolgung natürlicher Gesetze, deren Grundlagen man erkennen muss.53 

Für das negative Ergebnis, das den Menschen befällt, der diese Vorbedin-

gung vernachlässigt, kann niemand zur Verantwortung gezogen werden.

Der Prophet sagte zu einem Beduinen, der im Vertrauen auf Gott sein Ka-

mel frei weiden ließ: „Binde dein Kamel an und vertraue so auf Gott“54. 

Unter einem islamisch geprägten Verhalten verstehen wir die Inan-

spruchnahme rationaler Gründe, d.h. also, die Ergreifung jeder Art von 
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Maßnahmen sowie die anschließende Hinwendung zu und das Vertrauen 

auf Gott. Der Prophet hat in seinem Leben dafür viele Beispiele gegeben. 

Leider hat sich aber Jahrhunderte nach dem Leben des Propheten, der 

selbst stets aktiv war und die Menschen zur Arbeit anregte, eine andere 

Geisteshaltung breitgemacht, die eine wichtige Rolle in Bezug auf die 

Rückständigkeit der islamischen Welt spielt. Dabei wird ein Verständ-

nis von Mäßigung zugrunde gelegt, das eine Hinwendung zu Gott ohne 

die Inanspruchnahme rationalen Denkens und ohne das Streben nach 

Sicherung des Lebensunterhaltes vorsieht. So ist, während sich der 

Kapitalismus entwickelt hat, die islamische Welt ohne die entsprechende 

Infrastruktur von Wissen und Geisteshaltung geblieben, die eine techno-

logische Entwicklung erst möglich macht.

Wären die Ressourcen in unendlicher Fülle geschaffen worden, dann wür-

de das Schlechte im Menschen über sie herrschen.55 

Der Prophet hat diejenigen, die sich der Bedürftigen annehmen, gleich-

gesetzt mit den auf dem Wege Gottes Streitenden oder denjenigen, die 

ihre Nächte mit Gebeten und ihre Tage mit Fasten verbringen.56 Unterhalt 

ist nichts anderes als das Teilen der von Gott gegebenen Sicherung des 

Lebens mit der Gesellschaft.57 Diese Sicherung des Lebensunterhaltes 

dient nicht nur der sozialen Gerechtigkeit, sondern spielt auch eine wich-

tige Rolle bei der Bildung des Geistes. Jemand, der seinen Lebensunter-

halt mit anderen teilt, muss wissen, dass er etwas austeilt, das ihm zur 

Bewahrung überlassen worden ist.58

Materielle Tendenzen des Menschen und ein Übereifer können als gege-

bene Fakten Berücksichtigung finden.59 Der Mensch kann diese Tenden-

zen aber durch seine Bildung in den Griff bekommen und einschränken.60

B. GESELLSCHAFT IM GLEICHGEWICHT: DIE SOZIALE GERECH-

TIGKEIT

Gerechtigkeit bedeutet Gleichgewicht oder Ausgleich. Dies gilt auch für 

die durch den Menschen verübte Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist die 

Zuerkennung des Rechts, nach dem jedermann ein menschenwürdiges 

Leben führen kann. Sie ist außerdem eng verknüpft mit dem Streben und 

Tun des Menschen. D.h., die Gerechtigkeit erfordert, dass eine Person in 

dem Maße, in dem sie sich bemüht, auch das von ihr Gewünschte erlan-

gen kann.
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Die Bestimmungen einer islamischen Wirtschaftsordnung in Bezug auf 

die Gesellschaft können als Ausdruck sozialer Gerechtigkeit bezeichnet 

werden. Die Grundlage dieser Prinzipien ist das Menschenrecht. Im Islam 

ist Schaden anrichten und Schaden erleiden nicht vorgesehen.61 Die 

Grundbedingung für eine Sicherung der sozialen Gerechtigkeit erfordert 

es, dass die Reichen nicht noch reicher und die Armen nicht noch ärmer 

werden.

Hauptprinzipien der Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit sind Vermei-

dung von Verschwendung, die Verbreitung von Reichtum und Besitz 

durch eine gerechte Einkommensverteilung sowie wirtschaftliche Stabi-

lität. Diese Grundlagen stellen gleichzeitig auch ethische Prinzipien vor, 

denn Verschwendung bedeutet Respektlosigkeit vor dem Streben und der 

Arbeit des Menschen, welches den wichtigsten Produktionsfaktor dar-

stellt. Desgleichen ist es auch eine Respektlosigkeit gegenüber Natur und 

Umwelt.

Soziale Gerechtigkeit hat zwei Facetten: Die erste betrifft die Rettung der 

Menschen, die sich auf geistigen Abwegen befinden, durch den Eifer, et-

was zu erlangen. Die zweite betrifft die Rechte der armen und mittellosen 

Bevölkerung. Da Reichtum ein soziales Phänomen darstellt, ist der Reiche 

dazu verpflichtet, dem Armen zu helfen und so seine Rechte zu sichern. 

Hass- und Rachefeldzüge sind nur zu verhindern, indem man den Armen 

ihre Rechte zugesteht. 

Die vom modernen Menschen interpretierten Menschenrechte zeigen 

jedoch einen Unterschied in der Geisteshaltung auf. Der Gedanke der 

Menschenrechte ist ein Ergebnis des Humanismus, der sich im Westen 

seit dem XVII. Jahrhundert, d.h., in der Zeit der Aufklärung, herausge-

bildet hat. Dieser Humanismus ist aber nicht die Liebe zum Menschen, 

sondern, wie aus seiner Bezeichnung wohl verstanden werden kann, eine 

auf den Menschen ausgerichtete Geisteshaltung. Anders ausgedrückt, die 

Religion, hier das Christentum, überlässt ihren Platz der Herrschaft des 

Humanismus und damit des Laizismus. Der Islam dagegen akzeptiert die 

Menschenrechte als eine Grundlage, geht dabei aber von der Annahme 

aus, dass der Mensch Gottes Diener ist, was sich im Glauben nieder-

schlägt. Die Menschenrechte sind hier also das Ergebnis einer Geisteshal-

tung, die das Tun an die erste Stelle setzt.



136

Die Herausbildung des modernen westlichen Kapitalismus ist genau den 

entgegengesetzten Weg gegangen. Der Kapitalismus hat sich durch die 

Versklavung der Menschen, die Abschaffung ihrer Rechte und erforderli-

chenfalls ihre Vernichtung geformt.62

1. ETHIK

Ein Wirtschaftssystem muss seine Kraft aus den Prinzipien der Ethik 

nehmen. Wie im Recht, so ist auch in der Wirtschaft die Ethik als ein ver-

vollständigendes Element anzusehen. Es ist wichtig, zu einer Erhöhung 

des Nationaleinkommens oder einem Anstieg der Produktion beizutragen, 

aber unser endgültiges Ziel muss es sein, wirtschaftliche Aktivitäten als 

Hinderungsgrund für die Erlangung eines reinen Herzens anzusehen.63

Gewisse Ethikregeln und ethische Verhaltensweisen haben sich jedoch 

nicht geändert. So weist die universelle Ethikregel in der Form „was du 

nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem andern zu“, immer und 

überall Gültigkeit auf.64

Ethikregeln wie „Ehrlichkeit“, die den Einzelnen betreffen, oder „Hilfe für 

die Armen“, die die Gesellschaft etwas angehen, waren und sind auch 

in jeder Periode der Geschichte an jedem Ort der Welt gültig. So wie 

Unbarmherzigkeit, Bauernschläue, die unbedingte Verfolgung eigener 

Interessen, Egoismus, List und Trug überall und immer als gegen gute 

Sitten gerichtet, schlecht und falsch angesehen werden, so sind Mitleid, 

Opferbereitschaft, Großzügigkeit, Nächstenliebe immer und überall als 

richtig und gut betrachtet. 

Begriffe und Zustände, die eine Hinwendung zu anderen Personen und 

die Hintanstellung des eigenen Ichs beinhalten, wie z.B. Toleranz, Erbrin-

gung von Diensten, Ehrlichkeit und Bescheidenheit, bilden die Grundlage 

der ethischen Ordnung. Gerechtigkeit und Gleichheit können nur durch 

eine Verankerung der ethischen Ordnung in der Gesellschaft realisiert 

werden. Wo es keine Toleranz und kein Mitleid gibt, kann von Gleichheit 

nicht die Rede sein. 

Die Grundlage jeder Wirtschaft bildet die Kultur, und die Ethik stellt die 

Grundlage jeder Kultur dar. Wenn nun also die Wirtschaft auf der Ethik 

aufbaut, dann trägt sie die Spuren einer bestimmten Kultur. Heutzutage 
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möchte sich die Wirtschaft jedoch gegenüber der Ethik neutral verhalten 

und stellt sich auch so dar. 

Der Begriff der Wirtschaft ist auf das Sparen und auf einen Ausgleich ge-

richtet. Die einen Teil der philosophischen Lehren darstellende Ethiklehre 

ist wie eine Quelle für die heutigen Wirtschaftswissenschaften anzusehen. 

Während die Wirtschaft früher ein Zweig der Ethiklehre war, hat sie im 

Verlaufe der Industriellen Revolution als theoretische Grundlage für den 

Aufbau des Kapitalismus gedient. Dabei hat dieser Begriff die ihm ur-

sprünglich innewohnende Bedeutung der Sparsamkeit und des Ausgleichs 

verloren und ist zu einer Art Ausgabenwissenschaft verkommen, die sich 

auf Massenproduktion und –konsum stützt. Aufgrund dieser Umstände 

dient er als eine Begründung für Verschmutzung und allmähliche Vernich-

tung von Kultur und Natur.

Der heutige Kapitalismus hat in Bezug auf die Ethik ein bestimmtes 

Gleichgewicht erreicht. Aus diesem Grunde scheint die fehlende Ethik des 

modernen Kapitalismus wie eine Art Unvernunft. Es wird vorgebracht, 

dass eine Fortentwicklung ohne Ethik und Tugenden nicht realisiert 

werden kann. Dabei sind aber die Perioden des Merkantilismus und der 

Industriellen Revolution, die als Beginn des modernen Kapitalismus ange-

sehen werden können, gekennzeichnet durch Vernichtung oder Verskla-

vung der Rassen, Ausraubung der Kontinente und lange Arbeitszeiten für 

Frauen und Kinder zu niedrigen Löhnen und unter schlechten Arbeitsbe-

dingungen. Gemeinsam mit dem modernen Kapitalismus entstand so die 

Arbeiterklasse, die außer den Fesseln des Kapitalismus nichts zu verlieren 

hatte. Der moderne Kapitalismus ist damit zu einem System geworden, 

das ungerecht ist und dessen Ungerechtigkeit weiterhin im Wachsen 

begriffen ist. Er stützt sich auf Kolonisierung, Massenproduktion, Massen-

konsum und die Lust am Ausgeben, aber nicht auf eine ethische Ord-

nung. 

Die wichtigsten Elemente einer islamischen Wirtschaftsordnung dagegen 

sind solche ethischen Prinzipien wie Menschenliebe, Mitleid, Gerechtig-

keit und Recht des Menschen. Die mindeste Bedingung hierfür ist die 

Überlegenheit der gesellschaftlichen Interessen über die Interessen des 

Einzelnen.
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Ein Ausgleich zwischen Gesellschaft und Individuum geschieht, indem 

das Individuum als Person begriffen wird und dadurch der Gesellschaft 

eine Dienstleistung erbringen kann. Diese Geisteshaltung ist auch die 

Grundlage für ein ethisches Verständnis. Verhaltensweisen wie Dienstbe-

reitschaft, Mitleid, Respekt und Gerechtigkeitsempfinden verhelfen den 

Menschen auf der einen Seite zur Gewinnung einer Persönlichkeit, auf 

der anderen Seite sind es die Gesellschaft betreffende soziale Elemen-

te. Diese sich über die gesamte islamische Gesellschaft ausbreitenden 

Elemente haben sich in solchen Verhaltensmustern wie der Sicherung des 

Lebensunterhaltes konkretisiert. 

„Der Islam ist gleichzusetzen mit Ethik“.65 Er hat also nicht nur eine zivile 

Ordnung geschaffen, sondern gleichzeitig auch zur Formung des Men-

schen beigetragen. Hierin liegt die eigentliche, dauerhafte Facette des 

Islam. Sogar in den Zeiten, in denen ein politischer und wirtschaftlicher 

Niedergang zu beobachten war, hat der Islam nur aufgrund des in ihm 

enthaltenen Elementes gebildeter Schichten seine Existenz fortsetzen 

können. Der Sufismus, der die islamische Ethik in tiefgreifender Weise 

beeinflusst und zu ihrer Ausgestaltung beigetragen hat, war für diese 

Bildung von unverzichtbarem Wert. Die Voranstellung anderer Menschen 

und die Hintanstellung der eigenen Interessen sind als die Grundlage 

einer ethischen Bildung zu betrachten.

Rechtliche Regeln haben im Allgemeinen die Aufgabe, als ein Sicher-

heitsventil für die ethischen Regeln zu wirken. So muss z.B. jemand, der 

einen Schaden erlitten hat, sein Recht von dem Verursacher des Scha-

dens einfordern können. Dies ist eine Rechtsregel. Vergebung ist jedoch 

von größerem Nutzen. Dies wiederum stellt eine ethische Regel dar. Das 

islamische Recht erkennt eine Person in Bezug auf die von ihr erworbe-

nen Güter als den Eigentümer an. Es ist jedoch eine ethische Verhal-

tensweise, wenn man anderen Menschen dieses Eigentum zur Nutzung 

bereitstellt. Schon der Prophet sagte: „Wie sehr auch die Rechtsgelehrten 

ein Rechtsgutachten erstellen mögen, so befrage doch zuerst dein eige-

nes Herz“.66

Eine ethische und geistige Vertiefung hat dem Privatrecht eine regelnde 

und kontrollierende Aufgabe in Bezug auf die Regelung der zwischen-

menschlichen Beziehungen zugeteilt. In den gegenseitigen Beziehungen 

sollen nicht Auseinandersetzungen oder Spannungen vorherrschen, son-



139

dern Ausgleich und Toleranz. Als Folge davon hat der Staat viele Bereiche 

an Privatpersonen übergeben. 

Der Sufismus, der ein Gedanken- und Verhaltenssystem darstellt, das 

für den Menschen im Rahmen des Islam einen Platz zu finden versucht, 

zählt ebenfalls zu den Quellen einer islamischen Wirtschaftsordnung. 

Der Sufismus, dessen Prinzipien im Koran niedergelegt sind und der vom 

Propheten und seinen Gefährten in ihrem Leben gelebt worden ist, zeigt 

uns einen Weg für die Beschreibung des Menschen als Subjekt einer isla-

mischen Wirtschaftsordnung und hilft uns bei der Fixierung einer Weltan-

schauung. 

Ein falsches Verständnis sowie eine falsche Praxis dürfen im Islam nicht 

dazu führen, den Sufismus falsch aufzufassen. Eine Ausgrenzung des 

Sufismus durch solcherart Begründungen kommt nicht nur einer Vernich-

tung des Wesens des Islam gleich, sondern ist auch einer der Gründe 

für das Entstehen einer Art „islamischem Protestantismus“ oder „islami-

schem Calvinismus“ durch ein Verständnis des Islam als einem Derivat 

des Kapitalismus.

Der Islam vertraut dem Menschen und möchte durch die Übertragung 

einer Verantwortung, dass er der Gesellschaft Dienstleistungen erweist. 

Das Prinzip eines Dienstes an der Gesellschaft, das vom Islam als ein 

ethisches Prinzip aufgestellt und durch die Bewegung der rituellen Be-

rufsorganisationen auf das tägliche Leben übertragen worden ist, hat sich 

die Herausbildung einer solidarischen Gesellschaft zum Ziel gesetzt.

Handel und Handwerk müssen ebenfalls den ethischen Regeln unterwor-

fen werden. Die Handels- und Handwerkskammern dürfen dabei nicht 

nur im Sinne ihrer eigenen Interessen vorgehen, sondern müssen auch 

ethische Kontrollen vornehmen. Der Mensch muss davor bewahrt wer-

den, sein ganzes Leben lang nur einem Gewinn hinterherzulaufen, und 

muss sich die Menschlichkeit als oberstes Ziel setzen. Das Thema einer 

ethischen Ordnung darf sich somit nicht nur auf den Verbraucherschutz 

beschränken.

In der Vergangenheit war unser wirtschaftliches Leben an eine ethische 

Ordnung gebunden. Der die Basis des Systems bildende Kleinhandel, 

d.h., Kleinhändler, Händler und in der Landwirtschaft tätige Bauern, 
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trennte wirtschaftliche nicht von ethischen Aktivitäten. Heutzutage aber 

sind die Kleinhändler in ihrem Bestreben, Gewinn zu erzielen, in einen 

bedauernswerten Zustand geraten. Besonders sie müssen durch die In-

haber des Großkapitals aus ihrer misslichen Lage befreit werden. 

Die Organisation des Kleinhandels, bei der das System einer eigenen Be-

schäftigung im Vordergrund stand, wurde über Jahrhunderte hinweg mit 

Erfolg praktiziert. Dieses System hat nicht durch seine Größe, sondern 

durch seine Qualität Macht und Stärke bewiesen. 

Eine allgemeine ethische Ordnung, die nur ein passives Element des 

kapitalistisch orientierten Weltsystems bildet, hat in den Entwicklungs-

ländern des Südens, zu denen auch die islamischen Länder zählen, als 

das Geheimnis einer wirkungsvollen Fortdauer ihrer Wirtschaft erneute 

Beachtung gefunden. 

Das grundlegende Charakteristikum, das der Islam vom Menschen for-

dert, liegt in seiner Vertrauenswürdigkeit. Der Prophet war aus diesem 

Grunde auch noch vor Beginn seines Prophetentums und der Verkündung 

seiner Botschaft bei den Arabern als „der Vertrauenswürdige“ bekannt. 

Der Prophet zeigte seine Besonderheit auch als Händler. Heutzutage 

jedoch ist Vertrauenswürdigkeit kein Adjektiv, das einen Geschäftsmann 

auszeichnet. 

Der Mensch muss auch in seinen Verhaltensweisen eine Gottesverehrung 

zeigen. Der praktische Bereich, in dem eine islamische Wirtschaftsord-

nung Anwendung finden kann, soll nicht so aussehen, dass Gottesvereh-

rung in der Form von Handel betrieben wird, sondern der Handel soll im 

Gegenteil die Form einer Gottesverehrung annehmen.

Der Prophet sagte nicht nur, dass der Handel eine Angelegenheit der Pro-

pheten und ihrer Genossen sei, sondern betonte dabei auch gleichzeitig 

die ungeheure Verantwortung, die im Handelsgeschäft liegt. Es ist schwer 

für einen Muslim, ein Händler zu sein, aber die Stufe solcher Händler wie 

Abu Bakr und Abu Hanifa, die religiöse Menschen im wirklichen Sinne 

waren, muss noch höher liegen. 

Handel zielt auf eine Steigerung der Produktion ab. Produktion dient 

dabei nicht nur der Sicherung des Lebensunterhaltes, sondern vergrö-
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ßert sich auch bei Ausweitung des Marktgeschehens. Der Ausspruch des 

Propheten, wonach „neun Teile des Lebensunterhaltes in der Führung 

des Handels liegen“67, weist darauf hin, dass Handelsaktivitäten zu einer 

ständigen Steigerung der Produktion beitragen. 

So wie die Wirtschaftsordnung an sich, stützt sich auch das wirtschaftli-

che Arbeiten auf ein Ethikgebäude. Die Grundlage der Ethik der Arbeiter-

schaft besteht darin, dass sie ihre Arbeit zur Zufriedenheit durchführen, 

die des Unternehmers dagegen in der Tatsache, dass er den Arbeitern 

ihre Rechte nicht vorenthält. Der heutzutage praktizierte Verbraucher-

schutz dagegen bleibt weit hinter der Arbeitsethik zurück, wenn wir ihn 

im Lichte solcher Themen wie Mindestlohn und Einkommensverteilung 

betrachten. 

Das vom Islam vorgesehene Arbeitsleben stützt sich auf bestimm-

te ethische Verhaltensweisen. Die geistigen Wurzeln dieser ethischen 

Verhaltensweisen gewannen im Rahmen eines vom Islam eingeführten 

Verständnisses einer Arbeitsteilung eine neue Bedeutung und wurden 

in sog. „Fütüvvet-Traktaten“ niedergelegt, die als Arbeitsrichtlinien für 

ihre Arbeitskraft einsetzende Gruppen und Handelsvereinigungen, die 

den Charakter von Fütüvvet-Bünden bzw. rituellen Berufsorganisatio-

nen hatten, gelten konnten. Daneben wurde durch die Einrichtung einer 

staatlichen Rechnungskontrollinstitution (hisbe) eine Kontrolle ausgeübt, 

die sich vor allem auf den Verbraucherschutz bezog. 

Die wichtigsten Prinzipien und Charakteristika dieser Fütüvvet-Bünde und 

rituellen Berufsorganisationen waren Ehrenhaftigkeit (Hüten der Hände, 

des Körpers und der Zunge), soziale Solidarität, Dienst an der Gesell-

schaft, Geduld, Aufrichtigkeit, Freigiebigkeit, Unterwerfung nur unter 

Gott, Menschenliebe, gute Absichten, Willensbezeugung, Fernhalten von 

Egoismus und Stolz, Freiheit und Mäßigung, Ehrlichkeit, ständige Weiter-

entwicklung und Erneuerung, Bescheidenheit, Ausgeglichensein, Respekt, 

Mitleid und die Gabe eines reinen Herzens.69

Schließlich hat sich das Verständnis der Fütüvvet-Bünde und der rituellen 

Berufsorganisationen gestützt in Bezug auf ihre Prinzipien auf den Koran 

und die Prophetentraditionen auch innerhalb des islamischen sufistischen 

Gedankengutes und den Lebensvorstellungen etabliert. Durch eine Ver-

arbeitung dieses Verständnisses in sufistischen Werken haben sie einen 
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Umfang erreicht, der alle islamischen und menschlichen Tugenden in sich 

einschließt. 

Die rituellen Berufsorganisationen haben zur Entwicklung einer für die 

islamische Welt charakteristischen Wirtschaftsform beigetragen; man 

kann sogar so weit gehen, zu sagen, dass das wichtigste Charakteristi-

kum, das unsere Zivilisation vom Westen trennt, ihren Ursprung in der 

Institution der rituellen Berufsorganisationen hat. Während die Geistes-

haltung des Großbürgertums der wichtigste Faktor war, der zur Heraus-

bildung einer westlichen Zivilisation und des Kapitalismus beitrug, wurde 

das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben der islamischen Länder in 

großem Maße von der geistigen Haltung der rituellen Berufsorganisatio-

nen bestimmt. Deswegen haben Kolonisierungsaktivitäten oder Klassen-

kämpfe, die den Kapitalismus auszeichnen, in der islamischen Welt nicht 

stattgefunden.70

2. EINE AUF DEM EINSATZ DER ARBEITSKRAFT BERUHENDE 

WIRTSCHAFT

Die islamische Wirtschaft stützt sich auf den Einsatz der Arbeitskraft, 

der Kapitalismus dagegen auf den Einsatz des Kapitals. Der Kapitalismus 

benutzt die Arbeitskraft des Menschen, um Reichtümer anzuhäufen und 

eine bestimmte Klasse von Menschen reich werden zu lassen, ohne all-

gemeinen Wohlstand zu schaffen, berücksichtigt aber bei der Anhäufung 

dieser Reichtümer die Rechte derjenigen, die sie produzieren, nicht.

Weil der Mensch die Grundlage der ethischen Ordnung bildet, ist daran 

auch der Einsatz der Arbeitskraft beteiligt. Die Grundlage dieser ethi-

schen Ordnung hierbei ist die Tatsache, dass der Mensch, ohne der Hilfe 

anderer zu bedürfen, seinen Unterhalt durch seine eigene Arbeitskraft zu 

sichern vermag. Eine Anbindung der Wirtschaft an die ethische Ordnung 

kann den Menschen aus seinem Gefangenendasein befreien. Die Tatsa-

che, dass die Wirtschaft im Rahmen der Kleinindustrie an Religion und 

Ethiklehre gebunden ist, macht ein wichtiges Element unserer Zivilisation 

aus. 

Eine islamische Wirtschaft sieht den Einsatz der Arbeitskraft als höchsten 

Wert an, räumt der Mäßigung einen hohen Stellenwert ein, sichert die 

Verbreitung von Reichtum und Besitz und zielt so auf die Verwirklichung 
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eines sozialen Wohlstandes ab. In dem Fall, in dem die Wirtschaft der 

islamischen Länder den Einsatz der Arbeitskraft als höchstes Gut ansieht 

und sich auf ein Verständnis stützt, das den Handel in den Zustand einer 

Gottesverehrung erhebt, wird dies auf dem Fundament einer ethischen 

Ordnung geschehen. 

Der Einsatz der Arbeitskraft ist aber nicht nur der hauptsächliche Wert, 

sondern auch ein Produktionsfaktor. Dem Islam zufolge ist der heilig-

ste Gewinn und damit der höchste Besitz das Produkt handwerklicher 

Arbeit.71 

Ohne Einsatz der Arbeitskraft erzielter Gewinn ist auf ein Mindestmaß zu 

beschränken. Dies ist auch der eigentliche Grund für das Zinsverbot. Von 

einigen Ausnahmen abgesehen, achtet man sehr darauf, dass das Gleich-

gewicht zwischen Einsatz der Arbeitskraft und Gewinn erhalten bleibt. 

Der Gewinn, dem nicht der Zweifel eines Verbots anhaftet, ist durch 

handwerklichen Einsatz erzielter Gewinn. 

Heutzutage ist ein von der Arbeitsethik getrenntes Wirtschaftsleben 

die Grundlage der kapitalistischen Zivilisation. Kapitaleigner begründen 

mit Hilfe der Arbeitskraft der Menschen für sich selbst ein Königreich. 

Die Verachtung des Einsatzes der Arbeitskraft stellt dabei die Quelle für 

Großkapital und Besitz sowie für Klassenunterschiede und alle sich dar-

aus ergebenden Schwierigkeiten dar. Derjenige, für den es von Bedeu-

tung ist, durch den Einsatz seiner eigenen Arbeitskraft seinen Lebensun-

terhalt zu verdienen, begeht keine Ungerechtigkeit.72

Das Unternehmertum muss im Rahmen des Begriffes des Einsatzes der 

Arbeitskraft gesehen werden. Diejenigen Kleinhändler und Handwerker, 

die eine Arbeit verrichten oder eine Dienstleistung produzieren, werden 

auch in diesem Begriff mit eingeschlossen. Aus diesem Grunde ist der 

Begriff des Arbeiters im Islam weiter gefasst als der in der modernen 

Wirtschaftsliteratur gebräuchliche. 

Der Islam befürwortet auch die Tatsache, für einen unterschiedlichen 

Arbeitseinsatz ein unterschiedliches Entgelt zu zahlen. Dafür darf aber 

der Lebensstandard zwischen dem Arbeiter und dem, der sich seine Ar-

beitskraft leiht, nicht verschieden sein. Wegen der lebenswichtigen Rolle, 

die der Faktor der Unternehmung im Kapitalismus hat, wird er als ein 

getrennter Produktionsfaktor gesehen. 
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Das auf rechtmäßigem Wege erworbene Eigentum vor Übergriffen und 

Diebstahl zu schützen und dabei unrechtmäßige Gewinne zu verhindern, 

ist ein Ausdruck für den Respekt, den man vor dem Einsatz der Arbeits-

kraft hat. Aus diesem Grunde ist das legitime Eigentum geschützt und 

mit einem Recht zu seiner Verteidigung belegt; der Prophet befahl dies-

bezüglich: „Jemand, der zur Verteidigung seines eigenen Besitzes stirbt, 

ist ein Märtyrer“73.

Diejenigen, die in tatsächlicher Weise durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft 

ihren Unterhalt bestreiten können, sind beispielhafte Menschen für die 

Gesellschaft.

Das von den rituellen Berufsorganisationen (Ahilik) etablierte System 

der Kleinindustrie gibt einen Hinweis darauf, dass die dem Einsatz der 

Arbeitskraft verliehene Priorität als eine der grundlegenden Institutionen 

der Wirtschaft gelten kann. 

Dem Kapital wurde im Allgemeinen zusammen mit der Arbeitskraft der 

Status eines Produktionsfaktors beigelegt. Neben den Produktionswerk-

zeugen ist sein steter Einsatz vorgesehen; dies auch in der Weise, dass 

es als eine Kreditquelle für die Produktion zum Einsatz kommen kann, 

dabei aber nicht an ein Zinseinkommen gebunden bleibt. Aufgrund der 

der Arbeitskraft verliehenen Bedeutung hat dies dazu geführt, dass die 

an der Spitze untätigen Gewinns stehenden Zinsen auch so betrachtet 

wurden. 

Alle Arten von unter dieser Bezeichnung zusammenzufassenden Zinsen, 

mit der Zeit entstehende Renditen und spekulative Gewinne wurden als 

unrechtmäßig klassifiziert. Demgegenüber wurde das Gewinnstreben als 

unternehmerische Freiheit parallel dazu in sehr weitem Maßstab einge-

setzt. Die Verringerung des Zinses auf ein Mindestmaß ist nichts anderes 

als die Einrichtung einer auf Privatkapital beruhenden Wirtschaft und der 

Verringerung der Kreditvergabe. Das kann nur durch die Förderung von 

(wenigen) Partnerschaften erreicht werden. Bewegungen des Kapitals 

und eine Ausgabenförderung (zur Sicherung des Lebensunterhaltes) 

dienen des Weiteren dazu, die Entstehung eines für Zinsen günstigen 

Umfeldes zu verhindern. 

Durch die Priorität der Arbeitskraft in einer islamischen Wirtschaftsord-

nung wird ein sich auf Kapital stützendes System ausgegrenzt. Die vom 
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Islam dem Handel beigelegte Bedeutung darf aber nicht als islamischer 

Kapitalismus bezeichnet werden, sondern das Kapital muss zusammen 

mit der Arbeitskraft oder dem Betriebsrisiko als ein Produktionsfaktor 

gesehen werden.

Die Verachtung der Arbeitskraft in unserer Zeit hängt unmittelbar mit 

der Verachtung des Menschen selbst zusammen. Der Mensch wird als 

Humankapital, als Ressource, als Arbeiter, Konsument, Kunde usw. gese-

hen, aber nicht mehr als Mensch. Da der Mensch nicht mehr an die Stelle 

des Menschen tritt, hat auch die Ausbeutung der Arbeit sehr intensive 

Formen angenommen. Das äußert sich in noch größerem Maße in den 

islamischen Ländern. 

Die Einkommen der sich durch ihre Arbeitskraft selbst Unterhaltenden 

sind natürlich, wie es in einer polarisierten Ordnung nicht anders zu er-

warten ist, nicht gemäß. Wir sehen, dass im Falle der Unterbrechung der 

Beziehungskette zwischen Arbeit und Dienstleistung diejenigen, die der 

Gesellschaft ein zwar großes, aber unpassendes Einkommen garantieren, 

auf Händen getragen werden. Solche unverdienten hohen Gewinne sind 

darüber hinaus auch ein Zeichen für mangelnde Ethik.

Auch in den islamischen Ländern muss dem Problem des Arbeiters und 

der Arbeitskraft ein bevorzugter Platz eingeräumt werden, denn die 

Arbeiterfrage, die in der westlichen Welt durch die gewerkschaftliche 

Organisation ein bestimmtes Gleichgewicht gefunden hat, stellt sich in 

den islamischen Ländern als eine Ungerechtigkeit dar.74 Elemente dieser 

Ungerechtigkeit sind die Ausbeutung durch den Arbeitgeber, durch die 

Gewerkschaften und durch von außen kommende Eingriffe. Besonders in 

der Türkei sind durch die Verachtung der Arbeitslosigkeit auf der einen 

Seite und durch die Zahlung hoher Löhne und Gehälter auf der ande-

ren Seite, wodurch es scheint, als verlache man die Arbeitslosen, hohe 

Gewinne an der Tagesordnung, die nicht auf dem Einsatz der Arbeitskraft 

basieren und durch nichts gerechtfertigt sind. 

Die Einkommen derjenigen, die sich mit ihrer Arbeitskraft über Wasser 

halten, verringern sich. Die Reichen werden immer reicher und die Armen 

immer ärmer. Der Anteil der Produktion am weltweiten Wirtschaftsauf-

kommen fällt aufgrund der Globalisierung, wohingegen der Anteil des 

Finanzsektors steigt. Mit anderen Worten heißt das, dass die Produktion 
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in die ärmeren Länder verlagert wird und die entwickelten kapitalisti-

schen Länder nur noch ein Finanzsystem arbeiten lassen, womit sie den 

Rest der Welt kontrollieren. 

Die Finanzmärkte, die in der Vergangenheit in engem Zusammenhang 

mit dem Geldausstoß standen, haben sich in der Hand der kapitalisti-

schen Länder zu einem unabhängigen Faktor entwickelt. Es existiert ein 

Unterschied zwischen denjenigen, die mit Geld etwas verdienen und den-

jenigen, die damit leben und es zu diesem Zwecke ausgeben. Heutzutage 

benutzen besonders die ölproduzierenden Länder das die Finanzmärkte 

überwachende kapitalistische System, um damit ihre Ausgaben zu kon-

trollieren. Der jährliche Export der Türkei betrug im Jahre 2008 120 Mil-

liarden US-$, dies ist in einer Hinsicht ein Zeichen dafür, dass Industrie 

und Produktion der westlichen Länder teilweise auch in die unterentwik-

kelten Länder eingedrungen sind und so der weltweite Finanzsektor ganz 

und gar von ihnen kontrolliert wird. 

Die heutzutage zu beobachtende Ausbeutung der Arbeitskraft in Län-

dern wie der Türkei muss in einer besonderen Art und Weise betrachtet 

werden. Der wichtigste Grund liegt hierbei darin, dass eine Tendenz zum 

Sparen als Motor des wirtschaftlichen Fortschritts als die Aufgabe der 

Schichten mit einem hohen Einkommen angesehen wird. Dieses System 

begann im Rahmen der Tanzimatreformen mit der Verwirklichung einer 

Verwestlichung auf wirtschaftlichem Gebiet, d.h., der Absicht, das Bür-

gertum zu etablieren. So wurden die Finanzmittel der Arbeiter für eine 

Finanzierung der höheren Einkommensschichten umgeleitet, und Steuern 

sowie Inflation standen diesen Schichten als Ressourcen zur Förderung 

ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten zur Verfügung. Dadurch wurde ein Sy-

stem etabliert, das die Reichen noch reicher und die Armen noch ärmer 

machte. Wir wissen aber, dass der Islam nicht die Schichten mit hohem 

Einkommen unterstützt, sondern im Gegenteil Schichten mit niedrigem 

Einkommen fördert und diese an wirtschaftlichen Aktivitäten teilhaben 

lassen möchte.

Genau so wie es als unethisch zu betrachten ist, wenn der Mensch sein 

Leben nicht durch seine eigene Arbeitskraft unterhalten möchte, so ist es 

ebenso ein Zeichen von mangelnder Ethik, den Einsatz der Arbeitskraft 

nicht zu würdigen bzw. dafür das entsprechende Entgelt nicht zu entrich-

ten. 
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Arbeit ist Gottesverehrung. Es ist besser, unter schlechten Bedingungen 

zu arbeiten, als eine Last für andere zu sein.75 Die Grundlage der auf die 

Arbeit bezogenen Ethik sollte es sein, unter Einsatz seiner Arbeitskraft 

seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ausbeutung ist keine Arbeit, son-

dern nur das Fundament für Arbeitslosigkeit und mangelnde Ethik.

Das heutige Grundproblem aller Wirtschaftssysteme ist die Arbeitslo-

sigkeit, die zu einem Verfall der Sitten führt und nichts anderes als die 

Verschwendung der Arbeitskraft ist. Die unterentwickelten (oder besser 

als nur geringe kapitalistische Züge aufweisende Länder zu bezeichnen) 

Länder, zu denen die meisten der islamischen Länder gehören, befinden 

sich in einem noch prekäreren Zustand.

Die Arbeitslosigkeit, die von der Inflation direkt betroffen ist und ein 

wirkliches Problem darstellt, ist ein Produkt des Industriekapitalismus. 

Eine Folge von Massenproduktion ist Massenkonsum, eine andere Folge 

Massenarbeitslosigkeit. Anders ausgedrückt, ist die Arbeitslosigkeit 

Verschwendung von Ressourcen und Arbeitskraft. Da auch im Westen 

die Massenproduktion nicht zu einer weiterhin ansteigenden Nachfrage 

führte, ging der Absatz bzw. Verkauf zurück, und es mussten Fabriken 

geschlossen werden, als deren natürliche Folge sich die Arbeitslosigkeit 

einstellte. 

Ein weiterer Grund für die gestiegene Arbeitslosigkeit liegt darin, dass die 

Menschen es nicht mehr für wichtig halten, eine Berufsausbildung anzu-

streben. Arbeitslosigkeit ist also vor allem ein Phänomen, das Menschen 

ohne berufliche Bildung betrifft. Eine gestiegene Qualifikation bedeutet 

auch eine Verringerung der Arbeitslosigkeit.

Dass es sogar in den alten Zivilisationen Roms und Mesopotamiens Göt-

ter gab, die einen Beruf ausüben konnten, zeigt, wie wichtig es ist, eine 

Berufsausbildung zu absolvieren. In den in der Zeit des Islams verfassten 

Werken sehen wir, dass vor allem die Propheten diejenigen sind, die über 

einen bestimmten Beruf verfügen. Dadurch wird in gewisser Weise auch 

betont, dass der Wirtschaft ein Platz innerhalb des Gebäudes der Religion 

zukommt. 

Während der Islam eine Wirtschaft geschaffen hat, die die Bedürfnisse 

des Menschen zu erfüllen in der Lage war, misst er ebenso der Tatsache 
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einer Berufsausbildung große Bedeutung bei. Dies ist auch das Funda-

ment der Bewegung der rituellen Berufsorganisationen, bei der es Bedin-

gung ist, dass jedermann über eine Berufsausbildung verfügt und sich 

mit seiner eigenen Arbeitskraft ernähren kann. 

Die kapitalistischen Länder haben ihren Fortschritt in großem Maße durch 

die Ausbeutung der Arbeitskraft (zuerst der Sklaven, später der Arbei-

ter) gesichert. Der Islam dagegen hat, indem er die Arbeitskraft als den 

höchsten Wert ansah, ein System geschaffen, das die Mäßigung an die 

erste Stelle setzt, die Ausbreitung von Reichtum und Besitz fördert sowie 

die Verwirklichung sozialen Wohlstandes zum Ziel hat. In dieses System 

sind zwar keine monopolistischen Strömungen, die Preise und Löhne 

gleichermaßen beeinflussen, integriert, aber andererseits auch keine 

Förderkredite für Kleinunternehmer. 

Die Armut der Arbeiter in Europa fand zum großen Teil zu Ende des XIX. 

Jahrhunderts mit der aufkommenden Gewerkschaftsbewegung ihr Ende. 

Diese Gewerkschaftsbewegung war eine Folge der Industriellen Revoluti-

on, in der das Koalitionsrecht oder mit anderen Worten eine tarifvertragli-

che Ordnung zustande kam. Sie stützte sich auf eine nach Klassen geord-

nete, sozial-wirtschaftliche Struktur. Vorher war im Europa jener Zeit der 

Zusammenschluss der Arbeiter mit der Absicht, die zustehenden Rechte 

einzufordern, von Rechts wegen verboten, da dies einen Eingriff in die 

freie Wettbewerbsordnung darstellte. Um also diese Armut, die natürlich 

auch eine Verringerung der Produktivität nach sich zog, zu beseitigen, 

wurde nach und nach das Recht auf gewerkschaftliche Organisation, Aus-

handeln von Tarifen und ein Recht auf Vertragsabschluss, in den meisten 

Fällen auf dem Wege internationaler Abkommen, zugestanden.

3. INDIVIDUALITÄT UND GEMEINSCHAFTLICHKEIT: LEBENSUN-

TERHALT, ARMENSTEUER UND ERBSCHAFT 

Der Islam misst dem Menschen so große Bedeutung bei, dass in dem 

Fall, in dem ein Mensch einen anderen tötet, es so scheint, als ob er die 

ganze Menschheit getötet hätte, und in dem Fall, in dem ein Mensch 

einem anderen zur einem neuen Leben verhilft (materiell oder geistig), 

es so anzusehen ist, als ob er der gesamten Menschheit wieder zu einem 

neuen Leben verholfen hätte.76
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Der Islam fasst die Individualität des Menschen so auf, dass er ihn davor 

bewahrt, ganz in der Gemeinschaft aufzugehen, sondern ihn wie ein 

zusätzliches Element in dieser Gemeinschaft ansieht. Dabei ist es aber 

unabdingbar, dass die Interessen der Gemeinschaft höher eingeschätzt 

werden müssen als die Interessen des Einzelnen. 

Ethische Grundlagen wie Mitleid, Respekt, Gerechtigkeit und die Be-

reitschaft zu dienen sind Anzeichen dafür, dass sich die Gemeinschaft 

auf stabile Fundamente stützt, und sind mindestens ebenso wichtig wie 

die Individualität des Einzelnen. Eine Gemeinschaft, in der geistige und 

kulturelle Intensitäten sehr stark vertreten sein müssen, bietet dem Indi-

viduum Zuflucht und macht eine Trennung von der Gemeinschaft so gut 

wie unmöglich. Sich gegen die Wertevorstellungen einer solchen Gemein-

schaft zu wenden, ist gleichbedeutend mit einer Abwendung vom Islam; 

die Abwendung führt desgleichen zu einer Verurteilung des Ausscheiden-

den.77

Der Islam stimmt in einem gewissen Rahmen der Vorstellung zu, dass 

die Menschen von Geburt an frei und gleich sind.78 Jedoch können solche 

Unterschiede wie Vernunft, Befähigung und Geschlecht, die von Geburt 

an vorhanden sind, sowie auch Unterschiede in der wirtschaftlichen ein-

schließlich der Erbsituation, die natürlich spätere Unterschiede darstellen, 

nicht geleugnet werden. Daraus dürfen aber keine rechtlichen Vorteile 

abgeleitet werden, und es sollte durch verschiedene, darauf abgestimmte 

Politiken versucht werden, diese auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Der Begriff der Gleichheit wird ergänzt durch das Prinzip, eine Sache aus 

nächster Nähe zu beginnen. Eine gesellschaftliche Einheit wird durch die 

Vorgehensweise gesichert, wonach der Einzelne seine Vorhaben in seiner 

unmittelbaren Umgebung, in der Familie, bei den Verwandten und den 

Nachbarn, umsetzt.

Das auf diese Weise zur Reife gelangende Individuum, das seine Vorha-

ben zuerst bei sich selbst umsetzen muss79, beginnt so mit einer gesell-

schaftlichen Solidarität aus nächster Nähe. Schon dem Propheten wurde 

befohlen, bei der Durchführung seiner Aufgaben in seiner unmittelbaren 

Umgebung zu beginnen.80 

Die Muslime müssen also ihre Aktivitäten zuerst in ihrer eigenen Um-

gebung in intensiver Weise durchsetzen, bevor sie in andere Bereiche 
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vordringen.81 Dies fängt beim engen Kontakt zu den Verwandten an, der 

nicht unterbrochen werden sollte. Dabei müssen zuerst die Bedürfnisse 

der Verwandten Berücksichtigung finden.82

Eines der wichtigsten sozialen und wirtschaftlichen Prinzipien des Islam 

ist die Gemeinschaftlichkeit. Die Interessen der Gemeinschaft sind immer 

höher als die Interessen des Einzelnen zu werten.83

Dies geht sogar so weit, dass im islamischen Recht die Rechte der Ge-

meinschaft unter die Rechte Gottes gezählt werden. Aus diesem Grunde 

hat niemand die Berechtigung, diese zu vergeben. Für den Islam bedeu-

tet Gemeinschaftlichkeit, den Individuen Verantwortung zu übertragen 

und dadurch ihre Persönlichkeit zu stärken, damit sie der Gemeinschaft 

dienen können.

Es können aber diese Rechte des Einzelnen, die gleichzeitig auch Rech-

te der Gemeinschaft sind, nur durch eine Erlaubnis der Rechtsinha-

ber aufgehoben werden. Die in Bezug auf Billigung und Verbesserung 

angeführten Besonderheiten stellen die gemeinschaftliche Facette des 

Islam heraus. Das die Grundlage von sozialer Gerechtigkeit, Solidarität 

und Sicherheit bildende Prinzip der Dienstleistung betont diese Seite des 

Islam in besonderer Weise.84

So wie eine Hinwendung zum Dienen die Grundlage einer solidarischen 

Gesellschaft darstellt, stützt sich die islamische Wirtschaft in einer Hin-

sicht auf den Begriff und das Phänomen des Lebensunterhaltes. D.h., die 

islamische Wirtschaftsordnung zielt nicht auf Sparen, sondern auf eine 

Ausgabenpolitik ab. In einem technischen Verständnis interpretiert, be-

deutet das, dass als die Grundlage der Entstehung von Einkommen nicht 

das Sparen, sondern das Ausgeben anzusehen ist. 

Das Phänomen des Ausgebens zum Zwecke der Deckung des Lebensun-

terhaltes weist auf die finanzielle Seite der Entstehung einer vielseitigen 

Gesellschaft hin. Alle Individuen einer Gesellschaft sind beginnend bei 

sich selbst über ihre nächsten Verwandten bis zu den Randgruppen der 

Gesellschaft durch diese Ausgabenpolitik verbunden. An diesem Punkt 

kommt die Angebotswirtschaft ins Spiel, die besagt, dass die Wirtschaft 

für den Menschen da ist, konträr zur modernen kapitalistischen Auffas-

sungsweise, die besagt, dass der Mensch existiert, um der Wirtschaft zu 

dienen.
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Das Gesagte ist Voraussetzung zur Fortsetzung der Existenz der Gemein-

schaften, die den Schutz der allgemeinen Ethik und die Herausbildung 

einer gesunden Öffentlichkeit zum Ziele haben.85 

Ob man nun die Armensteuer von ihrer finanziellen Seite oder auch als 

Institution zur Bewahrung der sozialen Sicherheit ansieht, so stellt sie 

doch das wichtigste Instrument zur Verbreitung von Reichtum und Besitz 

innerhalb einer Generation dar. Wie bekannt, ist die Armensteuer eine 

Übertragung des Einkommens, das nach Abzug der Ausgaben für die 

Grundbedürfnisse nach Verlauf eines Jahres von denen, die über einer 

bestimmten Einkommensgrenze liegen, abgezogen und an diejenigen, die 

darunter liegen, durch eine in den meisten Fällen staatliche Vermittlung 

verteilt wird. Dieses Steuersystem ist ziemlich flexibel; von den Muslimen 

werden auf Produkte und Einkommen 5-50%, auf den übrigen Besitz 

2,5% Steuern (Armensteuer) erhoben.

Im Anschluss an die Herrschaftsperiode des 3. Kalifen Osman wurde 

diese Armensteuer nicht mehr durch staatliche Vermittlung, sondern in 

persönlicher Verantwortung wie das Gebet als eine Institution zur sozi-

alen Solidarität aufrecht erhalten.

4. KLASSENLOSIGKEIT

Der Islam gesteht keine Prioritäten zu. Gemeinsam mit dieser Anschau-

ung, die sich gegen eine Prioritätensetzung in der Gesellschaft wendet ist 

die Annahme eines natürlichen Unterschiedes in der Befähigung und im 

Einkommen die Grundlage für Arbeitsteilung und soziale Mobilität.86

Unterschiede im Einkommen, in den Fähigkeiten und in der Stärke sind 

kein Grund für ein Überlegenheitsgefühl, sondern müssen als Instrumen-

te einer Prüfung im weltlichen Leben betrachtet werden.87

Eine Überlegenheit wurde dem Einzelnen nur in Bezug auf das Wissen88 

und auf das ethische Verhalten89 in ihren begrenzten Bedeutungen zu-

gestanden. Aus diesem Grunde hat sich in den islamischen Gesellschaf-

ten kein landbesitzender Adel und auch kein Bürgertum, das in Handel 

und Industrie involviert ist, herausgebildet. In den auf den Kleinhandel 

bezogenen Organisationsformen, die an die Traditionen der Fütüvvet-

Bünde und der rituellen Berufsorganisationen gebunden sind, wurde ein 
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industrielles System in kleinem Maßstab, das große Verbreitung fand, 

geschaffen, wobei jedoch der Entstehung einer Klassengesellschaft keine 

Möglichkeiten eingeräumt wurden.90

Die die Entstehung einer Klassengesellschaft im Islam verhindernden 

Eigenschaften haben bei der Herausbildung von sozialen Dienstleis-

tungseinrichtungen wie z.B. den Stiftungen eine bestimmte, deutlich 

erkennbare Rolle gespielt. Dadurch konnten Personen mit einem hohen 

Einkommen dieses in eigener Verantwortung an derartige soziale Dienst-

leistungseinrichtungen übertragen. Dies wurde als Hilfsmaßnahme zur 

Erhöhung des gesellschaftlichen Wohlstandes angesehen, wodurch keine 

Verschwendung in Bezug auf Luxuskonsum entstand und auch für kein 

Gut mehr als sein eigentlicher Wert gezahlt werden musste.

Stiftungen sind die grundlegenden Dienstleistungseinrichtungen im Is-

lam.91 Von einer Förderung dieser Institutionen wurde schon in verschie-

denen Prophetentraditionen berichtet. So wurden bereits im Anschluss an 

die Frühzeit des Islam in den islamischen Staaten, besonders in der Zeit 

der Seldschuken und der Osmanen, Verbraucherrenditen, die nicht für 

Luxuskonsum ausgegeben werden konnten, diesen Stiftungen übertragen 

und haben somit zur Entstehung eines weitverbreiteten feststehenden 

Kapitals, das zur Anhebung des sozialen Wohlstandes beitrug, ihren An-

teil geleistet. 

Dieses System der Stiftungen steht aber nicht nur in Bezug zur sozialen 

Sicherheit, sondern ist auch eine Einrichtung, die sich der Ausbildung so-

wie der Gesundheits- und Sozialhilfe widmet und Investitionen zum Bau 

von Wohnungen und religiösen Stätten fördert. Es bildet dabei das dritte 

Subelement des Finanzsystems.

5. EINGESCHRÄNKTER PRIVATBESITZ

Der eigentliche Herr des Besitzes ist Gott. Der Besitz des Menschen ist 

vom Besitz Gottes abgeleitet. Gott hat den Besitz, den er seinen Dienern 

überlassen hat, nur zur Aufbewahrung gegeben. Der in den Händen des 

Menschen befindliche Besitz ist nur ein Instrument zur Prüfung, und die-

ser Privatbesitz darf nicht im Widerspruch zu gesellschaftlichen Interes-

sen stehen92.
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Der Islam fordert als Grundlage des Besitzes zuerst ein dazu in Bezie-

hung stehendes Bemühen. Wie auch bei anderen Produktionsfaktoren wie 

z.B. Kapital oder Grundbesitz ist der Besitz von Produkten oder Gütern, 

die dem Einzelnen gehören, nur möglich durch ein auf ihren Erwerb ge-

richtetes Bestreben. Dabei darf dieser Privatbesitz nicht im Widerspruch 

zu gesellschaftlichen Interessen stehen. Deswegen sind Energiequellen, 

strategisch gelegene Minen oder großangelegte landwirtschaftliche Län-

dereien dem staatlichen Eigentum vorbehalten.

Neben der Annahme des Rechtes auf Privatbesitz93 wurde den Menschen 

jedoch nicht das Recht verliehen, mit ihrem Besitz nach eigenem Gut-

dünken zu verfahren94. Privatbesitz können wir deshalb als ein Mittel zur 

Erfüllung sozialer Aufgaben ansehen. In dieser Hinsicht stellt der Islam 

auch das Prinzip eines „Schutzes des Eigentums“ auf, das sowohl zum 

Schutz des Gutes vor Angriffen dient als auch seine Verschwendung oder 

Vernichtung zu verhindern sucht.

Eine Ausbreitung des Privatbesitzes und damit die Verhinderung seiner 

Ballung in wenigen Händen ist gleichzeitig eine der wichtigsten Zielset-

zungen einer islamischen Wirtschaftsordnung. Deswegen sollte auch ein 

Erbe unter so vielen Verwandten als möglich aufgeteilt werden95.

Das Phänomen des Besitzes ist in einer Art und Weise mit der Individua-

lität des Menschen verknüpft. Der Islam erkennt den Privatbesitz an, weil 

er dem Menschen vertraut und seiner Persönlichkeit große Bedeutung 

beimisst. Systeme, in denen Privatbesitz nicht zulässig ist, sind solche, 

die kein Vertrauen in die Menschen haben. Wenn Besitz ein Erfordernis 

für die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen ist, dann ist Respekt vor 

diesem Privatbesitz auch nichts anderes als Respekt vor dem Einzelnen.

Weil der Privatbesitz mit Persönlichkeit und Freiheit in Zusammenhang 

steht, vergrößert sich bei einer Vergrößerung des Besitzes auch die Frei-

heit desjenigen, der im Besitz der genannten Dinge ist, und beginnt so-

mit die Freiheit der Gesellschaft zu beeinträchtigen. Dieser Zustand kann 

nur verhindert werden, wenn der Privatbesitz nicht unendlich wächst. 

Der die Persönlichkeit bestimmende Privatbesitz muss also von kleinem 

Ausmaß, dafür aber weit verbreitet sein.
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Es ist nicht möglich, unter Einhaltung aller ethischen Regeln ein Eigentü-

mer von Großkapital zu werden. Nur eine bestimmte, gering gehaltene 

Kapitalmenge und ein im Umfang geringer Privatbesitz können die Früch-

te eigener Arbeit darstellen. 

Der Gebrauch des Privatbesitzes im Rahmen einer weltlichen Prüfung ist 

vor allem ein Recht, das eine gesellschaftliche Aufgabe nach sich zieht. 

Das auf rechtmäßigem Wege erworbene Eigentum vor Übergriffen und 

Diebstahl zu schützen und dabei unrechtmäßige Gewinne zu verhindern, 

ist ein Ausdruck für den Respekt, den man vor dem Einsatz der Arbeits-

kraft hat. Aus diesem Grunde ist das legitime Eigentum geschützt und 

mit einem Recht zu seiner Verteidigung belegt; der Prophet befahl dies-

bezüglich: „Jemand, der zur Verteidigung seines eigenen Besitzes stirbt, 

ist ein Märtyrer.“98  

Den Rahmen für einen derartig gestalteten Privatbesitz im Islam geben 

die gesellschaftlichen Interessen vor. Wenn es die gesellschaftlichen 

Interessen erfordern, können Eingriffe in den Privatbesitz vorgenommen 

werden.

In zwingenden Fällen kann das Privateigentum vorübergehend neuen 

Beschränkungen unterworfen werden.97 Hierbei ist aber kein bestimmter 

Prozentsatz wie z.B. bei der Armensteuer vorgeschrieben, denn das Aus-

maß wird von der Notwendigkeit bestimmt.98

6. GERECHTE EINKOMMENSVERTEILUNG UND WIRTSCHAFTLI-

CHE STABILITÄT

Die grundlegenden Ziele einer Wirtschaftspolitik sind die Verbreitung 

von Reichtum und Besitz sowie eine gerechte Einkommensverteilung. 

Eine Ausbreitung des Privatbesitzes und damit die Verhinderung seiner 

Ballung in wenigen Händen ist gleichzeitig eine der wichtigsten Zielset-

zungen einer islamischen Wirtschaftsordnung.99 

Das Erbe sollte auch unter so vielen Verwandten als möglich aufgeteilt 

werden, damit eine Ausbreitung von Reichtum und Besitz ermöglicht wer-

den kann. Islamische Erbrechtsbestimmungen erlauben es, den Besitz in 

möglichst kleine Teile aufzuspalten.100
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Wenn man diese Zielsetzung verfolgt, dann werden großangelegte 

Besitzansammlungen bereits im Keim verhindert. Da es im Islam keine 

Wachstumsförderungspolitik wie in den kapitalistischen Staaten gibt, wird 

die historische Erfahrung in der Vorherrschaft der Kleinindustrie und des 

Kleinhandels bestätigt.

Dies bedeutet auch, dass die wirtschaftliche Macht nicht in eine politische 

Macht umgewandelt werden sollte, denn Reichtum ist kein individuelles, 

sondern ein gesellschaftliches Phänomen. Individuelle Fähigkeiten kön-

nen nur bei Vorhandensein einer gesellschaftlichen Nachfrage in Reich-

tümer umgewandelt werden. Aus diesem Grunde muss Reichtum die 

Grundlage für eine gerechte Teilung innerhalb der Gesellschaft abgeben. 

Dieses Prinzip zeigt aber nur, dass die Erlangung wirtschaftlicher Stärke 

nicht die Aufgabe einer bestimmten Klasse, sondern die Aufgabe der 

gesamten Gesellschaft ist. Lassen Sie uns an dieser Stelle noch einmal 

darauf hinweisen, dass die soziale Gerechtigkeit hier fast wie ein Element 

der Finanzierung gehandhabt wird.

Wirtschaftliche Stabilität stellt die Grundlage für eine gerechte Einkom-

mensverteilung dar. Drei diesen Faktor auszeichnende Besonderheiten 

hierbei sind die Produktion und die Festsetzung des Angebots auf einer 

bestimmten Ebene, ein stabiles Geldsystem und die Kontrolle von Preis 

und Qualität. 

Die Sicherung einer gerechten Einkommensverteilung (Verbreitung von 

Reichtum und Besitz) beseitigt die Armut. Damit die Menschen ein Leben 

führen können, müssen ihre Bedürfnisse gedeckt werden; auch das 

geschieht durch eine gerechte Einkommensverteilung. Der Islam unter-

stützt desgleichen nicht die Schichten mit hohem Einkommen, sondern 

fördert im Gegenteil Schichten mit niedrigem Einkommen und lässt diese 

an wirtschaftlichen Aktivitäten teilhaben. Auf diese Weise wird bereits zu 

Beginn des Produktionsstadiums das Problem einer Teilung in großem 

Maße vermieden. 

In den islamischen Gesellschaften, in denen aufgrund der mehr als 

ungerechten Einkommensverteilung die Armut weit verbreitet ist, kann 

keine Arbeitsmoral und kein Arbeitsfriede und darüber hinaus auch kein 

gesellschaftlicher Friede zustande kommen. Aus diesem Grunde sind die 

familiären, verwandtschaftlichen und nachbarschaftlichen Traditionen 

immer noch lebendig, weil nur so die entstandenen gesellschaftlichen 
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Spannungen an ihrer Ausbreitung gehindert werden können. Diese vom 

modernen Kapitalismus verachteten Traditionen sind der wichtigste Fak-

tor für die Verringerung von Spannungen in unserer Gesellschaft.

In einer Gesellschaft, in der die Einkommens- und Besitzverteilung nicht 

gerecht ist, kann man ebenso wenig von einer Welt der Brüderschaft 

sprechen. Eine derartige Ausbeutung ist nicht nur regional beschränkt, 

sondern von globaler Natur. Ohne Zweifel ist es eine hohe Tugend im 

Islam, seinen Glaubensbruder101 sich seiner selbst vorzuziehen.102

Wir sehen heutzutage immer noch das Vorherrschen einer Geisteshaltung 

sowie einer Durchführung in der Praxis, die Wachstum fördert und die 

daraus entstehende ungerechte Einkommensverteilung in Kauf nimmt. 

Da sich dadurch diese Ungerechtigkeit aber nur noch vergrößert, wird 

auch einem allgemeinen Ethikverfall der Boden bereitet. 

Die Tatsache, dass heutzutage die Muslime innerhalb des weltweiten 

Systems nicht aktiv, sonder passiv sind und dass sich die weltweit größte 

Ungerechtigkeit bei der Einkommensverteilung in den islamischen Län-

dern findet, erscheint zuerst wie ein ethisches Problem. 

Wirtschaftliche Stabilität ist die grundlegende Bedingung für die Etablie-

rung sozialer Gerechtigkeit und eine gerechte Einkommensverteilung. 

Drei diesen Faktor auszeichnende Besonderheiten hierbei sind die Pro-

duktion und die Festsetzung des Angebots auf einer bestimmten Ebene, 

ein stabiles Geldsystem und die Kontrolle von Preis und Qualität. 

Der Islam stellt seine Grundhaltung im Hinblick auf eine Wirtschaftsethik 

auch in Bezug auf das Preisthema in gleicher Weise dar. Käufer und 

Verkäufer sollten hierbei aufeinander zugehen: „Gott zeigt denjenigen 

Gnade, die sowohl beim An- als auch beim Verkauf großzügig und tole-

rant handeln“.103 Beim Handeln soll man keinerlei Härte zeigen, sondern 

sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageparteien sollten in Bezug auf 

den Preis aufeinander zugehen, wodurch Angebot und Nachfrage eine 

gewisse Flexibilität verliehen wird und die Preise leichter stabil gehalten 

werden können. 

Die Menschen sollen in guten Werken miteinander wetteifern. Es ist be-

kannt, dass ein Wettbewerb auf wirtschaftlichem Gebiet nach einiger Zeit 



157

sich selbst zunichte macht und auf die eine oder andere Weise mit Hilfe 

von Verträgen zum Abschluss gebracht werden muss. Aus diesem Grunde 

kann bereits bei Beginn die Annahme einer Grundlage, auf der gegen-

seitige Hilfe und Solidarität gedeihen, in den meisten Fällen verhindern, 

dass solche unerwünschten Umstände wie Monopolisierung entstehen 

und sich ausbreiten können. 

Der Islam hat das Phänomen einer Massenproduktion, auf das sich der 

Kapitalismus stützt, niemals verinnerlicht, sondern ist ganz im Gegenteil 

auf eine bedarfsgemäße Produktion ausgerichtet. Auf den ersten Blick 

scheint es so, als ob diese Herangehensweise eine hohe Produktionska-

pazität verhindern würde. Aber dem Islam ist es gelungen, eine hohe 

Produktionsebene zu halten, die in der Lage ist, mit einem die Kleinpro-

duzenten bevorzugenden System die Bedürfnisse aller zu erfüllen. Die 

Hauptbedürfnisse sind hierbei Nahrung, Kleidung und Wohnung. Aus 

diesem Grunde haben auf die Industrie ausgerichtete Aktivitäten Vor-

rang, die die Deckung der Bedürfnisse zur Verteidigung mit einem land-

wirtschaftlich und auf die Kleinindustrie ausgerichteten System erfüllen 

können. 

Der Prophet hat das Prinzip befolgt, gemäß dem derjenige, der den 

Boden bearbeitet, als sein Besitzer anzusehen ist. Auch sollte der Boden 

nicht brach gelassen werden. Die Bearbeitung brachliegenden Bodens 

wurde von ihm besonders gefördert. Große landwirtschaftlich genutzte 

Ländereien dagegen wurden in der Regel als Staatsbesitz ausgewiesen, 

wiewohl ein Gebrauchs- und Nutznießungsrecht an einzelne Personen 

vergeben worden ist. Diese Praxis, der Pachtzins, hielt sich auch in der 

Zeit nach dem Wirken des Propheten. 

Das islamische Wirtschaftssystem verteidigt ein stabiles und reelles 

Geldsystem. Dies ist an einem Punkt eine natürliche Folge der Beseiti-

gung von Unbestimmtheit und Unsicherheit. Die Funktion des Geldes ist 

demnach nur noch Hilfsmittel für den Tausch. 

Preis- und Qualitätskontrollen werden nach einem amtlich festgesetzten 

System für Höchstpreise durchgeführt. Demzufolge ist es erwünscht, 

dass sich die Preise im Prinzip in einem von monopolistischen Eingrif-

fen freien Markt frei bilden. Staatliche oder monopolistische Eingriffe 

beschränken das Handelsvolumen und führen zur Entstehung eines 
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Schwarzmarktes. Nur wenn der Wettbewerb nicht alle Bereiche erfasst 

und vor allem bei Entstehen von Wucher und Spekulation müssen die 

Preise unter staatlicher Kontrolle gehalten werden.

Qualitäts- und Standardkontrollen, die wie die Preiskontrollen nach einem 

amtlich festgesetzten System verlaufen, stellen gleichzeitig die Erfor-

dernisse einer Realökonomie dar, die Unbestimmtheit und Unsicherheit 

beseitigt. 

Man muss jedoch bei Handelsaktivitäten von solchen Verhaltensweisen 

Abstand nehmen, die zu einer Verunsicherung des Konsumenten beitra-

gen und desgleichen von spekulativen Eingriffen, die die Preise für Güter 

künstlich hochtreiben. Im Islam ist die Güterkommission verboten, wo-

durch eine Übertragung der Güter vom Produzenten zum Konsumenten 

auf dem kürzesten Wege gesichert ist.

VI. SCHLUSSFOLGERUNGEN

An der Spitze der Ziele einer islamischen Wirtschaftsordnung steht nicht 

die Anhäufung von Reichtum, sondern die Erlangung eines reinen Her-

zens. Reichtum darf kein Mittel zur Erlangung von Macht und Ansehen 

sein, sondern nur für den Dienst am Menschen und die Gewährung von 

Unterhalt. Nur auf diese Weise stellt Reichtum ein Mittel zur Erlangung 

eines reinen Herzens dar.

Sowohl die islamischen wirtschaftlichen Prinzipien als auch die histori-

sche Erfahrung haben uns gezeigt, dass die islamische Wirtschaft auf 

Privatkapital beruht. Dabei wurde jedoch im Rahmen der Förderung einer 

Kreditvergabe versucht, die Nachfrage nach Krediten auf ein Mindestmaß 

herunterzuschrauben. Bei einer nicht auf Kreditvergabe beruhenden Wirt-

schaft ist sowohl der Zinsdruck verringert als auch das Bestehen einer 

Möglichkeit für die Unternehmer gegeben, Partnerschaften einzugehen. 

In solch einem Fall wohnt der Arbeiterschaft in einer islamischen Wirt-

schaftsordnung kein starrer und immer gleicher Status inne. Dazu 

haben sich in einer islamischen Wirtschaft die Beziehungen zwischen 

Arbeitskraft und Kapital sowie zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

unterschiedlich vom Westen nicht aufgrund von Auseinandersetzungen, 

sondern im Rahmen einer Zusammenarbeit entwickelt; diese Beziehun-



159

gen sind auch nicht absolut, sondern sind von relativer Natur. Die Ar-

beitsorganisation hat keinen Klassencharakter angenommen, so dass sich 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber in diesem System des Kleinhandels unter 

einem Dach zusammentun. 

Trotz aller Anstrengungen im Hinblick auf eine Zusammenarbeit und 

Vereinigung ist es heutzutage schwer, den islamischen Staat in den 

islamischen Ländern zu definieren. Auch die Bezeichnung der Wirt-

schaftssysteme als einer islamischen Wirtschaftsordnung ist nicht überall 

anerkannt. Ohne eine Verwirklichung des Islam durch seine Menschen, 

seine Gesellschaften und seine Staaten ist es nicht einmal möglich, eine 

islamische Wirtschaft auch nur vorübergehend durchzusetzen. 

Eine Wiederbelebung der Traditionen der Fütüvvet-Bünde und rituellen 

Berufsorganisationen, die in der Vergangenheit in den islamischen Län-

dern als bestimmender Faktor gegolten haben, wird einen ersten Schritt 

zu einer erneuten Herausbildung einer wirtschaftlich-ethischen Einheit 

darstellen. Dies ist der Ausgangspunkt für die Bildung einer neuen Zivili-

sation. 

Da die Muslime keine tiefergehenden Erfahrungen mit der islamischen 

Geschichte haben, ist eine islamische Wirtschaft nicht für die Geschichte 

des Islam, sondern für die Geschichte des Westens verbindlich, so dass 

eine Art islamischer Kapitalismus entstanden ist.

Ohne die Defizite beim Wissen und im Vorgehen behoben zu haben, ist 

es unmöglich, die Einheit des Islam und die Stellung einer islamischen 

Wirtschaft innerhalb dieser Einheit festzumachen. Ohne eine Berück-

sichtigung der kulturellen und historischen Einheit des Islam erinnern 

die über eine islamische Wirtschaft angestellten Forschungen an einen 

Kapitalismus ohne Zinsen und mit Armensteuer. Solcherart Forschungen 

tragen nicht zu sehr zu einer Theorie der islamischen Wirtschaft, sondern 

vielmehr zu den Wirtschaftstheorien des Kapitalismus und damit des 

Westens bei.

Der Kapitalismus hat einen Bürgertyp entwickelt, dessen Begierden 

unendlich sind, und ihn mit dem Namen „Homo Oeconomicus“ belegt. 

Das Ziel jeder Produktionsweise sollte aber nicht nur die Deckung der 

Konsumbedürfnisse des Menschen zusammen mit einer unbegrenzten 
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materiellen Befriedigung sein, sondern es sollten Möglichkeiten für die 

Bereitstellung einer ebensolchen geistigen Befriedigung geschaffen wer-

den. Bei Ausgaben und Konsum sollte Mäßigung geboten sein; desglei-

chen sollten Ausgaben- und Konsumtrends in breit angelegter Weise eine 

Belebung erfahren.

Eine islamische Wirtschaftsordnung ist nicht auf Individualität ausgerich-

tet, sondern auf Gemeinschaftlichkeit. Ein Personentyp, der seine eige-

nen Interessen in den Vordergrund stellt, ist dem Islam fremd. Staatli-

che Eingriffe beschränken sich nur auf die Kontrolle und Überwachung 

wirtschaftlicher Bereiche; der Staat ist kein Produzent, kann aber als 

Organisator von Produktionsbereichen in Erscheinung treten. In diesem 

Rahmen behindert er das Einzel- und Privatunternehmertum nicht und 

tritt auch nicht in Wettbewerb dazu.

Es scheint so, dass unterentwickelte Länder oder Schwellenländer eine 

Entwicklung nach westlichem Muster als einen Lebensweg ansehen. 

Jedoch vergrößert sich bei einer Entwicklung dieser Länder der Unter-

schied zu den bereits entwickelten Ländern immer mehr. Drei Viertel aller 

weltweit vorhandenen Ressourcen sind in der Hand eines Drittels der 

entwickelten kapitalistischen Länder.

Pracht und Armut, Tod durch Überfressen sowie Tod durch Hunger sind 

heutzutage in der Welt nebeneinander anzutreffen. Nur ein kleiner Teil 

der vorhandenen Ressourcen, die zu Aufrüstung und Vernichtung anderer 

missbraucht werden, genügt, um das Problem des Hungers in der Welt 

zu beseitigen. Das kapitalistische System hat sich tatsächlich selbst in 

Gefahr gebracht, wodurch die Sehnsucht nach einem menschenwürdigen 

Leben und die Entstehung einer neuen Zivilisation offenbar geworden 

sind. 

Aus diesem Grunde sollten anstelle von Überlegungen und Theorien 

zu einem zinslosen Bankwesen, das die Einkommensverteilung nicht 

in positiver Weise zu beeinflussen vermag, Fragen und Probleme einer 

menschenwürdigen Lebensführung und die Herausbildung einer neuen 

Zivilisation diskutiert werden. Eine solche Herangehensweise bedeutet 

auch, die Suche nach wirtschaftlichen Lösungswegen und die Suche nach 

einer neuen Zivilisation im Lichte des in über tausend Jahren angesam-

melten Erfahrungsschatzes zu betrachten.
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jedoch, was er will, in einem (begrenzten) Maße (auf die Erde) herabkommen. 

Er kennt und durchschaut seine Diener“ (Şûrâ, 42/27).

56| Buhari, Nefekât /Unterhalt, I; Muslim, Zühd, 41; Tirmizi, 44; Nesai, Armen-

steuer, 78.

57| „Ihr Gläubigen! Gebt Spenden von dem, was wir euch (an Gut) beschert ha-

ben, bevor ein Tag kommt, an dem es weder Handel noch Freundschaft noch 

Fürsprache gibt!“ (Bakara, 2/254).

58| Vâkıa, 57/7.

59| „Wenn der Mensch zwei mit Gütern angefüllte Täler hätte, würde er ohne 

Zweifel noch ein drittes wollen. Den Menschen kann nur die Erde, die er 

besitzt, sattmachen. Daneben akzeptiert Gott aber Tevbe derjenigen, die um 

Vergebung bitten“, Buhari, Riakak, 10; Muslim, Armensteuer, 116-119; Ibn 

Hanbal, III, 247, 341, V, 219; s. auch Tirmizi, Zühd, 27, Stufen, 32, 64; Ibn 

Mace, Zühd, 27.

60| „Männer, die sich weder durch Ware noch durch ein Kaufgeschäft davon ab-

lenken lassen, Gottes zu gedenken, das Gebet zu verrichten und die Armen-

steuer zu geben“ (Nûr, 37).

61| „Man darf niemandem schaden oder einen Schaden mit einem anderen ver-

gelten“, Ibn Mace, Ahkâm /Bestimmungen, 17; Malik, Akdiye, 31; Ibn Hanbal, 

V, 327. In dieser Prophetentradition und davon abgeleiteten einigen weiteren 

Rechtsbestimmungen heißt es: „Ein Schaden verjährt nicht“, Mecelle /Samm-

lung von Rechtsbestimmungen, 7; „Ein Schaden wird beseitigt“, Mecelle, 20; 

„Ein öffentlicher Schaden kann mit einem nicht-öffentlichen Schaden abge-

golten werden“, Mecelle, 26; „Ein schwerer Schaden wird mit einem leichten 

vergolten“, Mecelle, 27. So hat der Prophet ein von ihm verliehenes Stück 

Land, auf dem eine Salzmine gefunden wurde, mit der Begründung zurück-

genommen, dass der Privatbesitz über dieses Stück Land der Öffentlichkeit 

Schaden zufügen würde, Abu Davud, Harâc /Grundstückssteuer, 3064.

62| S. z.B. Sée, 1970, 43.

63| „Am Tag, da (den Menschen) weder Vermögen noch Söhne (etwas nützen), 

sondern nur derjenige (auf einen guten Ausgang hoffen kann), der mit gesun-

dem (nicht an Zweifel und Unglauben krankendem) Herzen zu Gott kommt.“ 

(Şuarâ, 88-89)

64| „Der Mensch soll sich anderen gegenüber so benehmen, wie er gern hätte, 

dass andere sich ihm gegenüber benehmen“, Muslim, İmâre, 46. S. auch 

Nesai, Beyat, 25; Ibn Mace, Fiten, 9.

65| Suyuti, Kenzü’l-Ummâl /Schatz des Handelns, 3/17, Nr. 5225.

66| Ahmed b. Hanbal, I, 194. „Höre auf dein Herz. Das Gute ist dasjenige, dem 

dein Herz zustimmt und dessen Ausführung es bekräftigt. Die Sünde dagegen 
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ist dasjenige, das dein Inneres quält und in dir Zweifel und Zaudern erregt, 

so sehr andere dich auch zu seiner Ausführung drängen möchten“, Ahmad b. 

Hanbal, IV, 227-228; Darimi, Buyu, 2.

67| Suyuti, el-Câmi‘u‘s-Sağîr, 3, 244; Gazzali, İhya, II, 64.

68| Für weitere Informationen zu den Fütüvvet-Bünden und ihren Schriften s. 

Abdulbaki Gölpınarlı, „Die Fütüvvet-Bünde und ihre Quellen in den islamisch-

türkischen Regionen“, IÜIFM, XI, Istanbul 1952, S. 354; s. auch vom gleichen 

Verfasser „Die Schrift des Scheich Seyyid Hüseyin, Sohn des Scheich Seyyid 

Gaybi, über den Aufbau der Fütüvvet-Bünde“, IÜIFM, XII, Istanbul 1960, S. 

27-155; Franz Taeschner, „Der Aufbau der Fütüvvet-Bünde im islamischen 

Mittelalter“, IÜIFM, XV, Istanbul 1955; s. vom gleichen Verfasser „Die Entste-

hung der Fütüvvet-Bünde im Islam“, Belleten 142, Ankara 1972, S. 209-210; 

„Schriften der Fütüvvet-Bünde“, Enzyklopädie der türkischen Sprache und 

Literatur, III, 262.

69| Für diese Prinzipien s. Kuseyri, Schriften, Ägypten 1319, S. 112; Muhiyddin b. 

Arabi, Die Eroberung Mekkas, I, Bulak 1269, S. 262; Erdebili, Buch der Erobe-

rungen, Folio 100 b, verzeichnet im Hagia-Sophia-Katalog der Süleymaniye-

Moschee mit Nr. 2049 in der Abteilung Gesammelte Schriften zum Sufismus. 

70| Sombart bringt die für den Westen durch den Kapitalismus bereitgestellten 

Möglichkeiten mit den Worten „Wir sind reich geworden, denn die Rassen 

und Nationen sind für uns gestorben, und die Kontinente verwaisten unse-

retwegen“ zum Ausdruck und verbindet dies mit der Kolonisierung. S. auch 

Sée, 1970, 43; In der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts vernichteten der 

Spanier Cortez und der Portugiese Pizarro die Zivilisationen der Azteken und 

der Inkas innerhalb kürzester Zeit „durch die Anwendung jeder Art von Gewalt 

und Niederträchtigkeit“. Zur Vernichtung der Azteken und Inkas zum Zwecke 

der Beschaffung von Gold s. Cipolla, Eroberer, Seeräuber, Händler (Übers. 

T. Altınova), Istanbul 2003, S. 2-3; Segel und Kanonen (Übers. A Kayabal), 

Istanbul 2003, 75; „Im Anschluss an geographische Entdeckungen wetteifer-

ten die europäischen Staaten in gieriger und barbarischer Weise miteinander. 

Zum Zwecke des Gewürzhandels stürzten Portugiesen, Holländer, Engländer, 

Spanier und Franzosen die Menschen in Armut, versklavten sie und rotteten 

viele von ihnen ganz aus“, Dalby, Andrew, Gefährliche Süßspeisen, Geschichte 

der Gewürze (Übers. N. Pişkin), Istanbul 2004, 11.

71|  „Und dass dem Menschen (dereinst) nichts anderes zuteil wird als das, wo-

nach er (in seinem Erdenleben) strebt“ (Necm, 53/39). Auch der Prophet sagt, 

dass der höchste Verdienst das Produkt der handwerklichen Arbeitskraft ist: 

„Niemand hat etwas Wohltätigeres gegessen als die Früchte seiner Arbeit“, 

Buhari, Buyu, 15.

72| Nurettin Topcu, Die Türkei von morgen, Istanbul 1997, S. 23.
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73| Buhari, Mezâlim, 33.

74| Der Prophet hat befohlen, dem Arbeiter seinen Lohn auszuhändigen, noch 

bevor ihm der „Schweiß antrocknet“ (Ibn Mace, Ruhûn 4) und hat ewige Stra-

fen im Jenseits für denjenigen angedroht, der einen anderen gegen Entgelt 

beschäftigt, ihm dann aber dieses Entgelt nicht zahlt.

75| „Es ist besser, sich seinen Lebensunterhalt als Holzträger zu verdienen, denn 

von einem anderen etwas zu fordern, sei er nun bereit, es zu geben oder 

nicht“. (Buhari, Nefekât, I)

76| Mâide , 32.

77| Buhari, Fiten , 2; Ahkâm, 4.

78| Der Prophet befiehlt: „Lasst uns bezeugen, dass alle Menschen Brüder sind.“ 

(Abu Davud, Salat, 1508)

79| Mâide , 105.

80| Şuarâ, 214.

81| „Und wenn Gott gewollt hätte, hätte er euch zu einer einzigen Gemeinschaft 

gemacht. Aber er (teilte euch in verschiedene Gemeinschaften auf und) wollte 

euch (so) in dem, was er euch (von der Offenbarung) gegeben hat, auf die 

Probe stellen. Wetteifert nun in den guten Dingen!“ (Mâide , 48)

82| „Gott befiehlt (zu tun), was recht und billig ist, gut zu handeln und den Ver-

wandten zu geben, (was ihnen zusteht).“ (Nahl, 90); „Gib nun dem Verwand-

ten, was ihm (von Rechts wegen) zusteht, ebenso dem Armen und dem, der 

unterwegs ist.“ (Rum /Die Byzantiner, 30/38)

83| Der folgende Vers „Sie bevorzugen (sie sogar) vor sich selber, auch wenn sie 

Mangel leiden“ (Haşr /Die Versammlung, 59/9) ist ein Beispiel für eine auf die 

Gesellschaft ausgerichtete Herangehensweise.

84| „Der Mensch möge sich einem anderen gegenüber so verhalten, wie er es von 

ihm wünscht, dass man sich ihm gegenüber verhalte“, Muslim, İmâre , 46. S. 

dazu auch Nesai, Bey‘at /Huldigung, 25; Ibn Mace, Fiten, 9: „Hasst euch nicht 

gegenseitig, kehrt euch nicht den Rücken zu und brecht nicht die Kontakte 

zueinander ab. Oh ihr Diener Gottes, seid Brüder. Es ist nicht erlaubt, dass 

ein Muslim seinem Bruder in der Religion mehr als drei Tage den Rücken zu-

kehrt“, Buhari, Edeb, 57, 58, 62; Muslim, Birr 23, 24, 28, 30-32. S. auch Abu 

Davud, Edeb , 47; Tirmizi, Birr 24; Ibn Mace, Duâ /Fürbitte, 5.

85| „Ihr (Gläubigen) seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen ent-

standen ist. Ihr gebietet, was recht ist, verbietet, was verwerflich ist, und 

glaubt an Gott.“ (Âlu İmrân, 3/110)

86| .“… und den einen von ihnen einen höheren Rang verliehen als den anderen, 

damit die einen von ihnen die anderen sich dienstbar machen würden“ (Zuh-

ruf, 43/32).

 87|  „Und er ist es, der euch als Nachfolger (früherer Generationen) auf der Erde 

eingesetzt hat. Und er hat den einen von euch einen höheren Rang verliehen 
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als den anderen, um euch mit dem, was er euch (an Glücksgütern) gegeben 

hat, auf die Probe zu stellen.“ (En’am, 6/165) 

88| Hucûrât/ Die Gemächer, 49/13.

89| Zümer/Die Scharen, 39/9.

90| L. Massignon „Guild-Islamic“, Encyclopedia of the Social Sciences VII-VIII, 

214-216; Art. „Klasse“ , Enzyklopädie des Islam X, 555.

91| Der Prophet hatte dem späteren Kalifen Omar folgendes empfohlen: „Gib auf 

das Fundament einer Sache acht, damit du es nicht verkaufen musst. Verkau-

fe die Ernte davon und verteile den Erlös als Almosen“, Buhari, Hars/Eifer, 14.

92| „Ihr müsst wissen, dass euer Vermögen und eure Kinder euch (geradezu) eine 

Versuchung sind (um euch an dieser Welt festzuhalten), dass es aber (der-

einst) bei Gott (für diejenigen, die der Versuchung des Diesseits widerstehen), 

gewaltigen Lohn gibt“ (Enfâl, 28 und Âlu İmrân, 186; Kehf, 7; Câsiye, 22; 

Tegâbün, 15);  „Gott hat den Gläubigen ihr Vermögen und ihre Person dafür 

abgekauft, dass sie das Paradies haben sollen“ (Tevbe, 111).

93| „Den Männern steht ein (bestimmter) Anteil zu von dem, was sie erworben 

haben. Ebenso den Frauen.“ (Nisa, 32).

94| Hud, 84-88.

95| Nisa, 176.

96| Buhari, Mezâlim, 33.

97| In Medina wurde nach der Auswanderung zwischen den Prophetengenossen 

und den Auswanderern eine Brüderschaft geschlossen, wobei den Auswan-

derern ein Teil der den Prophetengenossen gehörenden Gütern übergeben 

und die Gewinne geteilt wurden. Der Prophet wurde auf diese Weise Besitzer 

einer Dattelplantage. Wir wissen aber, dass diese Güter nach der Schlacht von 

Haybar zurückgegeben worden sind, Muslim, Cihad /Glaubenskrieg, 70.

98| Abdurrasul Ali (1968), Der Beginn wirtschaftlicher Aktivitäten im Islam, Kairo, 

S. 110. 

 99|  „(Es soll dem Gesandten vorbehalten sein und von ihm verteilt werden), 

damit es nicht (als zusätzlicher Besitz) unter denen von euch umläuft, die 

(schon) reich sind.“ (Haşr, 59/7)

100| Nisa, 4/176.

101|  „Ein Muslim ist des anderen Muslim Bruder … Wer die Bedürfnisse seines 

Bruders deckt, dem erfüllt Gott ein anderes Bedürfnis …“, Buhari, Mezâlim, 3; 

Muslim, Birr 58.

102|  „Sie bevorzugen (sie sogar) vor sich selber, auch wenn sie Mangel leiden.“ 

(Haşr, 59/9)

103| Buhari, Buyu, 16. S. dazu auch Ibn Mace, Ticârât /Handel, 28.
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Lassen Sie mich mit einem aktuellen Stimmungsbild begin-

nen. In München wird heute das 200. Oktoberfest gefeiert. 

Es findet traditionell im September statt. Die Bierzelte sind 

gut gefüllt, der Bierpreis kaum gestiegen, die Stimmung 

prächtig. Kurzum: die Deutschen sind im Ganzen recht 

zufrieden. Von Krise keine Spur!

Manche sind sogar zu Späßen aufgelegt. Ein Minister der 

aktuellen Regierung hat vor einigen Tagen in einem Bierzelt 

eine launige Rede gehalten, in der er unter anderem fest-

stellt: „Die neue Bundesregierung hat in den ersten zehn 

Monaten nichts gemacht. Das ist genau die Zeit gewesen, 

die die Wirtschaft gebracht hat, sich zu erholen“. Ob der 

erste Satz stimmt und mit dem zweiten Satz in Beziehung 

steht, will ich hier nicht behandeln. Richtig ist aber: die 

deutsche Wirtschaft hat sich in den letzten 10 Monaten 

erholt – von der größten Rezession der Nachkriegsge-

schichte. 

Es gibt also gute Nachrichten. Aber auch nach wie vor 

Nachwirkungen der Krise und mögliche Krisen in der Zu-

kunft. Zuerst die guten Nachrichten.

DIE GLOBALE FINANZKRISE UND DEREN 
AUSWIRKUNGEN AUF DIE WIRTSCHAFT
- AM BEISPIEL DEUTSCHLANDS

PD Dr. Michael Wohlgemuth
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„Zweites Deutsches Wirtschaftswunder“?

Gute Nachrichten für Export und Beschäftigung

Für das laufende Jahr 2010 wird ein Anstieg des BIP von 3% oder mehr 

erwartet. Das ist fast dreimal mehr als der EU-Durchschnitt.

Es gibt hierfür viele Gründe; ich nenne nur drei:

1) Die deutsche Wirtschaft, insbesondere die Exportindustrie, hat letztes 

Jahr auch besonders starke Einbußen erlitten. Der Rückgang des BIP von 

nahezu 5% (2009) war ebenso vor allem exportbedingt wie der jetzige 

Aufschwung. Insbesondere die unentwegt wachsenden Schwellenländer 

sind auf deutsche Investitionsgüter angewiesen, um ihr Produktionspo-

tenzial zu vergrößern und zu verbessern.

2) Es gab in Deutschland (anders als z.B. in den USA, Spanien, Großbri-

tannien) keinen Immobilienboom und damit auch keine Überinvestitions-

blase, die hätte platzen können und die Konsumenten vor lauter Schul-

den vom Konsumieren abgehalten hätte.

3) Die deutsche Industrie ist preislich wettbewerbsfähiger als die meis-

ten anderen OECD-Staaten. Gründe hierfür sind u.a. eine gestiegene 

Produktivität deutscher Unternehmen, eine beschäftigungs-sensiblere 

Lohnpolitik der Gewerkschaften, niedrige Realzinsen und (in letzter Zeit) 

der schwache Euro.
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Das hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Schon bald könn-

te die Zahl der Arbeitslosen unter 3 Millionen fallen und die Zahl der 

Beschäftigten deutlich über 40 Millionen steigen – so gut wie seit fast 

20 Jahren nicht. Auch hierfür seien nur drei Gründe kurz angedeutet:                  

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

1) In den letzten beiden (Krisen-) Jahren hat die staatlich geförderte 

Kurzarbeit den Unternehmen erlaubt, trotz stark einbrechender Aufträge 

ihre Belegschaft weitgehend zu halten, die sie jetzt, da die Aufträge wie-

der fast ebenso rasant ansteigen, wieder regulär (oder sogar mit Über-

stunden) beschäftigen kann.

2) Die Arbeitsmarktreformen der rot-grünen Regierung („Agenda 2010“) 

haben den Arbeitsmarkt schon vor der Krise flexibler gemacht und die 

Arbeitsanreize verstärkt. Die 2003 gestartete Agenda zeitigt tatsächlich 

im Jahr 2010 Erfolge.

3) Die demographische Entwicklung wird auf Dauer die Zahl der er-

werbsfähigen Personen reduzieren. In einigen Bereichen ist eher mit 

(Fachkräfte-) Mangel zu rechnen als mit Unterbeschäftigung.

FALSCHES GESCHÄFTSMODELL DER DEUTSCHLAND AG?

Einige dieser „guten Nachrichten“ haben aber auch ihre Kehrseite. Das 
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gilt vor allem für die eben genannte demographische Entwicklung. Hierzu 

gleich mehr in Bezug auf das Thema „überschuldeter Wohlfahrtsstaat“. 

Auch die deutschen Exporterfolge gelten für viele unserer europäischen 

Nachbarn (und die USA) nicht als „gute Nachrichten“, sondern eher als 

„schlechtes Geschäftsmodell“. Man beklagt sich, Deutschland bereichere 

sich auf Kosten der anderen; seine Exporterfolge seien ein Problem für 

den Euro, den Zusammenhalt in der EU oder das Gleichgewicht der Welt-

märkte. Das ist eine komplexe Materie, über die auch seriöse Ökonomen 

streiten. Ich kann hierzu kurz nur einige Thesen anführen:

1) Exportüberschüsse sind Ergebnisse privater Kaufentscheidungen im 

Ausland, nicht politischer Planung im Inland. Es ist absurd, etwa der Bun-

deskanzlerin vorzuwerfen, „Deutschland“ exportiere zu viel oder sei „zu 

wettbewerbsfähig“. Die Bundesregierung kann wenig dafür, dass private 

Akteure im Ausland lieber deutsche Präzisionstechnologie kaufen als etwa 

griechische (wenn es die gäbe). Auch ist es absurd, von der deutschen 

Regierung zu verlangen, sie solle die Löhne erhöhen, um so die Import-

nachfrage zu stimulieren. Auch Löhne werden in einer Marktwirtschaft 

nicht von der Regierung diktiert.

2) Andere verlangen von der Bundesregierung, sich im Interesse ma-

kroökonomischen Ausgleichs doch bitte noch mehr zu verschulden, um 

durch Konjunkturprogramme die anderen Volkswirtschaften gleich mit 

zu stimulieren. Zwar stimmt es, dass Deutschland 2008 und 2009 etwas 

weniger expansive explizite Konjunkturprogramme als einige andere 

Länder aufgelegt hat. Deutschland weist als expansiv ausgebauter Sozi-

alstaat aber auch viel stärkere „automatischere Stabilisatoren“ auf. Das 

heißt: in der Rezession gehen die (progressiven) Steuereinnahmen stark 

zurück, und die sozialstaatlichen Ersatzeinkommen steigen stark an – ein 

„Konjunkturprogamm“, ohne dass es hierfür die Entscheidung über ein 

„Programm“ brauchte. Insgesamt war die deutsche Fiskalpolitik durchaus 

expansiv.

3) Die gemeinsame Währung, der Euro, macht in der Tat gerade jetzt 

immanente Spannungen deutlich. Zinsen und Wechselkurse können in 

der Euro-Zone nicht mehr als „automatische Stabilisatoren“ wirken. Ohne 

den Euro würde Deutschland im Vergleich etwa zu Griechenland (aber 

auch Spanien oder Frankreich) schon längst seine Währung aufgewertet 
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haben. Die weniger wettbewerbsfähigen Länder hätten dagegen abge-

wertet und so einen Preisvorteil. Auch die jeweiligen Zentralbanken könn-

ten auf unterschiedliche Konjunkturentwicklungen mit unterschiedlichen 

Kreditkonditionen (Zinsen) reagieren. 

Mit einer Währung und einer Zinspolitik geht das nicht mehr. Es bleibt 

den Ländern in der strukturellen Krise letztlich nur, auf eigene Weise 

strukturell wettbewerbsfähig zu werden (indem sie etwa Löhne senken, 

Produktivität erhöhen, Investitionen attraktiver machen usw.). Das ist 

schmerzhaft. Solange aber der Euro als gemeinsame Währung beibehal-

ten wird, und solange die EU nicht zur zentralstaatlichen Transferunion 

werden soll, gibt es keine Alternative.

RISIKEN UND PROBLEME FÜR DEUTSCHLANDS WIRTSCHAFT 

Ist also alles gut in Deutschland? Und müssen andere Staaten nur 

„deutsch“ werden, um aus der Krise herauszukommen? Nein. Es ist nicht 

alles gut. Auch ist die Finanzmarktkrise in Deutschland noch nicht ausge-

standen. Noch ist ziemlich unklar, wie schlecht die „schlechten Papiere“ 

vieler deutscher Kreditinstitute wirklich sind und welche Kosten damit 

auf den deutschen Steuerzahler noch zukommen werden. Es geht hier 

vor allem um die staatlichen Landesbanken, aber auch die inzwischen 

verstaatlichte Hypo Real Estate. 

Letztere braucht nun wohl neben den bisherigen etwa 100 Mrd. Euro 

als Staatsgarantien weitere 40 Mrd. Euro. Insgesamt dürften sich die 

staatlichen Kapitaleinlagen, Garantien und Bürgschaften für deutsche 

Banken auf knapp 500 Mrd. Euro summieren – das sind immerhin etwa 

20% des deutschen BIP. Natürlich wird am Ende nur ein Bruchteil dieser 

gigantischen Summe tatsächlich fällig werden, also vom Steuerzahler 

bezahlt werden müssen. Nur: wie groß dieser Bruchteil werden dürfte, 

weiß bisher keiner.

Eine Belastung für den Haushalt von Bund, Ländern und Gemeinden 

steht dagegen schon jetzt fest – und wird sich mittelfristig kaum mehr 

ändern können: die demographische Entwicklung. Hier tickt die eigent-

liche „Schuldenbombe“. Der IWF hat festgestellt, dass die Folgen der 

Überalterung der Gesellschaft (weniger junge Steuerzahler, mehr alte 

Rentenempfänger) die durch die Wirtschaftskrise verursachten Schulden 
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in den G-20 Staaten um mehr als das Zehnfache übersteigen. Das gilt 

laut IMF ähnlich für die Türkei, nur auf jeweils niedrigerem, angenehme-

rem Niveau.

Dem entspricht eine weitere alarmierende Zahl des IMF: zählt man die 

„implizite“ Staatsschuld (Gegenwartswert der künftigen Verpflichtungen 

des Staates für Renten, Pensionen, Sozialversicherungen) zur expliziten 

hinzu, beträgt die deutsche Schuldenquote nicht etwa ca. 85%, son-

dern eher 220%. Ist Deutschland deshalb bankrott? Nein, aber: die Last 

eines überschuldeten Wohlfahrtsstaats wird aufgrund demographischer 

Entwicklungen und des nur wenig reformierten Umlageverfahrens (immer 

weniger junge Beschäftigte zahlen für immer mehr fidele Rentner) wach-

sen. 

Das Thema Staatsverschuldung und demographischer Wandel wird die 

größte Herausforderung der deutschen Wirtschaft, Politik und Gesell-

schaft in den kommenden Jahrzehnten sein. Sind wir in Deutschland 

hierauf eingestellt? Abschließend will ich auf einige spezifisch „deutsche“, 

spezifisch „konservative“ Einstellungen verweisen, die sich im Hinblick 

auf die notwendigen Reformen – vor allem des deutschen Wohlfahrts-

staates – teils ungünstig und teils günstig auswirken dürften.
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(Un)günstige konservative Einstellungen in Deutschland

Traditionell ungünstig wirkt sich in Deutschland eine ausgeprägte Ein-

stellung der Besitzstandswahrung aus, die vor allem Sozialtransfers oder 

auch den Kündigungsschutz als erstandene Rechte versteht. Politisch ab-

gesichert werden diese Besitzstände durch die in Deutschland besonders 

hohe Anzahl der „Veto-Spieler“, die eine grundlegende Reform verhindern 

können. Hierzu gehören die Gerichte (das Bundesverfassungsgericht 

und die deutschen Arbeitsgerichte, aber auch der EuGH) ebenso wie 

Gewerkschaften („Mitbestimmung“), aber auch Parteien (da in Deutsch-

lands repräsentativer Demokratie Koalitionsregierungen die Regel sind) 

und Vertreter der Länder (über den Bundesrat). Auch ordnungspolitische 

Reformen, die langfristig einer breiten Mehrheit nutzen würden, scheitern 

oft an der Anzahl der Veto-Spieler und einem konservativen „katego-

rischen Komparativ“ – man will mindestens ebenso viel gewinnen wie 

vergleichbare Gruppen.

Es gibt aber auch günstige „konservative“ Einstellungen, die „typisch 

deutsch“ sind und für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Sozi-

alen Marktwirtschaft hoffnungsvoll stimmen. Gerade die aktuelle Krise 

ist auch eine Chance für wenigstens einige Lernerfolge der Akteure auf 

Märkten und in der Politik (aber auch: in den Wirtschaftswissenschaften). 

Finanzinstitute könnten sich selbst bessere Monitoring- und Anreizsys-

teme geben, um in Zukunft Überinvestitionen in riskanten Geschäften 

zu vermeiden. Andernfalls könnten sie von ihren Kunden und Geschäfts-

partnern dazu bewogen oder von Regulierern dazu gezwungen werden. 

Auch Politiker und Notenbanker könnten lernen, dass sie sich selbst 

mehr Disziplin in der Geld- und Fiskalpolitik auferlegen sollten, um eine 

nächste Überschuldungskrise – in Form einer Staatsschuldenkrise – zu 

vermeiden. Doch auch Politikern ist „Gier“ und „Kurzfristdenken“ alles 

andere als fremd. Ihr „Boni-System“ ist durch die Wahlzyklen bestimmt. 

Letztlich wird nur so viel Ordnungspolitik gemacht, wie diese auch von 

den Wählern verstanden und gewünscht wird. 

Auf der Ebene allgemeiner Sensibilitäten des Wahlvolks, ist keineswegs 

nur ordnungspolitische Ignoranz festzustellen. Im Gegenteil scheint die 

Krise zu einer Wiederentdeckung „alter, deutscher“ ordnungspolitischer 

Tugenden geführt zu haben. Abschließend will ich diese gute Nachricht 

anhand von drei Beispielen kurz skizzieren:
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(1) Das Lob der „schwäbischen Hausfrau“ (Angela Merkel bei einer Ver-

anstaltung in Stuttgart, Dezember 2008) trifft einen Nerv in der Bevöl-

kerung, die durch die Krise daran erinnert wurde, dass man nicht „über 

seine Verhältnisse leben“ soll. Die, gerade im Verhältnis zu den USA, 

traditionell höhere Sparquote der deutschen Haushalte mag Keynesia-

nern expansionshemmend erscheinen. Sie hat aber verhindert, dass in 

Deutschland zur Finanz- und Exportkrise auch noch eine private Über-

schuldungskrise hinzugekommen wäre. Der deutsche Staatshaushalt frei-

lich ist von „schwäbischen Verhältnissen“ noch sehr viel weiter entfernt. 

Auch als Folge der, wenn auch eher widerwillig, aufgelegten Konjunk-

turprogramme ist die deutsche Schuldenstandsquote stark angestiegen. 

Doch immerhin stieg in gleichem Maße die Besorgnis in der Bevölkerung. 

Staatsschulden werden nicht mehr als keynesianische Rezeptur willkom-

men geheißen, sondern als schwerwiegende Last empfunden und als 

wichtiges politisches Thema angemahnt. Ansonsten wäre es auch nicht 

zur Verabredung der Schuldenbremse gekommen, die durchaus Chan-

cen hat, als langfristig glaubwürdige Selbstbindung der Finanzpolitik zu 

wirken.

(2) Die Besorgnis über inflationäre Auswirkungen der überaus expansi-

ven Geldpolitik ist auch „typisch deutsch“ und wurde gerne, gerade in 

den USA, belächelt. Auch hier dürfte ein Umdenken einsetzen. Die Politik 

der Federal Reserve, besonders unter Alan Greenspan, bei jeder Gefahr 

für die Konjunktur die Märkte mit billigem Geld zu fluten, hat sich als 

fatal erwiesen. Die Geldpolitik ist wenigstens seitens der EZB dabei, vom 

einfachen „inflation-targeting“ hinsichtlich des Konsumentenpreisindex 

abzukehren und Übertreibungen des Geldmengenwachstums und der 

Vermögenspreise stärker zu beachten. Auch hier stellen sich für eine 

„exit-Strategie“ der Notenbanken gewaltige Probleme. Zumindest in 

Deutschland dürfte aber für das notwendige „Absaugen“ der Überliquidi-

tät auch hinreichendes Verständnis in der Bevölkerung vorhanden sein. 

(3) Schließlich hat die Krisenbehandlung in Deutschland auch zu einer 

erstaunlichen Renaissance des Kant’schen kategorischen Imperativs 

geführt. Politiker, die landauf landab für spezifische Großunternehmen 

„Rettung“ versprachen, konnten sich der Zustimmung der Allgemeinheit 

der Wähler und Steuerzahler keineswegs mehr sicher sein. Dass der 

damalige Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg ungeahnte Popularität 

ausgerechnet damit erzielen konnte, dass er im Falle von Opel vor Sub-

ventionsprivilegien auf Kosten der Allgemeinheit warnte und die Anwen-

dung des Insolvenzrechts favorisierte, könnte auch ein gutes, ordnungs-

politisches Signal sein.
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Diese drei Beobachtungen mögen allzu optimistisch anmuten. Sie sind 

auch kein Garant dafür, dass sich Sensibilitäten der öffentlichen Meinung 

tatsächlich gegen ein System der Besitzstandswahrung und einer Politik 

des „nach uns die Sintflut“ werden durchsetzen können. Doch immer-

hin: es gibt ordnungspolitische „Instinkte“ in der Bevölkerung. Diese zu 

stärken und mit guten Argumenten auszurüsten, ist Aufgabe der Ord-

nungsökonomik. Diese (und nicht andere, dauerhaft schädliche) Instinkte 

in verlässliche Institutionen zu überführen ist Aufgabe einer im besten 

Sinne „konservativen“ Politik.
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1. EINLEITUNG

In den letzten 20-30 Jahren haben sich Macht und Ein-

fluss einer globalen Wirtschaftsordnung von den USA, 

der EU und Japan auf solche Länder wie China und Indien 

verschoben, die bis dahin über keine Stellung und kein 

Ansehen in der Weltwirtschaft verfügten. Dabei hat sich 

das Finanzkapital in einem neuen Zusammenschluss von 

Ländern konzentriert, die in der Vergangenheit meist als 

Schuldnerländer aufgetreten waren, wobei auch viele neue 

Arten von Finanzinstrumenten (Risikotransfer zum Zwecke 

einer Auffächerung oder in der Form der Schaffung einer 

neuen Risikoressource) entstanden sind.1 Die türkische 

Wirtschaft ist mit Beginn des neuen Jahrtausends in eine 

gewaltige strukturelle Umwandlung geraten; diese Tatsache 

stellte in den letzten Jahren sehr oft ein Diskussionsthema 

dar. Dabei ist festzustellen, dass (i) besonders seit 1996, 

als das Abkommen über die Zollunion zwischen der Türkei 

und der EU in Kraft trat, der Umfang der Absicherung in 

Bezug auf den Handel mit Industriegütern in der Türkei auf 

das Niveau der Industrieländer zurückgegangen ist, (ii) die 

nach der Krise von 2000-2001 in der Türkei realisierten 

tiefgreifenden und umfassenden wirtschaftlichen Struktur-
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reformen sowie (iii) die seit 2001 bis heute relativ stabil erscheinenden 

Wechselkurse eine vermehrte Importtätigkeit als anziehend erscheinen 

lassen und (iv) die türkische Industrie unter dem Einfluss von raschen 

Veränderungen und Entwicklungen, die sich auf den Weltmärkten be-

sonders durch den Aufstieg von solchen Ländern wie China und Indien 

ereignet haben, gezwungen ist, mit ihrem Mitkonkurrenten in einen noch 

größeren Wettbewerb unter sich weltweit wandelnden Umständen zu tre-

ten. Dieses neu entstandene Umfeld und die darauf gerichteten Anpas-

sungsbestrebungen haben in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts für 

die Türkei auf der einen Seite als positiv zu bewertende Veränderungen 

in ihrer Wirtschaft herbeigeführt, auf der anderen Seite aber auch Fragen 

und Probleme wie Arbeitslosigkeit und eine Steigerung des außenwirt-

schaftlichen Defizits aufgeworfen. 

Eine Instabilität auf makroökonomischer und politischer Ebene, die seit 

der zweiten Hälfte der 90er Jahre (so wie auch schon in den beiden 

Dekaden davor) anhielt und begleitet wurde vom Problem der Inflation, 

die nicht in den Griff zu bekommen waren, hat mit ihren spät und in 

unsinniger Weise ergriffenen Maßnahmen dazu geführt, dass die Türkei 

in eine tiefe, den Realsektor betreffende Krise geriet, die sich zwischen 

November 2000 und Februar 2001 vor allem auf die Banken und den 

Wechselkurs auswirkte.2 Die Arbeitslosigkeit nahm einen raschen Anstieg. 

Das im Jahre 2000 in Kraft gesetzte, auf drei Jahre angelegte Programm 

zu einer Neustrukturierung und wirtschaftlichen Reformen wurde nach 

dem Ende der Krise revidiert und verstärkt. Die mit den Wahlen vom 

November 2002 an die Macht gekommene Partei für Gerechtigkeit und 

Entwicklung (Ak Parti) brachte weiterhin das bestehende Wirtschaftspro-

gramm zur Durchführung, wobei es ihr gelang, durch eine langfristig 

angelegte Kontrolle der öffentlichen Ausgaben die Inflation in der zweiten 

Hälfte der ersten Dekade des neuen Jahrtausends auf eine einstelli-

ge Zahl zurückzudrängen und ein stabiles wirtschaftliches Wachstum 

herbeizuführen. Im Juli 2007 gewann die Partei wiederum die zu diesem 

Datum angesetzten Neuwahlen und sicherte sich dadurch das Recht, das 

Land bis zur Mitte des Jahres 2011 zu regieren, wobei es der Regierung 

eigentlich bereits seit Beginn des Jahres 2005 nicht so recht gelungen 

war, durch neue oder zusätzliche wirtschaftliche Maßnahmen und erfor-

derliche strukturelle Verordnungen die Arbeitslosigkeit zu senken und die 

Wirtschaft durch dazu erforderliche Schritte wieder in Gang zu bringen 

(Kibritçioğlu, 2007). Besonders die finanzielle Krise aber, die in den 
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Jahren 2006-2007 in den USA ihren Ausgang nahm und sich von 2008-

2009 über die gesamte Welt ausbreitete, wobei sie ihren Niederschlag 

auch im Realsektor fand, hat die Wirtschaft der Türkei vor allem zu Ende 

des Jahres 2008 und im ersten Viertel des Jahres 2009 stark beeinflusst. 

Die sowieso schon auf einem hohen Niveau befindliche Arbeitslosigkeit 

erreichte nach offiziellen Werten mehr als 15%. Trotz der aus der übrigen 

Welt und besonders aus den USA seit Mai 2009 kommenden guten Nach-

richten war die Weltwirtschaft erst seit 2010 in der Lage, sich wirklich 

zu erholen (Anstieg der positiven Zahlen); diese Erholung trat aber auch 

wiederum erst ab Mai-Juni 2010 ein.3

Ausgehend von dem oben kurz zusammengefassten makroökonomi-

schen Hintergrund soll in dieser Arbeit versucht werden, den Blick auf die 

Auswirkungen der aktuellen globalen Finanzkrise, die diese besonders in 

den Jahren 2008-2009 auf die türkische Wirtschaft hatten, zu lenken.4 

Mit dieser Zielsetzung soll in der Arbeit zuerst (in Abschnitt 2) die in den 

USA in den Jahren 2006-2007 entstandene Krise auf dem Wohnungsbau-

markt sowohl einerseits in Bezug auf ihre möglichen Wirkungskanäle auf 

die Binnenwirtschaft als auch andererseits auf die globale Wirtschaft und 

darunter die Wirtschaft der Türkei untersucht werden. Daran anschlie-

ßend (in Abschnitt 3) wollen wir kurz auf die Wirkung dieser Krise in 

den Jahren 2008-2010 eingehen, wobei auf ihre Umwandlung zuerst in 

eine finanzielle, dann in eine den Realsektor betreffende Krise auf dem 

Wohnungsbaumarkt zwischen 2006-2009 in den USA besonders hinge-

wiesen werden soll. Weiterhin soll auch auf die von uns bereits angespro-

chenen Wirkungskanäle eingegangen werden, über die sich die Krise in 

der übrigen Welt (und besonders in Bezug auf die Wirtschaft der Türkei) 

verbreitet hat. Abschnitt 4 wendet sich in kurzer Form dann der Frage zu, 

wie die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (Ak Parti) die Auswir-

kungen der globalen Krise auf die Türkei wahrgenommen und was sie als 

Gegenmaßnahme dazu ergriffen hat. In Abschnitt 5 sollen Anzeichen für 

die Krise, die sich in der Türkei besonders in den Jahren 2008 und 2009 

manifestiert haben, untersucht werden, und Abschnitt 6 schließlich zeigt 

in der Perspektive einiger ausgewählter führender Wirtschaftsindikatoren, 

welche Art von neuen Risiken sich sowohl für die globale als auch für 

die Wirtschaft der Türkei in naher Zukunft ergeben werden. Der Vortrag 

endet mit einer kurzen Zusammenfassung der Schlussbetrachtungen.
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2. WIRKUNGSKANÄLE DER GLOBALEN FINANZKRISE AUF DIE 

WELTWIRTSCHAFT UND DIE TÜRKEI

Jedes Land, das in Bezug auf internationalen Ströme von Gütern (land-

wirtschaftliche und industrielle Produkte), Dienstleistungen (wie Bank- 

und Transportwesen) und Produktionsfaktoren (Arbeitskraft, Kapital, 

Unternehmertum, natürliche Ressourcen und Technologie) in die rest-

lichen Weltmärkte integriert worden ist, ist mit einem internationalen 

Verbreitungsprozess der negativen oder positiven Auswirkungen von 

grenzüberschreitenden Transaktionen der lokalen und ausländischen 

wirtschaftlichen Akteuren (wie Firmen, Haushalte oder nationale Zentral-

banken) in den respektiven Binnen- und Außenmärkten und gleichfalls 

am Devisenmarkt konfrontiert.

In dem Maße, in dem die Wirtschaft eines Landes klein bemessen ist, 

d.h., die lokalen Akteure die am globalen Markt geltenden Preise als ge-

geben hinnehmen müssen (wie es z.B. bei den Wirtschaften der Türkei, 

Portugals und Nigerias der Fall ist), werden Binnenentwicklungen sich 

nicht in gravierender Weise auswirken. Andererseits wird in dem Fall, 

in dem die Wirtschaft eines Landes groß genug ist, um auf die globale 

Preisbildung Einfluss zu nehmen (so z.B. die Wirtschaft der USA und 

Deutschlands), bei wirtschaftlichen Schocks, für die kleinere Länder 

verantwortlich sind, entweder keine Beeinflussung stattfinden oder nur 

eine solche von ganz geringem Ausmaß. Sollte eine derartige wirtschaft-

liche Umwälzung (möge sie nun positiv oder negativ zu bewerten sein) 

aber von einem großen Land ausgehen, dann wirkt sie durch die gegen-

seitigen wirtschaftlichen Abläufe auf den betreffenden Märkten leicht 

auf andere (relativ kleinere) Länder ein. Internationale Wirkungs- oder 

Verbreitungskanäle für wirtschaftliche Schockzustände entstehen durch 

die weiter oben zusammengefassten internationalen Ströme von Gütern, 

Dienstleistungen oder Produktionsfaktoren oder durch die darauf bezoge-

nen Abläufe.  

Innere und äußere Wirkungskanäle der Krise, die sich in den Jahren von 

2006-2007 in den USA am Wohnungsmarkt ereignet haben, wurden wei-

ter unten in Schema 1 zusammengefasst. Den in der Literatur geführten 

Diskussionen und Überzeugungen zufolge sind die hauptsächlichen Grün-

de für die auf dem Wohnungsmarkt in den USA durchlebte Krise (1) in 

unzureichender Kontrolle und fehlenden Anordnungen zu suchen, die vor 
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allem in den USA, aber auch in vielen anderen Ländern von Seiten natio-

naler Regierungen seit den 1970er Jahren für die  Finanzmärkte erstellt 

wurden, des Weiteren (2) der Gebrauch von „neu erfundenen“ Finanzin-

strumenten durch Firmen, die besonders seit den 90er Jahren auf dem 

amerikanischen Finanzsektor aktiv sind und dabei ein hohes Finanzrisiko 

auf sich nehmen, wobei eine solche Praxis weit verbreitet ist. Eine von 

den nationalen Regierungen in den USA und auch in anderen Ländern 

(besonders seit 2000) durchgesetzte „schlechte“ Wirtschaftspolitik 

zählt ebenfalls zu den Faktoren, die für das Entstehen und die Ausbrei-

tung einer globalen Krise verantwortlich zu machen sind. Weil aber das 

eigentliche Thema des vorliegenden Vortrags nicht in einer vertiefenden 

Untersuchung der Gründe für die Krise in den USA besteht, müssen wir 

unsere Aufmerksamkeit vor allem dem rechten Abschnitt des Schemas 

(d.h., den internationalen Wirkungskanälen der Krise) zuwenden, wobei 

wir unserem Ziel, nämlich einer Analyse der Auswirkungen der Krise auf 

die Türkei, etwas näher kommen.5

Schema 1: Auswirkungen der Finanzkrise in den USA auf die 

Weltwirtschaft und auf die Wirtschaft der Türkei (2006-2010)

Quelle :  Kibritçioğlu 2011

Anmerkung: Die im obigen Schema durch eine unterbrochene Linie 

dargestellten Pfeile weisen im Gegensatz zu den mit einer fortlaufenden 

Linie dargestellten Pfeilen auf eine schwächere Einwirkung hin.
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Die auf dem Wohnungsmarkt in den USA in den Jahren 2006-2007 aufge-

tretene Krise hat sich in den Jahren von 2007-2009 in rascher Form zu-

erst auf die Finanzmärkte und im Anschluss daran auch auf den Realsek-

tor ausgebreitet. Auf diese Weise sahen sich die USA, wie in Schema 1 

bereits angedeutet, in der Zeit von Dezember 2007 bis Juni 2009 einem 

gewaltigen Anstieg der Arbeitslosigkeit und einer Rezession gegenüber. 

Diese Wirtschaftskrise breitete sich auf dem Wege über stabile Finanzbe-

ziehungen auch auf die Wirtschaften anderer Industrieländer (so beson-

ders auf die Länder der EU) aus. In der Zwischenzeit schien es allerdings 

so, dass der Einfluss dieser Krise auf Schwellenländer im Vergleich zum 

Einfluss auf die Wirtschaft fortgeschrittener Länder relativ gering ausfiel. 

Trotz alldem weist diese globale Wirtschaftskrise, die sich von den USA 

ausgehend zugleich mit ihrer weltweiten Ausbreitung noch verstärkte und 

dabei einige EU-Länder wie Griechenland, Irland, Spanien oder Portugal 

in wirtschaftlicher Hinsicht erschütterte, ein sehr wichtiges Potenzial von 

Wirkungskanälen auf, die nicht nur industrialisierte Länder, sondern auch 

Schwellenländer wie die Türkei unter ihren Einfluss brachten (Schema 1):

(i) Anlagenhandel mit überhohem Risiko (erster Finanzkanal): Internatio-

nale Finanzströme, die vor Ausbruch der Krise mit den USA unterhalten 

wurden, und die Existenz von Finanzakteuren, die einen für die Zukunft 

als „toxisch“ bezeichneten Anlagenhandel tätigen, haben einen offenen 

Zugang der Krise aus den USA in die Wirtschaften der eigenen Länder 

geschaffen.

(ii) Kreditkanal (zweiter Finanzkanal): Die internationalen Kreditkanäle, 

die aufgrund der Krise einen Niedergang erlitten haben, hätten durch die 

Verringerung der Einleitungen von Fonds in die betreffenden Länder diese 

ebenfalls in die Krise mit hineinziehen können. Eine Verringerung der 

globalen Liquidität hätte nämlich dazu führen können, dass die lokalen 

Banken und Firmen Schwierigkeiten bei der Außenfinanzierung hätten 

und/oder die Einlagenbanken von ihnen vergebene Inlandskredite ein-

schränken würden. 

(iii) Handelskanal: Länder wie die USA, die die Krise verursacht haben, 

oder Länder der EU, die davon betroffen wurden, könnten in dem Maße, 

in dem sie Handelspartner mit Drittländern geworden sind, eine durch die 

Krise verursachte Rezession und eine Verringerung des Realeinkommens 

auf die Drittländer übertragen, wenn diese das Ergebnis einer einge-

schränkten Exportnachfrage für Güter und Dienstleistungen der Drittlän-

der geworden sind. 
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(iv) Auch mangelndes Vertrauen auf eine durchgesetzte/durchzusetzende 

Wirtschaftspolitik in Drittländern von Seiten der Verbraucher und der In-

vestoren sowie jede Art von Instabilität können die negativen Auswirkun-

gen, die auf dem Wege der ersten drei Kanäle in die jeweiligen Wirtschaf-

ten Eingang finden, in noch stärkerer Form anklingen lassen. 

Besonders die fallende Nachfrage, die in einigen Ländern der EU zu 

einer Verringerung wirtschaftlicher Aktivitäten geführt hat und vermehr-

te Schwierigkeiten im Rahmen internationaler Finanzierung haben des 

Weiteren durch einen Mangel allgemeinen Vertrauens dazu geführt, dass 

die Türkei von der globalen Wirtschaftskrise (wie im Folgenden noch zu 

sehen sein wird) in rascher Form und tiefgreifend beeinflusst worden 

ist (2008-2009). Da die Binnenfinanzmärkte aber relativ gering entwik-

kelt sind, hat aufgrund der Tatsache, dass mit den auf globalen Märk-

ten besonders in den letzten zwei Jahrzehnten in weitverbreiteter Form 

entwickelten komplexen Finanzprodukten kein Handel getrieben wird, die 

durch den ersten direkten Finanzkanal verursachte Krise hinsichtlich ihrer 

Verbreitung in der Türkei fast überhaupt keine Wirksamkeit gezeigt.6

3. DER AUSBRUCH DER FINANZKRISE IN DEN VEREINIGTEN 

STAATEN UND IHRE WELTWEITE AUSBREITUNG

Diejenigen wirtschaftlichen Akteure in den USA, die in der ersten Hälfte 

des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts Wohnungsbaukredite aufnah-

men, ein niedriges Einkommen hatten und ein erhöhtes Rückzahlungs-

risiko aufwiesen, sahen sich bei einer Erhöhung der Zinsen sowie beim 

Rückgang der Preise für Wohnanlagen der Tatsache gegenüber, dass sie 

ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen konnten. Gleichzeitig verbreitete 

sich die in den Jahren 2006-2007 in den USA ausbrechende Finanzkrise 

besonders seit Herbst 2008 (in einigen Ländern sogar schon mit Beginn 

des Jahres 2008) durch die o.e. vier Kanäle in der restlichen Weltwirt-

schaft sehr rasch und fand auch ihren Niederschlag in den Realsektoren 

der betreffenden Länder. Dieser Prozess ist aus Grafik 1 sehr leicht zu 

erkennen.

Gemäß Grafik 1 führte die Tatsache, dass sich die in den USA sehr stark 

aufgeblähten Wohnungsbaupreise mit Beginn des Jahres 2006 umkehr-

ten (d.h., mit anderen Worten, dass der Ballon der Wohnungsbaupreise 

geplatzt war), seit Dezember 2007 zu einem starken Rückgang in der 
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industriellen Produktion und einem gewaltigen Anstieg in der Zahl der 

Arbeitslosen. In der zweiten Hälfte des Jahres 2008 kam es ebenfalls zu 

einem übermäßigen Rückgang im weltweiten Güterhandel. Als ein wichti-

ger Indikator für diesen Rückgang im Handel können die plötzlich auftre-

tenden Niedergänge im „Trockenfracht-Index“ der Baltic Exchange gelten, 

die sich mit Beginn des Jahres 2008 einstellten und sich nach dem Ende 

des gleichen Jahres in regelmäßiger Weise fortsetzten.7

Grafik 1: Entwicklung der globalen Wirtschaftskrise (2006-2010):

Ausgewählte Indikatoren

Quelle: Standard & Poors, Fred II Datenbank; Baltic Exchange (Reuters) 

und Holländisches Büro für Analysen der Wirtschaftspolitik (CPB); eigene 

Berechnungen des Autors.

Was den Beginn des Prozesses einer Einwirkung der aktuellen globalen 

Wirtschaftskrise durch die vier weiter oben erwähnten Kanäle auf die tür-

kische Wirtschaft betrifft, so kann diese in Grafik 2 durch den Verlauf des 

MEP10-Indexes verfolgt werden. Der MEP10-Index wurde von Kibritçioğlu 

(2007) entwickelt, um makroökonomische Leistungen der Regierungen 

in der Türkei in monatlicher Form auf Vergleichsbasis zu verfolgen. Er 

berechnet sich aus zehn makroökonomischen Faktoren, die aus zehn 

Größen ausgewählt werden und verschiedene Sparten der Wirtschaft des 

Landes repräsentieren. Sie bilden somit eine Art gewichteter Durchschnitt 

der Komponenten, die von Bedeutung sind:
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X1: Jährlicher Anstieg der Verbraucherpreise

X2: Trend der offiziellen Arbeitslosenquote

X3: Jährlicher Anstieg des Produktionsindex der Fertigungsindustrie 

X4: Jährlicher Leistungsbilanzüberschuss / Nominaleinkommen

X5: Jährliche gewichtete Zinseszinsrate des türkischen Schatzamtes

X6: Verschuldungsbedarf des öffentlichen Sektors / BIP

X7: Grad der Abweichung des realen Devisenkurses vom Gleichgewicht

X8: Devisenkonten / M2-Geldangebot (Grad der Währungssubstitution)

X9: Jährlicher Anstieg der gesamten Auslandsschulden

X10: Jährlicher Anstieg im National-100-Index (Istanbuler Wertpapierbörse)

Grafik 2 : Makroökonomische Leistung der Regierungen in der 

Türkei  (MEP10-Index, Januar 1987 - Juni 2010)

Quelle: Türkisches Statistikinstitut, Zentralbank und Staatliches Pla-

nungsamt; eigene Berechnungen des Autors.

Anmerkung : Die vertikalen Linien der Grafik zeigen die Monate an, 

in denen die Regierungen der Türkei an die Macht gelangt sind, sowie des 

Weiteren die laufende Nummer der betreffenden Regierung.

Die Anhebungen im MEP10-Index, die in ihrem historischen Durchschnitt 

mit Null bewertet werden (mäßige Leistungen in der Wirtschaftspolitik) 

weisen auf eine relative makroökonomische Verbesserung, die Verrin-

gerungen dagegen auf eine Verschlechterung hin. Unterhalb des his-

torischen Mittels (Null) liegende MEP10-Werte zeigen eine „schlechte 

Leistung“ an. Gemäß des in Grafik 2 gezeigten Verlaufs des MEP10-Index 
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haben sich drei Jahre nach der Machtergreifung der Partei für Gerechtig-

keit und Entwicklung am 8. November 2002 in einigen Indikatoren für die 

türkische Wirtschaft alarmierende Niedergänge offenbart. Die Tatsache, 

dass zwei oder sogar drei Jahre vor einem Übergreifen der globalen Wirt-

schaftskrise auf die Türkei viele Niedergänge in den grundlegenden Indi-

katoren der türkischen Wirtschaft zu beobachten waren, ist hinsichtlich 

einer Bewertung der Auswirkungen der aktuellen globalen Krise auf die 

Türkei von kritischer Bedeutung. Mit anderen Worten, es ist unmöglich, 

zu behaupten, die in der Türkei in den Jahren von 2008-2009 durchlebte 

Wirtschaftskrise sei einzig und allein durch die globale Krise verursacht. 

Mit anderen Worten war dieser Prozess, wie es im unteren Abschnitt von 

Schema 1 bereits deutlich geworden ist, in den Jahren 2005-2006, als 

die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung an der Macht war (noch vor 

den Spannungen und der Neuwahl im Juli des Jahres 2007), in Bezug auf 

neue politische Spektren durch die auf diesem Wege erfolgte Verzöge-

rung in nicht geringzuschätzender Weise daran beteiligt.

Grafik 3: Makroökonomische Leistung der Regierungen der Partei 

für Gerechtigkeit und Entwicklung (Ak Parti) und die globale Kri-

se (MEP10-Index, Mai 1999 - Juni 2010)

Quelle: Türkisches Statistikinstitut, Zentralbank und Staatliches Pla-

nungsamt; eigene Berechnungen des Autors.

Vielleicht ist eine sozusagen chronologische Verzögerung der Partei für 

Gerechtigkeit und Entwicklung, die ihre Interessen mehr auf außerhalb 
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der Wirtschaft befindliche Bereiche richtete, in Bezug auf die Schaffung 

neuer Wirtschaftspolitiken aufgrund der bemerkenswerten Verbesserung 

der Wirtschaft Mitte des Jahres 2005 zu sehen. Für den Zeitraum von Mai 

1999 – Juni 2010 gibt die von mir gezeichnete MEP10-Kurve in Grafik 3 

detailliert darüber Aufschluss.

4. REGIERUNGSMASSNAHMEN GEGEN DIE WIRTSCHAFTSKRISE 

IN DER TÜRKEI

Die Türkei hat sich im Hinblick auf die Ergreifung von Maßnahmen gegen 

die globale Wirtschaftskrise, von der auch sie im Jahre 2008 erfasst wur-

de, aus unterschiedlichen Gründen verspätet.8 Sicherlich hat hierzu auch 

die Überlegung des Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdoğan, die er in 

der genannten Periode auf verschiedenen Wegen äußerte und wonach 

diese globale Krise „an der Türkei vorbeigehen“ und sie nur in minimaler 

Weise schädigen würde, viel beigetragen.9

Maßnahmen, die darauf abzielen, die Auswirkungen der globalen Krise 

auf die Türkei zu mildern, sind nach einer nicht zu unterschätzenden Ver-

zögerung in Form von kleinen Maßnahmenkatalogen über einen gewis-

sen Zeitraum verteilt am 18. Februar 2009, am 13. März 2009, am 25. 

März 2009, am 4. Juni 2009 (ein neues Förderungssystem) und am 15. 

Juni 2009 verabschiedet worden. Diese Maßnahmenkataloge beinhalten 

folgende Hauptthemen: (i) Förderung bzw. Unterstützung der finanziel-

len Verfügbarkeit, (ii) Steuer- und Prämienförderungen, (iii) Kredit- und 

Garantieförderungen für Produktion und Export, (iv) Finanzierungsförde-

rungen und (v) Förderungskatalog für neue Investitionen. Die grundle-

gende Zielsetzung dieser seitens der Regierung ergriffenen Maßnahmen 

besteht in der Steigerung der Verbraucherausgaben, einer Förderung der 

Steigerung der Beschäftigung, einer Kapitalförderung aus dem Ausland, 

Förderung von Inlandsinvestitionen sowie einer Förderung der Mittel- und 

Kleinbetriebe in Bezug auf ihre Produktion und den damit verbundenen 

Export. Damit wir uns aber nicht zu weit von unserem eigentlichen The-

ma entfernen, möchte ich auf diese Maßnahmen hier nicht im Einzelnen 

eingehen.10

5. HAUPTAUSWIRKUNGEN UND INDIKATOREN DER WIRT-

SCHAFTSKRISE IN DER TÜRKEI (2008-2009)

Die Ansichten von Ministerpräsident Erdoğan als eines an der Spitze der 

Leitung eines Staates stehenden Politikers, die von ihm in den Jahren 
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2008 und 2009 (und sogar noch im Jahre 2010) häufig vorgebracht 

wurden und gemäß denen „die globale Krise die Türkei nur streifen wird“, 

sind damals wie heute von Seiten der Wirtschaftswissenschaftler aus 

akademischer Sicht und auch im allgemeinen nicht akzeptiert worden. 

Die Türkei hat in den Jahren 2008-2009 tatsächlich eine schwerwiegen-

de Wirtschaftskrise durchgemacht, zu deren Analyse und Bewertung 

hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Finanz- und Realsektoren der 

Wirtschaft in der Literatur inzwischen viele bemerkenswerte Forschungs-

arbeiten veröffentlicht worden sind.11 In der vorliegenden Arbeit ist im 

Hinblick auf eine Ganzheit der angestrebten Untersuchung zum Zwecke 

der Zusammenfassung der Spuren, die die globale Krise in der Wirtschaft 

der Türkei hinterlassen hat, der weiter oben erwähnte MEP10-Index 

hinsichtlich seiner Komponenten zu beachten (Grafik 4). Die in Grafik 4 

aufgeführten MEP10-Komponenten geben die grundlegenden Auswirkun-

gen in folgender Weise wieder:

• Der türkische Finanzsektor ist angesichts der aktuellen globalen 

Krise verglichen mit den früheren Krisen, die in jüngster Vergan-

genheit stattgefunden haben (1994 und 2000-2001) hinsichtlich der 

Folgeerscheinungen weniger stark als Industrie- und Schwellenlän-

der beeinflusst worden.

• Im Verlaufe der Krise von 2008-2009 ist die Arbeitslosigkeit in der 

Türkei stark angestiegen; neben der Tatsche, dass sie im Jahre 

2010 erneut auf dem Rückzug war, muss man aber feststellen, dass 

dieser Rückgang noch nicht zu einem stetigen Fallen der Zahl der 

Arbeitslosen beigetragen hat (Grafik 4-ii und Grafik 5).

• Auch wenn die industrielle Produktion in der Türkei angesichts der 

Krise von 2008-2009 sowohl hinsichtlich der Wirtschaft der Indu-

strie- als auch der Schwellenländer einen viel früheren und härteren 

Rückgang zu verzeichnen hatte, so war sie doch schneller als die 

genannten Länder wieder auf dem Weg nach oben (Grafik 4-iii).12

• Hätten die globale Krise sowie einige binnen-makroökonomische 

Entwicklungen keine negativen Auswirkungen auf das reale Brutto-

inlandsprodukt der Türkei gezeitigt, dann hätte das Realeinkommen 

in der Zeit von Januar 2008 – Juni 2010 vielleicht mit Hilfe einer 

richtigen Wirtschaftspolitik den unterbrochenen Kurvenverlauf wie 
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in Grafik 6 dargestellt nehmen können. Aber da die Krise die Türkei 

nicht nur gestreift hat, war in dieser Periode ein ernstzunehmender 

Rückgang des Realeinkommens und des Wohlstands zu verzeichnen. 

Der Bereich zwischen den unterbrochenen und den fortlaufenden 

Kurven zeigt ganz deutlich, dass dieser Rückgang von einem nicht 

zu unterschätzenden Ausmaß war.

• Damit die türkische Wirtschaft das vor der globalen Krise bestehen-

de reale Bruttoinlandsprodukt wieder erreichen konnte, mussten 

zweieinhalb Jahre vergehen, nämlich von Januar 2008 bis Juni 2010. 

Dieser Zeitraum ist ganz deutlich in Grafik 6 und besonders in Grafik 

7 zu sehen.
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Quelle: Türkisches Statistikinstitut; eigene Berechnungen und Schätzun-

gen des Autors.
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Anmerkung: Die vertikalen Linien der Grafik zeigen die Monate an, in 

denen die Regierungen der Türkei an die Macht gelangt sind, sowie des 

Weiteren die laufende Nummer der betreffenden Regierung.

Grafik 5: Offizielle Arbeitslosenquote und ihr Trend in der Türkei 

(Januar 1983 – Juni 2010)

Quelle: Türkisches Statistikinstitut; eigene Berechnungen und Schätzun-

gen des Autors.

Grafik 6: Der Verlust am realen Bruttoinlandsprodukt als Folge 

der aktuellen Wirtschaftskrise in der Türkei (Tausend TL)

Quelle: Türkisches Statistikinstitut; eigene Berechnungen und Schätzun-

gen des Autors.
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Grafik 7: Verlauf des realen Bruttoinlandsproduktes in der Türkei

(1998.1 –2010.2)

Quelle: Türkisches Statistikinstitut; eigene Berechnungen und Schätzun-

gen des Autors.

6. DIE NAHE ZUKUNFT DER WELTWIRTSCHAFT UND DER TÜRKI-

SCHEN WIRTSCHAFT

Ob die Weltwirtschaft nach dem Jahr 2010, dessen Ende wir uns nä-

hern, alten oder neuen Risiken ausgesetzt ist oder ob sie wiederum eine 

weitere Krise durchlaufen wird, können wir aus solchen in der Literatur 

reichlich vorkommenden Belegen wie den (i) in den letzten Jahren vom 

Weltwirtschaftsforum (www.weforum.org) herausgegebenen Berichten 

zum globalen Risiko, (ii) den Daten des vom Ifo-Forschungszentrum in 

Deutschland (www.cesifo-group.de) veröffentlichten „Weltwirtschaftskli-

ma-Index“ und (iii) dem von Seiten der OECD (www.oecd.org) publizier-

ten „Composite-Index ausgewählter Frühwirtschaftsindikatoren“ entneh-

men.

Dem vom Weltwirtschaftsforum jeweils zu Beginn des Jahres 2009 und 

2010 veröffentlichten Berichten zum globalen Risiko zufolge sieht sich 

die Weltwirtschaft in den letzten Jahren im Besonderen den folgenden 

Risiken gegenüber:

• Die Preise für Finanzanlagen auf den Weltmärkten können weiter 

fallen,
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• Das Wirtschaftswachstum Chinas kann sich verlangsamen (wobei es 

unter die 6%-Grenze fällt),

• In den Staatshaushalten können neue Krisen auftreten,

• Globale Verwaltungsdefizite können steigen,

• Ein Anstieg chronischer Krankheiten kann sich ergeben,

• Globale Risiken im Hinblick auf natürliche Ressourcen wie Wasser, 

Boden und Energie können weiter ansteigen und/oder

• Investitionen in die Infrastruktur können sich als nicht ausreichend 

erweisen. 

In dem Falle, in dem die hier festgestellten oder ähnlichen Risiken tat-

sächlich eintreten sollten, ist es offensichtlich, dass die Weltwirtschaft in 

den vor uns liegenden Jahren in neue Krisen hineingezogen werden kann.

Den Daten des von der Ifo herausgegebenen aktuellen „Weltwirtschafts-

klima“ (WWI) zufolge hat sich mit Beginn der Sommermonate des Jahres 

2010 die wirtschaftliche Lage in einem globalen Maßstab betrachtet gut 

erholt, aber die Erwartungen der wirtschaftlichen Akteure und Wirt-

schaftswissenschaftler weisen für die nahe Zukunft auf eine neuerliche 

Verschlechterung hin (Ifo, 2010). Die gleiche Vorausschau erweist sich in 

Bezug auf ihre Berechnungen für die Türkei als nicht anders geartet.

Als letztes wollen wir hier anführen, dass der von der OECD heraus-

gegebene „zusammengesetzter Index der ausgewählten Frühindikato-

ren“ (IFI) feststellt, dass sich der weltweite Zustand (und auch der der 

Türkei) für die nahe Zukunft mit Ausnahme einiger Länder wie z. B. 

Deutschlands seit Juli 2010 in makroökonomischer Hinsicht wiederum 

als schlecht darstellt (OECD, 2010). Den gleichen OECD-Daten zufolge 

sagen die Frühwirtschaftsindikatoren, dass besonders China und Indien 

schneller und früher als die anderen Länder einen wirtschaftlichen Nie-

dergang erfahren werden; dies sind sichere Alarmzeichen, die unbedingt 

zu beachten sind. 

Grafik 8 zeigt eine „Konjunkturuhr“, die mit Hilfe des von der OECD 

herausgegebenen IFI für die Türkei erstellt worden ist. Diese Grafik fasst 

den wirtschaftlichen Verlauf von 2,5 Jahren, nämlich von Januar 2008 bis 

Juni 2010, zusammen, den die türkische Wirtschaft in der betreffenden 

Zeit genommen hat, wobei sie unter den Folgen der globalen Wirtschafts-

krise sowie negativen binnenwirtschaftlichen und politischen Entwick-
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lungen zu leiden hatte. Die Grafik zeigt auch, wie schnell das Land in 

die Krise geriet und wie ebenso schnell es sich wieder daraus befreien 

konnte. Bei Berücksichtigung der o.e. Warnungen und Tendenzen zu 

neuen globalen Verschlechterungen auf wirtschaftlichem Gebiet aber ist 

es offensichtlich, dass man sich in politischer Hinsicht nicht zurücklehnen 

darf.

Grafik 8: Die „Konjunkturuhr“ für die Türkei erstellt vom zusam-

mengesetzten Index der Frühindikatoren der OECD (Januar 2008 

– Juni 2010)

Quelle:  OECD, http://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=MEI_CLI. 

Im Internet zugänglich am 15. September 2010. Eigene Berechnungen 

und Zeichnung des Autors.

In diesem Zusammenhang müssen wir zum Schluss anfügen, dass in 

dem Fall, in dem sich die Regierung vor den für die Türkei im Juni 2011 

angesetzten Parlamentswahlen einer populistischen Wirtschaftspolitik 
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bedient, sich wenn nicht neue negativ zu wertende wirtschaftliche Um-

wälzungen von außen, dann doch mehr oder weniger neue Trends zur 

Verschlechterung der Wirtschaft des Landes einstellen können.  

7. SCHLUSSBETRACHTUNG

Die Wirtschaft der Türkei ist durch die aktuelle globale Krise in starkem 

Maße beeinflusst worden. Dass die Türkei relativ schnell in die Krise 

hineingeriet, aber auch ebenso schnell wieder hinausfand, ändert nichts 

an dieser Tatsache. Die in der Türkei besonders nach der Krise von 2000-

2001 erheblich angestiegene (offizielle) Arbeitslosenrate ist zu Ende des 

Jahres 2008 noch einmal gestiegen (Grafik 5).

Der Grund für die Krise der Jahre 2008-2009 in der Türkei war jedoch 

nicht nur ein von der restlichen Welt stammender (wirtschaftlicher) 

Schock. Gleichzeitig mit einem solchen Schock haben die folgenden zwei 

ähnlichen Binnenfaktoren die Wirtschaftskrise in der Türkei noch ver-

schärft:

• Die im Amt befindliche Regierung hat angesichts der seit 2005-2006 

begonnenen Verschlechterung auf makroökonomischer Ebene kei-

nerlei neue Maßnahmen ergriffen und 

• hat erst recht spät begonnen, angesichts der sich seit 2008 auf glo-

baler Ebene ausbreitenden Krise (mindestens nicht bis zum Dezem-

ber 2008) durchzusetzende Maßnahmen auszuarbeiten.

Es ist noch zu früh, zu behaupten, dass die Türkei sich seit den Sommer-

monaten des Jahres 2010 nicht mehr in einer Krise befindet und dabei 

vorzubringen, dass die in einigen grundlegenden Variablen erzielten und 

merklichen Verbesserungen nun von Dauer sein werden. Im Jahre 2010 

haben viele Länder in der Welt und darunter auch die Türkei begonnen, 

in wirtschaftlicher Hinsicht wiederum Anzeichen für einen neuen Ab-

schwung zu fühlen. Sollten sich diese Szenarien und Einschätzungen wie 

vorausgesehen erfüllen, dann wird zuerst die Weltwirtschaft und mit ihr 

gemeinsam auch die Wirtschaft der Türkei in eine neue Krise abgleiten, 

wenn auch ihre Dimensionen nicht so umfassend wie die der vorherigen 

Krisen sein werden. Auf der anderen Seite muss sich die Türkei unbe-

dingt hüten vor einem neuerlichen Anstieg in den Leistungsbilanzdefizi-

ten, wie dies seit Ende des Jahres 2009 der Fall war, und einem Risiko 
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des Anstiegs für Ausgaben populistischer Natur (die eine Abwendung von 

der finanziellen Disziplin bedeuten würden) aufgrund der bevorstehenden 

Parlamentswahlen im Juni 2011.

In der zweiten Hälfte der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts haben uns 

die wirtschaftlichen Entwicklungen, die sich in der Türkei und weltweit 

ereignet haben und die dabei entworfenen Wirtschaftspolitiken gezeigt, 

dass Regierungen angesichts von Verschlechterungen auf makroöko-

nomischer Ebene eines Landes oder im Angesicht von wirtschaftlichen 

Schocks stets wachsam sein, die wahrscheinlich eintretenden relativen 

Verschlechterungen nicht gering schätzen sowie in Bezug auf die Ausar-

beitung von Entscheidungen für eine Wirtschaftspolitik, die die erwähnten 

negativen Entwicklungen beseitigen oder mindestens erleichtern will, sich 

nicht verspäten sollten.
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1. PROBLEMSTELLUNG

In und nach der Finanz- und Wirtschaftskrise wird nach 

alternativen Konzepten zum „wilden Kapitalismus“ der 

vollkommen freien Marktwirtschaft anglo-amerikanischer 

Prägung einerseits  und dem bereits vor 20 Jahren geschei-

terten Sozialismus andererseits gesucht. Dadurch ist nach 

langer Zeit des Stillschweigens das Konzept der Sozialen 

Marktwirtschaft wieder in der wissenschaftlichen und politi-

schen Diskussion angekommen. Aber das in den 30er und 

40er Jahren von deutschen Ökonomen wie Walter Eucken 

entwickelte und dann von Ludwig Erhard in der Bundes-

republik Deutschland politisch umgesetzte Konzept muss 

an die Herausforderungen der heutigen Zeit angepasst 

werden. 

International ist in den letzten Jahrzehnten eine enorme 

technische Entwicklung festzustellen. Die digitale Revoluti-

on hat zu einer rasanten Ausbreitung neuer Hochtechnolo-

gien, insbesondere des Internets, geführt. Dazu kommen 

zunehmende Transportmöglichkeiten. Deshalb sprechen wir 

heute von einer Globalisierung der Wirtschaftsprozesse, die 

durch eine weltweite Vernetzung von Volkswirtschaften und 
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Unternehmen sowie eine Zunahme von Wohlstand gekennzeichnet ist. 

Allerdings liegt auch eine zunehmende wechselseitige Abhängigkeit vor, 

wie die derzeitige Finanz und Wirtschaftskrise deutlich zeigt. Zudem kann 

eine weiterhin ungleiche Verteilung des Wohlstandes weltweit beobachtet 

werden. In Europa kommt eine Alterung und Abnahme der Bevölkerung 

hinzu, denn bei steigenden Lebenserwartungen haben wir es mit rückläu-

figen Geburtenzahlen zu tun. 

Deshalb ist nach einem neuen Konzept der Sozialen Marktwirtschaft auf 

nationaler und internationaler Ebene zu suchen. In diesem Aufsatz soll 

daher zunächst das traditionelle Konzept der Sozialen Marktwirtschaft 

kurz dargestellt werden. Dann wird diskutiert, inwieweit die wirtschafts-

politischen Reaktionen auf die Finanz und Wirtschaftskrise richtig oder 

falsch aus dieser Hinsicht waren. Auf Basis dieser Überlegungen werden 

anschließend konkrete Vorschläge zur Reaktion auf die Krise erarbeitet, 

die als Neue Soziale Marktwirtschaft auf nationaler und internationaler 

Ebene bezeichnet werden können.

Abb. 1: Die Prinzipien der Wettbewerbsordnung nach Walter 

Eucken

2. DAS KONZEPT DER SOZIALEN MARKTWIRTSCHAFT

Der deutsche Ökonom Walter Eucken schuf in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts einen neuen Entwurf für eine menschenwürdige „Wettbe-

werbsordnung“. In seinen „Grundsätzen der Wirtschaftspolitik“ (post-
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hum 1952 erschienen) identifiziert er die steuernden Prinzipien dieser 

Wettbewerbsordnung. Insbesondere benennt er sieben konstituierende 

und vier regulierende Prinzipien. Außerdem weist er auf die unbedingte 

Zusammengehörigkeit dieser Prinzipien, und eine „Interdependenz der 

Ordnungen“ hin.

Das Grundprinzip der Wettbewerbsordnung ist nach Eucken ein funk-

tionierendes Preissystem. Danach sind zunächst verschiedene wirt-

schaftspolitische Maßnahmen zu vermeiden, z.B. staatliche Subventio-

nen, Herstellung staatlicher Zwangsmonopole, allgemeiner Preisstopps, 

Einfuhrverbote usw. Darüber hinausgehend fordert Eucken eine aktive 

Ordnungspolitik, die darauf abzielt, eine Marktform, welche dem Idealtyp 

der vollständigen Konkurrenz möglichst nahe kommt, zu etablieren. Denn 

nur, wenn sich frei bildende Preise Angebot und Nachfrage widerspiegeln, 

kann das Lenkungsproblem in einer Marktwirtschaft zufrieden stellend 

gelöst werden. Damit das Preissystem funktioniert, ist zudem Währungs-

stabilität notwendig. Aus diesem Grund hat Eucken von einem Primat 

der Währungspolitik gesprochen. Ohne Währungsstabilität verlieren die 

Preise ihre Signalfunktion für die veränderten Bedingungen von Angebot 

und Nachfrage. Auch Offene Märkte sind eine Grundbedingung für funk-

tionierenden Wettbewerb, denn er verhindert die Bildung von Monopolen 

und stabilisiert die Wettbewerbsordnung. Eucken fordert Offenheit sowohl 

in äußerer als auch in innerer Hinsicht. Sowohl der Wettbewerb auf na-

tionalen Märkten als auch Freihandel mit dem Ausland sind gleichmäßig 

bedeutsam. 

Privateigentum ist aus mehreren Gründen in der Wettbewerbsordnung 

von Bedeutung: Zum einen stellt Privateigentum einen Anreiz dar, effizi-

ent zu wirtschaften. Des Weiteren stellt es Verfügungsmacht und Verfü-

gungsfreiheit im Rahmen einer Volkswirtschaft dar. Damit garantiert das 

Privateigentum wirtschaftliche Unabhängigkeit der Marktakteure. Ebenso 

wie das Privateigentum ist auch die Vertragsfreiheit als Vorbedingung für 

den Wettbewerb zu verstehen: die Marktakteure müssen über die Freiheit 

verfügen, Marktkontrakte ohne äußerliche Beschränkung abschließen zu 

dürfen. Allerdings ist die Vertragsfreiheit beschränkt. So darf sie nicht zur 

Beeinträchtigung oder Beseitigung der Wettbewerbsordnung missbraucht 

werden. Außerdem legt Eucken großen Wert auf das Haftungsprinzip. 

Nur Marktakteure, die für ihre Verträge auch haftbar gemacht werden 

können, werden verantwortlich handeln. 
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Abschließend betont Eucken die Bedeutung der Konstanz der Wirtschafts-

politik. Sie schafft ein Vertrauen in die bestehenden wirtschaftspolitischen 

Verhältnisse und garantiert damit einen langfristigen Planungshorizont 

für die im Wettbewerb stehenden Unternehmen. All diese Grundprin-

zipien der Marktwirtschaft sind laut Eucken nicht nur wichtig, sondern 

auch voneinander abhängig. Neben den konstituierenden Prinzipien der 

Marktwirtschaft hat Walter Eucken auch vier regulierende Prinzipien her-

ausgestellt, welche nach Errichtung einer Wettbewerbsordnung beachtet 

werden müssen, um deren Bestand zu gewährleisten. Das wichtigste 

regulierende Prinzip ist die Wettbewerbspolitik, um dem Monopolproblem 

entgegenzuwirken. Drei zusätzliche regulierende Prinzipien beziehen 

sich auf besondere Bereiche, in denen die Möglichkeit des Marktversa-

gens existiert. Eine Einkommenspolitik soll nur in beschränktem Rahmen 

stattfinden und allen Menschen einen minimalen Lebensstandard garan-

tieren. Hingegen sei die Einkommensverteilung im Wesentlichen durch 

den Markt zu koordinieren. Externe Effekte seien in „exakt feststellbaren 

Fällen“ durch staatliche Eingriffe zu internalisieren. Sollte es zudem zu 

einem anomalen Verhalten des Angebots auf dem Arbeitsmarkt kommen, 

sei auch hier ein staatlicher Eingriff nötig. Während die regulierenden 

Prinzipien auf den ersten Blick den Zugang für staatliche Interventionen 

in den Marktprozess öffnen, legt Eucken in Wirklichkeit besonderen Wert 

auf die strikte Anwendung der konstituierenden Ordnungsprinzipien der 

Marktwirtschaft. 

Abschließend ist auf das Konzept der „Interdependenz der Ordnungen“ 

bei Eucken zu verweisen. Damit meint dieser eine gegenseitige Abhän-

gigkeit von wirtschaftlichem, politischem und rechtlichem Subsystem 

einer Gesellschaft. So muss eine auf Basis von Euckens Prinzipien errich-

tete „Soziale Marktwirtschaft“ (er selber benutzte den Begriff noch nicht!) 

durch Demokratie in der politischen Sphäre als auch Rechts-staatlichkeit 

flankiert sein. Mit diesen Grundsätzen hat Walter Eucken ein gutes Mu-

ster für die Analyse der derzeitigen Wirtschaftspolitik geschaffen. Es 

ist aber an die heutigen Gegebenheiten im Zeitalter der Globalisierung 

anzupassen.
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3. ERNEUERUNG DER SOZIALEN MARKTWIRTSCHAFT IN DER 

FINANZ- UND WIRTSCHAFTSKRI-SE

3.1 Kritik Der Bisherigen Reaktionen Auf Die Krise

Analysiert man die Reaktionen der Wirtschaftspolitik auf die Finanz- und 

Wirtschaftskrise weltweit, findet man zunächst große Konjunkturpro-

gramme, Markteingriffe und eine expansive Geldpolitik. Ordnungspoli-

tisch sinnreiche Maßnahmen sind hingegen äußerst selten.

Insbesondere Konjunkturprogramme á la J. M. Keynes prägten die 

wirtschaftspoliti-sche Diskussion. Bisher wurde jede Wirtschaftskrise 

als einzigartig bezeichnet und deshalb zum Ausnahmetatbestand von 

ordnungspolitischen Prinzipien erklärt. Es herrscht entsprechend sofort 

keine Finanzdisziplin mehr, sondern es werden Ausgabenprogramme 

in unbegrenzter Höhe beschlossen. Deutschland war in dieser Hinsicht 

mit dem Konjunkturpaket 1 und dem Konjunkturpaket 2, welche eine 

Gesamtsumme von über 80 Mrd. Euro erreichten, sogar relativ zurück-

haltend. Mit diesen Geldern wurden Investitionen in Infrastruktur, kleine 

Steuersenkungen und Geldgeschenke an die Bevölkerung finanziert. Die 

Probleme einer solchen Politik sind allerdings altbekannt. Ausgabenpro-

gramme wirken viel zu spät wegen der langwierigen parlamentarischen 

Entscheidungsfindung und den ebenfalls langen Ausschreibungsfristen 

für öffentliche Aufträge. Bis solche Gelder wirklich den Markt erreichen, 

können bis zu zwei Jahre vergehen. Dann ist die Krise jedoch zumeist 

schon überstanden. Geldgeschenke landen zudem teilweise wirkungslos 

auf Sparkonten oder wirken nur partiell durch Mitnahmeeffekte. Lediglich 

ein Ergebnis dieser Politik ist sicher, eine stark ansteigende Staatsver-

schuldung.

Ähnlich erfolglos sind viele Eingriffe in Wirtschaftsprozesse, welche im 

Rahmen der Finanz und Wirtschaftskrise durchgeführt wurden. In einer 

Krise ist es zunächst wichtig, wieder Vertrauen zu schaffen und Erwar-

tungen stabilisieren. Das kann im Sinne  Euckens als Durchsetzung 

des Konzeptes der Konstanz der Wirtschaftspolitik bezeichnet werden. 

In vielen Ländern kam es im Rahmen der Finanz und Wirtschaftskrise 

aber zu zahlreichen unkoordinierten Maßnahmen der Regierungen. Um 

bei dem Beispiel Deutschland zu bleiben, sei auf den Milliarden Euro-

Schutzschild für Banken und die Subventionierung bestimmter Branchen 



208

(z.B. Automobilbau durch die Abwrackprämie) hingewiesen. Durch eine 

solche Politik wird aber das Haftungs-prinzip außer Kraft gesetzt. Statt 

ökonomischer Effizienz findet keine an Nachfrage und Kosten orientierte 

Selektion und Kapazitätsanpassung mehr statt. Hierbei ist insbesondere 

das Stichwort: „too big to fail!” von besonderer Bedeutung. Schlüssel-

industrien und Großunternehmen, an denen viele Arbeitsplätze hängen, 

werden zwar unterstützt, diese Politik behindert aber den Wettbewerb 

mit starken Konsequenzen insbesondere für den Mittelstand, der keine 

Förderung erhält. Eine Stützung schwacher Wirtschaftsunternehmen mit 

staatlichen Bürgschaften und Ausgabenprogrammen geht zudem immer 

zu Lasten der gesunden Unternehmen, die die staatlichen Programme 

durch ihre Steuern bezahlen müssen.

Letztendlich ist auch wieder eine expansive Geldpolitik der Zentralbanken 

weltweit festzustellen. In der Krise wurden die zahlreichen fiskalpoliti-

schen Maßnahmen durch eine expansive Geldpolitik der Notenbanken 

flankiert. Dadurch ist es aber zu einer weiteren Aufblähung der Geldmen-

ge mit all ihren inflationären Wirkungen gekommen. Dadurch kann es 

bald wieder zu einer neuen Blase auf den internationalen Finanzmärkten 

kommen, die einmal platzen muss. Auf jeden Fall sind Zinssätze nahe 

Null, wie sie die EZB und das FED derzeit den Banken anbieten keine ge-

eigneten Maßnahmen, um das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. 

Stattdessen berauben sich die Zentralbanken ihres Handlungsspielraums. 

Insgesamt sind die bisherigen Maßnahmen, welche in der Finanz- und 

Wirtschaftskrise getroffen wurden, vielfach nur ad-hoc-Maßnahmen ohne 

ordnungspolitisches Konzept gewesen.

3.2 Alternative Massnahmen Aus Sicht Der Neuen Sozialen 

Marktwirtschaft

Wie sollten die einzelnen Staaten hingegen ordnungspolitisch auf die 

Finanz und Wirtschaftskrise reagieren? Und was ist auf internationaler 

Ebene zu leisten? Zunächst muss es weltweit zu einer Wiederherstellung 

des Haftungsprinzips kommen. Walter Eucken (1952/90) schreibt: „Wer 

den Nutzen hat, muss auch den Schaden tragen. … Investitionen werden 

umso sorgfältiger gemacht, je mehr der Verantwortliche für diese haftet.“ 

Das bedeutet, dass Unternehmen, die schlecht gewirtschaftet haben, in 

der Krise dafür auch abgestraft werden müssen, gegebenenfalls sogar 

den Markt verlassen. Es kann dann nur die Aufgabe des Staates sein, die 



209

bereinigende Wirkung des Marktes zu begleiten, z.B. durch Erleichterung 

der notwendigen Anpassungen und soziale Programme für betroffene 

Arbeitnehmer. Des Weiteren sind konkrete Regeln für Manager einzufüh-

ren, die einen verantwortungsvollen Umgang mit den ihnen anvertrauten 

Ressourcen erreichen. Manager, die nach dem Shareholder Value Prinzip 

nur am aktueller Börsenkurs ihrer Unternehmen interessiert sind, um 

möglichst hohe Quartals Bonuszahlungen zu erhalten, aber bei Fehlver-

sagen hohe Pensionen erhalten, agieren nur kurzfristig und gehen hohe 

Risiken ein. Es sind demnach Regeln für Manager notwendig, die ein 

nachhaltiges Wirtschaften fördern. Die Staaten dieser Welt sollten sich 

daher nicht scheuen, einen Rahmen für ein solches Regelwerk zu setzen, 

der auch Manager großer internationaler Konzerne motiviert, eine langfri-

stig orientierte Unternehmenspolitik zu verfolgen. 

Des Weiteren muss es dringend zu einer Verstetigung der Geldpoli-

tik kommen, um ein fehlerfreies Funktionieren des Marktprozesses zu 

ermöglichen. Nur in einem inflationsfreien Umfeld kann ein marktwirt-

schaftliches System funktionieren. Wird die Geldpolitik jedoch als kon-

junkturpolitischer Spielball benutzt, kann das Preissystem seine Funktion 

nicht mehr erfüllen. In diesem Zusammenhang ist auch über Neue-

rungen bezüglich des Konzeptes der Unabhängigkeit der Zentralbanken 

nachzudenken. Bisher ist dieses Konzept sehr erfolgreich, z.B. von der 

Deutschen Bundesbank, der EZB und begrenzt auch vom FED, ange-

wandt worden. Nach den Ereignissen in der Finanz- und Wirtschaftskrise 

kann man jedoch auch zu der Erkenntnis kommen, dass Stabilitätskultur 

vorhanden sein muss, wenn dieses Konzept greifen soll. Daher ist die 

Forderung nach strengeren Geldmengenregeln ordnungspolitisch nicht 

von der Hand zu weisen.

Auch eine Verminderung interventionistischer Maßnahmen ist aus Sicht 

einer Neuen Sozialen Marktwirtschaft zu fordern. Ordnungspolitisch sinn-

reiche Reformen sollten gerade in einer „reinigende Krise“ durchgeführt 

werden, denn diese ermöglicht dringend notwendig gewordene Struktu-

ranpassungen. Europaweit ist das zu enge Geflecht von Regulierungen zu 

beseitigen. Gerade das deutsche Steuerrecht muss dringend vereinfacht 

werden. Des Weiteren sind bürokratische Belastungen der Bürger zu 

reduzieren und Arbeitsmärkte zu flexibilisieren. Wenn es in einer Krise 

zu Firmenpleiten und Entlassungen kommt, sollten lieber die Entlas-

senen Chancen auf einen neuen Arbeitsplatz haben als zusammen mit 
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ihren Firmen in die Pleite zu steuern. Soziale Absicherung sollte daher 

für Arbeitnehmer, also Individuen, nicht für die organisierten Interessen-

gruppen in der Industrie bereitgestellt werden. Im Zeitalter der Globa-

lisierung ist zudem eine zunehmende Entkopplung von Sozialsystemen 

und Erwerbsarbeit vorzunehmen. Die demographische Entwicklung in 

vielen westlichen Ländern führt zu einer dauerhaften Überbelastung von 

Sozialsystemen. Es ist deshalb eine Finanzierung dieser Systeme durch 

alle Produktionsfaktoren, also Steuern, zu bevorzugen. 

Was bei Walter Eucken noch keinerlei Berücksichtigung fand, aber heute 

von immer größerer Bedeutung ist, ist eine Begrenzung der Staatsver-

schuldung. Sie stellt eine erhebliche finanzielle Belastung der kommen-

den Generation dar, also einen klaren Verstoß gegen das Konzept der 

„Generationengerechtigkeit“. Parallel kommt es durch die Überalterung 

der Gesellschaft und die Abnahme der Bevölkerung zu einer überpro-

portionalen Belastung zukünftiger Generationen. Deshalb besteht die 

absolute Notwendigkeit für institutionelle Rahmenbedingungen, um das 

Schuldenmachen zu begrenzen. Solche Institutionen wurden z.B. in 

Estland direkt nach der Unabhän-gigkeit 1991 als Balanced Budget Rules 

auf Verfassungsebene eingeführt. Dänemark hat parallel mithilfe des „En 

holdbar fremtid – Danmark 2010” genannten Programms seine Schulden 

dauerhaft abgebaut. Die Umsetzung solcher Regeln ist also durchaus 

politisch umsetzbar, gerade in krisenhaften Situationen. Statt schuldenfi-

nanzierten Konjunkturprogrammen sollten lieber mehr Ausgaben in 

Bildung, d.h. Sprachkompetenz für Zuwandererkinder, eine Stärkung der 

Fremdsprachenkompetenz aller Schüler, kleinere Schulklassen, bessere 

Hochschulbildung und die Abschaffung von Studiengebühren investiert 

werden. Solche Investitionen in die wissensbasierte Zukunft machen 

mehr Sinn als Subventionierung der industriellen Vergangenheit. 

Parallel sind auch auf internationaler Ebene zahlreiche Maßnahmen aus 

Sicht einer Neuen Sozialen Marktwirtschaft notwendig. Gemäß dem 

Eucken‘schen Konzept der offenen Märkte ist an einer Verbesserung des 

Welthandelssystems zu arbeiten. Weltweit, insbesondere im Bereich der 

Europäischen und U.S.-amerikanischen Agrarpolitik, ist der anhaltende 

Protektionismus endlich zu beseitigen. Die Welt braucht heute die Weiter-

entwicklung eines internationalen Ordnungsrahmens für freien (also fai-

ren! und nachhaltig wirkenden) Handel. Dafür ist auch eine internationale 

Koordination der Wettbewerbspolitik notwendig, welche zu einer Verrin-
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gerung der „Vermachtung“ internationaler Märkte durch internationale 

Großkonzerne führt. Parallel ist ein solcher internationaler Ordnungs-

rahmen für die Finanzwelt zu schaffen. Asymmetrische Information auf 

undurchsichtig und komplex gewordenen internationalen Finanzmärkten 

sind ein immer stärker werdendes Problem, wie die aktuelle Finanz- und 

Wirtschaftskrise gezeigt hat. Deshalb müssen Regeln für mehr Trans-

parenz international durchgesetzt werden, z.B. internationale Mindestei-

genkapital Richtlinien für Banken wie sie im Basel III – Abkommen gera-

de festgeschrieben worden sind. Ebenso wäre eine Internationalisierung, 

zumindest Europäisierung, der Bankenaufsicht wünschenswert. Dagegen 

sind konkrete Eingriffe in die Marktprozes-se, wie z.B. Verbote von Leer-

verkäufen, sinnlos. Solche Geschäfte werden dann an anderen Finan-

zorten durchgeführt, von dem Aufsichtsaufwand gar nicht zu sprechen. 

Eine solche international vernetzte Wirtschaftspolitik sollte idealerweise 

auch noch internationale Regeln zur Schulden- und Inflationsbegrenzung 

beinhalten. Zumindest eine Verschärfung des Europäischen „Stabilitäts-

paktes“, wie sie derzeit wieder angesprochen wird, ist zu unterstützen. 

4. FAZIT

Die Welt braucht mehr denn je eine internationale Ordnungspolitik statt 

einen nationalen Neo-Interventionismus. Bisher haben die nationalen 

Konjunkturprogramme, eine expansive Geldpolitik und zahlreiche unko-

ordinierte Marktinterventionen jedoch als Reaktionen auf die Finanz- und 

Wirtschaftskrise dominiert. Eine national wie international umzusetzende 

Wiederbelebung des Haftungsprinzips, eine Verstetigung der Geldpolitik 

sowie ein Abbau von behindernden Regulierungen wie z.B. eine Flexi-

bilisierung der Arbeitsmärkte, wären jedoch besser geeignete Maßnah-

men. Im Rahmen einer generationenübergreifenden Gerechtigkeit ist 

zudem die Staatsverschuldung zu begrenzen. Stattdessen sind verstärkt 

Investitionen in Bildung vorzunehmen. Alle diese Maßnahmen können zu-

nächst auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Die in der heutigen Welt 

vorhandenen Programme zur Begrenzung der Staatsverschuldung bzw. 

deren Abbau zeigen, dass dies möglich ist. Gerade Krisenzeiten sind zu-

dem gute Zeitpunkte, um solche Maßnahmen demokratisch umzusetzen. 

International ist die Umsetzung von ordnungspolitischen Maßnahmen we-

niger leicht. Wie die Diskussionen um eine internationale Regulierung der 

Finanzmärkte gezeigt hat, sind hier die Widerstände einiger Länder noch 

zu groß. Andererseits ist das Abkommen Basel III, das eine Verschärfung 
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der Mindesteigenkapitalrichtlinien für Banken beinhaltet, gerade abge-

schlossen worden, eine Verschärfung des Europäischen Stabilitätspaktes 

wird zudem wieder diskutiert. Daher sollte man nicht hoffnungslos wer-

den. Eine internationale Ordnungspolitik wird Schritt für Schritt zustande 

kommen müssen, allerdings kann man nicht erwarten, dass dies „über 

Nacht“ möglich sein wird. Ein auf der Wettbewerbsordnung von Walter 

Eucken basierendes aber an die sich globalisierende Welt angepasstes 

Konzept, eine Neue Soziale Marktwirtschaft kann als Leitbild auf diesem 

Weg in eine bessere Zukunft mithelfen.
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Ich möchte nicht so sehr über wirtschaftspolitische Begriffe 

oder den begrifflichen Aufbau dieses Bereiches sprechen, 

sondern meinen Vortrag vielmehr im Rahmen soziologi-

scher und ethischer Begrifflichkeit halten. Das mir in dieser 

Hinsicht vorgeschlagene Thema erfordert es eigentlich, 

besonders über durch Nichtregierungsorganisationen in 

der Türkei angebotene Hilfskampagnen zu sprechen und 

die dabei gemachten Erfahrungen im Hinblick darauf zu 

beleuchten, welche Beiträge sie für die Gesamtgesellschaft 

zu leisten in der Lage sind. 

Ausgehend von dieser Prämisse denke ich, dass wir hierbei 

vor allem über zwei Dinge sprechen müssen: Zum einen 

sind dies die durch solcherart Organisationen verursachten 

ethischen Probleme, zum anderen die im Kontext einer 

Sozialpolitik heraufbeschworenen komplexen Beziehungen, 

die so etwas wie einen Gnadenakt darstellen. Jede dieser 

Praktiken wird ohne Zweifel aus unseren eigenen kulturel-

len Beziehungen genährt. Die darüber geführten Diskussio-

nen möchte ich aufbauend auf meiner eigenen Geschichte 

umrahmen und vertiefen. 

Ich bin vor allem überzeugt davon, dass solche, in unse-

rer Kultur mit einem starken Gewicht beladenen Begriffe 
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wie „Wohltat“, „Güte“ oder „Unterhaltspflicht (hayır, hasenat, infak)“ uns 

bei der Lösung dieser Frage wertvolle Hinweise liefern können und aus 

diesem Grunde in keiner Weise vernachlässigt werden dürfen. Auch wenn 

der Gebrauch dieser Begriffe im täglichen Leben uns sehr oft die Tränen 

in die Augen treibt, so müssen wir doch bei der Hinterfragung über das 

Schmerzhafte und Verdrehte hinausgehen.

Zu einer Zeit, als der Begriff der Nichtregierungsorganisation in der 

Türkei noch nicht in Umlauf war, es also in der täglichen Sprache dafür 

keinen Ausdruck gab, nämlich besonders Ende der 70er Jahre, als ich 

die oberen Klassen des Gymnasiums besuchte, existierten viele Orga-

nisationen, die ihre eigene Mission ganz auf die Erbringung von wohl-

tätigen Aktivitäten ausgerichtet hatten. In Bezug auf ihre Definition als 

Wohltätigkeitsorganisation wetteiferten sie miteinander. Wie auch heute, 

so beschäftigten sich diese Einrichtungen damals nicht so sehr mit 

dem Problem der Armut, sondern mit den daraus resultierenden Folgen 

(Yurttagüler, 2010: 70, 86). Die genannten Institutionen, die den Armen 

Hilfeleistungen erbrachten und damit ihren Tätigkeitsbereich erweiter-

ten, hatten im Rahmen der traditionellen islamischen Verhaltensweisen 

ein Auge auf die von ihnen als mittellos bezeichneten Personen. Diese 

Aufsicht beschränkte sich im Allgemeinen auf die tägliche Speisung sowie 

auf die Erfüllung von allgemeinen Bedürfnissen, die durch eine einmalige 

oder mehrmals im Jahr durchgeführte Spendenaktion ermöglicht wurde. 

Jedoch wurde diese Zuwendung, die immer eine gewisse Sorgfalt erfor-

derte, von Zeit zu Zeit vernachlässigt. In einer Zeit, in der institutionelle 

Strukturen noch nicht in demselben Maße wie heute vorhanden waren, 

konnten Wohltaten und Werke der Güte nur gebunden an die von der 

muslimischen Glaubenskultur, den vorherrschenden Sitten und der Ästhe-

tik gesetzten Grenzen verwirklicht werden. 

Zuerst möchte ich feststellen, dass ich nicht über die Befähigung ver-

füge, einen Unterschied zu treffen im Hinblick auf die Formen eines 

Interesses, das sich auf die Armen richtet, und zwischen Beobachten und 

Behüten hin und her pendeln kann. Es betrat also eines Tages jemand in 

Begleitung des Schuldirektors das Klassenzimmer; ein gut gekleideter, 

bärtiger Mann. Sein Aussehen und Benehmen legten Zeugnis von seiner 

Wohlhabenheit ab. An die Klasse richtete er die Frage: „Gibt es unter 

euch Arme“? In dieser Klasse, die in der Mehrzahl mittellose Schüler 

beherbergte, musste diese überhebliche Sprache jeden verwundern und 
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auch zugleich verletzen, einschließlich meiner Person. Diesem Umstand 

gegenüber, der den Schuldirektor aber gar nicht weiter zu berühren 

schien, waren wir alle verwirrt. In einem Umkreis, in dem die Armut so 

offensichtlich ist, dauerte es nicht lange, bis wir begriffen, dass man den 

Armen helfen kann. Der Direktor forderte die Ärmsten unter uns auf, 

nach vorne an die Tafel zu kommen, damit der anwesende Herr sie in sei-

nem eigenen Geschäft mit wohltätigen Hilfeleistungen bedenken könnte.

Dieser hilfsbereite Herr war, wie wir es uns denken konnten, eine wich-

tige Person einer Stiftung, die besonderes Augenmerk auf die Befol-

gung islamischer Prinzipien legte. Er wollte diejenigen unter uns, die 

sich öffentlich zu ihrer Armut bekannten, in seinem Geschäft bekleiden 

und damit eine Wohltat vollbringen. Er war der Inhaber eines großen, 

weit bekannten Bekleidungsgeschäftes in der Stadtmitte; um dorthin zu 

gelangen, mussten wir so manche Gasse und so manche Straße überque-

ren. 

Auch ich gehörte dieser Welt an. Meine politischen Vorlieben und religi-

ösen Empfindsamkeiten wurden aller Wahrscheinlichkeit nach in solch 

einem Umfeld geformt. Wir lebten bisweilen in einer Realität, die durch 

übergroße Armut gekennzeichnet war und manchmal in einem Jugend-

traum, der uns alle mit seiner Verschwommenheit ansteckte. Als ob wir 

uns sagten: „Es wäre nicht schlecht, wenn wir jetzt etwas kaufen könn-

ten“. Aus diesem Grunde fiel es uns nicht schwer, uns dieser fordernden 

Schülerschar anzuschließen. Wir liefen hintereinander eine lange Strecke, 

wobei wir von einem Onkel, der schon mal eine Wallfahrt gemacht hatte 

von Zeit zu Zeit hinsichtlich unseres Ganges und unserer Bewegungen 

kontrolliert wurden. Wir dachten bei dieser Kontrolle daran, ob er wohl 

unsere Kleidung musterte, um abzuschätzen, wer von uns solche Hilfe-

leistungen verdienen würde und wer nicht. Für mich war das eine sehr 

erniedrigende Tatsache; bereits in jungen Jahren störte mich solch ein 

Verhalten sehr. Denken Sie nicht, dass ich hier etwas beschönigen möch-

te; es war etwas, was ich selbst erlebt hatte und worüber ich jedes Mal, 

wenn ich daran dachte, eine gewisse Betrübnis verspürte. Trotzdem bin 

ich aber nicht soweit gekommen, zu sagen, dass ich mich deswegen von 

der Welt abgewandt habe oder mich jetzt gegen die Schichten, die dies 

verursacht haben, wende. 
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Man führte uns ins Erdgeschoss eines Gebäudes. Es war ein sehr an-

ziehender Gebäudeabschnitt. Die Pracht des Geschäftes füllte alles aus. 

Was auch immer man uns dort anbieten würde, was auch immer wir dort 

anziehen würden, wurde von uns als schön angesehen, vielleicht dachten 

wir uns dabei, dass wir so unsere Jugend besser ausleben könnten. So 

hätten wir vielleicht Gefallen am Leben gefunden. Aber diese Erwartung 

währte leider nur kurz. Man führte uns ins Untergeschoss; wir fanden 

uns hier in einem Keller wieder, den besonders die türkischen Teilnehmer 

unter uns wegen der Kostümierung noch kennen werden: ich spreche 

von der Fernsehserie „Ekmek Teknesi“, die in der Türkei mit großem Ver-

gnügen angeschaut wurde. Die Hauptrolle in dieser Serie spielte Hasan 

Kaçan, der gemäß der Art von Herodot Cevdet Geschichten erzählte, die 

sich zwischen Nostalgie und Utopie bewegten. Die uns also in diesem 

Kellerloch überreichten Kleidungsstücke ähnelten der von Herodot in 

der Fernsehserie getragenen Kleidung sehr. Für einen Moment fühlte ich 

mich wie im Fundus eines historischen Films. Man forderte uns auf, zu 

wählen, das für uns Passende zu nehmen und nicht zu zögern. Während 

wir versuchten, die uns am geeignetsten erscheinenden Kleidungsstük-

ke herauszufischen, versuchte der freundliche Herr, uns die von ihm als 

passend angesehenen Kleidungsstücke in aller Eile anzuziehen; es war, 

als ob er sich nach allen Kräften bemühte, das Lager leer zu bekommen. 

Er streifte mir einen viel zu großen Mantel mit großen Knöpfen über 

und verlangte von mir, dass ich Gefallen an diesem Stück finden sollte. 

Ich wäre aber lieber gestorben, als diesen Mantel zu tragen. Schließ-

lich wurde ich vom Geschäftsinhaber, der meine säuerliche Miene nicht 

beachtete, gezwungen, den Mantel anzuziehen; ich wusste, dass ich so 

etwas nicht tragen würde, war aber auf der anderen Seite zu schüchtern, 

um das mitzuteilen. Aus religiösen, sittlichen und kulturellen Gründen 

fürchtete ich mich davor; ich dachte, dass man mir hier Gutes tut, und 

ob mein Verhalten denn richtig wäre. Ich sagte mir: Wenn du schon 

hierher gekommen bist, und du bist arm, dann lass das Getue; nimm 

und zieh an! Auf eine Art war das sehr beschämend; ich dachte, wenn 

ich dieses Kleidungsstück jetzt anziehe, dann sehe ich sehr komisch 

aus. Sie werden verstehen, dass das in meiner Welt als Teenager einen 

sehr komplexen Zustand darstellte. Der freundliche Herr, der schließlich 

unser Zögern bemerkte, schreckte nicht davor zurück, uns mit heftigen 

Worten zu beschimpfen, von denen mir der Wortlaut noch heute ganz 

genau im Gedächtnis ist: „Ihr habt mir gesagt, dass ihr hungrig und arm 

seid, aber diese seltenen schönen Stücke wollen euch nicht gefallen“. Bei 
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diesen Worten zogen wir uns alle etwas an, so dass wir schließlich wie 

Zirkusclowns ausschauten. Wer uns damals gesehen hat, dachte wahr-

scheinlich, dass wir einer Karikatur entstiegen seien. Wir verließen das 

Geschäft und gingen sofort nach Hause; obwohl wir eigentlich vorhatten, 

die Kleider an einer Straßenecke zurückzulassen, fürchteten wir uns dann 

aber davor, dass dies eine Sünde sein könnte. In Bezug auf die Bedeu-

tungen der Begriffe „Unverschämtheit“, „Aufstand“ und „Sünde“, die in 

einem jugendlichen Gedächtnis ihre Spuren hinterlassen, hatten wir eine 

gewaltige Erfahrung gemacht. Natürlich habe ich die Kleider aus dem 

Geschäft nicht noch einmal angezogen; wenn wir uns manchmal mit den 

alten Freunden trafen, dann haben wir voller Wehmut an diese Geschich-

te gedacht. Dies war eines der Beispiele, das ich Ihnen erzählen wollte. 

Dieses Beispiel stimmt Sie wahrscheinlich wehmütig, und es fällt Ihnen 

schwer, das zu akzeptieren, aber der Grund dafür, warum ich Ihnen dies 

alles erzähle, liegt darin, zu sehen, ob das heutzutage von den Nichtre-

gierungsorganisationen unternommene sich mit dem deckt, was ich vor 

30 Jahren erlebt habe, und auch, ob sich Geschehnisse dieser Art immer 

noch mit der gleichen Häufigkeit zutragen. Leider scheint es so, als ob 

wir immer noch viele Beispiele finden würden, die auf eine Kontinuität 

des damals Erlebten hinweisen. 

Das zweite Geschehen, über das ich hier berichten will, hat etwas 

anderes zum Inhalt. An der Schule, die meine Tochter besucht, geht 

ein Mitarbeiter einer wohltätigen Stiftung in eine Klasse und sagt den 

Schülern, dass sie ihre Hände erheben sollen. Durch dieses Ansinnen, 

das für eine Schule ganz gewöhnlich scheint, will er natürlich feststellen, 

wer von den Schülern keine Uhr hat. Alle Schüler erheben ihre Hände. 

Wer von ihnen hat keine Uhr am Handgelenk? Jeder, ob mit oder ohne 

Uhr, streckt seine Hand vor, und jedem wird tatsächlich mit einer etwas 

komisch anmutenden Geste eine Uhr übergestreift. Ich weiß nicht, was 

für einen Lohn ein Wohltäter, der seine Gaben auf diese Weise verteilt, 

erhofft. Meine Tochter kam an jenem Abend auch mit einer Uhr nach 

Hause; wie konnte man ihr aber die Grobheit bei der Präsentation der 

Uhr erklären oder die Ungeschliffenheit, die sich als Charakter auszuge-

ben versuchte? Meine Tochter wollte diese Uhr behalten, denn sie hat das 

sehr unhöfliche Benehmen natürlich noch nicht hinterfragt. „Was gibt es 

denn, Papa?“, sagte sie, „der Mann wollte etwas Gutes tun, was konnte 

er denn sonst machen, und wie sollte er es machen? Soll er vielleicht 

Plakate auf der Straße verteilen?“. Meine Tochter hatte diesen Umstand 
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längst für sich selbst akzeptiert; ich sagte ihr aber, dass das Geschehene 

ein geschmackloser Akt gewesen sei. Ihre Aufgabe war es dann, diese 

Uhr sofort zurückzugeben.

Ein anderes Beispiel hat sich vor noch nicht allzu langer Zeit ereignet. Ein 

Freund der Familie hatte Hilfe nötig; das Leben der betreffenden Familie 

begann schon vor langer Zeit, in schlechten Bahnen zu verlaufen. Wir alle 

waren aufgefordert, das nach einem Verkehrsunfall in Unordnung gera-

tene Leben wieder in seine richtigen Bahnen zu lenken. Durch die schon 

lange bestehende Familienfreundschaft richteten sie ihr Ansinnen an mich 

und forderten von mir, dass ich ihnen so schnell wie möglich helfe. Ich 

wandte mich an eine der Öffentlichkeit nahestehende Hilfseinrichtung, 

aber als meine Verwandten davon erfuhren, sagten sie folgendes zu mir: 

„Wir sind nicht religiös, sie werden uns vielleicht nichts geben. Sag du 

etwas, sonst bekommen wir von denen nichts“. In der Öffentlichkeit hieß 

es zwar, dass die betreffende Organisation ihre Hilfeleistungen nach dem 

Kriterium des Glaubens verteilen würde, wodurch natürlich nicht jeder 

bedacht werden kann. Wir haben aber später gesehen, dass dies nicht 

der Fall war.

Ich rief an und erklärte, dass sich ein Verwandter von mir in einer 

schwierigen Lage befinden würde; gleichzeitig wollte ich wissen, auf 

welche Weise ich ihm in diesem Zustand behilflich sein könnte. Man 

antwortete mir, dass es eine bestimmte Prozedur gäbe, nach der man 

die Familie besuchte, und mit der sich daran anschließenden Auswertung 

werde ein Bericht erstellt, in dessen Rahmen man etwas unternehmen 

könnte. Das war natürlich verständlich, denn wenn es sich um eine Hilfs-

organisation handelt, dann kann man nicht auf die Schnelle das Ausmaß 

der Armut beschreiben. Im Hinblick auf eine dauerhafte Dienstleistung 

müssen vor allem die Grenzen der Armut sowie die Randwerte eigens 

bestimmt werden (Aktan, 2002), sonst könnten nämlich viele Personen, 

die ein relativ mittelständisches Leben führen, aus einer bestimmten 

Perspektive entweder als reich oder als arm angesehen werden. Ich zum 

Beispiel kann als arm gelten, weil ich keinen Fernsehapparat mit LCD-

Bildschirm oder keinen Laptop besitze, worüber ich natürlich tatsächlich 

sehr traurig sein würde! Das Ganze ist eine Angelegenheit mit kulturellen 

Dimensionen.
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Schließlich und endlich besuchten die Mitarbeiter der Institution un-

sere Familie und teilten mir am Ende mit, dass sich die Familie in gar 

nicht so üblen Umständen befinden würde; zwar lebten sie nicht wie die 

Könige, aber das Lebenshaltungsniveau lag nicht sehr weit unter dem 

gewöhnlichen Standard. Im weiteren Verlauf des Gesprächs brachten sie 

zum Ausdruck, dass die im Haus befindlichen Geräte und das Mobiliar 

eigentlich die vorhandene Armut überdeckten. Ich wusste aber, dass sie 

tatsächlich Mangel litten. Das ganze Haus wies Spuren einer Kultur der 

Mittellosigkeit auf. Dass sie sich noch aufrecht halten konnten, hatten 

sie der Unterstützung durch die Verwandten zu verdanken; diese Art von 

Hilfeleistungen hält sich in der Türkei immer noch. Jederzeit ist Kapital 

vorhanden, das innerhalb der eigenen Verwandtschaft umläuft. Diese 

Unterstützungs- und Hilfsleistungen können aber nach einer gewissen 

Zeit zu einer großen Last werden. Trotzdem wurden meine Angehörigen 

mit einer monatlichen Zahlung bedacht, mit der sie ihre Miete begleichen 

konnten. Des Weiteren gab es Lebensmittelhilfe und finanzielle Hilfen, 

um die Ausbildungskosten für die Kinder zu decken, wenn dieser Betrag 

auch nur sehr gering war. Mit anderen Worten, für Proviant war gesorgt; 

sie wurden mit so vielen verschiedenen Lebensmitteln versorgt, die sie 

in ihrem Leben noch nie gesehen oder gekostet hatten. Es war also alles 

in Ordnung. Aber noch bevor ein Jahr vergangen war, fingen die Angehö-

rigen an, zu übertreiben, und sie sagten zu mir: „Wir wollen umziehen, 

in eine bessere Gegend, da wir ja Geld bekommen und die Miete gezahlt 

wird“. Sie waren also mit dem Erreichten nicht zufrieden und wollten 

noch dies und das haben.

Nach diesem letzten Beispiel können wir, glaube ich, leichter zum theore-

tischen Teil übergehen.

Worüber ich in diesem Zusammenhang berichten möchte, sind ganz ge-

wöhnliche, überall in der Türkei anzutreffende Umstände. Ich bin Mitglied 

des Lehrkörpers in der Abteilung für Philosophie an einer Universität, die 

ich für liberal und offen halte. Eines Tages wollten wir Hilfe für einen mit-

tellosen Studenten einholen; diese Aufgabe fiel mir zu, denn ich war sein 

Tutor. Obwohl unsere Traditionen noch nicht institutionalisiert worden 

sind, versuchen wir dennoch mit Hilfe von Freunden und Kollegen, die 

sich diese Aufgabe zu eigen gemacht haben, armen Studenten Unterstüt-

zung zu gewähren. Zu diesem Zweck haben wir einen Fonds eingerichtet. 

Besonders neuen Studenten versuchen wir so viel wie möglich Unterstüt-
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zung zu geben; dies haben wir unter uns sehr lange und heftig diskutiert, 

wie ich mich erinnere. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie wir den 

Studenten helfen können, ohne ihnen zu nahe zu treten. Sollte jemand 

nämlich die Quelle der Unterstützung erfahren, dann könnte das bei ihm 

vielleicht den Eindruck erwecken, es bestünde eine Art Abhängigkeit oder 

gar Dienstverhältnis zwischen uns. Natürlich ist dies sehr schwierig, aber 

wir wissen nicht so genau, wie wir dieses Problem lösen können. Wir 

haben Studenten erlebt, die übertrieben und dabei unsere Unterstützung 

ausgenutzt haben, so dass ich mich gezwungen sah, von einem Verein, 

der in der Öffentlichkeit für seine laizistische Haltung bekannt ist, Hilfe 

anzufordern. Dieser Verein verteilt nämlich Stipendien an die Studenten, 

und die Beträge sind recht hoch. Um meinem o.e. Studenten zu helfen, 

bin ich als Vermittler und Bezugsperson aufgetreten. Man sagte mir, dass 

meine Empfehlungen ausreichen würden, man aber den Studenten sehen 

und mit ihm sprechen müsse. Der Student wurde also zitiert; vorher 

wies ich ihn noch darauf hin, dass er beim Gespräch nichts zu fürchten 

habe, aber nicht allzu offenherzig sein sollte. Es wäre nützlich, wenn er 

etwas achtgeben würde, um das Stipendium bekommen zu können; man 

könne es ihm nämlich auch vorenthalten. Einige Tage später erhielt ich 

einen Anruf von der betreffenden Institution, und die Mitarbeiter wiesen 

mich höflich darauf hin, dass sie dem Studenten das Stipendium nicht 

gewähren würden. Bei dem Gespräch hatten sich gewisse Unstimmigkei-

ten zwischen den Ansichten herausgestellt; man wähnte sich nicht auf 

der gleichen Seite und war zu dem Schluss gekommen, den Antrag auf 

Gewährung eines Stipendiums abzulehnen.

Jede der Nichtregierungsorganisationen, die dazu eingerichtet wor-

den sind, Teile der Gesellschaft zu unterstützen, bringt diese oder jene 

Empfehlung mit sich und arbeitet innerhalb dieses Systems von Emp-

fehlungen mit besonderer Betonung. Aus diesem Grunde ist man im 

Allgemeinen der Ansicht, dass diese Institutionen ihre Dienstleistungen 

in Form einer Art Mission anbieten. Aber es gibt nicht wenige Beispiele, 

die das Gegenteil bezeugen. Ich habe auch schon viele verschiedenartige 

Einrichtungen gesehen; es gibt sehr viele Nichtregierungsorganisatio-

nen, die ohne Vorbedingung und Einhaltung irgendwelcher Standards 

von der Mittellosigkeit der Antragsteller überzeugt sind und direkte Hilfe 

anbieten. Man sagt jedoch über diese Institutionen, dass sie Verbindun-

gen zu bestimmten politischen Parteien hätten und es nicht sicher sei, 

was noch kommen würde, nachdem man Hilfsgelder erhalten hätte. So 
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hat sich z.B. in meiner Heimatstadt Artvin im letzten Jahr eine schwere 

Flutkatastrophe ereignet, wobei es einer Hilfsinstitution unter großen 

Opfern gelang, schneller als die staatlichen Einrichtungen an den Ort des 

Geschehens zu gelangen. Es war offensichtlich, dass sich diese Institu-

tion die Leistung von humanitärer Hilfe zum Ziel gesetzt hatte. Aber die 

Hilfsflotte wurde von einer Gruppe mit eindeutig politischen Absichten 

mit Steinen beworfen, und die Mitarbeiter wurden belästigt. Noch vor 

Verteilung der Hilfsgüter waren die Mitarbeiter gezwungen, in aller Eile 

die Stadt zu verlassen. Fahrzeuge wurden beschädigt, und man rief 

Slogans wie „reaktionäre Kräfte dürfen hier nicht rein“. Die Mitarbeiter 

der Hilfsorganisation hatten Mühe, in diesem Durcheinander mit heiler 

Haut davonzukommen. Manchmal werden Hilfsaktionen eben auch unter 

solchen Aspekten gesehen.

Wir alle sind uns der Tatsache bewusst, dass es der Staat nicht als seine 

Aufgabe ansieht, unserer Gesellschaft zu helfen. Er versucht in solchen 

Fällen nämlich, sich herauszureden, indem er bisweilen von der Religion 

oder der Kultur oder manchmal auch aus anderen Bereichen Unterstüt-

zung anfordert. Bei solchen Kontexten wie z.B. der Einheit von Staat 

und Staatsbürgern oder anderer nationaler Themen, die ein gemeinsa-

mes Vorgehen erfordern, gibt es einige Kanäle, die immer bereit sind, 

in Notständen sofort einzugreifen. Diese Art von Hilfsleistungen gehört 

natürlich auch zu den Grundbegriffen der Wirtschaft; über weitere Details 

in dieser Hinsicht hat man Sie sicherlich informiert.

Der Staat hat das Bedürfnis nach einer neuen Politik sowie nach neuen 

Vorgehensweisen unter dem Motto sozialer Reformen. In letzter Zeit wur-

den in dieser Hinsicht Unternehmungen getätigt, aber trotzdem wurden 

wieder Nichtregierungsorganisationen herbeigerufen, um die vorhande-

nen Lücken zu schließen. Damit wird das beschämende Verhalten des 

Staates in gewisser Weise verdeckt, und die Mängel werden auf die eine 

oder andere Art beseitigt (Abay, 2004).

Die Armut in unserer Kultur, wie sie sich heute in einem modernen Ver-

ständnis darstellt, trägt einen tief sitzenden kulturellen Druck in sich, der 

nicht direkt durch ein Gefühl von Armut ausgedrückt werden kann. Wenn 

man von Armen redet, dann benutzt man eine Sprache, die direkt das 

Gewissen anruft. Auch der Ausdruck „armer Teufel“ spricht das Gewissen 

des Menschen und seine kulturellen Vorstellungen an, meint aber etwas 
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anderes. In diesen Gegenden und dieser Region gibt es dann natürlich 

noch religiöse Strömungen, die eine sehr einflussreiche Armenpolitik 

betreiben (Subasi, 2003). Diejenigen, die sich als religiös betrachten, 

sind bereit zu Spenden wie z.B. der Armensteuer (zakat) oder anderer 

wohltätiger Gaben (sadaka, fitre). Aber wie wir alle wissen, gibt es hier 

gravierende sittliche Verstöße. Als ein Prinzip darf die linke Hand nicht 

sehen, was die rechte gibt. Man hat inzwischen akzeptiert, dass die ge-

bende Hand im täglichen Leben höher steht als die nehmende Hand. Das 

ist zwar nur ein Gerücht, das aber von der Gesellschaft derartig verin-

nerlicht worden ist, dass in dem Fall, in dem Sie dieses auch für Nicht-

regierungsorganisationen annehmen, Sie für eine gute Erscheinung in 

den Medien sorgen müssen. Die Ihrerseits durchgeführten Hilfsleistungen 

etc. müssen nämlich im öffentlichen Bereich gerecht geteilt werden, so 

dass auch das Interesse daran geweckt wird. Ob es jetzt noch so häufig 

vorkommt, weiß ich nicht, aber die meisten der Hilfsorganisationen bie-

ten ihre Dienstleistungen über ihnen passende Kanäle an und zeigen sich 

dabei gern von der besten Seite.

Ob laizistisch oder religiös, so gibt es doch gewaltige Anstrengungen in 

der Türkei, das Vakuum auf diesem Gebiet zu füllen. Es ist ein eigenes 

Diskussionsthema, inwieweit und auf welche Weise sich der Staat an 

diesen Unternehmungen beteiligt oder sie gar unterstützt, denn in der 

Türkei wird der Kampf gegen die Armut nicht als Aufgabe des Staates 

angesehen, sondern ist zur Gänze eine freiwillige Angelegenheit mit 

wohltätigem Charakter (Buğra, 2008). Hier sollen wir aber noch etwas 

anführen, das vielleicht als anthropologische Erklärung dienen kann. 

Zwischen Armut und Religiosität kann man viele auffällige Verbindungen 

herstellen (Subaşı, 2003). Es ist ein Gefühl, das jemand, der einen Jeep 

fährt oder in wirtschaftlicher Hinsicht als wohlhabend anzusehen ist, wohl 

nicht sehr religiös sein wird, denn beide Seiten können nicht zueinander 

kommen. Religiosität und Armut dagegen sind viele Verbindungen ein-

gegangen; das zeigt sich auch sehr oft in soziologischen Analysen. Arme 

Menschen sind religiös. Daneben muss man die Tatsache betonen, dass 

die Religiosität bis jetzt bei dem Versuch, sich einer passenden Spra-

che zur Überwindung der Armut zu bedienen, weit zurückgeblieben ist 

(Çiğdem, 2002).

Im Denken gewisser Kreise existiert die Vorstellung, die Armut durch 

Sufismus und Gottesnähe im täglichen Leben weiterzuentwickeln und sie 
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so zu einem begehrenswerten Zustand zu erheben. Solche Überlegungen 

führen dazu, dass Armut nicht als ein besonders traumatischer Zustand 

empfunden wird, und dass Sie, wenn Sie Ihrem Nachbarn etwas zu essen 

geben, es so tun, als ob Sie sich von einer großen Verantwortung befreit 

hätten. So werden bestimmte gedankliche Strukturen ausgeformt. Die 

Armut erscheint auf diese Weise also nicht als eine institutionalisierte 

Sichtweise, denn manchmal kann Armut auch etwas sein, wonach man 

sich sehnt. Auf eine andere Art interpretiert, bedeutet das, dass ein Zu-

sammenschluss von Religion und Armut zu einer gefährlichen Synthese 

führen kann. Es ist nämlich bekannt, dass die Armut auch gelegentlich 

an solch einem Punkt anlangt, an dem sie die Verbindungen zwischen 

Mensch und Religion zerreißt. Trotzdem wird in der Türkei jemand, der 

etwas auf sich hält, sich gut kleidet und wohlgefällig anzusehen ist, nicht 

als eine religiöse Person definiert, wohingegen jedermann von einem in 

Lumpen gekleideten Menschen sagen kann, er sei religiös. Hier muss 

man auf die anthropologische Lösung dieser Frage noch weiter eingehen, 

denn ein derartig sicht- und fühlbarer Zustand erfordert kein besonders 

organisiertes Eingreifen in die Gesellschaft. Derartige Widersprüche exis-

tieren eben auch.

Der Staat sieht Armut nicht als z.B. eine Menschenrechtsverletzung oder 

einen Übergriff an, der es erforderlich macht, sich zu entschuldigen oder 

einen Ausgleich zu schaffen (Tusev, 2005), sondern ist überzeugt davon, 

dass dieser Zustand mit gewissen Beruhigung erzeugenden Maßnahmen 

oder kleineren Interventionen geregelt werden kann. Im Endergebnis 

beginnt dieser Zustand, sich neu zu formieren, indem er sich auf eine 

Akzeptanz stützt, die aus den Tiefen des Sufismus und der Gottesnähe 

herrührt.
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Hinter dem Interesse an einem Vergleich von Ordnungs-

konzepten steht oft unausgesprochen die Vermutung, 

die Weltanschauung in vielen islamischen Ländern sei 

angesichts deren Entwicklungsrückstands nicht mit einer 

entwicklungsfördernden Marktwirtschaft kompatibel. Denkt 

man jedoch an das Verhältnis der Religionsstifter Jesus und 

Mohammed zur Wirtschaft und an die Lehren und Praktiken 

in den Frühphasen der christlichen und islamischen Religi-

on, ist es eigentlich überraschend, dass die christliche Seite 

an der Vereinbarkeit islamischer Lehren mit der Marktwirt-

schaft zweifelt. In historischer Perspektive wären Zweifel 

eher in umgekehrter Richtung angebracht. Andererseits 

muss man berücksichtigen, dass es sich bei der Sozialen 

Marktwirtschaft um ein modernes Konzept für hoch entwik-

kelte und arbeitsteilige Volkswirtschaften handelt, das erst 

im 20. Jahrhundert im christlichen Abendland entstanden 

ist und sich dort bewährt hat, während es in der islami-

schen Welt, in der die meisten Staaten ihre Unabhängigkeit 

erst Mitte des 20. Jahrhunderts erlangten, noch unbekannt 

war.

Angesichts der anhaltenden Entwicklungsprobleme der 

meisten Länder der muslimischen Welt, die sich von 

GRUNDZÜGE EINER ISLAMISCHEN 
WIRTSCHAFTSORDNUNG IM VERGLEICH ZUR 
SOZIALEN MARKTWIRTSCHAFT 
- EIN SYSTEMATISCHER ÜBERBLICK

Prof. Dr. Volker Nienhaus
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Nordafrika über den Nahen und Mittleren Osten bis nach Südosta-

sien erstreckt, ist dort die Suche nach einem entwicklungsfördern-

den Wirtschaftskonzept keineswegs abgeschlossen. Nicht zuletzt aus 

Enttäuschung über die Ergebnisse kapitalistischer und sozialistischer 

Wirtschaftssysteme werden seit Mitte der 1970er Jahre immer häufiger 

Konzepte einer islamischen Wirtschafts-ordnung formuliert und als Alter-

native zum Status quo propagiert. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, 

die Grundzüge der Sozialen Marktwirtschaft auf ihre Vereinbarkeit mit 

solchen Wirtschaftskonzepten zu prüfen und Erfahrungen mit der eigenen 

Wirtschaftsordnung in den entwicklungspolitischen Dialog einzubringen.

ISLAMISCHE ÖKONOMIE UND GRUNDSÄTZE ISLAMISCHER WIRT-

SCHAFTSORDNUNGEN

Zunächst ist zu beachten, dass hier ein gedankliches Konstrukt (eine is-

lamische Wirtschaftsordnung) mit einem Konzept verglichen wird, das in 

verschiedenen Varianten real existiert (die Soziale Marktwirtschaft). Eine 

islamische Wirtschaftsordnung ist in keinem modernen Staat der musli-

mischen Welt praktisch implementiert worden, vielleicht mit Ausnahme 

von Sudan und Iran. Die heute existierenden Wirtschaftsordnungen sind 

mehr oder weniger systematische Fortentwicklungen von Systemen, die 

unter säkularen Vorzeichen nach Erlangung der Unabhängigkeit in Fort-

setzung oder (revolutionärer) Überwindung der Systeme der Kolonialzeit 

installiert wurden.

Auch die islamische Ökonomie als akademische Disziplin, die versucht, 

säkulare Wirtschaftstheorien oder neoklassische Modelle mit Lehren der 

islamischen Weltanschauung zu kombinieren, ist ein relativ neues Phä-

nomen. Die frühesten Publikationen dazu stammen nicht etwa aus dem 

arabischen Kernraum der islamischen Welt, von Gelehrten der führenden 

islamischen Hochschulen, sondern sind in Asien erschienen. Konkreter 

Anlass für eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik einer isla-

mischen Wirtschaftsordnung – oder besser: mit einer Wirtschaftsordnung 

für einen islamischen Staat – waren dort die in den 1930er beginnenden 

Bestrebungen indischer Muslime, nach dem Abzug der Briten einen eige-

nen muslimischen Staat auf dem Territorium Britisch-Indiens zu errich-

ten. Zwar entstand 1947 der neue Staat Pakistan als eine Art „muslimi-

scher Nationalstaat“ in Teilen von Britisch-Indien, er hatte aber zunächst 

einen recht säkularen Charakter. Viele Ordnungsfragen waren noch nicht 



227

abschließend geklärt. Mit der Verfassung von 1958 wurde der Staat zur 

„Islamischen Republik Pakistan“, was die seit den 1940er Jahren geführte 

ordnungspolitische Diskussion aber nicht zum Abschluss brachte, sondern 

nochmals intensivierte. Man suchte einen eigenen Weg zwischen Kapita-

lismus und Kommunismus, um auch die wirtschaftliche Entwicklung vor-

anzutreiben. Die meisten der heute noch zitierten und nachgedruckten 

frühen Schriften zur islamischen Ökonomie bis in die 1960er Jahre haben 

diesen Hintergrund.1 Ähnliche Diskussionen fanden im Zusammenhang 

mit dem Rückzug der europäischen Kolonial- und Mandatsmächte ab 

Mitte der 1950er Jahre auch in der arabischen Welt statt, allerdings ohne 

den Kontext der Gründung eines „islamischen“ Staates.

Viele Modelle der frühen Phase hatten stark sozialistische Züge: Die Mo-

delle eines ‚islamischen Sozialismus‛ gingen von einem stark wirtschafts-

lenkenden und verteilungskorrigierenden Staat aus, wodurch sie sich 

vom Nachtwächterstaat im Kapitalismus abgrenzten. Sie stellten aber das 

Privateigentum an Produktionsmitteln zumeist nicht in Frage, wodurch 

sie sich vom „gottlosen“ Kommunismus unterschieden. Man könnte diese 

Modelle als Varianten eines Marktsozialismus bezeichnen. Die Bezüge 

zu islamischen Lehren und insbesondere zum wirtschaftsrechtlichen Teil 

der Scharia waren oft nur kursorisch oder kosmetisch und dienten mehr 

der politischen Legitimierung und Mobilisierung als der konzeptionellen 

Untermauerung. Mit Fortschreiten der ‚Akademisierung‛ der Literatur, der 

zunehmenden Beteiligung von Experten im islamischen Recht und der in-

tensiveren internationalen Diskussionen über islamische Ökonomie wurde 

deutlich, dass sich eine dominante Wirtschaftslenkung nicht gut mit 

einem auf Privateigentum und Märkten basierenden System verträgt. Die 

herrschende Meinung bewegte sich zunehmend in Richtung einer Wett-

bewerbswirtschaft mit einem Staat, der primär für monetäre Stabilität, 

funktionsfähigen Wettbewerb und die Bereitstellung einer Basisinfrastruk-

tur (Verkehr, Bildung, Gesundheit, Rechtssystem) zu sorgen hat. Er sollte 

auch darauf achten, dass gerade in ärmeren Ländern die Konzentration 

von Einkommen und Vermögen nicht zu stark wird und Programme zur 

Armutsbekämpfung initiieren.

Im letzten Jahrzehnt sind die Sicherung nachhaltigen Wirtschaftens 

und der Schutz der Umwelt als öffentliche Aufgaben (für Gesellschaft 

und Staat) hinzugekommen. Schließlich soll der Staat generell günstige 

Rahmenbedingungen für eine mit den Vorgaben des Islam in Einklang 
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stehende private Wirtschaft schaffen, was sehr konkrete Implikationen 

etwa für die Bankenaufsicht und die Zentralbankpolitik in einem zinslosen 

Finanzsystem haben kann.

Abb. 1

Islamische Marktwirtschaftskonzepte zwischen Ökonomie und 

Recht

Die heute herrschende Lehrmeinung in der islamischen Ökonomie kann 

man in Stichworten wie folgt zusammenfassen:2  

islamische Wirtschaftsordnungen

- Der Islam vermittelt eine positive Werthaltung zum Diesseits im All-

gemeinen und zur Beteiligung am Erwerbsleben im Besonderen.

- Die islamische Wirtschaftsethik weist in ihren Inhalten im Bereich der 

Individualethik sehr viele Übereinstimmungen mit westlich-christ-

lichen Vorstellungen auf. Der persönlichen Leistung wird ein hoher 

Wert beigemessen.

- Jeder ist verpflichtet, seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit zu 

bestreiten. Eigene Leistung (körperliche und geistige Arbeit) ist die 

wichtigste Grundlage für den legitimen Erwerb von materiellen Gütern 

und von Reichtum.
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- Weder individuelle menschliche Fähigkeiten noch natürliche Ressour-

cen sollen unnötig brach liegen, und die Verschwendung oder der 

leichtfertige Umgang mit Ressourcen müssen unterbleiben.

- Legitim erworbener Reichtum soll nicht zur maximalen Befriedigung 

eigener (diesseitiger) Bedürfnisse verwendet werden. Luxuskonsum 

ist verpönt. Der Islam mahnt zur Mäßigung, und eine soziale Verwen-

dung von Überschüssen ist verdienstvoll.

- Bedürftige haben einen im Koran begründeten und institutionell 

abzusichernden Anspruch auf solidarische Hilfe der Gemeinschaft. 

Daher sind die Muslime verpflichtet, zakat zu entrichten, d. h. eine 

Abgabe von etwa 2,5 Prozent des Vermögens oder 5 Prozent bzw. 10 

Prozent landwirtschaftlicher Erträge, die für spezielle (soziale) Zwecke 

zu verwenden ist. Dies ist eine Verpflichtung des Einzelnen, und die 

Ansprüche der Bedürftigen sollen von der Gemeinschaft oder der 

Gesellschaft (und allenfalls nachrangig vom Staat) befriedigt werden, 

worin sich Ähnlichkeiten mit dem Subsidiaritätsprinzip zeigen. 

- Da Allah die Güter dieser Welt allen Menschen zur Verfügung ge-

stellt hat, darf die Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen 

nicht zu groß werden. Andernfalls muss der Staat insbesondere zur 

Armutsbekämpfung korrigierend eingreifen.

- Der Mensch hat als Stellvertreter Gottes nur Nutzungsrechte an 

der Schöpfung. Er darf sie nicht nachhaltig schädigen und muss bei 

seinen Handlungen berechtigte Ansprüche künftiger Generationen 

berücksichtigen. Konkret wird aus diesem Grundsatz u. a. ein Kol-

lektiveigentum an nicht vermehrbaren Ressourcen (Bodenschätzen, 

aber auch Wasser) und neuerdings die Forderung nach Umweltschutz 

abgeleitet. 

- Das islamische Recht erkennt Privateigentum an Produktionsmitteln 

an. Nationalisierungen und staatliche Wirtschaftslenkung sind nur in 

Ausnahme-situationen zulässig. 

- Erst durch Arbeit werden die Produktionsfaktoren Boden und Kapital 

produktiv, weswegen nicht allein aus deren Besitz ein Einkommen be-

zogen werden darf. Finanzierungs-, Pacht- und andere Verträge, die 
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Erträge und Risiken des produktiven Faktoreinsatzes den Beteiligten 

zuordnen, müssen bestimmten Gerechtigkeitskriterien genügen.

- Preise sollten gerecht sein – was bedeutet, dass sie sich auf Wett-

bewerbsmärkten bilden sollen. Monopolisierung und Horten führen 

zur Ausbeutung einer Marktpartei; beides muss deshalb bekämpft 

werden.

- Praktiken und Handlungsweisen mit unsozialen und andere schädi-

genden Konsequenzen sind verboten, woraus u.a. gefolgert wird, dass 

auf Märkten Wettbewerb herrschen soll und Monopolisierungen zu 

unterbinden sind.

- Außerdem sind alle Transaktionen verboten, bei denen – wie bei 

Glücksspielen und Spekulationsgeschäften – eine Partei nur auf Ko-

sten der anderen gewinnen kann.

- Die Geldpolitik hat für ein stabiles Preisniveau zu sorgen.

- Die Finanzpolitik sollte Steuereinnahmen und öffentliche Ausgaben im 

Gleichgewicht halten, so dass der Staatshaushalt insgesamt ausgegli-

chen ist.

- Der Staat hat eine Basisinfrastruktur (einschließlich eines Rechtssy-

stems) sowie bestimmte öffentliche Güter bereitzustellen und sollte 

auf Eingriffe in Wettbewerbsmärkte verzichten. 

In dieser Liste finden sich praktisch alle Elemente, die auch für eine 

Soziale Marktwirtschaft konstituierend sind und die in den „Leitlinien 

für Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und nachhaltiges Wirtschaften“ der 

Konrad-Adenauer-Stiftung zusammengefasst wurden. 
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Tabelle 1

Leitlinien einer sozialen Marktwirtschaft und Grundpositionen der 

islamischen Ökonomie
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Weder die Staatsaufgaben noch die Ausgestaltung der meisten Teilord-

nungen unterscheiden sich in ihrer Funktionalität von denen westlicher 

Systeme. Islamische Ökonomen greifen auf säkulare (meist neoklassi-

sche) Theorien zurück, um die Funktionsweise von Teilordnungen und 

-systemen, etwa der Güter- und Faktormärkte oder des Geldsystems, zu 

erklären. Das Islamische an entsprechenden Ordnungskonzepten ist nicht 

die Funktionalität der Elemente, sondern die Begründung für ihre Ausge-

staltung und Kombination. Diese erfolgt unter Rückbezug auf islamische 

Lehren und Argumentationsmuster. 

Abb. 2

Elemente und Überbau islamischer Wirtschaftsordnungen

Von dieser generellen Aussage gibt es zwei Ausnahmen für Teilordnun-

gen, in denen von der islamischen Ökonomie nicht nur islamisch begrün-

dete bekannte Elemente kombiniert werden, sondern auch funktional 

eigenständige islamische Institutionen zu implementieren sind. Dies sind 

zum einen der zinslose Finanzsektor (Banken, Kapitalmärkte und Ver-

sicherungen) und zum anderen das System der sozialen Sicherung mit 

zakat als konstitutivem Element.
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Soziale Sicherung mit zakat als konstitutivem Element

Zakat ist eine Abgabe, die von Muslimen, deren Vermögen bestimmte 

Freibeträge übersteigt, zu entrichten und für soziale Zwecke zu verwen-

den ist, die im Koran aufgeführt sind.3 Die Zahlung von zakat gehört zu 

den höchsten religiösen Pflichten der Muslime. Islamische Ökonomen 

betonen, dass zakat einen Anspruch der Bedürftigen auf Teilhabe am 

Wohlstand der Gesellschaft darstellt und daher der Kern eines sozialen 

Sicherungssystems sei. Das zakat-System kann vom Staat organisiert 

werden, wenn beispielsweise die Muslime ihrer Zahlungspflicht nicht 

freiwillig in ausreichendem Maße nachkommen. Im Unterschied zu Steu-

ern kann der Staat die zakat-Mittel nicht in den allgemeinen Haushalt 

einstellen. Sie sind an die im Koran aufgeführten Verwendungszwecke 

und Empfangsberechtigten gebunden. Allerdings bedarf es dazu einer 

zeitgemäßen Interpretation und Konkretisierung von legitimen Zwecken 

und Begünstigten.

Außerdem ist die Form zu bestimmen, in der die zakat Mittel verwendet 

werden sollen, zum Beispiel als direkte Geldtransfers oder zur Finanzie-

rung von Einrichtungen, die Leistungen an die Empfangsberechtigten 

geben.

Am Beispiel von zakat kann man gut das Prinzip der pragmatischen 

Rechtsentwicklung veranschaulichen, das einerseits flexible Anpassungen 

des Rechtssystems an neue Phänomene oder geänderte Bedingungen 

erlaubt, andererseits aber auch zu Kontroversen und partiellen Inkon-

sistenzen führt. In der Literatur wird nicht selten der Eindruck erweckt, 

als habe der Prophet auf der Grundlage des Korans ein für alle Zeiten 

gültiges und unveränderliches zakat-System implementiert. Dem ist aber 

nicht so: 

So wurden vom Propheten festgelegte Bemessungsgrundlagen für zakat 

von seinen unmittelbaren Nachfolgern ebenso geändert wie Abgabesätze. 

Für die frühen Kalifen waren die zakat-Regeln des Propheten offenbar 

kein unveränderliches göttliches Recht, sondern Ausdruck einer von 

den konkreten Umständen einer bestimmten Zeit und eines bestimmten 
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Ortes abhängigen, revisionsfähigen Gesetzgebung. Einer solchen prag-

matischen Gesetzgebung ging es nicht um die Aufstellung allgemeiner 

und zeitlos gültiger Grundsätze, sondern um die Lösung eines konkreten 

Problems. Durch die pragmatische Gesetzgebung des Propheten und 

der frühen Kalifen wurden daher keine generellen Prinzipien formuliert, 

sondern nur einzelne neue Fälle in Analogie zu bereits geregelten Fällen 

entschieden. 

Der Prophet hatte folgende Vermögensobjekte und Einkommensquellen 

aufgelistet, für die zakat gezahlt werden musste:

1. Kamele, Schafe und Kühe,

2. Gold, Silber und Münzen,

3. Weizen, Gerste, Datteln und Trauben,

4. vergrabene Schätze.

Unklar ist, ob er auch zakat auf Honig und Handelswaren erhoben hat. 

Als einer der ersten Kalifen z. B. zu entscheiden hatte, ob auch für Pferde 

zakat gezahlt werden muss, entschied er nur diese Frage und ließ es of-

fen, ob auch andere Tiere (z. B. Ziegen oder Esel) zakat-pflichtig werden 

könnten. Spätere Juristen haben die dritte Gruppe ausgeweitet und Reis 

in die zakat-Pflicht einbezogen. Dabei baute man auf der Beobachtung 

auf, dass es sich bei allen ursprünglich erfassten Gütern dieser Gruppe 

um Nahrungsmittel handelt, was auch für Reis zutrifft. Es ist nun das 

Spezifikum der pragmatischen Rechtsentwicklung, dass nur der konkrete 

Fall (Reis) entschieden, nicht aber das zur Entscheidungsfindung heran-

gezogene Prinzip verallgemeinert und postuliert wird, dass über den vor-

liegenden Fall hinaus alle Nahrungsmittel der zakat- Pflicht unterliegen 

sollen. Daher gibt es nach wie vor Nahrungsmittel, für die die Produzen-

ten kein zakat zu entrichten haben. Ökonomen empfinden diese Inkonse-

quenz unter Gleichbehandlungs- oder Gerechtigkeits-gesichtspunkten als 

Problem.

Aus dieser Perspektive führt die juristische Methode der Einzelfallent-

scheidung auf der Grundlage von Analogien auch zu weiteren Gerechtig-

keitsproblemen. So sind z.B. in Asien kleine Reisbauern zakat-pflichtig, 

während Eigentümer von Gummi-Plantagen abgabenfrei bleiben. Wollte 

man diese Ungerechtigkeit vermeiden, müsste man wahrscheinlich alle 

land-, forst- und plantagenwirtschaftlichen Erzeugnisse bzw. den Ertrag 
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oder Gewinn der zakat-Pflicht unterwerfen. Man müsste dann aber auch 

diskutieren, warum nur auf landwirtschaftliche Erträge und Gewinne 

zakat erhoben wird, während Gewinne im Industrie- und Dienstleistungs-

sektor zakat-frei blieben. Mit solchen Überlegungen würde man jedoch 

die etablierte Methode der pragmatischen Rechtsentwicklung vollends 

aufgegeben und sich auf eine Art „Konstruktivismus im Geiste des Koran“ 

zubewegen. Offenkundig gibt es hier ein breites Feld für Diskussionen 

und Konflikte zwischen islamischen Ökonomen und islamischen Juristen. 

Letztere können darauf verweisen, dass auch der Prophet bei seinen 

Festlegungen wusste, dass die Güter der dritten Gruppe unter dem 

Oberbegriff „Nahrungsmittel“ subsumiert werden könnten. Dennoch hat 

er die zakat-Pflicht nicht für alle, sondern nur für bestimmte der damals 

bekannten Nahrungsmittel eingeführt. Diesen Umstand dürfen die Betei-

ligten nicht ignorieren. 

Eine Interpretation der ursprünglichen Festlegungen ist auch bei den 

Empfangsberechtigten notwendig (siehe Abb. 3). Eine von islamischen 

Ökonomen immer wieder als besonders wichtig hervorgehobene Gruppe 

ist die der Armen und Bedürftigen. Ohne eine länder- und zeitspezifische 

Definition der Bedürftigen und eine Festlegung des Niveaus und der Art 

der Hilfen aus dem zakat-Aufkommen ist es unmöglich, die Funktions-

fähigkeit und die allokativen und distributiven Wirkungen zu beurteilen, 

geschweige denn moralische oder ethische Qualitäten des Systems. Hier 

ist nicht der Ort, um die sehr unterschiedlichen Konzepte islamischer 

Ökonomen im Einzelnen zu diskutieren. Auf ein Problem ist allerdings 

hinzuweisen, wenn man zakat als Nukleus eines sozialen Sicherungssys-

tems verstehen will: In wirtschaftlich schlechten Zeiten steigt die Zahl 

der zu Unterstützenden, während das zakat-Aufkommen zurückgeht. Die-

sen für ein Sicherungssystem sehr ungünstigen gegenläufigen Entwick-

lungen von Ausgaben und Einnahmen ist durch Rücklagen und Reserven 

und möglicherweise ergänzenden Einnahmequellen zu begegnen. Hier ist 

der technische Sachverstand der islamischen Ökonomen gefragt. Scha-

ria- Gelehrte dürften zu dieser Thematik wenig beizutragen haben.
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Abb. 3

Die Sozialabgabe zakat 

Zinsverbot und Finanzsystem

Demgegenüber ist (zumindest derzeit) das Verhältnis der Beiträge von 

islamischen Ökonomen und Scharia-Gelehrten im Bereich der Finanz-

wirtschaft eher umgekehrt. Der wirtschaftsrechtliche Teil der Scharia ist 

unterschiedlich weit entwickelt. Während es z. B. ein sehr differenziertes 

Vertragsrecht (Kauf-, Miet-, Pachtverträge) gibt, findet sich in der Scharia 

fast nichts zum Arbeitsrecht. In den Bereichen, in denen die Scharia 

sehr differenzierte Inhalte zu bieten hat, muss auch in der ordnungs-

politischen Diskussion darauf Bezug genommen werden. Dies hat z. B. 

dazu geführt, dass Beiträge zu einem zinslosen Finanzwesen heute sehr 

viel mehr Bezug auf Rechtstexte nehmen als früher. Die Beiträge bis etwa 

Mitte der 1980er Jahre beziehen ihren islamischen Gehalt weniger aus ju-

ristischen Quellen als vielmehr direkt aus Prinzipien, die die Autoren dem 

Koran entnehmen, und aus Regeln, die sich vor allem auf die Sunna (die 

Überlieferung der beispielgebenden Handlungen des Propheten) stützen.6
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Durch die intensivere Interaktion mit den islamischen Rechtsexperten 

wurde allerdings zunehmend klar, dass eine sehr freie eigene Interpreta-

tion der primären Quellen der islamischen Weltanschauung – Koran und 

Sunna – den differenzierten methodischen Ansprüchen einer islamischen 

Wissenschaft nicht genügt. Um etwas überzeugend als islamisch legiti-

mieren zu können, sind bestimmte, in der islamischen Theologie und Ju-

risprudenz entwickelte Kriterien und Verfahrensweisen bei der Interpreta-

tion und Anwendung des Koran und der Sunna zu beachten.7 Je weniger 

die primären Quellen allerdings hergeben, und je weniger ein Gebiet in 

der islamischen Rechtswissenschaft bearbeitet ist, desto größer sind die 

Freiheitsgrade der islamischen Ökonomen hinsichtlich der Ausformulie-

rung von Ordnungs-elementen.

Die Teilordnung, in der die Verrechtlichung besonders weit fortgeschrit-

ten ist und zu der es besonders umfangreiche rechtliche Literatur gibt, 

welche bei Ordnungsentwürfen und Vertragskonstruktionen beachtet 

werden muss, ist die Ordnung der Finanzwirtschaft (Finanzinstitutionen, 

Finanzmärkte).8 In diesem Bereich sind drei Verbote zu beachten, näm-

lich das 

- von riba, d. h. von Zinsen bei Gelddarlehen,

- von gharar, d. h. von vermeidbarer Unsicherheit bei Transaktionen,

- von maysir, d. h. von Glücksspiel.

Das islamische Zinsverbot könnte einen Anlass bieten, die Frage nach 

der Vereinbarkeit einer islamischen Wirtschaftsordnung mit einer sozialen 

Marktwirtschaft zu stellen, da Finanzmärkte wesentliche Funktionen 

für eine dezentrale Wettbewerbswirtschaft erfüllen, insbesondere die 

Funktion, Ersparnisse für produktive Investitionen verfügbar und Risiken 

beherrschbarer zu machen.

Kapitalmärkte sind ohne Zins nur schwer vorstellbar, und eine Marktwirt-

schaft kann ohne Kapitalmarkt nicht funktionieren. Hier ist allerdings vor 

Missverständnissen zu warnen: Der Islam verbietet zwar Zinsen bei Geld-

darlehen, aber er leugnet keineswegs die Knappheit und mögliche Pro-

duktivität von Kapital, sofern es mit Arbeit (unternehmerischer Leistung) 

kombiniert wird. Insofern verbietet der Islam keineswegs Kapitalmärkte, 

er verlangt nur gewisse Modifikationen gegenüber dem konventionellen 

System.
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Als Knappheitsindikator für Kapital muss nicht notwendig ein Darle-

henszins verwendet werden (genau genommen ein Geldzins, der durch 

Transaktion im Interbanken-Markt bestimmt sowie durch geldpolitische 

Maßnahmen der Zentralbank verändert wird). Man kann sich bei Anlage- 

und Finanzierungsentscheidungen beispielsweise auch an durchschnitt-

lichen Renditen von Aktienportfolios orientieren, um einen Knappheits-

preis für (Risiko-)Kapital zu erhalten. Dies war in frühen Modellen einer 

islamischen Wirtschaft aus den 1970er bis 1980er Jahren so angelegt, 

die nur eigenkapitalähnliche Spar- und Finanzierungsformen und keine 

Kreditbeziehungen kannten. Die Grundidee war, dass einerseits Sparer 

für Guthaben auf ihren Bankkonten keinen festen Zins erhalten, son-

dern am Gewinn oder Verlust der Bank beteiligt sind, und dass die Bank 

Unternehmen oder Projekte ebenfalls auf der Basis einer Beteiligung an 

deren Gewinn oder Verlust finanziert (mudarabah genannt, wenn nur ein 

Partner das Kapital bereitstellt, musharaka genannt, wenn beide Partner 

Kapital einbringen). Die Gewinnbeteiligungssätze sind frei verhandelbar, 

müssen aber zu Beginn der Transaktion festgelegt werden und können 

später (etwa im Lichte der tatsächlichen Geschäftsverlaufs) nicht mehr 

verändert werden. Verluste müssen im Verhältnis der Kapitalanteile der 

beteiligten Partner getragen werden – bei mudarabah allein von der 

Bank, bei musharaka von allen. Ein Problem besteht in einem solchen Fi-

nanzsystem darin, dass die Renditen von Beteiligungsfinanzierungen und 

Eigentumspapieren wie Aktien nicht sicher sind, sondern einer Schwan-

kungsbreite, also einem Risiko, unterliegen. Das macht direkte Vergleiche 

schwierig.

Heutige islamische Finanzmarktmodelle gehen demgegenüber von einem 

breiteren Spektrum an Anlage- und Finanzierungsformen aus. Als Knapp-

heitsindikator für Kapital verwenden sie Renditen, die mit weitestgehend 

risikolosen Finanzierungs-formen und Scharia-konformen Schuldtiteln 

erzielt werden können und die damit dem Marktzins in seinen Eigen-

schaften für die Marktsteuerung des volkswirtschaftlichen Kapitaleinsat-

zes ökonomisch entsprechen.

Was in theoretischen Modellen zunächst vernachlässigt worden war, hatte 

sich in der Praxis der seit Ende der 1970er Jahre entstehenden islami-

schen Banken zur wesentlichen Grundlage von Finanzierungsgeschäften 

entwickelt: Der Koran verbietet zwar Zinsen bei Gelddarlehen, aber er 

begrüßt ausdrücklich den Handel und Handelsgewinne. Da Kreditneh-
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mer in den meisten Fällen letztlich nicht Liquidität an sich nachfragen, 

sondern diese benötigen, um damit Handelswaren, Verbrauchsmaterial, 

Maschinen und andere Gegenstände zu erwerben oder Dienstleistungen 

zu bezahlen, ist es möglich, ein Bankdarlehen dadurch zu ersetzen, dass 

die islamische Bank als Zwischenhändler agiert und im Auftrag des Kun-

den die benötigten Objekte erwirbt, beim Lieferanten direkt bezahlt und 

an den Kunden zu einem fest vereinbarten Aufschlag auf ihren Einstands-

preis weiterverkauft (oder analog Dienstleistungen in Auftrag gibt). Der 

Kunde wird dann den Einstandspreis der Bank und ihren Gewinnaufschlag 

zu einem späteren Zeitpunkt in einer Summe oder in Raten an die Bank 

bezahlen. Der Gewinnaufschlag der Bank entspricht zwar ökonomisch 

einem Zins, ist juristisch aber ein Handelsgewinn und unterliegt damit 

nicht dem riba-Verbot. Auch in einigen anderen Dimensionen, insbeson-

dere hinsichtlich der Haftung und des Gefahrenübergangs, unterscheiden 

sich Handelsgeschäfte (murabahah) von Darlehenstransaktionen, so dass 

die Grenze zwischen unzulässigem Zins und zulässigem Handelsgewinn 

hier deutlich ist. Es ist zu betonen, dass es sich bei der Scharia um isla-

misches Recht handelt und es insofern bei der Beurteilung der Zulässig-

keit von Transaktionen auf die juristischen und nicht auf die ökonomi-

schen Eigenschaften ankommt.

Da die islamischen Ökonomen nicht nach einer juristischen (formalen), 

sondern ökonomischen (materiellen) Alternative zum Zins suchten, hat-

ten sie die rechtlich zwar zulässige, ökonomisch aber nicht weiterführen-

de Methode der Finanzierung durch Zwischenhandel in ihren Gewinn- und 

Verlustbeteiligungs-Modellen (aus ihrer Sicht zu Recht) vernachlässigt. 

Für praktisch arbeitende islamische Banken stellte sich die Situation aber 

ganz anders dar: In Ländern mit mangelhaften Rechnungslegungsvor-

schriften, geringer Transparenz, unterdurchschnittlicher Geschäftsmoral, 

engen Verflechtungen von wirtschaftlichen und politischen Eliten und 

Vollzugsdefiziten im Rechtssystem bergen Finanzierungen auf der Basis 

von Gewinn- und Verlustbeteiligungen ein hohes Risiko für die Bank: Für 

Unternehmer, die mehr an ihrer Bilanz als an islamischen Werten interes-

siert sind, ist es sehr attraktiv, einen Partner zu finden, der bei riskanten 

Geschäften (bei erfolgreicher Verschleierung der tatsächlichen Risiken) 

Verluste mitträgt, während man sicher erwartete Gewinne ungern teilt. 

Es spricht viel dafür, dass Beteiligungs-finanzierungen systematisch 

überdurchschnittliche Risiken auf sich ziehen, während überdurchschnitt-

liche Gewinne nicht zu erwarten sind. Daher konzentrierten sich die 
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islamischen Banken in ihrer Praxis ganz überwiegend auf Finanzierungen 

auf der Basis von Handelsverträgen (murabahah) und ebenfalls zulässige 

Miet- oder Leasinggeschäfte (ijarah).

ERWEITERUNG DES SCHARIA-KOMPATIBLEN INSTRUMENTARI-

UMS

Die islamische Finanzpraxis ist aber nicht bei diesen rudimentären Finan-

zierungsmethoden stehen geblieben, sondern hat ihr Instrumentarium 

in zwei wesentlichen Richtungen erweitert. Islamische Ökonomen haben 

dies bislang nicht hinreichend in ihre gesamtwirtschaftlichen Modelle in-

tegriert und neigen deshalb zu einer zu optimistischen Einschätzung der 

Stabilitäts- und Allokationseigenschaften islamischer Finanzsysteme.

1. Bereitstellung Von Liquidität Zu Festen Kosten/Erträgen 

Durch Die Kombination Von Handelstransaktionen

Im ursprünglichen Modell konnten islamische Banken Liquidität nur auf 

der Basis von Gewinn- und Verlustbeteiligungen bereitstellen, womit zwei 

Probleme verbunden waren: zum einen die damit verknüpften Risiken 

und zum anderen die erst im Nachhinein genau feststehende Höhe der 

Kosten und Erträge. Daher suchte man nach Alternativen.

Ein klassisches und verbotenes Umgehungsgeschäft wäre es, wenn nur 

zwei Parteien an einer Handelstransaktion beteiligt wären und der Kunde 

der Bank gleichzeitig der Lieferant des Handelsobjekts wäre: Der Kunde 

verkauft der Bank ein Objekt gegen sofortige Barzahlung und kauft es 

sogleich zurück, bei späterer Zahlung mit einem Aufschlag. 

Anders fällt das juristische Urteil allerdings aus, wenn bei gleichem 

ökonomischem Ergebnis drei oder vier Parteien beteiligt sind. Wenn der 

Bankkunde an Liquidität und nicht an dem von der Bank (z. B. In einer 

murabaha-Transaktion) für ihn von einem Lieferanten erworbene Objekt 

interessiert ist, kann der Kunde selbst das gerade von der Bank erwor-

bene Objekt an eine andere Partei als die Bank zum Barzahlungspreis 

wieder verkaufen. Im Ergebnis hat dann erstens die Bank eine Zahlung 

heute (an den Lieferanten) geleistet und einen Anspruch auf eine höhere 

Zahlung in Zukunft (vom Kunden) erworben, und der Kunde hat zweitens 

eine Zahlung heute (vom Käufer des Objekts) erhalten und ist die Ver-
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pflichtung einer höheren Zahlung in Zukunft (an die Bank) eingegangen. 

Weder die Bank noch der Kunde verfügen noch über das Handelsobjekt. 

Im Extremfall hätte der Kunde das Objekt wieder an den Lieferanten ver-

kaufen können. Wenn das für unzulässig gehalten wird, muss der Kunde 

(mit oder ohne Hilfe der Bank) einen anderen Käufer finden. Das ist dann 

nicht sehr schwierig, wenn es sich bei dem Handelsobjekt um eine Ware 

handelt, mit der börsenmäßiger Handel betrieben wird – etwa Platin, das 

von vielen Brokern an der London Metal Exchange gehandelt wird. Solche 

kombinierten Handelsgeschäfte (commodity murabaha oder tawarruq 

genannt) sind heute bei islamischen Banken sowohl im Finanzierungs-

geschäft mit Nicht-Banken als auch bei Interbank-Transaktionen gängige 

Praxis. 

Es überrascht nicht, dass diese Praxis von islamischen Ökonomen zum 

Teil heftig kritisiert wird, denn hier haben die Banken ein Scharia-kompa-

tibles Instrument entwickelt, das mit der Ausnahme geringfügig höhe-

rer Transaktionskosten (der Provision der Börsenmakler) Zinsdarlehen 

ökonomisch vollständig nachbilden kann. Ungeachtet dieser Kritik haben 

sich in den letzten Jahren islamische Banken zusammen mit Scharia-Ge-

lehrten intensiv darum bemüht, weitere konventionelle Finanztechniken 

– von einfachen Optionen über komplexere Derivate bis hin zu Hedging-

Techniken und Ertragsraten-Swaps (total return swaps) – in Scharia-

kompatibler Form nachzubilden. Manche Ergebnisse dieser speziellen 

Art des „Vertrags-Engineerings“ sind konzeptionell zwar sehr umstritten, 

haben aber den Segen von jeweils einigen führenden Scharia-Gelehrten 

und werden von Teilen der islamischen Finanzindustrie angewandt. Dies 

hat zu einer breiteren Debatte über „form over substance“ im islamischen 

Finanzwesen geführt, die aber noch keine greifbaren Ergebnisse gebracht 

hat, abgesehen von einem stärkeren öffentlichen Problembewusstsein. 

 

2. Schaffung Von Börsenfähigen Wertpapieren Mit Ökonomi-

schen Charakteristika Festverzinslicher Wertpapiere Auf Der 

Rechtlichen Grundlage Von Eigentumstiteln

Solche sukuk genannten Papiere entstehen dadurch, dass ein Finanzie-

rung suchendes Unternehmen für eine bestimmte Zeit das Eigentum an 

Vermögens-objekten, aus denen ein stabiler Einkommensstrom generiert 

werden kann (etwa durch langfristige Vermietung), auf eine Zweckge-

sellschaft überträgt (special purpose vehicle, SPV). Diese emittiert am 
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Kapitalmarkt in einem dem Wert der übertragenen Objekte entsprechen-

den Volumen Zertifikate, die den Zeichnern ein Recht auf einen Anteil am 

gesicherten Einkommensstrom der Zweckgesellschaft verbriefen. Dieser 

Einkommensstrom resultiert meist daher, dass der ursprüngliche Eigen-

tümer das Objekt vom SPV zurückmietet (analog zu konventionellen sale 

lease back-Techniken). 

Bei strenger Anlegung von Scharia-Kriterien leitet sich das Recht auf Ein-

kommen daraus ab, dass die Zertifikate ein (Teil-)Eigentum an den Ver-

mögensobjekten des SPV konstituieren, aus denen sich der Einkommens-

strom ergibt. In diesem Fall können die Zertifikate als Scharia-konforme 

Eigentumspapiere ohne Beschrän-kungen gehandelt werden. Faktisch 

hat aber bei einem sehr großen Teil der sukuk keine echte Eigentums-

übertragung stattgefunden. Es wurde lediglich das Recht der Eigen-

tumsnutzung (z. B. das Recht auf die Mieteinnahmen) übertragen, nicht 

aber das Objekt (die vermietete Immobilie) selbst. Der Unterschied wird 

bei Zahlungsunfähigkeit bzw. Konkurs des sukuk-Emittenten (des SPV) 

deutlich: Bei „echten“ Eigentumszertifikaten können die Zeichner hoffen, 

durch Verkauf des Objekts einen Teil ihres Kapitals zu retten, während 

es bei Zertifikaten verloren ist, die nur einen Anteil an dem versiegten 

Einkommensstrom verbriefen. 

Unter Scharia-Gesichtspunkten sind an vielen sukuk nicht nur die ver-

wässerten oder faktisch ganz fehlenden Eigentumsrechte kritisiert wor-

den, sondern auch eine Rückkaufsgarantie zum Ausgabekurs am Ende 

der Laufzeit. Damit sind die laufenden Erträge und der Kapitaleinsatz 

bekannt, so dass sich ein faktischer Zins errechnen lässt. Ein Rückkauf 

ist zwar zulässig, doch der Kurs müsste dem Marktwert der Vermögen-

sobjekte zum Zeitpunkt des Rückkaufs entsprechen und nicht dem Aus-

gabekurs bzw. Marktwert zum Emissionszeitpunkt. Da dieser Marktwert 

zum Zeitpunkt der sukuk-Emission noch nicht feststeht, ergibt sich im 

Vergleich zu konventionellen festverzinslichen Wertpapieren eine deutli-

che Ertragsunsicherheit.
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Abb. 4

Riba-Verbot und islamische Finanzwirtschaft 

Scharia, Islamische Ökonomie und Soziale Marktwirtschaft

Ohne in weitere Einzelheiten des islamischen Finanzsystems zu gehen, 

reicht das bisher Dargestellte aus, um zwei wichtige Thesen zu unter-

mauern.

- Die formalen Restriktionen, die aus dem Erfordernis der Scharia-Kom-

patibilität resultieren, stehen dem Aufbau eines differenzierten und 

leistungsfähigen Finanzsystems und Kapitalmarkts – ohne den eine 

Soziale Marktwirtschaft nicht funktionieren kann – nicht entgegen. 

Angesichts der aktuellen globalen Finanzkrise wäre eine stärkere Bin-

dung des Finanzsektors an die Realwirtschaft und eine Einschränkung 

der Entwicklung und Anwendung synthetischer Finanzprodukte für 

spekulative und hochriskante Zwecke einer Sozialen Marktwirtschaft 

eher förderlich als abträglich. Die (möglicherweise etwas zu weit ge-

hende) Forderung islamischer Ökonomen, dass jeder Finanztransak-

tion eine realwirtschaftliche Transaktion zugrunde liegen sollte, kann 

vor dem Hintergrund der Scharia-konformen Replikationen problema-
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tischer konventioneller Techniken und Produkte auch als eine gewisse 

Selbstkritik oder zumindest Warnung an die islamischen Finanzingeni-

eure verstanden werden.

- Islamische Wirtschaftsordnungen sind mit dem Konzept der Sozi-

alen Marktwirtschaft vereinbar, und die islamische Ökonomie könnte 

durchaus als Fürsprecher eines solchen Konzepttransfers fungieren. 

Allerdings wäre damit allein nicht viel gewonnen, denn die politische 

Wirksamkeit und praktische Relevanz der islamischen Ökonomie als 

akademische Disziplin ist auf der Systemebene gering und hat in den 

letzten 20 Jahren eher ab- als zugenommen. Zum einen haben nach 

dem Zusammenbruch des Kommunismus die großen Systemfragen 

– und damit auch die Suche nach dritten Wegen – ihre politische 

Bedeutung verloren. Parallel dazu vollzieht sich eine Entwertung der 

präskriptiven Teile der islamischen Ökonomie, die generelle Emp-

fehlungen zur Ausgestaltung einer islamischen Wirtschaftsordnung 

geben. Seit marktwirtschaftliche Konzepte politisch weithin akzeptiert 

sind, hat auch die spezifische Legitimierung von Teilordnungen durch 

islamische Lehren und Denkfiguren viel an Anziehungskraft verloren, 

weil man sich nun unabhängig vom weltanschaulichen Hintergrund 

relativ rasch funktional über Ordnungsfragen einigen kann.

Dies ist ein großes Problem für die Disziplin der islamischen Ökonomie, 

die nach wie vor mehr Präskription und auf abstrakte Systeme fokus-

sierte Modellbildung enthält als Theorie mit einem Erklärungsgehalt des 

Verhaltens real existierender Muslime. Dies wird besonders deutlich an 

weiterhin gepflegten realitätsfernen Modellen eines Scharia-kompatiblen 

Finanzsektors, obwohl die Geschäftsmodelle der real existierenden 

islamischen Finanzinstitutionen in ganz andere Richtungen weisen. Die 

Zahl der selbstkritischen Reflektion ist noch sehr überschaubar. Immerhin 

nimmt allmählich die Zahl empirischer Studien zu, die aber zumeist nur 

kleinere Teilausschnitte der wirtschaftlichen Realität von Muslimen be-

leuchten, wie etwa das Spar- oder Konsumverhalten bestimmter Gruppen 

von Muslimen, ihr Verhältnis zu islamischen Banken, die Ursachen für das 

geringe zakat-Aufkommen, Migrationsfragen oder die Wirkungen islami-

scher Mikrofinanz-Initiativen.

Wenn die Zeiten der großen Systemkontroversen vorbei sind, wäre es 

vielleicht sinnvoll, den Dialog auf konkretere Fragen von Teilsystemen zu 
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verlagern, die außerhalb des Finanzsektors liegen. Hier könnte der intel-

lektuelle Ertrag wesentlich höher sein und die Zusammenarbeit zu kon-

kreten Verbesserungen von Lebensbedingungen führen. Es gibt vielver-

sprechende Ansätze in mehreren Bereichen, in denen sich ein expliziter 

Bezug auf islamische Lehren und eine Zusammenarbeit mit anerkannten 

islamischen Autoritäten als sehr nützlich erwiesen haben. Beispiele sind 

etwa der lokale Umweltschutz und die Wasserwirtschaft, die Entwicklung 

und Popularisierung von Corporate Governance-Standards, die Ausbrei-

tung von Mikroversicherungen und sozialen Sicherungssystemen für 

ärmere Bevölkerungsgruppen.
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Am Anfang meines Vortrages möchte ich ganz kurz auf die 

Bedeutung des Islam und der von den Muslimen bewohn-

ten geographischen Gebiete für die Zukunft der Welt einge-

hen. Daran anschließend werde ich ausführen, wie wichtig 

unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die Modelle 

sind, die von der Menschheit erdacht worden sind und noch 

werden. Anschließend sollen der Islam und die Diskus-

sionen über die globale Wirtschaftskrise kurz beleuchtet 

werden. Am Schluss werde ich auf Islam und Kapitalismus, 

Islam und Marktwirtschaft sowie auf den Islam und die so-

ziale Marktwirtschaft bzw. ihre Verbindungen untereinander 

zu sprechen kommen.

Beginnen wir mit der Frage: „Warum ist der Islam von 

Bedeutung?“. Meiner Auffassung nach ist der Islam in 

zweierlei Hinsicht für eine zukünftige Welt von Bedeutung. 

In einer Hinsicht ist er eine der durch Offenbarung herab-

gesandten Religionen von den drei in der Welt vertrete-

nen Offenbarungsreligionen, der 1,5 Milliarden Menschen 

folgen. Wenn Sie sich an die von Huntington verbreitete, 

berühmte These vom „Kampf der Kulturen“ erinnern, dann 

muss man Überlegungen in der Hinsicht anstellen, ob wir 

in einer zukünftigen Welt auf eine Auseinandersetzung 
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zwischen unterschiedlichen Religionen und Kulturen hinsteuern oder auf 

einen Ausgleich? Der Islam steht im Brennpunkt aller dieser Diskus-

sionen; in dieser Hinsicht ist er von Bedeutung. An zweiter Stelle muss 

erwähnt werden, dass heute mehr als 50% der Energieressourcen, die 

für die Deckung des weltweiten Bedarfs zur Verfügung stehen, d.h., fast 

70% des Erdöls und mehr als 50% des Erdgases, in den von Muslimen 

bewohnten Breiten gefördert werden. Wenn wir von einer globalen In-

tegration, von globalem Frieden und globaler Stabilität sprechen wollen, 

dann ist es sehr wichtig, sich zu überlegen, wie diese Ressourcen in fried-

licher Weise aufgeteilt werden können. In dieser Hinsicht sind der Islam 

und die von den Muslimen bewohnten Gebiete für die Zukunft der Welt 

unverzichtbar. 

Ist eine Auseinandersetzung zwischen Ost und West wohl unvermeidlich? 

Bestimmte Kreise hängen der These Huntingtons an und verteidigen 

die Auffassung, dass eine Auseinandersetzung zwischen den Kulturen 

bevorsteht. Ich bin aber nicht dieser Meinung. Meiner Auffassung nach 

verwechseln Huntington und seine Anhänger die Gründe für eine sol-

che Auseinandersetzung mit den Vorwänden, die zu ihrer Legitimation 

beitragen könnten. Eine Auseinandersetzung zwischen den Kulturen ist 

nicht unvermeidlich; es ist für den Menschen nicht nötig, seinesgleichen 

zu töten, um sich Platz auf der Welt zu verschaffen. Die Welt und ihre 

Zukunft liegt in unserer Hand, wie ich gleich noch ausführen werde. Von 

Bedeutung dabei ist der Blickwinkel, die Perspektive, mit der wir die Welt 

betrachten, und auch die Gedanken, die wir uns darüber machen, dürfen 

nicht außer Acht gelassen werden. In dieser Hinsicht ist es nicht erforder-

lich, dass West und Ost miteinander Krieg führen. Dass es in der Vergan-

genheit so war, bedeutet nicht, dass es auch in der Zukunft so sein muss. 

Gebunden an das Denk- und Urteilsvermögen der Menschen, die wichtige 

und bedeutende Positionen einnehmen, ist es möglich, einen künftigen 

Frieden in der Welt zu etablieren und die Ressourcen auf friedlichem 

Wege zu teilen. 

In diesem Rahmen ist die Globalisierung, wie wir alle wissen, ein Prozess, 

der Grenzen aufhebt, den Westen mit dem Osten in engeren Kontakt tre-

ten lässt und so eine Zusammenarbeit zwingend herbeiführt. Im Kontext 

mit Entwicklungen, die die Zukunft der Welt formen werden, können wir 

folgende Beobachtung machen: Besonders in der auf den 2. Weltkrieg 

folgenden Periode und zu Ende der 70er Jahre, also in den letzten 20-30 
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Jahren, hat sich eine Tendenz gezeigt, die besagt, dass der Westen in 

gewisser Weise zu einem Stillstand gekommen ist – und dies ist fast 

sprichwörtlich –, während sich der Osten in der Aufstiegsphase befindet.

Wenn wir die östliche und die westliche Seite innerhalb der globalen 

Wirtschaft, die Anteile von Industrie- und Entwicklungsländern, den 

Anteil des Bruttosozialproduktes innerhalb der weltweiten Produktion, 

Handels- und Kapitalbewegungen, Investitionsbewegungen und demo-

grafische Entwicklungen betrachten, dann sehen wir, dass Asien relativ 

schnell wächst, Produktionsprozesse, Investitionen und der Handel sich 

dorthin verlagern und der Bevölkerungsanteil der jungen, dynamischen 

Bürger in diesen geografischen Breiten überwiegt. Während die Bevölke-

rungszahlen im Osten steigen, treten sie im Westen auf der Stelle. Wenn 

wir dazu noch den Reichtum an Rohmaterialien und die billige Arbeits-

kraft hinzunehmen, dann sehen wir uns einem Trend gegenüber,  der der 

Welt für die Zukunft einen relativ zu fassenden Aufstieg Asiens und einen 

Rückgang der Industrie-Wirtschaften der westlichen Länder verspricht. 

Heutzutage existieren gewisse Befürchtungen des Westens im Hinblick 

auf den Osten, Befürchtungen der christlichen Welt der muslimischen 

gegenüber. Man fragt sich, ob es wohl möglich ist, mit der muslimi-

schen Welt gut auszukommen, ohne eine Auseinandersetzung wagen zu 

müssen. Wie können Geschäftsmöglichkeiten ausgebaut und wie kann 

dem globalen Terror, der uns alle bedroht, begegnet werden? Wie kann 

man des Weiteren einen Prozess in Gang setzen, der es ermöglicht, dass 

kulturelle Unterschiede friedlich koexistieren? Ist der Islam eine friedliche 

Religion oder eine Religion der Auseinandersetzung und des Krieges? In 

Bezug auf diese Themen wächst die Furcht des Westens weiter an. Man 

muss sie deshalb genauer betrachten.

Wenn wir uns fragen, „in wessen Händen die Zukunft der Welt liegt“, 

dann können wir darauf direkt antworten, dass die Zukunft der Welt in 

den Händen der Menschheit liegt. Erlauben Sie mir, Ihnen ein Beispiel zu 

geben, das diesen Punkt sehr schön beleuchtet. Ahmet Şerif İzgören hat 

ein Buch mit dem Titel „Der Schmetterling in Ihren Händen (Avucunuz-

daki Kelebek)“ geschrieben; aus diesem Buch möchte ich hier zitieren. 

Die Geschichte sagt, dass zu einer Zeit zwei Mädchen von einem alten 

weisen Mann unterrichtet worden sind. Weil der Weise auf alle Fragen der 

Kinder die richtige Antwort gibt, langweilen sich die beiden. Sie bespre-
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chen unter sich, eine Frage zu stellen, die der Alte nicht beantworten 

könnte. Die folgende Frage kommt ihnen in den Sinn: Wenn einer von 

uns einen Schmetterling fangen und ihn ohne zu zerquetschen in seiner 

Hand halten würde und den Weisen fragte, ob der in der Faust gefange-

ne Schmetterling tot oder lebendig sei und der Weise antwortete, er sei 

tot, dann hätte er die Frage falsch beantwortet, denn derjenige, der ihn 

gefangen hat, öffnete die Faust und der Schmetterling würde davonflie-

gen. Antwortete der Weise aber mit „lebendig“, dann hätte er ebenso 

falsch geantwortet, denn dann würde der Schmetterling in der Faust 

zerquetscht und erst dann losgelassen werden. Die Mädchen stellen also 

diese Fangfrage, und eine sagt zum Alten: „Oh weiser Mann, du hast 

bis jetzt alle unsere Fragen richtig beantwortet; schauen wir mal, ob du 

diese Frage auch beantworten kannst? Ich habe einen Schmetterling in 

meiner Hand, nun sag mir, ob er tot oder lebendig ist?“ Der Alte denkt 

eine Weile nach und sagt dann, indem er dem Mädchen in die Augen 

schaut: „Es liegt in deiner Hand, Mädchen, in deiner Hand!“.

Meiner Auffassung nach ist dies ein sehr lehrreiches Beispiel. Die Zukunft 

der Welt liegt in unserer Hand. Im Gegensatz zu den von Karl Marx und 

seinen Anhängern vorgebrachten Überzeugungen bin ich der Meinung, 

dass es keinen historischen Determinismus gibt. Die Zukunft der Welt 

und das Schicksal der Menschheit werden nicht von deterministischen 

Gesetzen vorausbestimmt, denn wir leben in einer Welt der Wahrschein-

lichkeiten. Aus diesem Grund wird die Zukunft der Welt und der Mensch-

heit bestimmt durch die Art und Weise, wie der Mensch die Welt, die 

Beziehungen zwischen Mensch und Gesellschaft sowie Staat und Staats-

bürger wahrnimmt und wie die Mächtigen ihre Macht einsetzen. Kurz 

gesagt, die Zukunft der Welt liegt in unseren Händen. 

In diesem Rahmen haben wir zwei Wahlmöglichkeiten: Wenn wir als 

Menschen oder als Staat oder auch als Institution nach innen abgeschot-

tet, schutzsuchend, nach strenger nationalstaatlicher Manier, auf Verbote 

und Kriege hinzielend, autoritär und kollektivistisch die Welt betrachten 

und einer solchen Überzeugung mit den uns zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten Raum geben, dann können wir wohl voraussehen, dass die 

Zukunft der Welt düster aussieht und es wahrscheinlich keinerlei Erleuch-

tung geben wird. Denn eine solche Auffassung, deren Besonderheiten 

ich eben aufgeführt habe, öffnet nicht die Türen zu einer friedlichen 

Welt. Eine mit einer solchen Auffassung betrachtete Welt befindet sich 
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im Kriegszustand. Eine radikal-autoritäre Auffassung ist einseitig ausge-

richtet; sie teilt nur aus. Es ist ein Verständnis, gemäß dem diejenigen, 

die die Macht in Händen halten, ihre eigenen Muster ihrem Gegenüber 

aufzuzwingen versuchen. 

Lassen Sie uns im Gegensatz dazu von einer demokratisch-gemäßigten 

Auffassung reden. Wenn wir mit einer solchen Geisteshaltung, die nach 

außen aufgeschlossen ist, den freien Handel bevorzugt und durch solche 

Besonderheiten wie Globalisierung, Vereinheitlichung, Suche nach Frie-

den, Freiheit und Individualismus charakterisiert werden kann, die Welt 

betrachten und von den uns zur Verfügung stehenden materiellen und 

immateriellen Möglichkeiten Gebrauch machen, dann wird die Welt ein 

bewohnbarer Ort. In solch einem Fall können Wohlstand und Reichtum 

noch leichter und schneller geschaffen sowie der so erzeugte Wohlstand 

und Reichtum in gerechterer Weise verteilt werden. Auf der Basis des 

eben Gesagten glaube ich, dass die Geisteshaltung der Menschen in 

Bezug auf ihre weltliche und dingliche Perspektive in groben Umrissen in 

zwei Kategorien eingeteilt werden kann.

Sie mögen der Benennung nicht zustimmen, aber ich bin sicher, dass Sie 

verstanden haben, was ich auszudrücken versucht habe. Eine der beiden 

Kategorien der Geisteshaltung bezeichne ich als „radikal-selefi“; ich weiß, 

dass dieser letztgenannte Terminus „Selefi“ einige unserer muslimischen 

Freunde stört, deswegen habe ich ihn mit einem weiteren erklären-

den Terminus versehen, damit unsere Absicht hier erkenntlich wird. Ja, 

eine der beiden Geisteshaltungen kann als „autoritär-aufoktroyierend“ 

bezeichnet werden; sie funktioniert nach festen, verinnerlichten Formen. 

Die Welt wird als „schwarz“ und „weiß“ wahrgenommen. Es existieren 

nur Gegensätze und kein dazwischen liegender Bereich. Man ist entwe-

der für diese Partei, oder man ist ihr Feind. Die gemäßigt-demokratische 

Geisteshaltung dagegen ist auf das Teilen und auf Gemeinsamkeiten 

ausgerichtet. Sie kennt ihre Grenzen, glaubt aber daran, dass sie mit an-

deren in der Welt, die nicht so denken und andere Auffassungen haben, 

gut zusammenleben kann. Die von mir hier vorgenommene Trennung ist 

auch an keine Religion gebunden; wenigstens glaube ich das. Ebenso ist 

sie keiner Konfession, Nationalität oder ethnischen Herkunft verbunden. 

D.h., man kann überall auf der Welt in jedem Kulturkreis und in jedem 

Land Anhänger dieser beiden Geisteshaltungen finden. 
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Wenn Sie sich in diesem Rahmen einige der Regierungen anschauen, die 

in den 90er Jahren oder auch nach der Jahrtausendwende amtierten, 

dann ist es ganz offensichtlich, welcher Geisteshaltung z.B. die Neokon-

servativen Amerikas anhingen. Ihr Vorgehen dient einzig und allein der 

Absicht, die Welt unter Kontrolle zu halten und die Hegemonie Amerikas 

in der Welt zu verbreiten; dazu scheuen sie nicht vor Krieg und Besat-

zung zurück. Auch in Europa sind ähnliche rassistische und faschistische 

Bewegungen aufgetreten. Von Zeit zu Zeit beobachten wir in Europa 

Entwicklungen, die tatsächlich den vor dem II. Weltkrieg aufgetretenen 

Ereignissen sehr ähneln und Anlass zu Befürchtungen geben. Es gibt also 

auch in Europa Vertreter dieser Geisteshaltung. In der Türkei können wir 

Erscheinungsformen dieser Geisteshaltung aus der Nähe betrachten: Es 

existiert eine politische Organisations- und Regierungsform, die national 

und autoritär eingestellt ist und bei der wir gerade versuchen, sie hinter 

uns zu lassen. Wir alle wissen, welche Schwierigkeiten diese politischen 

Organisations- und Regierungsstrukturen dem türkischen Volk, religiösen 

und nicht-religiösen Schichten gleichermaßen, den Alewiten, den Sunni-

ten, den Kurden, den Minderheiten und nicht-muslimischen Minderheiten 

wie Griechen, Armeniern und Juden, bereitet haben. Hierzu existieren 

auch andere Beispiele, z.B. in Afghanistan, in Afrika oder in Südamerika. 

Wenn wir in diesem Rahmen Diskussionen über die globale Krise des 

Islam führen wollen – lassen Sie uns schnell vorangehen, damit uns die 

Zeit nicht davonläuft - ; globale Krisen wurden schon in der morgendli-

chen Sitzung und in den gestrigen Diskussionsrunden angesprochen. Be-

sonders für die einer sozialistischen Zukunft anhängenden Intellektuellen 

war die letzte Wirtschaftskrise eine aufregende Entwicklung. Sie konnte 

durchaus mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 verglichen werden; 

manche fragten sich sogar, ob „das Ende des Kapitalismus“ gekommen 

sei. Ich bin der Auffassung, dass das Ende des Kapitalismus noch nicht 

gekommen ist, denn der Kapitalismus ähnelt, wenn dieser Ausspruch 

zutreffend ist, einem „siebenköpfigen Ungeheuer“. D.h., wenn der Kopf 

irgendwo in Schwierigkeiten steckt, dann stirbt dieses Ungeheuer nicht, 

sondern entwickelt auf die eine oder andere Art und Weise neue Modelle 

und versucht so, einen Ausweg zu finden. In den vergangenen 200-250 

Jahren war der Kapitalismus stets von Krisen befallen; die jüngste globa-

le Wirtschaftskrise war weder die erste noch die letzte ihrer Art. Auch in 

der Zukunft wird es solche Krisen geben. Was muss aber unternommen 

werden, damit derartige Krisen in der gleichen Intensität und Tiefe nicht 

noch einmal durchlebt werden müssen? Dies ist eines der Themen, über 

die wir in aller Schärfe nachdenken sollten.
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Bereits bei den gestrigen Sitzungen versuchte ich meiner Überzeugung 

dahingehend Ausdruck zu geben, dass das moderne Finanzsystem viele 

störende und miteinander unvereinbare Facetten hat. Einige von ihnen 

betreffen z.B. die unterbrochene Verbindung zwischen Schuldner und 

Gläubiger, die ungedeckte Geldausgabe, die Ausweitung der Geld-Kredit-

Beziehung durch finanzielle Mittel, die Möglichkeiten zu einer künstlichen 

Aufblähung der Preise bereitstellt. Es gibt viele finanzielle Möglichkeiten, 

die Anlass zu spekulativen Bewegungen geben; durch Abläufe, die in 

keiner Beziehung zur Produktion und der Güter-Dienstleistungskette ste-

hen oder bei denen Geld durch mehr Geld erzeugt werden kann. Durch 

diese Vorgehensweisen ist die Welt in einen einzigen großen Spielsalon 

verwandelt worden. Bei einem Vergleich zwischen der Dimension der 

täglich tatsächlich realisierten Handelsabläufe und der von spekulativen 

Geldbewegungen fällt erstere sehr niedrig aus. Soweit ich weiß, wird 

täglich weltweit ein An- und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen im 

Werte von etwa 35-40 Milliarden US-$ realisiert; demgegenüber beträgt 

das tägliche, grenzüberschreitende Kapital oder das legal transferierte 

Geld mehr als 1 Trillion US-$; vielleicht beläuft sich diese Zahl auf 2,5-3 

Trillionen US-$.

Mit anderen Worten, es gehen heutzutage viele spekulative Abläufe vor 

sich, die das Geld und dem Geld gleichgestellte Mittel in ihrer Eigenschaft 

als finanzielle Transfermöglichkeiten betreffen, obwohl Geld doch eigent-

lich nur als Mittel zum Zweck dient, den Einkauf zu erleichtern oder einen 

bequemeren Zugang zu Gütern und Dienstleistungen zu verschaffen. 

In den meisten Fällen haftet dem Geld aber nicht mehr diese Funktion 

an, sondern es ist selbst zu einem Ziel geworden. Administratoren und 

Spekulanten, die mit der Absicht auf großen Gewinn unverantwortlich 

handeln, haben mit großangelegten Fonds, über die sie wachen, Gesell-

schaften und Institutionen erschüttert und so Finanzkrisen verursacht, 

sind aber dank der von Regierungen in Gang gesetzten Rettungsbemü-

hungen nicht dazu gezwungen, den Schaden zu begleichen. Es gibt leider 

auch keine wirklich ernstzunehmenden Maßnahmen, um solche spekula-

tiven Bewegungen zu beschränken. Die Ermächtigung zur Ausgabe von 

ungedecktem Geld ist immer noch das Monopol von modernen National-

staaten, das sie an die Zentralbanken vergeben. Eine solche Ermächti-

gung zu hinterfragen, würde den meisten von uns nicht einmal in den 

Sinn kommen. Die Ausweitung einer Geld-Kredit-Beziehung, die auf eine 

Belebung der Märkte abzielt und sich durch eine staatlich-interventionis-
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tische Wirtschaftspolitik nach Keynesianischem Muster auszeichnet, ist 

heute noch überall gebräuchlich. Durch Rettungsmaßnahmen und die 

Überschwemmung des Marktes mit Geld wird angeblich ein Ausweg aus 

der Krise gesucht, aber in Wirklichkeit werden damit die Grundlagen für 

die nächste Krise gelegt. Auf diese Weise findet durch Bewegungen der 

ungedeckten Geldausgabe und der Erzielung von Gewinnen aus Finanz-

mitteln und aus Geld sowie durch den mehrmaligen Verkauf der gleichen 

Finanzmittel auf verschiedenen Märkten ein seltsames Glücksspielsystem, 

das sich nur auf den Gewinn richtet, weltweit Verbreitung. Die ganze Welt 

hat die bitteren Folgen der letzten globalen Krise von 2008-2009 gese-

hen und leidet immer noch darunter. Damit es nicht zu weiteren Krisen 

kommt, muss das moderne Finanzsystem unbedingt von Kopf bis Fuß 

einer Revision unterzogen werden.

In diesem Zusammenhang werden Diskussionen geführt darüber, ob 

der Islam ein Heilmittel für globale oder Wirtschaftskrisen sein kann. 

Ich sehe dies als eine sehr nützliche Diskussion an, die in dem Fall, in 

dem man sie mit guten Argumenten stützt, bedeutende Implikationen 

nach sich ziehen kann. Schon mein Vorredner, Herr Professor Nienhaus, 

ist diesbezüglich auf einige zutreffende Punkte zu sprechen gekommen. 

Einer dieser Punkte betrifft die Tatsache, dass im Zusammenhang mit 

der Suche nach Auswegen aus der globalen Krise das zinslose oder 

islamische Bankwesen erneut im Mittelpunkt des Interesses steht. Wie 

bekannt, ist das zinslose Bankwesen nicht auf den Geldhandel – Geldan- 

bzw. –verkauf gegen Geld – ausgerichtet, sondern stellt im Gegensatz 

zum Geldverdienen durch den Verkauf von Geld ein System dar, das 

sich auf die Finanzierung von Produktion und Handel richtet oder min-

destens ein solches Ziel auf prinzipieller Ebene ansteuert. Wenn wir die 

islamische Terminologie gebrauchen, dann sehen wir, dass dieses System 

auf der Basis von Teilhaberschaft bei Gewinn und Verlust (mudaraba), 

Teilhaberschaft bei Arbeit und Kapital (muşaraka) sowie der Beschaf-

fung von Gütern anstelle von Geld (murabaha) beruht. Es hat auch 

Mittel und Wege hervorgebracht, die dem im traditionellen Bankwesen 

gebräuchlichen System des „financial leasing“, das sich in der letzten 

Zeit weit verbreitet hat und als eine Art „Produktionshilfe“ bekannt ist, 

sehr ähnlich sind. Zum Schluss lässt sich sagen, dass Überlegungen im 

Rahmen von Diskussionen zu einer islamischen Wirtschaft mindestens im 

Prinzip eine Lösungsmöglichkeit für die heutigen Krisen darstellen, wenn 

sie anstatt der Schuldenfinanzierung einen Kapitalbeitrag („debt finance 
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versus equity finance“) vorsehen. Meiner Auffassung nach müssen sich 

sowohl muslimische Wirtschaftswissenschaftler als auch Wirtschaftler aus 

nicht-muslimischen Ländern, die einen Ausweg aus den Finanzkrisen der 

Moderne suchen, über solche Themen den Kopf zerbrechen. 

Die hier anwesenden Theologieprofessoren haben bereits unterstrichen, 

dass Luxuskonsum, Verschwendung und das Zurschaustellen im Is-

lam verboten sind. Dem Konsumwahnsinn muss in dieser Hinsicht eine 

Grenze gesetzt werden, wobei mit solchen Einrichtungen wie dem „Zakat 

(Armensteuer)“, der Almosen sowie weiteren wohltätigen Abgaben (fitre, 

infak/ Unterhaltspflicht) und dem Stiftungswesen eine gegenseitige so-

ziale Hilfe im Islam gefördert, ja sogar vorgeschrieben wird. Ich glaube, 

dass dabei eine Verbindung zwischen Islam und sozialer Marktwirtschaft 

etabliert werden kann. Wenn die im Rahmen einer Marktwirtschaft 

ablaufenden wirtschaftlichen Aktivitäten vom Marktmechanismus auf 

eine Weise geregelt werden, dass die unteren Schichten der Gesellschaft 

nicht zurückbleiben, dann ist in dem Fall, in dem der Mechanismus einer 

Sozialhilfe in diesem Punkte greift, der Islam mit einem solchen System 

vereinbar. Der Islam hat mit seinen o.e. Einrichtungen, die sich Hilfestel-

lungen gegenüber Armen, Waisen, aus der Gesellschaft Ausgestoßenen 

oder anderweitig aller Möglichkeiten Beraubten zum Ziel gesetzt haben, 

eine Antwort auf das bestehende Problem gegeben. Die Quellen des Is-

lam gebieten, die Rechte der Armen nicht außer Acht zu lassen und sich 

nicht satt zu Bett zu legen, wenn der Nachbar hungrig ist. „Zakat“, Almo-

sen, „fitre“, Unterhaltspflicht und „vakıf“ sind sowieso religiöse Vorschrif-

ten und damit Verpflichtungen. Darüber hinaus unterstützt der Islam mit 

seinen o.a. Einrichtungen Sozialhilfe und Solidarität in großem Maße. 

Wenn wir nun zu den Diskussionen über Islam und Kapitalismus überge-

hen, dann sehen wir, dass in den meisten Fällen die Verbindung Islam-

Kapitalismus in unseren Breitengraden ein Durcheinander anrichtet. Der 

Islam ist eine Religion, eine Sammlung von Geboten und Verboten, die 

die Bedeutung des Lebens erläutern und aufzeigen, wie ein Leben zu 

leben ist. Kapitalismus dagegen ist keine Religion, sondern eine Organi-

sationsform wirtschaftlicher Aktivitäten wie Produktion, Investition oder 

Handel. Das kapitalistische System umfasst Theorien, Vorschläge und 

Modelle bezüglich der Schaffung von Reichtum, der Erzielung von Gewinn 

und der Organisation von auf die Produktion abgestimmten Aktivitäten. 

In diesem Rahmen ist der Kapitalismus keine Alternative zum Islam und 
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auch nicht sein Gegenteil. Die Alternative zum Kapitalismus ist der Sozia-

lismus, auf dessen Besonderheiten ich später kurz eingehen werde, und 

der sich ebenso bemüht, auf grundlegende Fragen Antworten bezüglich 

einer Lösung zu erteilen. Grundlegende Fragen, auf die der Kapitalismus 

und der Sozialismus als zwei alternative Wirtschaftssysteme Antwort 

geben, betreffen Eigentumsbeziehungen, Besitz der Produktionsmittel, 

Verteilung der Ressourcen, Durchführung der Produktion und Verteilung 

der erzielten Produkte und Güter. Es sind die in den Lehrbüchern zur 

Wirtschaft enthaltenen klassischen Fragen darüber, was produziert, wie 

viel produziert, wie produziert und für wen produziert wird.

Wenn wir in dieser Bedeutung von Privatbesitz sprechen oder von Frei-

handel und dabei die These vorbringen, dass die Suche nach Gewinn 

legitim und der Wettbewerb unverzichtbar sei, dann sehen wir, dass 

dies sowieso vom Kapitalismus – nicht von der staatlichen, aber von 

der marktwirtschaftlichen Version (Markt-Kapitalismus oder freie Markt-

wirtschaft), verinnerlicht worden ist. Die freie Marktwirtschaft ist nichts 

anderes; ihre Alternative ist der Sozialismus, wo die Produktionsmittel 

in staatlichem Besitz sind und die Ressourcen nicht von der Institution 

des Marktes oder durch den Mechanismus von Angebot und Nachfrage 

verteilt werden, sondern von der Institution der Politik. Wenn Sie der 

Meinung sind, der Staat solle auf dem Wege der Erstellung von zentrali-

sierten Plänen eine Entscheidung darüber treffen, wer was produziert und 

in welchen Sektor wie viel Ressourcen fließen sollen, dann führt Sie das 

direkt in das sozialistische System. Wenn Sie aber der Auffassung sind, 

dass die Verteilung der Ressourcen von der Institution des Marktes durch 

den Preismechanismus vorgenommen werden sollte, dann bedeutet dies 

eine Hinwendung zur freien Marktwirtschaft.

Schreibt der Islam ein bestimmtes Wirtschaftssystem vor? Diese Fra-

ge kann verschieden beantwortet werden. Meiner Überzeugung nach 

schreibt der Islam kein bestimmtes Wirtschaftssystem vor. Einige der 

hier anwesenden Theologieprofessoren haben es bereits erläutert: Der 

Islam umfasst bestimmte, im Koran niedergelegte Prinzipien, die biswei-

len auch das Wirtschaftsleben betreffen. Wenn die Rede von Geboten 

und Verboten ist, die sich auf wirtschaftliche Aktivitäten richten, dann 

sind die folgenden, grundlegenden Prinzipien zu beachten: Gerechtigkeit, 

Ehrlichkeit, Fleiß, Auskommen mit dem, was man durch seine Arbeit ver-

dient, rechtmäßiger Gewinn, Freigiebigkeit, Hinwendung zu den Armen, 
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Beachtung der Rechte von Waisen u.ä. Aber es gibt kein vorgeschriebe-

nes, unveränderliches System, das besagt, dass das Wirtschaftssystem 

des Islam in der einen oder anderen Weise beschaffen sein muss.  Der 

Islam schreibt Prinzipien vor; es obliegt dem Menschen, diese Prinzipien 

mit Leben zu erfüllen und ihnen eine Form zu geben. In diesem Rahmen 

sind muslimische Wissenschaftler aufgefordert, sich in jeder Periode die 

Bedürfnisse neu vor Augen zu führen und dabei die gesellschaftlichen Be-

dingungen zu beachten, um ausgehend von den im Koran niedergelegten 

Prinzipien konkrete wirtschaftliche oder politische Systeme bzw. Modelle 

zu entwickeln. Es ist dabei nur natürlich, dass je nach Zeit und Ort un-

terschiedliche Modelle und ihre Umsetzung in die Praxis zur Ausführung 

kommen. 

Im Lichte der weiter oben verfolgten Diskussion wollen wir jetzt versu-

chen, die Frage, ob der Islam mit der Marktwirtschaft vereinbar ist, zu 

beantworten. Dies ist eine Frage, die seit zwei Tagen beständig auf der 

Tagesordnung steht. Ist wohl der Islam mit der Markt- und besonders 

der sozialen Marktwirtschaft, die eine Untergruppe der ersteren bildet, 

vereinbar? Als ein muslimischer Wirtschaftswissenschaftler habe ich 

ganz klare Ansichten zu diesem Thema, und meine Antwort lautet: ja, 

er ist vereinbar. Es gibt keine Facette des Islam, die mit der Marktwirt-

schaft nicht zu vereinbaren wäre. Es gibt 5 grundlegende Einrichtungen 

der Marktwirtschaft, die ich weiter oben schon aufgezählt habe: es sind 

Privatbesitz, unternehmerische Freiheit, Wettbewerb, Beschränkungen 

hinsichtlich staatlicher Interventionen und freier Handel. Jede dieser Ein-

richtungen ist im Islam nicht nur nicht verboten, sondern wird sogar noch 

gefördert. Auch die historische Praxis in der muslimischen Welt ist, von 

Ausnahmen abgesehen, mit den erwähnten Einrichtungen in den meisten 

Fällen vereinbar gewesen. Der Begriff des Privatbesitzes ist im Koran und 

in den Hadithen definiert und wird als legitim betrachtet. In einem dem 

Propheten zugeschriebenen Hadith soll dieser sogar gesagt haben, dass 

derjenige, der bei der Verteidigung seines Privatbesitzes getötet wird, 

als Märtyrer gilt. Das erinnert mich daran, dass in einigen Bundesstaaten 

der USA der Privatbesitz dermaßen unantastbar ist, dass in dem Fall, in 

dem Sie ein Privatgelände ohne Erlaubnis des Besitzers betreten und es 

nach seiner Aufforderung nicht sofort verlassen, der Besitzer das Recht 

hat, Sie zu erschießen und dafür nicht bestraft wird. Auch im Islam gilt 

die Unantastbarkeit des Privatbesitzes; er ist gegen jeden Angriff und 

gegen jede Beschädigung geschützt. Wenn im Koran von „ihren Gütern“ 
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gesprochen wird, dann ist damit der Schutz der Rechte der Waisen und 

die Unantastbarkeit ihres Besitzes gemeint. Man kann also in Bezug auf 

den Koran von einem Schutz des Privatbesitzes sprechen.

Die unternehmerische Freiheit bezieht sich auf die freie Verfügung da-

rüber, auf welche Weise der Mensch sein Geld ausgeben möchte und in 

welche Sektoren die unternehmerischen Ressourcen investiert werden 

sollen. Es gehört zur Praxis des Islam, die Wahl stets dem Menschen zu 

überlassen; d.h., dem Menschen obliegt die Verantwortung über sein 

eigenes Geld und seine Ressourcen. In gleicher Weise ist der Wettbewerb 

legitim; ein Eintritt in den Markt wird nicht verhindert. Der Prophet im 

Besonderen hat sich gegen die Festsetzung oder das Einfrieren der Preise 

durch die Autoritäten gewandt und ein solches Vorgehen abgelehnt. 

Prinzipien wie der Wettbewerb (keine Behinderung beim Eintritt in den 

Markt), ein eingeschränkter Staatsapparat (keine unbeschränkte Macht 

des Staates, Verantwortlichkeit der Staatsbeamten in Bezug auf ihr Tun) 

oder der freie Handel (keine Behinderung des Austausches) werden vom 

Islam gefördert, beachtet und als legitim angesehen. Als der Prophet mit 

der Verkündigung des Islam begann, tat er dies vor der Gemeinde von 

Medina, das ein Händlervolk war; der Handel war ihre wichtigste Einkom-

mensquelle. In den darauf folgenden Perioden verbreitete sich der islami-

sche Glaube durch den Handel in der Welt. Obwohl in der muslimischen 

Welt von Zeit zu Zeit ein Verbot des Handels sowie Preisbeschränkungen 

zu beobachten waren, so wurde doch der Markt in seinen Grundzügen 

nicht angetastet. Der Markt von Medina wies drei grundlegende Cha-

rakteristiken auf: Er wurde auf einem ebenen Gelände errichtet, d.h., 

jedermann hatte einen weiten Überblick. Wenn wir es mit der heutzuta-

ge gebräuchlichen Terminologie fassen wollen, dann können wir sagen, 

dass Transparenz gegeben war. Die zweite Besonderheit bestand darin, 

dass der Markt von Medina keine bestimmte Ecke hatte, die besonde-

ren Personen vorbehalten war, d.h., niemand konnte sagen, „diese Ecke 

ist mein, und hier darf keine andere Person ihren Verkaufsstand auf-

schlagen“. Der Platz, an dem jemand heute seine Waren verkauft, kann 

morgen jemandem anderen gehören. In dieser Hinsicht gab es keine 

Monopolisierung; jeder konnte sich auf dem Markt frei bewegen. Drittens 

gab es keine Preisintervention. 

Gab es eine Preisintervention? Nein; die Grundlage war der Wettbewerb. 

Denjenigen, die von Zeit zu Zeit mit dem Anliegen kamen, die Preise 
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mögen eingefroren oder mindestens kontrolliert werden, begegnete der 

Prophet mit den Worten: „Gott bestimmt die Preise“. Mit anderen Worten, 

der Prophet wandte sich gegen eine Preisintervention. Das ist nichts an-

deres als die freie Ausrichtung der Preise gemäß Angebot und Nachfrage. 

Der Preis, der sich am Ende dieses Prozesses herausstellt, ist der Markt-

preis. Der Marktpreis ist der gerechteste Preis, der nicht von irgendwel-

chen Personen oder einem staatlichen Preiskontrollkomitee festgesetzt, 

sondern von tausenden von Menschen in ihrem gegenseitigen Kontakt als 

Resultat ihres Handelns auf dem Markt bestimmt wird. 

Im Lichte des soeben Gesagten müssen wir uns fragen, wohin die Zu-

kunft der globalen Wirtschaftsordnung steuert. Die Globalisierung ist ein 

Prozess, der die Welt und die Wirtschaftssysteme der einzelnen Länder 

zur Integration zwingt. Die in den letzten Jahren zu beobachtenden 

Entwicklungen haben gezeigt, dass wir uns an der Schwelle einer neuen 

Version des Kapitalismus befinden, wobei deutlich wurde, dass dies die 

Umwälzungen einer Übergangsperiode sind. Meiner Überzeugung nach 

hat sich das nationalstaatliche Modell des Kapitalismus überlebt, und wir 

streben dem Ende eines Sparmodells zu, das im Englischen als „military 

industrial complex“, also als eine sich auf Militär und Bürokratie stüt-

zende Struktur bezeichnet wird. Ich bin der Meinung, dass sich die Welt 

in der Zukunft dergestalt entwickeln wird, dass die politischen Grenzen 

gelockert, die wirtschaftlichen Grenzen in großem Maße aufgehoben, die 

oberirdischen Wirtschaftsformen als Güter-, Dienstleistungs-, Investiti-

ons- und Kapitalhandel und die unterirdischen Wirtschaftsformen als Erd-

öl- und Erdgasleitungen zusammengeführt werden und neben den Gütern 

und Dienstleistungen auch Menschen und ihre Überzeugungen sich noch 

freier als bisher bewegen können. 

Ich habe bereits vom Aufstieg Asiens gesprochen; Länder wie China, 

Indien, Korea, Brasilien, Indonesien und die Türkei streben an die Spitze. 

Ihnen folgen andere Länder wie Vietnam oder Kolumbien. Die meisten 

dieser Länder sind jedoch asiatische Länder; wenn wir uns die Voraus-

schau für die nächsten zehn oder zwanzig Jahre vor Augen halten, dann 

sehen wir, dass der Anteil dieser Länder am weltweiten Wirtschaftsvolu-

men stetig wächst. 

Wie kann die islamische Welt mit dem Westen eine Beziehung eingehen? 

Das hängt ein bisschen von der Geisteshaltung der Regierungen ab, 
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die in der muslimischen und der westlichen Welt im Moment das Sagen 

haben. Bereits am Anfang meines Vortrages habe ich versucht, hervor-

zuheben, dass in dem Fall, in dem wir mit einer kriegerisch eingestellten 

Geisteshaltung an die Sache herangehen und Menschen von der gleichen 

Überzeugung an die Macht bringen, uns eine kriegerische Welt erwartet. 

Das haben wir uns dann selbst zu verdanken. Wir werden uns selbst in 

die Armut treiben, denn Kriege und Auseinandersetzungen haben noch 

niemanden mit Ausnahme der Waffenhändler reich gemacht. Das, was 

die Welt reich macht, ohne die Menschen in ihr zu verletzen, sind alle Ar-

ten und Formen der Zusammenarbeit, des Friedens und des freien Han-

dels. Der Islam sieht in Bezug auf diese Werte überhaupt kein Problem; 

im Gegenteil verlangt der Islam von den Menschen, dass sie die Welt 

bewohnbar machen. Sozialhilfe, Solidarität und gegenseitige Hilfe sowie 

die Sorge um Arme und Mittellose, die auch die soziale Marktwirtschaft 

mit Bedacht verfolgt, sind ebenso Gebote des Islam, die als Prinzip durch 

solche Institutionen wie Armensteuer und Almosen, Unterhaltspflicht und 

das Stiftungswesen unterstützt und durchgeführt werden. Um eine Welt 

zu etablieren, in der sich die Zukunft leichter leben lässt, müssen West 

und Ost friedlich miteinander leben. Das alles ist natürlich gebunden an 

die Vorherrschaft von Frieden, miteinander Teilen, freiem Handel und 

eine auf Integration ausgerichtete, demokratisch-gemäßigte Geisteshal-

tung; eine auf Kriegsführung, Zerstörung, Zwang und Abschottung nach 

innen fokussierte radikal-autoritäre Geisteshaltung darf nicht zum Zuge 

kommen.

In dieser Hinsicht haben wir eine schwere Verantwortung zu tragen. Die 

Annahme einer gemäßigt-demokratischen Geisteshaltung, die auf das 

Teilen ausgerichtet ist, den freien Handel fördert, Pluralität als Grundlage 

nimmt, Vielfalt als Bereicherung ansieht und die Ressourcen in der Welt 

auf friedliche Weise verteilen will, ist wichtig, damit eine solche Geis-

teshaltung auch die politische Macht erlangen kann. In diesem Zusam-

menhang fallen solchen Nichtregierungsorganisationen wie der Konrad 

Adenauer-Stiftung oder der Friedrich Naumann-Stiftung, die weltweit ihre 

Aktivitäten zu friedlichen Zwecken nutzen, wichtige Aufgaben zu. Aber 

auch uns, die wir in der akademischen Welt Dienste erbringen, ist eine 

wichtige Verantwortung übertragen worden, genauso wie den politischen 

Entscheidungsträgern, den Medien sowie allen Personen von intellektuel-

lem Format.
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Der Begriff „liberaler Islam“ hört sich nicht sehr wohlge-

fällig an, das weiß ich. Aber im Laufe der Jahre hat sich 

bei mir eine Überzeugung geformt, dass ich als Muslim 

und liberal geprägter Wirtschaftswissenschaftler den Islam 

durchaus in einem liberalen Verständnis interpretieren 

kann. Wenn Sie gestatten, werde ich Ihnen meine Über-

zeugung zur Gänze darlegen. Ich wünsche, dass Sie dies 

auch als eine „Selbstbewertung“ auffassen. Mein Vortrag 

enthält also keine langen akademischen Ausführungen 

und wird Sie nicht mit zu viel und zu intensivem Wissen 

bombardieren. 

Gestern ist Hasan Arat auf eine Überlegung zu sprechen 

gekommen, die besonders unter den Sozialwissenschaft-

lern in Umlauf ist: „Der Mensch ist die Grundlage aller 

Dinge“. Deswegen ist es erforderlich, zuerst vom Menschen 

auszugehen, wenn wir über grundlegende Themen disku-

tieren. Wenn Sie vom Menschen ausgehen, dann werden 

Sie automatisch auf eine Grundlage stoßen. Man sagt ja 

auch: „Sprich nicht von den Details zu demjenigen, 

der die Grundlagen nicht versteht“. Ich werde versu-

chen, meine Gedanken auf dieser Grundlage, d.h., auf der 

Grundlage des Menschen, hier vorzutragen. 

EINE REFLEXION ÜBER DIE POTENZIALE DES 
LIBERALEN ISLAM  

Prof. Dr. Enver Alper Güvel
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Wenn Sie gestatten, möchte ich meine Ausführungen mit einem Wort 

von Hayek beginnen: „Eine der wichtigsten Verantwortlichkeiten“, 

so sagt Hayek, und ich stimme ihm darin zu, „ist die Aufdeckung 

des Unterschiedes zwischen einer spontanen Ordnung und einer 

gesteuerten Ordnung“. Die Möglichkeit, den Islam in einem liberalen 

Verständnis zu interpretieren, ist vor allem an die Kenntnis dieses Un-

terschieds gebunden. Ohne dass wir diesen Unterschied berücksichtigen, 

werden die in unseren Gedanken auf Vorurteilen basierenden Bewertun-

gen zu Liberalismus und Islam ein Verständnis des Themas erschweren. 

Wie Mustafa Acar bereits in unserem Gespräch gesagt hat, können wir 

uns manchmal gegenseitig nur schwer verstehen, obwohl wir die gleichen 

Worte benutzen. 

Meiner Meinung nach ist es unmöglich, eine Bewertung der Gegebenhei-

ten des liberalen Islam vorzunehmen, ohne die Unterschiede zwischen 

einer „spontanen“ Gesellschaft und einer „gesteuerten“ Gesellschaft zu 

verstehen. Um diesen Unterschied aber zu begreifen, müssen wir uns 

einer Durchdringung des Problems des Menschen und seiner Existenz 

zuwenden. D.h., um eine Bewertung der Möglichkeiten des liberalen Is-

lam vorzunehmen, müssen wir vom Problem der Existenz des Menschen 

ausgehen. 

MENSCH UND ORDNUNG

Wenn Sie gestatten, beginnen wir hier mit einer grundlegenden Frage: 

„Was ist der Mensch?“. Wirtschaftler denken immer nur in Relationen … 

Anstelle einer direkten Definition auf die Frage, was der Mensch denn 

sei, scheint mir die Erklärung, wonach der Mensch denn was sei, wohl 

zutreffender. Wenn wir uns gebunden an ein natürliches Umfeld fragen, 

was der Mensch in Relation zu einem Stein ist, dann müssen wir, um die-

se Frage zu beantworten, zuerst eine Antwort auf die Frage suchen, was 

denn ein Stein sei. Ein Stein ist eine unmündige Existenz, die sich selbst 

nicht erkennt, d.h., eine Existenz mit dem Wert Null, was die Selbster-

kennung betrifft. Die grundlegenden Beschränkungen hierbei sind die 

Zeit und der Ort. Ein Stein ist in mathematischer Hinsicht Null, aber wir 

können sogleich das genaue Gegenteil von einem Stein anführen: es ist 

eine mündige Existenz, die keinen Beschränkungen durch Zeit und Raum 

unterliegt und sich zur Gänze ihrer selbst bewusst ist. Nennen wir diese 

unendliche Existenz, die sich zur Gänze ihrer selbst bewusst ist, „Gott“.
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Wenn wir die Sache in diesem Rahmen betrachten, dann steht der 

Mensch zwischen „Stein“ und „Gott“, er ist also eine teilweise mündige 

Existenz und sich seiner selbst nur partiell bewusst. Das den Menschen 

zum Maßstab nehmende Universum enthält eine unendliche Anzahl 

von Wahlmöglichkeiten, die sich vom Stein bis zum Gott erstrecken. In 

diesem Universum gibt es eine unendliche Anzahl von Zuständen des 

Menschen. Ausgehend von Pythagoras bezeichnen wir Gott mit „1“, wo-

bei wir uns in diesem Fall die Welt des Menschen als eine Welt der Brüche 

vorstellen können, die in mathematischer Hinsicht genau zwischen „0“ 

und „1“ liegt. Diese Welt der Brüche ist eine Welt der Magie, der Geheim-

nisse, des Unbestimmten, der Dunkelheit und des ständigen Aufbruchs. 

Weil der Mensch in dieser Welt nur teilweise mündig, sich aber dieser Tat-

sache bewusst ist, sieht er sich Problemen gegenüber, die das Erkennen, 

die Definition und die Überwindung der Beschränkungen von Zeit und 

Raum betreffen. Dies ist das eigentliche Existenzproblem des Menschen. 

Wenn der Mensch dieses Problem der Überwindung der durch Zeit und 

Raum auferlegten Beschränkungen mit den ihm zur Verfügung stehen-

den geistigen und sinnlichen Möglichkeiten nicht lösen kann, dann gerät 

er in Situationen, die Stress, Befürchtungen, Angst, Trauer, Spannung, 

Depressionen und Panik verursachen. Die Suche nach einem Ausweg und 

einer Rettung aus diesen Situationen ist an die Lösung des Existenzpro-

blems gebunden. Wie aber kann dieses Existenzproblem gelöst werden?

Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder geschieht dies durch eine 

„Weiterentwicklung der Selbsterkennung jenseits der Beschränkungen 

durch Zeit und Raum“, also durch eine „Befreiung“, oder es geschieht 

durch eine „Verringerung der unmündigen Zustände oder Beschränkun-

gen“, d.h., durch die „Herausbildung materieller Bedürfnisse, die nicht 

mehr an die Bedingungen von Zeit und Raum gebunden sind“. Auf der 

einen Seite also durch „Befreiung“, auf der anderen Seite durch die „Dek-

kung von Bedürfnissen“. Welcher dieser beiden Umstände den anderen 

bedingt und als Priorität zu setzen ist, stellt das grundlegende Problem 

jeder Wirtschaftspolitik dar. An diesem Punkt sehen wir uns mit den 

beiden ersten, zu beweisenden Behauptungen konfrontiert: Die erste ist, 

dass die „Weiterentwicklung der Freiheit die Deckung der Bedürfnisse si-

chern wird“, und die zweite, dass „sich die Freiheit im Zuge der Deckung 

der Bedürfnisse weiterentwickeln wird“. Die erste dieser Behauptungen 

ist die Grundlage des liberalen Dogmas, die zweite die Grundlage des 

totalitären Dogmas.
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Die Wahl ist unmittelbar verknüpft mit der Lösung des Problems und 

mit der Struktur einer Ordnung, die den Menschen umfängt. Wenn wir 

die Angelegenheit in dieser Perspektive betrachten, dann treffen wir auf 

drei heute gebräuchliche Grundordnungen. Es sind dies die „kosmische 

Ordnung“, die „chaotische Ordnung“ und die „komplexe Ordnung“. Die 

kosmische und die chaotische Ordnung sind Gegensätze; die komplexe 

Ordnung dagegen ist nur eine dünne Linie, die zwischen diesen beiden 

Gegensätzen verläuft.

Lassen wir diese komplexe Region jetzt einmal beiseite und machen in 

unserer Bewertung weiter, indem wir die Unterschiede zwischen kosmi-

scher und chaotischer Ordnung herausarbeiten : Die kosmische Ordnung 

ist eine mechanische und in sich geschlossene Ordnung mit determi-

nistischem Charakter, die nach außen Gehorsam fordert und sich auf 

zwingende, genau abgegrenzte Kausalitätsbeziehungen stützt. Details 

beachtet sie nicht, ihr Aufbau ist hierarchisch und zentriert, sie ist un-

veränderlich/starr und teleologisch (auf ein Ziel ausgerichtet), ideal und 

erreichbar, also eine Ordnung, die sich unabhängig von den durch Zeit 

und Raum auferlegten Beschränkungen wiederholt und damit vorherseh-

bar ist. In einer chaotischen Ordnung dagegen gibt es kein bestimmtes 

Ziel, die Prozesse und Abläufe stehen hier im Vordergrund. Hierbei kann 

man nicht von deterministischen und nach außen Gehorsam fordernden 

Regeln sowie einer Vorhersehbarkeit der Resultate sprechen. Die chao-

tische Ordnung ist von Details geprägt und, was wichtig ist, eine nach 

allen Seiten offene Ordnung. Gebunden an die Auswirkungen von Details 

und anfänglichen Voraussetzungen, wiederholt sie sich nicht. 

In welcher Beziehung stehen aber nun diese beiden Ordnungen zu 

Politik und Wirtschaft? Die kosmische Ordnung ist die Grundlage eines 

auf Bedürfnisse ausgerichteten totalitären Systems und einer gesteuer-

ten Gesellschaft, während die chaotische Ordnung die methodologische 

Grundlage eines auf Freiheit ausgerichteten liberalen Systems und einer 

spontanen Gesellschaftsform ist. 

DAS DREIECK DER POLITISCHEN SYSTEME : TAUSCHGESELL-

SCHAFT UND GESTEUERTE GESELLSCHAFT 

Wenn wir auch hier von der terminologischen Grundlage ausgehen, dann 

können wir die hauptsächlichen Besonderheiten, die eine gesteuerte 
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Ordnung und eine spontane Ordnung auszeichnen und somit stellvertre-

tend für das totalitäre und das liberale System stehen, folgendermaßen 

charakterisieren: Moderne politische Systeme gründen sich auf einem 

Spektrum politischer Systeme, an dessen einem Ende der Liberalismus 

und an dessen anderem Ende der Totalitarismus steht. Manche For-

schungsarbeiten zeichnen statt einem Spektrum politischer Systeme ein 

Dreieck politischer Systeme, wobei an einer Spitze des Dreiecks als 

politische Wahl für alle der „Konservativismus“ platziert wird. 

Die Unterschiede zwischen diesen drei politischen Systemen können in 

ihren Grundzügen folgendermaßen charakterisiert werden: Der Totali-

tarismus verfolgt auf die Zukunft ausgerichtete Zielsetzungen. Mit einer 

„Herodes`schen“ Herangehensweise schließt er alle Türen in die Ver-

gangenheit und versucht, durch ideologische Abstraktionen eine neue 

Gesellschaft und ein neues Ideal des Menschen zu formen. Zur Verwirk-

lichung dieser totalen Ziele wird das menschliche Leben organisiert und 

durchstrukturiert. Der Konservativismus dagegen richtet sich auf die 

Vergangenheit und ist somit ein Verständnis, das frühere Gesellschaften 

und frühere Menschen verherrlicht. Ein liberales Verständnis richtet sich 

auf das Hier und Jetzt und hat den aktuellen Zustand des Menschen im 

Visier; legitim ist dabei, was zum Leben dazugehört. Im Liberalismus gibt 

es keinen Filter, der bestimmt, was legitim oder gültig ist, wohingegen im 

Totalitarismus ein solcher Mechanismus existiert. 
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Wenn wir moderne politische Ansichten hinzunehmen, können wir dies 

noch genauer bestimmen. Beginnend beim Sozialismus, der die linke 

untere Ecke des Dreiecks bildet, gehen wir über ein totalitäres Verständ-

nis und einen demokratischen Sozialismus über zu einem Wohlstandsli-

beralismus. Diese Formen bilden die linke Seite des Dreiecks. Die Spitze 

des Dreiecks bildet der Anarchismus. Auf der rechten Seite, die direkt 

zum Konservativismus führt, sind klassischer Liberalismus, moderner 

Liberalismus, konservativer Liberalismus, die soziale Marktwirtschaft 

sowie in der rechten unteren Ecke der Konservativismus angesiedelt. 

Wie zu ersehen ist, haben wir die soziale Marktwirtschaft an einem zum 

konservativen Liberalismus benachbarten Punkt eingefügt. Das zwischen 

Sozialismus und Konservativismus liegende Zentrum wird durch den 

Faschismus ausgefüllt.

Im Zusammenhang mit sozialen Problemen taucht eine wichtige Fra-

ge auf: Kann die politische Autorität in den Markt, in seine besondere 

sittliche Ordnung eingreifen ? Lassen Sie uns hier gleich anführen, dass 

die auf dem linken Flügel des Dreiecks angesiedelten erneuernden, ein 

neues Verständnis zeigenden Gruppen der Ansicht sind, dass der Staat 

oder irgendeine Autorität in die besonderen sittlichen Mechanismen des 

Marktes eingreifen kann, wann immer es passt. Die auf der rechten Seite 

auf einer liberalen Linie befindlichen sowie konservativen Vertreter sind 

der Auffassung, dass der Staat nicht nach Belieben in das Marktgesche-

hen und den Marktmechanismus eingreifen kann. Auf die Details wollen 

wir hier nicht eingehen. 

Ausgehend von diesem grundlegenden Schema können wir die spontane 

Gesellschaft auch als Tauschgesellschaft bezeichnen. Der Begriff „sponta-

ne Gesellschaft“ ist von Hayek eigens zu dem Zweck entwickelt worden, 

um die Tauschgesellschaft zu beschreiben. Der Unterschied zwischen 

dieser Tauschgesellschaft und einer gesteuerten Gesellschaft kann am 

Dreieck der politischen Systeme aufgezeigt werden. 

Der im unteren Kreis befindliche Bereich bezeichnet die gesteuerte 

Gesellschaft (oder Zwangsgesellschaft). Der im oberen Kreis befindliche 

Bereich dagegen steht für die spontane Gesellschaft, eine sich auf die 

Marktwirtschaft stützende Tauschgesellschaft. Demzufolge finden sich in 

der Tauschgesellschaft unterschiedliche wirtschaftliche Politikstrategien 

innerhalb eines Spektrums, das von den den Wohlstand verteidigen-
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den Liberalen bis zu Anhängern der sozialen Marktwirtschaft reicht. Die 

gesteuerte Gesellschaft dagegen umfasst Vertreter des Sozialismus, 

Vertreter der Monarchie, Anhänger des demokratischen Sozialismus, 

Wohlstandsliberale und auch konservative Kreise. Wir haben bisweilen 

Probleme, solche genau getrennten, kategorischen Abgrenzungen vorzu-

nehmen. Jemand, der die spontane Gesellschaft verteidigt, kann ebenso 

gut Anhänger einer gesteuerten Gesellschaft sein; je nach Perspektive 

kann bei der Klassifizierung eine gewisse Verschiebung auftreten. Ich 

versuche hier, die Verbindungen des Islam zu einer spontanen Gesell-

schaft und der Marktwirtschaft darzulegen.

Die Hauptcharakteristika einer gesteuerten Gesellschaft lassen sich 

fassen als Merkmale einer Gesellschaft, die im gesteuerten Bereich des 

Dreiecks ihren Platz hat und im Grunde eine nach bestimmten politischen 

Zielsetzungen organisierte „Staatsgesellschaft“ ist, die sich in zwei Berei-

che teilt, nämlich den Bereich der Organisierenden und den Bereich der 

Organisierten. In einer solchen Gesellschaft wird den Menschen befohlen, 

sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten; alle Aktivitäten in 

diesem System stehen unter Kontrolle. Individuen haben nicht die Macht, 

unabhängige Aktionen durchzuführen. Auch soziale Aktivitäten sind nicht 

aufgefächert; entweder bewegen sich die Individuen innerhalb eines be-

stimmten Rahmens, oder sie werden in Bezug auf das Systemverständnis 

bei allen Aktivitäten blockiert. Ein solcher Zwang – und dies ist meiner 

Auffassung nach hier der wichtigste Punkt –zwingt die Mitglieder des Sys-

tems dazu, häufig auf Lügen zurückzugreifen. Die Menschen greifen auf 

Lügen zurück, um sich selbst vor dem System zu schützen. Das Resultat 

dieser Lügen kann als Inflation oder auch als „Stagflation“ erscheinen.

Demgegenüber ist die Tausch- oder spontane Gesellschaft eine im Fluss 

befindliche Gesellschaft, die sich aus sich selbst heraus entwickelt. In 

dieser Gesellschaft agieren Individuen im Rahmen traditioneller Regeln 

zur Verfolgung ihrer persönlichen Interessen. Sie bestimmen ihre eige-

nen Interessen in unabhängiger Weise und tauschen sich mit Hilfe von 

Verträgen aus. Diese Gesellschaft steht für die Macht von Verträgen. Der 

Staat hat in diesem System nur eine Nachtwächterrolle; er garantiert die 

Einhaltung von Verträgen, den Privatbesitz und den Schutz der zivilen 

Rechte. Es herrscht das Verständnis vor, dass der Staat der beste ist, 

der sich am wenigsten in die Verwaltung einmischt. Das Sozialverhalten 

ist in großem Maße von Zusammenarbeit und Abkommen geprägt. Die 
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wichtigste und auffälligste Besonderheit und meiner Meinung nach die 

auf den Islam am besten zugeschnittene Facette sind die als Grundla-

ge der Beziehungen in diesem System vorgesehenen Belohnungen und 

Versprechen. Das Versprechen hat eine sehr hohe Wertstellung. In einem 

solchen sozialen System wird die Lüge keinesfalls toleriert. Damit sich die 

Parteien sicher sein können, darf keine Lüge ausgesprochen werden; dies 

ist sogar eine Vorbedingung für das Bestehen der Tauschgesellschaft.

Ausgehend hiervon wollen wir die Punkte, die der Islam mit dem liberalen 

System, der spontanen Gesellschaft und der Marktwirtschaft gemeinsam 

hat, in ihren Grundzügen betrachten.

DER ISLAM, DIE SPONTANE UND DIE ZWANGSGESELLSCHAFT

Der erste Bereich, auf den wir hier eingehen wollen, betrifft die Ansicht 

des Islam in Bezug auf „Lügen“ und „nicht gehaltene Versprechen“. Mir 

fällt dabei sogleich ein Hadith ein: „Ein Muslim fürchtet sich oder ist 

geizig, aber er lügt nicht“. Ein anderes Hadith sagt, dass „lügen, Ver-

nachlässigung der in die Obhut gegebenen Dinge und nicht gehaltene 

Versprechen Anzeichen von Heuchelei“ sind. Ein Muslim hält sein Wort; 

nicht zu lügen, kann sogar als Vorbedingung für das Dasein eines Muslim 

gelten. Sie können Ehebruch oder Diebstahl begehen, aber Sie dür-

fen nicht lügen. Ein Wort oder ein Versprechen nicht zu halten, ist ein 

Zeichen von Heuchelei. D.h., die Definition der Politik einer liberalen Wirt-

schaftsordnung ist eigentlich der Kern einer spontanen Gesellschaft, die 

uns als grundlegende Bestimmung im Islam und als eine grundlegende 

Anordnung in den Hadithen, die die zweite Quelle des Islam darstellen, 

entgegentritt. Das Verbot der Lüge ist auch noch aus einer anderen Sicht 

heraus von Bedeutung. Die liberale Ansicht ist im Allgemeinen eine anti-

inflationäre Ansicht, die sich gegen die Inflation richtet. Die Inflation wird 

nämlich in der Wirtschaftsliteratur als eine politische Lüge aufgefasst. 

Damit die politischen Autoritäten mit der Inflation zurechtkommen kön-

nen, müssen sie glaubhaft wirken und agieren. D.h. also, sie müssen sich 

ihrer selbst sicher sein. Die Lüge hat in einem liberalen System, sei es 

nun der Maßstab des Einzelnen oder der Maßstab des ganzen Systems, 

keinen Platz. In gleicher Weise haben auch im Islam die Lüge oder das 

gebrochene Versprechen keinen Platz. Der Prophet musste sich, bevor 

er Prophet wurde, zuerst seiner Mission sicher sein. In einem weiteren 

Hadith wird zum Ausdruck gebracht, dass die Menschen solange, wie sie 



271

sich ihrer selbst nicht sicher sind, keinen Glauben praktizieren und des-

halb nicht Muslime sein können.

Auch unser zweites Thema steht in Beziehung zum Verbot der Lüge 

und bezieht sich auf die Einhaltung eines gegebenen Versprechens: Der 

Prophet sagt, dass er „geschickt wurde, um die guten Sitten zu ver-

vollkommnen“. An diesem Punkt müssen wir uns sogleich fragen, wer 

denn ein Bedürfnis nach der Vervollkommnung guter Sitten hat. Haben 

freie Menschen ein solches Bedürfnis oder diejenigen, die sich in einem 

totalitären System unter Zwang nach den Verordnungen des Systems 

bewegen? Die Antwort hierauf muss meiner Überzeugung nach lauten, 

dass es die freien Menschen sind, die ein solches Bedürfnis haben. Von 

Menschen, die in einem gesteuerten System leben, kann man sowieso 

nicht erwarten, dass sie unsittlich handeln; dazu genügt es, sich George 

Orwells Roman „1984“ anzusehen. Gemäß Milton Friedman sehen auch 

anarcho-libertinistische Personen in einer Tauschgesellschaft die Sitten 

als Grundlage an. Die wichtigsten Punkte dieses sittlichen Systems sind 

das Verbot der Lüge und die Einhaltung eines gegebenen Versprechens. 

Als drittes möchte ich sogleich die Perspektiven des Islam in Bezug auf 

Machtausübung darlegen : Ich als Muslim verstehe vom Islam, von dem, 

was ich in den Hadithen und im Koran im Besonderen in der Sure „Bakara 

(Die Kuh)“, aber auch in anderen Versen gelesen habe, dass der Islam 

nicht dazu aufruft, die Macht zu ergreifen, sondern es im Gegen-

teil seine Botschaft ist, die Macht zu beschränken. Wir sprechen 

hier von einer Religion, die sich auf dem Begriff des Rechts aufbaut und 

im Rahmen dieses Rechtsbegriffes eine Beschränkung der Macht an-

strebt. Der Prophet hat bei seinen ersten Verkündigungen – so wie wir es 

mindestens gelesen haben – den Polytheisten als Gegenleistung für ihren 

Verzicht das Königtum angeboten. Er sagte ferner, dass es egal sei, was 

um ihn herum passiere; er würde von seiner Mission nicht zurücktreten. 

Was ist diese Mission also? Diese Mission beabsichtigt nicht, die Macht 

zu ergreifen, König zu sein oder die Autorität innezuhaben. Der Islam 

ist mit Sicherheit keine Religion, die die Mächtigen gegen den Einzelnen 

unterstützt, sondern eine Religion, die die Rechte des Einzelnen gegen 

die Autoritäten verteidigt. Sie bezweckt, die Macht zu beschränken; 

dies geschieht heute durch die Rechtskategorie der zivilen Rechte, die 

sich mit der o.a. Beschränkung zur Gänze decken. Im Islam gibt es fünf 

Grundrechte (zaruret-ül hams); diese betreffen Leben, Gut, Verstand, 
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Nachkommenschaft und Religion sowie deren Schutz. Wir sehen, dass 

wir sie auch in der Kategorie der negativen Rechte, die ein liberales 

Verständnis vertreten, bewerten können. Es wird nicht gut angesehen, 

wenn diese nach Lust und Laune durch die Regierung oder andere Indivi-

duen übertreten werden. Solange dies aber nicht geschieht, d.h., solange 

Leben, Gut, Verstand, Nachkommenschaft und Religion des Menschen 

nicht angetastet werden, ist alles andere erlaubt. Diese Ansicht ruft den 

Begriff der Überlegenheit des Rechts in einem liberalen Verständnis ins 

Gedächtnis.

Eine weitere Besonderheit ist das stabile Geld. Eine der grundlegen-

den wirtschaftlichen Herangehensweisen des Islam bezieht sich auf das 

stabile Geld. Hier wird das „Gold-für-Geld“-System, das schon Prof. 

Neuhaus und Mustafa Acar angesprochen haben, in den Vordergrund 

gerückt. Moderne liberale Wirtschaftswissenschaftler, darunter besonders 

der Nobelpreisträger Milton Friedman, haben Ansichten entwickelt, denen 

gemäß man zu einem System des Hartgeldes übergehen und den Natio-

nalstaaten das Monopol für die Geldausgabe entziehen sollte. Die Recht-

staatlichkeit und die Stabilität des Geldes sind grundlegende Elemente 

des klassischen Liberalismus. Wenn sie nicht vorhanden sind, kann eine 

freie Gesellschaft nicht funktionieren. 

Die islamische Wirtschaftsordnung ist in großem Maße eine auf den reel-

len Sektor beschränkte Wirtschaft. Auch die von liberalen Wirtschafts-

wissenschaftlern vorgesehene Wirtschaftsform ist in großem Maße auf 

den reellen Sektor beschränkt. Der Begriff des Zinses muss neu disku-

tiert werden; die Diskussionen darum sind noch nicht zu Ende geführt. 

Auch in der Frühzeit des Islam war die Durchführung von wirtschaftlichen 

Anordnungen auf den reellen Sektor beschränkt und fand in den meisten 

Fällen in Bezug auf den Güteraustausch Anwendung. 

Ein weiteres wichtiges Thema stellt die Zehnprozentsteuer dar, so 

z.B. die Einziehung der Zehntsteuer auf Grund- und Bodenbesitz. Milton 

Friedman hat in einer Abhandlung, die ich vor kurzem gelesen habe, 

diesen Zehnten als eine für die Öffentlichkeit am besten geeignete Größe 

angesehen. Das zeigt mir ein weiteres Mal, dass sich ein liberales Ver-

ständnis mit dem islamischen Verständnis auch und sogar auf zahlenmä-

ßiger Ebene deckt. 
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Soziale Interaktion stützt sich sowohl im Liberalismus als auch im Islam 

zu einem großen Teil auf das Prinzip der Freiwilligkeit. In einem libera-

len Verständnis hat die Familie als wichtigste soziale Institution, die sich 

auf das Prinzip der Freiwilligkeit stützt, eine überragende Bedeutung. 

Friedman gemäß „zerstört das System der sozialen Sicherheit das Famili-

enleben, weil es eine Sicherheit auch außerhalb der Familie bietet“. Wenn 

man aber Anhänger der sozialen Gerechtigkeit ist, dann gibt das etwas 

zu denken. Damit die Familie, die eine freiwillige Institution darstellt, in 

einer vernünftigen Art und Weise funktionieren kann, darf die soziale Ge-

rechtigkeit, die einen zwingenden Begriff darstellt, nicht zu weit geführt 

werden. Auf diese Weise werden die Menschen nämlich dazu gezwun-

gen, durch die Finanzierung der eigenen Eltern anstelle der Finanzierung 

anderer Eltern ihr soziales Leben fortzuführen. In der liberalen Doktrin 

werden die verwandtschaftlichen und die nachbarschaftlichen Beziehun-

gen als sehr wichtig angesehen. Während sich ein totalitäres Verständnis 

darauf beruft, die Menschen voneinander zu trennen und Feindschaft 

zwischen ihnen zu säen, um durch diese Feindschaft zu bestehen und die 

Oberhand zu behalten, stützt sich ein liberales Verständnis auf Zusam-

menarbeit und Solidarität. Auch der Islam misst der Familie, den Besu-

chen der Verwandten und dem Recht des Nachbarn große Bedeutung bei. 

Ein Nachbar ist dem anderen derartig nahe, dass er fast als sein Erbe 

gelten kann. Muslime dürfen nicht mehr als drei Tage Feindschaft gegen-

einander hegen; dies ist ein religiöses Gebot. Es ist ebenso verboten, 

seine Verwandten nicht oder nicht mehr zu besuchen.

Ein weiteres Charakteristikum, das die liberale Ansicht des Islam betont, 

besteht im Verbot der Aufzwingung einer bestimmten Religion. Die 

Wahl, Muslim zu sein, ist ein ganz und gar freiwilliger Prozess. Niemand 

kann einen anderen dazu zwingen, Muslim zu sein oder zu werden. Diese 

grundlegende Bestimmung zeigt, dass der Islam als soziale Ordnung 

nicht nur die Muslime als Maßstab nimmt, sondern die Anhänger aller 

Religionen und Glaubensbekenntnisse. Dies beweist ein weiteres Mal, 

dass er als eine soziale Ordnung konzipiert ist, die auf globaler Ebene 

alle Unterschiede und Variablen einschließt. Das Eigentliche hierbei ist die 

Tatsache einer Öffnung aller Kanäle für die gegenseitige Beeinflussung 

und Kommunikation zwischen den Individuen, die nicht nach Lust und 

Laune beschränkt werden dürfen. 
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Ein liberales System ist, wie bereits gesagt, ein sich nicht wiederho-

lendes System. Diese Tatsache ist für mich sehr wichtig, denn wenn 

wir sie uns nämlich in Bezug auf den Islam anschauen, belehrt uns ein 

Hadith, dass „zwei gleichsam ablaufende Tage zum Schaden für den Men-

schen sind“. Auch im Koran lesen wir in einer Sure, dass „Gott jeden 

Augenblick schafft“ und damit die Menschen zu ständiger Arbeit und 

Forschung antreiben möchte. Demzufolge werden das Universum und 

die Welt, in der wir leben, ständig neu geschaffen, und der Mensch hat 

die Macht, in diesen Schöpfungsprozess einzugreifen, weil er mit Gott 

durch seine Eigenschaft der „Allbarmherzigkeit“ verbunden ist. Fürbitte 

und Almosen sind die hauptsächlichen Wege und Mittel, um an diesem 

Schöpfungsprozess teilzuhaben. Der Mensch kann seine Vergangenheit 

und sich selbst neu schaffen, indem er um Gnade und Vergebung bittet.

Eine weitere wichtige Besonderheit liegt in der Tatsache, dass die li-

berale Doktrin nicht auf ein Resultat, sondern auf einen Verlauf 

ausgerichtet ist. Demzufolge kann das Resultat eines Verlaufs nicht 

vorhergesehen werden. Die „Unmöglichkeit der Vorausschau“ ist eine 

Besonderheit der liberalen Auffassung. Deswegen gibt es in den liberalen 

Wirtschaftsauffassungen auch eine Theorie, die besagt, dass optimale 

Pläne instabil und nicht realisierbar sind. Ein heute von uns ausgearbei-

teter Plan kann in der Zukunft nicht erfüllt werden. Im Islam kommt die 

Rechtleitung von Gott, ebenso wie das Ergebnis. Gott präsentiert das Re-

sultat einer Sache, genau wie den Verlust, den nur er wissen kann. D.h., 

gemäß der islamischen Auffassung ist es unmöglich, die Zukunft voraus-

zusehen. Aus diesem Grunde ist die Bestimmung eines in der Zukunft zu 

erfolgenden Ergebnisses und die Ausrichtung des Lebens darauf nicht mit 

dem Islam übereinstimmend. Im Gegensatz dazu haben totalitäre Syste-

me den Anspruch, die Zukunft vorauszusehen. Durch diese Vorausschau 

ist ein kosmisches oder totalitäres System auf das Ergebnis und das gan-

ze Leben auf ein bestimmtes, vorhersehbares Ziel hin ausgerichtet.

Zum Vergleich zwischen den Verwaltungsmodellen eines liberalen und 

eines totalitären Systems möchte ich hier einen Koranvers anführen, den 

ich in diesem Zusammenhang für passend erachte: In Vers 104 der 

Sure „Bakara (Die Kuh)“ heißt es: „“Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tekûlû 

râinâ ve kûlü ûnzurnâ”, „Oh ihr Gläubigen, sagt zum Propheten nicht, 

„leite uns (sei unser Hirte)“, sondern „gib auf uns acht““. Die Bitte, 

achtzugeben, ist nicht nur eine sprachliche Korrektur, sondern 
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beinhaltet eine Neuordnung der Bedeutung und des Gesagten 

sowie der Wahrnehmung. Der Unterschied zwischen „Leiten“ und 

„Achtgeben“ ist mit dem Geistigen und der Methodologie der Hinwendung 

verknüpft. Jemand der von „Râinâ“ spricht, wendet sich zum Prophe-

ten, d.h., zur Quelle des Wissens, zu seiner Wahrheit, verlangt aber von 

außen ein „Achtgeben und eine Aufsicht“. Noch deutlicher ausgedrückt, 

das ist das gleiche wie das, was das Kind von den Eltern und der Sklave 

von seinem Herren erwartet. Es bedeutet also, so wie bei einem Kind, 

das noch nicht mündig und schwach ist, das es geleitet  werden will. Es 

will geleitet werden wie eine Schafherde. Der Hirte dagegen, dem Macht 

und Leitungsfunktion innewohnen, möchte, dass ihm alles übertragen 

wird, er alles behütet, schützt, versorgt. Er misst allen eine Bedeutung 

bei, spricht ihnen außerordentliche Zustände zu und ahmt sie nach. Was 

man ihm vorsetzt, das verdrückt er wie ein Schaf. Und das führt zu einer 

Vereinheitlichung. Der Ausdruck „Unzurnâ“ jedoch wendet sich gegen die 

Nachahmung und beinhaltet die Bedeutung „Bestätigung, Verifikation“. 

Dieser Ausdruck weist auf unterschiedliche Ausprägung und Auffächerung 

hin, gegen die Vereinheitlichung. Diejenigen, die „Unzurnâ“ sagen, mes-

sen anderen keine Bedeutung bei, schreiben den Institutionen der Macht 

und Administration keine außergewöhnlichen Attribute zu, ergeben sich 

nicht, sondern hinterfragen, verharren nicht in einer statischen Position, 

sondern sind dynamisch. Sie ergreifen nicht sofort das, was ihnen unter 

die Hände kommt, sondern tun alles erst nach reiflicher Überlegung. 

Dieser Unterschied ist eng verknüpft mit den Modellen eines liberalen 

und eines totalitären Systems: das eine ist das „auf Zwang aufbauende 

Staatsmodell“, das den totalitären Systemen eigen ist, und das andere 

ist das „bewahrende Staatsmodell“ der liberalen Systeme. Der im Vers 

vorkommende Ausdruck „gib auf uns acht“ erinnert an eine gesteuerte 

Gesellschaft, ein auf Zwang aufbauendes Staatsmodell. In der gleichen 

Weise teilen sich auch die Verwalter und diejenigen, die einer Verwaltung 

unterstehen; die Verwalter führen das Volk in der Art und Weise einer 

Schafherde und wollen aus ihnen ideale Menschen machen. Demgegen-

über erinnert der Ausdruck „anschauen“ an das bewahrende Staatsmo-

dell eines liberalen Systems. „Anschauen“ ist hier nicht im Sinne von 

„Überwachung“ zu verstehen, sondern beinhaltet die Fähigkeit zur Koor-

dination, damit eine liberale Autorität noch besser repräsentiert werden 

kann. An diesem Punkt bezeichnet der Prophet das ganze Menschenge-

schlecht ohne Unterschied als Hirten und überlässt die Führung des Staa-
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tes nicht nur einer bestimmten Gruppe oder den Eliten. Alle am Prozess 

Beteiligten tragen die Verantwortung und das Recht auf ein Hirtendasein. 

Der Koran übermittelt eine wichtige Botschaft im Hinblick auf die Un-

abhängigkeit und der Bewahrung der Ehre des  Menschen den Machtin-

stitutionen gegenüber, indem er Gott als den alleinigen Bürgen für 

die Sicherung des Unterhaltes ansieht. Einer der 99 schönen Namen 

Gottes lautet „der, der alle Bedürfnisse deckt“. Gott hat im Koran in sehr 

deutlicher Weise befohlen, dass man sich nicht um sein Auskommen 

sorgen solle, sondern dass es für den Menschen das Eigentliche sei, eine 

Befreiung anzustreben. Es ist zwar die Aufgabe des Menschen, sich den 

Unterhalt, der von Gott verbürgt ist, zu verdienen, aber dies kann der 

Mensch nur in dem Maße tun, in dem er seine Freiheit erlangt hat. Mit 

anderen Worten, die Quelle des Auskommens ist die Tat. Damit das Aus-

kommen erworben werden kann, darf das Tun nicht in beliebiger Weise 

eingeschränkt werden, und die Individuen müssen frei handeln können. 

Das ist die liberale Auffassung. Ein totalitäres System dagegen verein-

heitlicht alle Aktionen und behindert so Möglichkeiten, sich den Lebens-

unterhalt zu verdienen.

Es wird im Islam nicht als verdienstvoll angesehen, aus Angst vor einem 

nicht ausreichenden Unterhalt keine Kinder zu bekommen. Der Prophet 

hat den Menschen durch die Muslime den Auftrag erteilt, sich zu ver-

mehren. Die auf eine nationale Wirtschaft ausgerichtete neoklassische 

Wachstumstheorie schreibt vor, dass ein Anstieg der Bevölkerung das 

Wirtschaftswachstum zu einem Halt bringt. Demgegenüber haben die seit 

der zweiten Hälfte der 80er Jahre entwickelten Binnenwachstumstheori-

en sowie besonders das AR-GE-Modell einen Bevölkerungsanstieg unter 

globaler Perspektive betrachtet und den Verstand eines freien Menschen 

als die wertvollste wirtschaftliche Ressource eingestuft. Eine in globalem 

Maßstab wachsende Bevölkerung bedeutet deswegen einen Anstieg der 

Zahl der „vernunftgebundenen Wesen“ und wird dadurch auch zu einer 

Erhöhung des Wirtschaftswachstums und des Wohlstandes beitragen. 

In solch einem Falle ist es von überragender Bedeutung, dass die Ver-

nunft nicht in den Grenzen eines totalitären Paradigmas eingesperrt 

wird, sondern sich frei entfalten kann; deswegen müssen auch künstliche 

Hindernisse, die die gegenseitige Einflussnahme und die Kommunikation 

zwischen den Trägern der Vernunft einschränken, beseitigt werden. Das 
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Wort „Verkündung“ deutet auf das Offenhalten solcher Interaktions- und 

Kommunikationskanäle hin. Sollten solche der Kommunikation dienenden 

Wege im Namen eingebildeter Ideale oder politischer Interessen ver-

schlossen worden sein, dann ist bis zu ihrer Wiedereröffnung ein „Cihad“ 

unbedingte Pflicht. Das Wort „Cihad“ trägt hier die Bedeutung des Sich-

Wehrens gegen eine Beschränkung der Rechte des Individuums durch die 

politischen Machtinstitutionen oder des Sich-Wehrens gegen eine mutwil-

lige Beschränkung der Interaktions- und Kommunikationswege.

Daneben ist im Islam die Gottesverehrung nicht nur das Vorrecht einer 

ausgewählten Schicht, sondern eine Monopolisierung der Macht und 

eine Umwandlung der Religion in eine Art Machtressource wird durch 

bestimmte, die Individualisierung fördernde Anordnungen  verhindert. 

Das Gebet ist dabei für den Gläubigen wie eine Himmelsleiter (mirac), die 

es ihm erlaubt, ohne einen Vermittler zu Gott aufzusteigen und wiederum 

ohne einen Vermittler der Ansprechpartner Gottes zu sein. Das ist ein 

Vorrecht aller Muslime. Ein Tier für die Opferung zu schlachten, ist wie-

derum ein Recht aller Muslime. In den früheren Religionen und auch im 

Christentum hatten einfache Gläubige kein Recht, ein Tier zu schlachten. 

Bei den Katholiken darf nur der Priester diese Handlung vornehmen. Im 

Verlauf des Prozesses der Entstehung von Nationalstaaten haben Könige 

und Fürsten dieses Monopol gebrochen und so eine Opferung für alle 

ermöglicht. 

Ich möchte hier nicht übertreiben, aber auch die mit der Durchführung 

von gottesdienstlichen Handlungen wie rituelles Gebet, Fasten usw. im 

Zusammenhang stehenden Verpflichtungen, die die Zeit berücksichtigen, 

haben einen liberalen Inhalt. Gottesdiensthandlungen wie Gebet, Fasten 

oder die Wallfahrt sind an eine bestimmte Zeit gebunden. Um das Gebet 

zu verrichten, muss seine Zeit gekommen sein. Sollte die Zeit verstrichen 

sein, sind Nachholgebete erforderlich. D.h., jetzige und vergangene Got-

tesdiensthandlungen können gleichzeitig vorgenommen werden. Aber die 

Durchführung einer zukünftigen Gottesdiensthandlung ist nicht möglich. 

Das Fasten für den nächsten Ramadan kann jetzt nicht gehalten werden. 

Wenn der Mensch am Morgen aufwacht, kann er nicht die Gebete für den 

ganzen Tag verrichten. Aber versäumte Fastenzeiten und Gebete können 

nachgeholt werden. Im Namen einer nicht-totalitären Zukunft ist ein sol-

ches Zeitverständnis, das einen neuen Menschen und eine neue Gesell-

schaft schaffen will und dabei in das Jetzt eingreift und es umzuformen 
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versucht, nicht passend. Das Zeitverständnis des Islam weist totalitäre 

Projektionen, die im Namen von auf die Zukunft ausgerichteten Zielset-

zungen das Jetzt bestimmen und formen wollen, entschieden zurück.

Zum Schluss möchte ich, wie auch meine Vorredner schon angeführt 

haben, der Überzeugung Ausdruck geben, dass es unmöglich ist, von 

einem islamischen Wirtschaftsmodell oder einer islamischen politischen 

Ordnung zu sprechen. In den Grundlagen des Islam findet sich keine 

derartige Bestimmung. Ein Hauptcharakteristikum des Koran ist nämlich 

sein Vermögen, mit wenigen Worten viel zu erklären. Die Verbindung 

von wenigen Worten mit vielen Taten weist auf den Liberalismus hin. Pa-

rallel dazu ist sowohl im Islam als auch im Liberalismus das gesellschaft-

liche Leben durch nur sehr wenige Bestimmungen geregelt. Ein Anstieg 

der Verbote aller Art, ob kanonisch oder weltlich, ist nicht im Sinne des 

islamischen Rechts. Diese Besonderheit steht im Widerspruch zu totalitä-

ren Systemen, die mit unzähligen Regeln alle Bereiche des Lebens unter 

Kontrolle halten möchten. Totalitäre Staaten und kosmische Ordnungen 

verbieten nämlich alle Aktivitäten und bieten nur ein rein geistiges Modell 

an, dessen Regeln bereits vorherbestimmt sind. Allen vom System nicht 

vorhergesehenen Aktionen und Aktivitäten wird der Weg versperrt. Aber 

es werden viele Worte verschwendet, Regeln aufgestellt und Taten so 

weit wie möglich eingeschränkt oder nur auf eine bestimmte Art und Wei-

se erlaubt. So wird garantiert, dass etwas getan wird, aber der weitere 

Umkreis dieses Tuns wird behindert. Von den Menschen wird nur Gehor-

sam gegenüber dem gesprochenen Wort erwartet. Im Gegensatz dazu 

benutzt der Koran wenige Worte, sagt dabei aber vieles aus. Wenige 

Regeln werden mit vielen Taten verbunden und bilden so die Grundlagen 

einer offenen sozialen Ordnung. Eine Sozialordnung, die offen ist und 

sich mehr auf Taten denn auf Worte stützt, ist als eine liberale Sozialord-

nung einzustufen. 

Im Ergebnis gibt es unter den Grundprinzipien sowohl des Liberalismus 

als auch des Islam nichts, was in ein unveränderliches Wirtschafts- und 

Politikmodell münden könnte. Im Liberalismus und auch im Islam existie-

ren keine deterministischen, unveränderlichen und in sich selbst ruhen-

den Regeln, die von außen bestimmt worden sind. Das Grundprinzip sieht 

in beiden Fällen vor, dass alle Abläufe so weit wie möglich innerhalb der 

Gesellschaft und durch spontan agierende Kräfte ausgeführt werden. Der 

Mechanismus des Zwangs sollte so gut wie keinen Platz in diesem Sys-
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tem haben, wodurch eine unendliche Fülle von Aktivitäten und Praxisan-

wendungen zur Verfügung steht. Auf diese Weise ist durch die Tatsache, 

dass das individuelle Tun aktiv und in verschiedenster Form daherkommt, 

eine von keinem kollektiven Verstand vorhersehbare reiche Sozialord-

nung aus sich selbst heraus entstanden, die sich weiterentwickeln wird. 

Meiner Auffassung nach gibt es bedeutende Hinweise in Bezug auf beste-

hende Möglichkeiten, den Islam aus einer liberalen Perspektive aufzufas-

sen und so zu interpretieren. Zu den von mir gemachten Feststellungen 

kann man noch manches hinzufügen, aber unsere Zeit reicht dafür leider 

nicht aus.
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Ich möchte abschließend kein Resümee ziehen, sondern 

lediglich zwei oder drei Eindrücke benennen, die mir beson-

ders aufgefallen sind. Ein erster betrifft das Thema “Soziale 

Marktwirtschaft und deren Perzeption im Islam”. Man hätte 

vielleicht noch in Klammern dahintersetzen sollen: “aus 

türkischer Sicht”. Die KAS hat ähnliche Seminare zu diesem 

Thema in unterschiedlichen, islamisch geprägten Ländern 

durchgeführt, und es hat sich gezeigt, dass die Interessen, 

Antworten und Prioritäten sehr wohl voneinander abwei-

chen. Dies bestätigt erneut, dass es den einen Islam nicht 

gibt, und dass gerade in der Auseinandersetzung mit sozi-

alen und wirtschaftlichen Problemen national geprägte Lö-

sungen möglich sind. Zugleich haben die Diskussionen aber 

auch deutlich gemacht, dass es in der Türkei, ebenso wie 

in vielen anderen islamisch geprägten Ländern, wertvolle 

eigene Erfahrungen und Lösungsansätze für soziale und 

wirtschaftliche Probleme gibt, die auch bei uns in Deutsch-

land auf Interesse stoßen. 

Ungeachtet aller Unterschiede, geht es der Konrad-Adenau-

er-Stiftung darum, das Konzept und die Lösungsangebote 

der Sozialen Marktwirtschaft weltweit, und nicht nur in der 

islamischen Welt, zur Diskussion zu stellen. Wir möchten 
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die Auseinandersetzung mit diesem Thema anregen und die Reflexion 

hierzu fördern. In China zum Beispiel waren wir wirklich überrascht, 

wie groß die Aufgeschlossenheit war, in ordnungspolitischen Kategorien 

zu diskutieren und Ordnungspolitik als eine Dimension zu akzeptieren, 

die eine sehr breite und vielfach neue Zugangsweise zu ökonomischen 

Themen ermöglicht. Was dabei die Zusammenführung von Theologen 

und Ökonomen betrifft, die vorhin sehr kritisch gesehen wurde, kann ich 

überhaupt kein Problem erkennen. Für uns in Deutschland ist es, glaube 

ich, selbstverständlich, dass Ökonomen auch mit Theologen und vielleicht 

sogar zusammen mit Soziologen über Rahmenbedingungen reden, die die 

Gestaltung der Wirtschaft maßgeblich prägen.

Mein Eindruck ist, dass wir gestern und heute sicherlich einen wichtigen 

und hilfreichen Schritt getan haben, aber dass es letzlich auch nur ein 

Schritt war. Viele unterschiedliche Aspekte sind zwar zur Sprache gekom-

men, konnten aber oft nicht zu Ende diskutiert werden. Eine weiterfüh-

rende Auseinandersetzung ist deshalb sicherlich notwendig (und auch 

gewollt), so dass diesem ersten Schritt sicherlich noch weitere folgen 

werden. 

Gleichzeitig möchte ich jedoch hinzufügen, dass es uns nicht darum geht, 

unsere deutschen Erfahrungen als globale “Lösungen” zu verkaufen. Wir 

halten jedoch die “Leitlinien für Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und 

nachhaltiges Wirtschaften”, die Sie alle in Ihren Mappen hatten, für eine 

solide Gesprächsgrundlage, um die Zukunftsprobleme, für die wir ge-

meinsam Verantwortung tragen, auch gemeinsam zu lösen. Sie enthalten 

Regeln, die wir in Zukunft brauchen werden, um die gravierenden Fragen 

einer sozial verträglichen Weltwirtschaftsordnung, der demografischen 

Entwicklungen und der zunehmenden Urbanisierung zu gestalten. Dabei 

geht es uns nicht um die Vergangenheit, sondern es geht um die Zu-

kunft. Es geht nicht um die letzten 1.400 Jahre sondern es geht um die 

nächsten 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre, für deren politische Gestal-

tung wir Regeln brauchen, die sowohl ethisch fundiert als auch praktika-

bel sind. 

Erinnern Sie sich, dass ähnliche Fragen heute von vielen Seiten gestellt 

und verfolgt werden. In Basel zum Beispiel wird über eine neue politische 

Legitimation wirtschaftlicher Regeln diskutiert. In Doha diskutieren wir 

seit Jahren über sozial gerechte Handelsordnungen. All diese Diskussio-
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nen müssen dringend gestärkt und fortgesetzt werden, um zu Regeln 

zu gelangen, die die Gestaltung einer globalen Ordung ermöglichen, die 

zukunftsorientiert ist. Ferner müssen die Regeln, die wir brauchen, sozial 

gerecht sein, und sie müssen generationengerecht sein. Sie müssen um-

welt-, klima- und energiepolitisch gerecht sein; und sie müssen uns ein 

System vernetzter Sicherheit ermöglichen. Es gibt viele Gerechtigkeits-

fragen, die damit verknüpft sind, und die bei der Ausformulierung dieser 

Regeln berücksichtigt werden müssen. 
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An erster Stelle werde ich auf das Problem der Kommuni-

kation eingehen. Wenn wir eine Rede oder einen Vortrag 

halten, dann können wir uns unserer Meinung nach viel-

leicht gut ausdrücken, aber wir müssen auch sicher sein, 

dass uns unser Gesprächspartner in der Art und Weise ver-

steht, wie wir es erwarten. Ein Teil der hier geführten Dis-

kussionen drehte sich darum. Wenn das Kommunikations-

problem gelöst werden könnte, dann würde eine gewaltige 

Verringerung in der Zahl und Intensität der Diskussionen 

stattfinden, jedenfalls bin ich dieser Meinung. Ein Beispiel 

für eine Diskussion solcher Art ist die Frage, ob es ein 

„islamisches Wirtschaftssystem“ gibt oder nicht. Das hängt 

zum einen damit zusammen, wie wir den Begriff „System“ 

definieren. Einer Definition gemäß existiert ein Wirtschafts-

system im Islam, einer anderen Definition gemäß nicht. 

Es ist aber eine Tatsache, dass wir die Begriffe definieren 

können, wie wir wollen, es jedoch islamische Ordnungen 

und Wertevorstellungen gibt, die sich auf wirtschaftliche 

Themen beziehen und ihren Einfluss in der Welt der Musli-

me, in ihren Gedanken und Verhaltensweisen zeigen. 

Wenn wir über Islam und Wirtschaft sprechen, dann müs-

sen wir hier eine Besonderheit betonen: Die Tatsache, dass 
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der Islam über gewisse, nur ihm eigenständige Elemente verfügt, bringt 

es mit sich, dass er von vielen Ordnungsprinzipien und -systemen, mit 

denen wir ihn zu vergleichen versuchen, verschieden ist. So wird z.B. 

das Element „nass (Text)“ bisweilen mit „heilige Schrift (Buch)“ oder 

auch „Sunna (Tradition)“ übersetzt. Diese drei Begriffe betreffen einen 

Bereich, der nicht in die Verfügungsgewalt der Muslime fällt; sie sind 

einfach vorhanden. Die Muslime können sich nur darauf beziehen. Das 

Einzige, was den Muslimen offensteht, ist das Verstehen des Textes und 

seine Interpretation, wobei die sich ergebenden Unterschiede durch die 

unterschiedliche Interpretation bedingt sind. Hierbei gibt es aber eigent-

lich keinen großen Unterschied zwischen den Texten, die den Inhalt des 

Korans oder den der Traditionen des Propheten bilden, und gewöhnlichen 

Texten. Wenn verschiedene Personen das gleiche Buch lesen, müssen sie 

nicht immer das Gleiche verstehen. Diesem Phänomen begegnen Univer-

sitätsprofessoren sehr häufig. Wir lesen ein Buch und prüfen die Studen-

ten anschließend über dieses gelesene Buch; dabei stellen wir jedes Mal 

fest, dass die in ein und derselben Klasse sitzenden Studenten unter-

schiedliche Erfolge erzielen. Das bedeutet doch, dass die Leser eines 

einzigen Buches das aus ihm Herausgelesene aus verschiedenen Gründen 

unterschiedlich auffassen können. Bücher und Traditionen der Muslime 

sowie anderer Gemeinschaften können auf eine völlig unterschiedliche 

Art und Weise verstanden bzw. interpretiert werden. Deswegen hat der 

Islam auch verschiedene Konfessionen hervorgebracht. Der Grund für 

das Auftreten dieser unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften liegt 

darin, dass die gelesenen Texte Möglichkeiten zu einer unterschiedlichen 

Interpretation bieten. 

Neben dieser Besonderheit von Texten muss auch die Hierarchie der 

in ihnen enthaltenen Bestimmungen Berücksichtigung finden. Diese 

bisweilen als „verpflichtende Anordnungen“ oder als „rechtsgebundene 

Anordnungen“ bezeichneten Bestimmungen sind nicht homogen, sondern 

weisen in sich selbst eine Hierarchie auf. Sie beginnen mit den kanoni-

schen Vorschriften (farz), auf die den Hanefiten gemäß die „unerlässlich, 

rituelle vorgeschrieben (vacip)“ folgen. Daran schließt sich das „Zulässige 

oder Empfohlene (mendub)“ an. Die hier genannten Vorschriften bilden 

die positiven Anordnungen oder Anweisungen innerhalb der Hierarchie 

der Bestimmungen. Darauf folgen Bestimmungen neutralen Inhalts, 

deren Ausführung erlaubt ist und geschätzt wird. Da dieser Bereich nicht 

weiter geordnet ist, steht er zur freien Nutzung durch den Menschen zur 
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Verfügung. In der Hierarchie folgt nun der Bereich der negativen Werte 

bzw. der Verbote. Aber auch diese Verbote sind nicht homogen und bil-

den unter sich eine Stufenabfolge, die von „mild“ bis „stark“ reicht. Auch 

wenn es nicht in jedem Fall stimmt, so kann man doch sagen, dass sich 

die Verbote in einer gegensätzlichen Symmetrie zu den positiv besetzten 

Anordnungen befinden. Die erste Stufe auf der Verbotsleiter stellt das 

„Unerwünschte (mekruh)“ dar; die letzte Stufe dieser Leiter bildet das 

„Absolut Verbotene (haram)“. Wie zu bemerken war, sprechen wir, wenn 

wir uns auf den Islam beziehen, nicht von einem homogenen Gebilde von 

Bestimmungen, sondern von einem breiten Fächer von Bestimmungen, 

der hierarchisch angeordnet ist und Unterschiede aufweist. Hinsichtlich 

der Ergiebigkeit und des richtigen Ablaufs von Diskussionen ist zu be-

merken, dass es von Bedeutung ist, sich zu vergegenwärtigen, dass das 

islamische Wirtschaftssystem unterschiedliche Bestimmungen enthält, 

die von positiv bis negativ reichen, und dass nicht alles, was sich auf den 

Islam bezieht, die gleiche Tragweite in Bezug auf islamische Werte hat.

Diese Auffächerung von Bestimmungen, die von der kanonischen Vor-

schrift bis zum absoluten Verbot reicht, zeigt auch in wirtschaftlicher 

Hinsicht ihre Resultate. Während die Kategorien von kanonischer Vor-

schrift und absolutem Verbot einmal in positiver und einmal in negativer 

Hinsicht eine Notwendigkeit zum Ausdruck bringen, bedeuten die Kate-

gorien des Zulässigen und des Verbotenen wiederum einmal in positiver 

und einmal in negativer Hinsicht eine Verpflichtung niederen Ranges. 

Der Bereich des Erlaubten, nicht Abzulehnenden ist natürlich viel weiter 

gefasst. Der Ausdruck „Das Grundlegende bei den Dingen ist das Erlaub-

te“ legt davon Zeugnis ab. Dies ist meiner Überzeugung nach ein sehr 

wichtiger Ausdruck, der sich auf die Grundlagen der „Zugehörigkeit“ in 

der islamischen Rechtsterminologie stützt. Wenn wir mit dem Prinzip des 

Erlaubten oder Geschätzten beginnen, dann werden wir direkt zu vielen 

anderen Prinzipien wie z.B. „Unschuld stellt die Grundlage dar“, „Solange 

eine Straftat nicht nachgewiesen ist, steht eine Person nur unter Ver-

dacht“ oder „Positive Überlegungen stellen die Grundlage dar“ hingeführt. 

Ich vermute, dass dies einen guten Hinweis abgibt für diejenigen unter 

unseren Freunden und Kollegen, die eine Parallele zwischen dem Islam 

und dem Liberalismus suchen. Eine Ähnlichkeit bei Vergleichen aufzudek-

ken, ist noch viel einfacher, aber wir sollen uns hier auf die Unterschiede 

konzentrieren. Ein guter Vergleich beinhaltet nämlich sowohl Unterschie-

de als auch Gemeinsamkeiten bzw. Ähnlichkeiten. In dieser Hinsicht 
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betrachtet, lassen sich Facetten des Islam finden, die dem Kapitalismus, 

Sozialismus oder der Marktwirtschaft ähnlich sind. Das ist normal und 

stellt insofern nichts Außergewöhnliches dar. Diskussionen solcher Art 

müssen auch nicht immer unbedingt ein Resultat erzielen; das eigentli-

che Ziel von solchen Veranstaltungen wie der, der wir jetzt beiwohnen, ist 

der Austausch von Gedanken und Überlegungen und die Kommunikation. 

Der Nutzen solcher Symposien liegt vor allem in der Bereitstellung von 

Möglichkeiten zur Kommunikation. 

Auf der anderen Seite ist der Islam eine große Welt für sich. Er verfügt 

über ein theoretisches Gedankengebäude, das, wie ich bereits bemerkt 

habe, durch eine Offenbarung herabgesandt worden ist. Auf diesem 

theoretischen Gedankengebäude erhebt sich ein durch menschliche 

Interpretationen errichtetes Gebäude. Aber mindestens ebenso wichtig 

wie die genannten Umstände existiert noch eine andere Facette, die sich 

ebenfalls seit etwa 1400 Jahren auf die eine oder andere Weise in der 

praktischen Anwendung des Islam zeigt. Den historischen Verlauf dieser 

Anwendung konnten wir meiner Auffassung nach bis jetzt noch nicht 

genügend auswerten. In Bezug auf das Thema, das wir hier diskutieren, 

vermag der Islam in wirtschaftlicher, sozialer, politischer, institutioneller 

und kultureller Hinsicht wichtige Beiträge zu leisten. In gewisser Wei-

se können dadurch auf einer Makro-Ebene die Interpretation und die 

politischen Unterschiede wahrgenommen werden. So kann man z.B. in 

der Zeit der Abbasiden (obwohl diese Herrschaftsperiode natürlich sehr 

lang war und derartige Verallgemeinerungen immer ein gewisses Risiko 

in sich tragen) keine größere Einmischung des Staates in die Preisfestset-

zung feststellen, während in der Zeit des Osmanischen Reiches (meiner 

Meinung nach ist das Osmanische Reich die letzte klassische Synthese 

der islamischen Zivilisation) Einmischungen in die Preispolitik des Öfteren 

vorkommen (über dieses Thema weiß aber Ahmet Tabakoğlu genauer Be-

scheid; er hat Ihnen darüber viel zu erzählen). Das Interessante hierbei 

ist, dass sowohl Abbasiden als auch Osmanen von sich behaupten, im 

Namen des Islam zu handeln, und dass beide ein Reich mit einer lan-

gen Dauer von 500-600 Jahren vertreten. Ohne Berücksichtigung einer 

mehr als tausendjährigen historischen Erfahrung können unsere auf das 

genannte Thema bezogenen Diskussionen nicht das gewünschte Resultat 

zeigen.
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Ein wichtiger Punkt, den wir nicht vernachlässigen dürfen, ist sowohl 

in historischer als auch in theoretischer Überlegung die Tatsache einer 

unterschiedlichen Interpretation, die auch ganz gewöhnliche Themen 

betreffen kann. Denken wir z.B. an die Armensteuer. Diese Armensteuer 

stellt ohne Zweifel eine kanonische Vorschrift dar, darüber gibt es keine 

Diskussionen. Wie aber diese Steuer einzuziehen und wie sie zu verteilen 

ist, dazu kann man im Verlauf der islamischen Geschichte viele unter-

schiedliche Ausführungsmodelle sehen. Zu Zeiten wurde die Armensteuer 

vom Staat eingesammelt und verteilt, zu anderen Zeiten wiederum zur 

Gänze oder zu großen Teilen von Privatpersonen, und ich glaube, dass 

beide Arten von der Überzeugung ausgingen, im Sinne des Islam gehan-

delt zu haben. Das gleiche gilt auch für den Bereich der Marktaufsicht 

(hisbe) und der damit zusammenhängenden Preispolitik auf den Märkten. 

Dies ist ein sehr wichtiges Thema; die Marktaufsicht kann zusammen-

fassend charakterisiert werden als die Institutionalisierung des Prinzips 

„Befehl, das Gute zu tun und das Schlechte zu unterlassen (emr-i bil 

maruf und nehy-i ani’l- münker)“. Mit anderen Worten ist diese Markt-

aufsicht im Lichte der von mir weiter oben angesprochenen Auffächerung 

der Bestimmungen ein Beispiel für einen Eingriff in das Leben, hier das 

Wirtschaftsleben. Sie wurde zu unterschiedlichen Zeiten unterschied-

lich gehandhabt. Es ergingen Forderungen nach einem Eingriff in das 

Wirtschaftsleben, aber wie diese Eingriffe umgesetzt wurden, war von 

Periode zu Periode unterschiedlich. Bestimmte Kreise waren der Überzeu-

gung, dass dies eine persönliche Aufgabe und Verantwortung darstellte 

und dass deshalb die Durchführung dieser Aufgabe von den Einzelnen 

übernommen werden müsste, während wiederum andere der Auffas-

sung waren, dass diese Aufgabe dem Staat übertragen werden und die 

Ausführung in seiner Verantwortung liegen müsse. Anhänger der letztge-

nannten Sicht kamen aber zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen hin-

sichtlich der Art und Weise, wie der Staat seine Aufgabe zu erfüllen habe. 

Wenn wir uns also diesen ganzen großen Reichtum an Theorie und Praxis 

vor Augen halten, dann können wir unsere Diskussionen noch ergiebiger 

gestalten. 

Ein Schlusswort noch: In Bezug auf das Thema Islam und Wirtschaft 

kann man viel sagen, aber einer der wichtigsten Bereiche hierbei, auf 

den man unbedingt eingehen sollte, ist das Verbot der Zinserhebung 

(riba) im Islam. Meiner Überzeugung nach ist das Zinsverbot eine Kurz-

fassung dessen, was in Bezug auf eine islamische Wirtschaftsordnung 
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in der Eigenschaft einer „Anordnung“ zum Ausdruck kommt, genauso 

wie diese Kurzfassung auch die negativen Eigenschaften, d.h., Verbote, 

enthält. Einen Schritt darüber hinausgehend, können wir sagen, dass 

das Zinsverbot ein indirektes Kreditverbot darstellt. Das direkt und in 

erkennbarer Weise Verbotene sind hier die Zinsen, aber in indirekter 

und verdeckter Weise wird damit das Kreditsystem verboten. Ein Kre-

ditverbot, d.h., ein Wirtschaftsleben ohne Kreditvergabe, steht in einem 

diametralen Gegensatz zu einem Wirtschaftsleben, bei dem die Kredit-

vergabe praktiziert wird. Diese beiden Arten der Lebensführung, die mit 

dem Wirtschaftsleben beginnen und sich über das individuelle, familiäre, 

soziale, politische und kulturelle Leben fortsetzen, weisen grundsätzliche 

und sehr charakteristische Unterschiede auf. Da meine Redezeit jetzt 

abgelaufen ist, kann ich die von mir besprochenen Themen nicht weiter 

analysieren oder darauf eingehen, warum z.B. eine Kreditaufnahme nicht 

direkt verboten ist, sondern nur auf indirektem Wege über ein Zinsverbot 

läuft. Wer gerne meine Ausführungen zu solchen Themen lesen möchte, 

kann in meinem Buch Wirtschaft, Geschichte und Gesellschaft im Kapitel 

„Koran und Wirtschaft“ nachschlagen. Manche Wirtschaftswissenschaft-

ler definieren den Bereich der Wirtschaft als einen Wissenschaftszweig, 

der sich der Untersuchung von menschlichem Verhalten in Zeiten der 

Beschränkung und Not widmet. Ich glaube, dass die Erforschung von 

menschlichem Verhalten, das sich aus einer solchen Notlage, wie sie das 

direkte Zinsverbot und das indirekte Verbot der Kreditaufnahme dar-

stellen, ergibt, äußerst vielversprechende neue Tätigkeitsbereiche für 

Wirtschaftswissenschaftler hergeben wird.
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Deutsch:

•	 Zukunft	der	Zeitungen	im	Internet-Zeitalter,	2001

•	 Politische	und	Strategische	Position	der	Türkei	nach	dem	

11.September,	2002

•	 Strukturprobleme	der	deutschen	und	türkischen	Wirtschaft	und	deren	

Lösung,	2004

•	 Politisch-Strategische	Lage	im	Mittleren	Osten,	2004

•	 19.	Deutsch-Türkisches	Journalistenseminar	–	Medien	im	Wettbewerb,	

2005

•	 Die	Türkei	als	Energiebrücke	zwischen	Zentralasien	und	Europa,	2007

•	 Der	Islam	und	das	Christentum	–	Ein	Vergleich	der	Grundwerte	als	

Basis	für	einen	Interreligiösen	Dialog,	2007

•	 21.Deutsch-Türkisches	Journalistenseminar	-	Die	Rolle	der	Türkei	als	

Vermittler	zwischen	Ost	und	West,	2007

LISTE	DER	PUBLIKATIONEN	DER	
KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG,	DIE	AUF	
ANFRAGE	ZUR	VERFÜGUNG	GESTELLT	
WERDEN	KÖNNEN
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•	 Chancen	und	Herausforderungen	im	Kaukasus	–	Die	Rolle	der	Türkei	

als	regionaler	Stabilitätsfaktor,	2007

•	 Wirtschaftliche	und	Sozialpolitische	Strukturreformen	in	Deutschland	

und	der	Türkei,	2008

•	 Migration	und	Integration	–	Das	Verhältnis	von	Minderheit	und	Mehr-

heit	in	Deutschland	und	der	Türkei,	2008

•	 Deutsch-Türkischer	Sicherheitsdialog:	Die	Türkei	in	ihrem	geostrate-

gischen	Umfeld,	2008

•	 Die	Schwarzmeersynergie	zwischen	geopolitischen	Sensibilitäten	und	

energiewirtschaftlichen	Kooperationsmöglichkeiten,	2008

•	 Die	Türkei	zwischen	aktuellen	Herausforderungen	und	historischem	

Erbe,	2010

•	 Senioren	und	Alterspolitik	in	Deutschland	und	der	Türkei,	2010

•	 Integration	und	Dialog	der	Religionen	in	Deutschland	und	der	Türkei-

Beispiele	und	Probleme,	2010

•	 Sicherheitspolitische	Aspekte	der	Entwicklung	im	Iran	aus	deutscher	

und	türkischer	Sicht,	2010

•	 24.Deutsch-Türkisches	Journalistenseminar	–	Die	Deutsch-Türkischen	

Beziehungen	im	Lichte	aktueller	Entwicklungen,	2011

Türkisch:

		

•	 20.	Alman-Türk	Gazetecilik	Semineri	–	Medya	Merceğinde	Almanya	ve	

Türkiye,	2006

•	 Başörtüsü	–	Bir	simgenin	örtüsünü	kaldırmak	(Araştırma),	2006

•	 Avrupa	ve	Orta	Asya	Arasındaki	Enerji	Köprüsü	Türkiye,	2007

•	 Fransa	ve	Almanya	Örneğinde	Belediye	Birlikleri	ve	Türkiye,	2007
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•	 21.	Türk-Alman	Gazetecilik	Semineri	-	Türkiye’nin	Doğu	ve	Batı	

arasındaki	Aracılık	Rolü,	2007

•	 Kafkasya’da	Beklentiler	ve	Olanaklar	–	Bölgesel	Güç	ve	garanti	etkeni	

olarak	Türkiye’nin	Rolü,	2007

•	 Türkiye’de	ve	Almanya’da	Ekonomik	ve	Sosyopolitik	Yapısal	Reformlar,	

2008

•	 Göç	ve	Entegrasyon	–	Almanya’da	ve	Türkiye’de	Azınlık-Çoğunluk	

İlişkileri,	2008

•	 Alman-Türk	Güvenlik	Diyalogu:	Türkiye’ye	Jeostratejik	bir	Bakış,	2008

•	 Jeopolitik	Duyarlılık	ve	Enerji	İşbirliği	açısından	Karadeniz	Bölgesi,	

2008

•	 Tarihi	Miras	ve	Günvel	Beklentiler	arasındaki	Türkiye,	2010
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